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Ein bitterer Auftakt 
Zu den Hintergründen 
der Kampagne 
um Klein Llld Mahler 

Nun ist es also soweit.An der Schwelle der 8oer 

Jahre nehmen die Einzelgänge und Rochaden einiger 

Wortführer aus APO-Zeiten und aus den Teilbewegun

gen der 70er Jahre Kontur an.Sie kommen aus den un
terschiedlichsten Lagern.Abgehalfterte Barden des 

antiautoritären Protests wissen endlich wieder,wo 

es lang geht.Ehemalige 150-prozentige Untergrundak

tivisten,die 1969/70 jede solidarische Kritik am 

subjektiv-politischen Kurs Baaders bedingungslos 

bekämpften,propagieren heute gemeinsam mit dem der

zeitigen Bundesinnenminister eine Versöhnungsorgie 

mit dem Staat .Notorische Fälscher der APO- und SOS

Geschichte erweitern ihr Metier und bauchpinseln 

öffentlich die Innenausstatter der Macht . Insider 

wissen,daß das s~hon seit Jahren läuft.Sie argwöh

nen schon seit einiger Zeit,daß sich da koordinie
rende Fäden auftaten.Inzwischen haben die Ereignis

se derartige Vermutungen weit übertroffen. Eine wah
re Propaganda der Staatsloyalität,der Preisgabe 

der letzten Faustpfänder des Widerstands,des Wieder

anknüpfens der Kontakte mit der Obrigkeit,bricht 

über uns herein. Der Sack, auf den da in Gegem.art des 

störrischen Esels eingedroschen wird,vereint sie 

alle.Sie schwingen überdimensional große Knüppel, 

Antiterrorismus hier,Antiterrorismus dort:das ist 

die Parole,mit der sie sich hinter ihren eigent 

lichen Zielen verschanzen.Und ihr Zynismus ist 

gen wird:er fordert die ehemaligen Gefährten zur 
Umkehr,den Staat zur Amnestie auf.Der auszugswei 
se Abdruck dieses Textes und ein Gespräch Gerhard 
Baum - Horst Mahler werden Thema der Titelgeschich
te des nächsten Sp iegel sein.Das Buch erscheint als 
RoRoRo·-aktuell und wird ab 5.Dezember in einer Son
deraktion ausgeliefert ... 
Sonderausl ieferungen ("Schnellschüsse") sind bei uns 
die Ausnahme - dies ist eine.Bitte haben Sie Ver
ständnis dafür,daß wir Sie wegen der notwendigen 
Geheimhaltung e rst jetzt informieren." 
Aus der in paramilitärischer Klarheit gefaßten An

kündigung des RoRoRo-aktuell-Chefs Duve - Horchern

Intimus und frisch gekürter SPD-Bundestagskandidat 

- wurde nichts,weil Baum seine Interview-Passagen 

erst vom Bundeskabinett hat umschreiben lassen. So 

jedenfalls hat es Herr Mahler jedem,der es wissen 

wollte,mitgeteilt.FraRkfurt und Westberlin sind dank 

Helmut Schmidt nicht gleichzeitig,sondern nachein-
ander aufmarschiert . 

Wir sagen' bewußt Frankfurt - Westberlin ,und nicht 

Kleinklein - Mahler:hinter den vorgeschobenen Neo

Antiterroristentut sich eine breite Politszene auf, 

die die in diesen beiden Städten konzentrierten lin-

ken Medien kontrolliert. Wir wissen sehr wohl,daß 

große Teile der westberliner und frankfurter Szene 

mit diesem üblen Medienpoker nichts am Hut haben,der 

sich inzwischen wie ein Anhängsel des hamburger Me

dienkapitals ausnimmt.Aber wir müssen sie schon fra 

gen ,wieweit ihre Geduld eigentlich gegenüber dieser 

OSI-SB- SPD-Juso-Mafia reicht. 

grenzenlos . Di~ Art, wie sie den Super-AntiterroristenDiese Mafia benutzt die beiden Konvertiten als 

Mahler in ihrer Mitte,in Flohmanier vor unser aller Fassade,auch als Schutzschild. Sie wartet darauf, 

Augen den toten Löwen Dutschke gefressen haben, daß Steine auf sie geschmissen werden.Denn das 
läßt sich kaum mehr in Worte fassen. braucht sie dringend,um ihre Generaloffensive gegen 

·Die zwei Sch~lschüsse' 
vom 27. November und 31 . Dezember 1979 

Das Baum-Mahler-·Interview des "Spiegel" und das 

Jochen Klein-Buch "Rückkehr in die Menschlichkeit" 

waren zunächst als koordinierter Paukenschlag ge

plant . Der Rowohlt-Taschenbuchverlag am ·27.11.79 in 

einem Rundbrief an die Buchhandlungen: 

"Sehr verehrte Frau Kollegin , 
Sehr geehrter Herr Kollege, 

eines der prominentesten Mitglieder der deutschen 
Terrorszene,der versteckt lebende Hans Joachim 
Klein,hat ein Buch geschrieben,das Aufsehen erre-
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die von den kriselnden K-Gruppen bis zu den unter

gründigen sozialrevolutionären Resten reichende 

linksradikale Szene weiter auszubauen,Wir werden 

ihnen den Gefallen nicht tun.Es scheint uns wich

tiger,auf die Gründe einzugehen,die sie dazu bewogen 

haben,Kleinklein und Mahler als Schachfiguren vor

zuziehen und in hektischer Eile weitere Bauern und 

Spriner zu mobilisieren . Bauern und Springer : Klein
klein der Bauer,der sich auskotzende Basismilitan-

te, und Mahl.er; d'er neuteutonische Gedankenspringer, 

werden ohne Zweifel im schmutzigen Deal der kommen

den Monate Zuwachs erhalten . Di e eigentlichen Akteu

re,die Herren teutonische Staatssozialisten und die 

Verfechter einer neuen humanitären Mitte,brauchen 

sie.Biedermänner machen sich die Weste nicht schmut

zig.Sie haben,selbst wenn Du sie in flagranti stellst , 
keine schmutzigen Finger. 



Fanfaren der 9taatslayalität aus Westberlin 

Fangen wir mit Mahler an:was er,der konvertierte 

intellektuelle RAFist,sagt,ist die Sprache des Sprin

gers,der die dahinterstehenden Ambitionen direkt 

ausdrückt.Die linksradikale Szene habe sich vom 

Staat losgemacht,wobei dieser,"Gemeinwesen"über 

den Klassen in hegelianisch-nazistischer Kontinui

tät,nicht ganz unschuldig gewesen sei.Das sei von 

übel.Der Fehler komme daher,daß Herr Staat es in den 

vergangenen 15 Jahren verabsäumt habe,die neue so

zialtechnische Intelligenz der Mittelklasse auf 

sein Kapitänsdeck zu hieven.Und jetzt sei die Besche

rung da:das Staatsschiff schlingere,denn die Links

radikalen hätten s·ich zu den unanständigen Unterklas

sen geschlagen,zur Schiffsmannschaft,um zusammen 

mit ihr die Kapitänskajüte in die Luft zu jagen. 

Dabei habe die Schiffsmannshaft garnichts davon wis

sen wollen:sie wollte ihre Ruhe haben.Ein "Gemein

wesen" genüge ihr im Grund,das es ihr gestatte,ein 

auskömmliches und gesichertes Dasein zu fristen. Aber 

trotz des Terrorismus einer in die Sackgasse gera

tenen Intelligenzia sei die Ruhe trügerisch.Die Quo

te der Aussteiger habe zugenommen,die,statt das 

Schiff in Gang zu halten,sich mehr und mehr in die 

Koje und ein paar dunkle Ecken verpissen.Dem gelte 

es,Einhalt zu bieten.Klar,wie das zu geschehen hat. 

Die sozialtechnische Mittelklassenintelligenz muß 

aus dem Massenghetto herausgezogen,ins "Gemeinwesen" 

reintegriert werden,muß neue Informations- und Kon

taktnetze zwischen der Kommandobrücke und dem bro

delnden Durcheinander in den Sielen und Kajüten knüp

fen."Der Staat",so durfte Herr Mahler in der den 

Spiegel-Angriff sekundierenden TAZ verkünden,"hat ja 

in der Geschichte,nicht nur einmal,eine revolutio

näre Rolle gespielt."(TAZ,3.1.80,S.5) 

Soweit die "Analyse" des Herrn Mahler.Zum Verständ

nis ihrer Stoßrichtung wäre lediglich noch hinzuzufü

gen,daß die sozialtechnische Mittelklassenintelli

genz längst in den Staat reintegriert ist.Herr Mah

ler gehört lediglich zur Nachzügler~ruppe,die,zu 

spät auf den Zug gesprungen,sich jetzt dadurch nütz

lich zu machen sucht,daß sie die linksradikalen Ba

sisbewegungen aus dem Innern ihrer medienmäßigen Kno

tenpunkte heraus gleichschaltet.Es ist das gleiche 

schmutzige Spiel mit aufeinanderabgestimmten Rollen. 

Den Herren Mahler und Co.fällt lediglich der riskan

tere,auffälligere,in seiner Niedertracht eher faß

bare Part zu. 

alität predigt und gleichzeitig in der bekanntesten 

"linken" Tageszeitung den Vernichtungsstopp an sei

nen ehemaligen Genossen von deren Kotau vor der 

Staatsmaschine abhängig macht(Mahler in der TAZ vom 

3.1.80:"Ich meine Amnestie muß gefordert werden, 

aber sie kann erst gefordert werden,wenn in der Lin

ken der Diskussionsstand sbweit vorangeschritten 

ist,daß man wirklich sagen kann,die Sache ist klar, 

es gibt keine Wahrscheinlichkeit mehr,daß Leute an 

dem Konzept Stadtguerilla festhalten"),gab es bislang 

nicht in der modernen Sozialgeschichte.Als der Hit

ler-Stalin-Pakt innenpolitisch ausgeschlachtet und 

ein paar umgedrehte Kommunisten aus den KZ entlas

sen wurden,gab es zwar allerlei publizistischen Rum

mel.Aber so dreckig wollte sich Heydrich,der Erfinder 

des kalkulierten Wechselspiels von Zuckerbrot und 

?eitsche in der Innenpolitik der letzten 40 Jahre, 

die Finger auch wieder nicht machen.Ubrigens auch 

aus Gründen der Opportunität nicht.Es stellt sich die 

Frage,was sich die Linksradikalen noch alles werden 

bieten lassen.Und: was die Obrigkeit überhaupt von 

ihnen hält.Hat sich doch der TAZ-Interview~r am 3.1. 

So voll mit Mahler einig erklärt und es nur unge~ 

schickt gefunden,daß Herr Mahler offen sichtbar mit 

dem obersten Terroristen- und Linksradikalenjäger 

hamstern geht.Dem Vernehmen nach sind die Räume 

der TAZ trotzdem nicht gestürmt,die verantwortlichen 

Kulissenschieber des Titelseiteninterviews vom 3.1. 

So nicht an die Luft gesetzt worden ... 

Klar: Mahler ist eben nic:'1t (nur) er selber, 

sondern vor allem Schachfigur.Schachfigur der 

~estberliner Alt-APO,die mit den Ressourcen 

ihrer Pfründen und im Hoffen auf die grenzen -

lese Dummheit des von ihr bekämpften Links

radikalismus agiert. Mahler ist nicht nur Ob 

jekt -Subjekt des staatli~hen Anti-Terrorismus. 

Er ist ein Spielball des Herrn Fichter,der aus 

seinem Brötchengeber Glotz die Einsicht heraus

kitzelt,daß der SPD-Staat neue kontrollierende 

Infrastrukturen in die soziale Unangepaßtheit 

der heutigen Unterklassen vorschieben, sich 

"in de:1 Knotenpunkten" des "Kommunikations

geflecht der industriellen Gesellschaft fest

s.etzen" müsse (FR,5.12.79),S.14). Mahlerist 

Spielball des Linksradikalen-Fressers Heinz 

Brandt, der sich mit der parlamentarischen 

Beerdigung der Inhalte der AKW-Bewegung einen 

großen Schlag gegen deren breite Basismilitanz 

herbeisehnt.Spielball der intellektuellen 

Spießerfraktion des SB .Spielball des Herrn Ra

behl, der mit der Eisesk~lte seiner Totenrede 

auf Rudi nur seine eiskalte Distanz zu dem er~ 

neuerte, was Rudi zumindest in den 60er Jahren 

Ganz nebenbei möchten wir darauf aufmerksam machen, auch repräsentiert hat: die Easismilitanz der 

daß der mittels der Figur Mahler arrangierte Schach- jugendlich-proletarischen Subkultur.Mahler ist 

zughistorisch einmalig ist.Wir haben Historiker nach die vorgeschobene Sprachhülse einer ganzen 

vergleichbaren Parallelen gefragt.Die wußten keine. Mittelklasseschicht aus Alt-APO, ~B,SPD und 

Einen Chefideologen des bewaffneten Kampfes· gegen den 

Staat,der 10 Jahre später zusammen mit dem zentra

len Funktionsträger des Polizeistaats Staatsloy-. 
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sozialliberalen Jugendverbänden,di e sich gegen

wärtig wieder einmal der Kapitänskajüte anbie

dert. Die sich dem Staatsschiff durch die Wieder-



anbindung der sozialen Basisbewegungen unent

behrlich machen will in einer Situation, wo das 

linksradikale Ferment mit einer ti e fgreifenden 

Unruhe in den bislang so schweigsamen Unter

klassen konfrontiert ist. 

Zorro gibt die Löffel ab 

Gleichzeitig hat auch Hans Joachim Klein mit der 

Veröffentlichung seines'Großwerks'durch den re

spektablen Herr Duve endlich die Löffel abgeben 

dürfen.Allzulang, anderthalb Jahre lang, haben wir 

nun schon auf seine Abrechnung und seinen Appell 
zur "Rückkehr in die Menschlichkeit" warten müs 

sen .Jetzt ist die Zeit für die Vermarktung eines 

Menschen da,der in seiner Militanzgesehichte sei 

ne eigene Zerrissenheit wiederspiege lt.Wir sind 

weit davon entfernt ,Klein heruntermachen zu wollen , 

der sich nur scheinbar vom 'antihumanitären • 

! ~ lden zum 'humanitären'Antihelden gemausert 

hat . Daß da ein kaputter subproletarischer Freak 

sic h mit allen Mitteln und fast um jeden Preis 

zum Macker hochstilisiert und in den Mittelpunkt 

eines sicher nicht nur erfundenen Geschehens rückt, 

um seine innerhalb der Szene und der G~erilla 

nie angegangenen Kaput theiten und Unzulängli ch

keiten von sich wegzus chreien , wissen wir nicht 

erst seit Duve's Zugriff . Um diesen Zugriff aber 

geht es hier. Bei allen Skrupeln , so der Herr Duve 

in der Vorbemerkung,haben wir doch zugelangt, 

denn das Elaborat des Kerls ist exploitierbar , 

einsetzbar . "Skepsis gegenüber einzelnen Pas-

sagen mußte zurückstehen hinter diesem Ziel: 

Den Terror ismus der BOer J ahre verhindern,bevor 

er entsteht ." (Vorbemerkung zu H.J.Klein: 

Rückkehr in die Menschlichkeit.November I979) . 

Dieser Satz enthüllt mehr, als es auf den ersten 

Blick scheinen mag. Es geht beim Einsatz dieser 

Aufzeichnungen eines Verzweifelten , an dem nur der 

Jürgen Krahl selig mehr wahrnahm und ausnutzte als 

nur den makierten Schläger ( Klein; S.127), nicht 

nur um die Liquidierung des 'Terrorismus'der sieb

ziger Jahr~. Reiner Tisch soll zwar gemacht werden. 

Aber die Guerilla soll vor allem um jeden Preis um 

die - so bitter nötige - Kritik und Selbstkritik 

gebracht werden, über die allein ihre Erfahrung 

produktiv in die kommenden sozialen Massenkämpfe 

eingehen kann. Ist Westberlin - Mahler zuständig 

für die vorbeugende Wiederanhindung der Linksradi

kalen in eine nebulöse Reformstaatlichkelt - mit 

Blankoscheck , versteht sich -, so hat die Linie 

Frankfurt - Klein die praktische Entwaffnung auf 

der Ebene subproletarischen Katzenjammers zu lei~ 

sten. Seht her, Ihr bösen Buben von der Autoschlos

ser·scene, was Euch blüht, wenn Ihr einen· Weg be

schreitet ähnlich dem, der mit den Putzgruppen und 

den FVV-Automaten anfing! Bleibt schön artig , ·denkt 

ans Humanitär~ , bewegt Euch nie außerhalb der Mitte, 

so wie ich seit einiger Zeit, tönt der Boß der Je

mande im Nachwort. Denn jenseits davon lauert nur 

eins: Die dead-end-street (D. Cohn- Bendit, Nachwort 

zu Klein , S. 225ff .). Es steht nicht in.Frage, daß 

die Geschichte des 74iger bis 77iger Wild-West hef

tig zu kritisieren und unwiederholbar zu machen, 

daß gegen den damaligen Verfall der revolutionären 

Moral und gegen die aberwitzige Wurmfortsatzerei 

von Teilen der Guerilla im Schlepptau mittelöst

licher Geheimdienste mit Entschiedenheit anzugehen 
wäre. Aber darum geht es den Regisseuren der frank

furter Ko~ponente in der gegenwärt igen Generalof

fensive gar ni cht. Das zeigt allein schon ~ie Tat

sache, daß sie die 74iger bis 77iger Guerilla un

' differenziert in einen Topf schmeißen und sich 
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einen Dreck daru~ scheren, daj ~s auch innerhal~ 

der Guerilla heftige Auseinandersetzungen um di ese 

schlimmen Verselbständigungsprozesse gegeben hat. 

Sie funktionalisieren - und verdrehen - vergangene 

Untergrundscheiße , um uns umstandslos ins Büßerhemd 

zu stecken. Lieber teutonischer Machtstaat , sieh 

doch , wir haben unsere Waffen, unseren Witz .und 

unsere Phantasie abgelegt . Wir tun seit 1976 alles, 

um zu verhindern, daß die frankfurter Spontiscene 

Dir gegenüber ihre Initiative und ihren Handlungs

spielraum zurückgewinnt , wir haben sie ins Alterna

tivgetto gesteckt und passen auf, daß der Deckel 

immer schön auf dem Topf bleibt. Voll der Tränen 

wandeln wir in Deiner allumfassenden Gemeinschaft
lichkeit , unbeirrbar in der Mitten, humanitär, 

friedlich, gewaltfrei. Indem wir gegen die sozial

revolutionäre Gewalt von unten predigen, geben wir 

uns unumschränkt Deiner gigantischen Gewalttätigkeit 

preis . Vergib uns darob unsere Sünden, amnestiere, 
segne uns. Laß uns fortan nimmermüd, von Deiner 

umfassenden Weisheit umhüllt, zum Besten des Gemein 

wohls wirken. Wahrhaftig, derartige Selbstentwarf -

nung und teutonische Staatsloyalität ergänzen sich 

vortrefflich . 

Das politische Ziel der Generaloffensive 

Nun lassen die Schachgroßmeister ihre Bauern und 

Spri~ger ziemlich frei ausplaudern , was sie mit 

ihrer neuerlichen Generaloffensive bezwecken. Und 

das, was sie auslassen, läßt sich unschwer aus den 

laufenden Ereignissen ablesen , die dieses makabre 

Spektake l flankieren . 

1. Kurzfristig. Das Zuckerbrot, das immer neben der 

Peitsche zu sehen ist: Lösung der 'Terrorismusfrage' 

in der Gleichzeitigkeit von ·Belohnen und Strafen. 

Daß dem so ist, ist derart mit Händen greifbar, daß 

wir garnicht viele Worte darüber verliere:n wollen ·. 
Gerade jetzt wird für a lle r enitenten , unangepaßten 

und Guerillagefangenen das in den USA entwickelte 
'brainwashing'breit eingeführt: Abschottung in 

Hochsicherheitstrakten, Einführung der 'Sicherungs

verwahrung'(im Fall Haag noch einmal abgewendet, bei 

den Gefangenen des 2 . Juni in Planung). Der Hoch

sicherheitstrakt ist eine abgedichtete Betonwelt 

der 'Aversionstherapie'des systematischen Zerbre

chens von Gruppenstrukturen bis hin zur subjektiven 



Identität der Einzelnen (vgl . AUTONOMIE , NF Nr.2:Die 

neuen Gefängnisse). Nach den Experimenten mit den 

toten Trakten in den siebziger Jahren wird es jetzt 

endgültig e rnst, und zwar auf breitester Ebene . Ge

rade jetzt greift der Staat zum äußersten, zur Korn~ 

bination der stillen Käfige mit dem zeitlich unb e

grenzten Strafmaß. Gerade jetzt führt er aber auch 
vor, wie man/ frau dieser verhaltenstherapeutis ch 

pe rfektionierten Folter entgehen kann, und er spielt 
dabei mit bestialischem Zynismus mit dem l egitimen 

Überlebensbedürfnis der Gefangene. Möglicher-weise 

wird genau um die Zeit, wo die berliner Gefanger.en 

in den Moabiter Sicherheitstrakt hineingeprügelt 

werden, Zahl nach Berlin-Tegel verlegt werden und 

seinen ersten Knasturlau~ bekommen. Wohl gemerkt, 

Zahl wird dabei genauso !}in- und hergeschoben wie 
die anderen Gefangenen, und der Staat wird sich mit 

diesem weiteren 'softy-Signal 'an Zahl die Zähne aus 

beißen. Die ~rt , wie der Staat j et ~t zu operieren 

beginnt, s oftware und hardware in einem, ist, was 

sie ist: zynisch, terroristisch. Das große Software

Angebot, aus der Linken heraus über Frankfurt -

Westberlin gestartet, hat klar die Funktion, von 

der unglaublichen Brutalisierung der hardware - Ope 

rationen, und zwar auch auf Prozeßebene (2.Juni

Prozeß, Brigitte Heinrich - Prozeß) abzulenken. 

Genauer gesagt: Der humanitäre Staatsloyalismus, 

der da von den Medien und den Alt-APO - Grenzt rä

gern aus der Linken heraus produziert wird, soll die 

existenzielle Angst vor den Hochsicherheitstrakten 

in ein breitgestreutes Gra uen einbetten , das sich 

notwendig ausbreitet, wenn ein Mahler am Tag der 

Beerdigung von Rudi die Titelseite de r TAZ kriegt. 

Notwendige Reaktion: Wo ist da noch eine Grenze, 

ist es nicht endgültig aus mit uns, wenn unsere 

ureigensten Produkte wie die TAZ plötzlich zu In

strumenten der- Staatsoffensive werden? 

Aber die kurzfristigen Ziele reichen weit über 

die Knast-Prozeßebene hinaus. Alle, die in den 

sozialen Basisbewegungen aktiv sind, erleben ,wie 

sich von Woche zu Woche die Brutalität des 

staatlichen Angriffs steigert.Der Kreis Lüchow

Dannenberg befindet sich im Belagerungszustand. 

In ihm wird mit allen Mitteln der Überwachung 

und Bespitzelung auf den gr0ßen Schlag gegen 
eine Bewegung zugaarbei tet, die s.ich gerade 

in den Unterklassen der Region im gemeinsamen 

Kampf gegen deren Zerstörung verankert. Die 

Netze ,die der Staat über die Unangepaßtheiten 

und die Leistungsverweigerung in den Trabanten

gettos zieht, werden immer engmaschiger. 

Weitgehend unbemerkt rücken die neuen Personar
datensysteme gegen die auch in den letzten 

Rationalisierungs- und Entlassungsjahren nicht 
totgekriegten informellen Widerstandsformen in 

den Fabrik- und Bürogiganten vor. Das alles ist 

gekoppelt mit der systematischen Verpolizei

lichung aller Formen von Sozialarbeit. Alle 

Ansätze zur Selbstbestimmung in den Fabriken; 

Stadtteilen und den'~nruhigen' Regionen dieses 

Lands werden überwacht, bespitzelt,infiltriert 

und nach Möglichkeit in staatlich~ Infrastruktur 

umgedreht. Die Basisinitiativen und ihre Akti-
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visten sind fast überall in einer verzweifelten 

Situation . Sie erfahren zusammen mit den Er

niedrigten,Beleidigten und Ausgebeuteten der 

Gesellschaft die Kälte,Genauigkeit und die Bru

talität des neuen Staatsdespotismus Tag für Tag. 

Es ist völlig klar, daß gerade jetzt und gerade 

ihnen diese neue Offensive von Staatsloyalität 

die Ho ffnung auf soziale Befreiung nehmen, ihre 

gerade jetzt auf brei te r Ebene beginnende Bewußt

werdung die eine Desillusionnierung gegenüber 
der sich immer gigant ischer in die Unterklassen 

verzweigende Staatsmaschine ist, neutralisiern 

soll. 
2 .Mittelfristig. Austrocknen aller .sich von den 

Institutionen abwendencten Basisorganisationen 
in einem doppelt angelegten Wahlkampfgerangel.Da 

sich herumges.prochen hat ,,daß bei Schmidt und Strauß 
mehr Gemeinsamkeiten bestehen als nur ihre gleich

artige begonnene Karriere als NS-FUhrungs-Offiziere 

der Nazi-Wehrmacht , zieht die alte Masche nicht 

mehr , mit der die SPD bisher am Gängelband des 

_Staats soziale wie politische Protestbewegungen 
(Anti-Atombewegung,Notstandskampagne,Bundes -

t ags \'l:ahlkampf 196'1) 'integriert 'hat. Gerade jetzt 

verlieren die kleinen Leute auf der Straße und 

in den Betrieben ihre institutionelle Massen

loyalität :alle , die in sozialen Basis-

aktivitäten involviert sind, wissen das.Der 

Abbruch der Kommunikation zu den Institutionen 

vertieft sich von Monat zu Monat, die großen Basis

bewegungen (AKW,Frauen,informelle Jobber-Szene) 

haben als diffuses, unfaßbares und unkontrollier
bares Ferment gewirkt. Mit der Lockerung und 

Dezentralisierung der Arbeitsmärkte streifen die 

Hassen immer mehr vom Nazismus und der Wachstums

ideologie der 60er Jahre geprägten 'deutschen 

Arbeitscharakter'ab , sie werden tendenziell zum 

Nährboden der de zentrglistischen und egalitären 

sozialen Bas isströmungen. Der harte Loyalitätskern 

der Banner Parteien: Hochlohnarbeiterschichten, 

Techniker und sonstige alte und neue Mittelklassen, 

schrumpft sich dicht. Und die hellsichtigen Köpfe 

der Sozialtechnokratie haben längst gemerkt,wohin 

die Reise geht. Also steuern sie kräftig dagegen1 

unternehmen sie alles, um de r gigantisch aufmar

schierenden Maschinerie des neuen Staatsdespotis-

mus den dazugehörigen institutionellen Rahmen zu 

verpassen. Die Reintegration der Basisbewegungen, 

also des Ferments, das den Kommunikationsbruch zu 

bewirken begonnen hat, wird für sie zur Überlebens

frage. Sie müssen um jeden Preis re-institutionali

siert werden, in einer Situation, wo sich die breiten 

Massen vom Staat abwenden und die dezentralistischen 

Utopien der Basisbewegungen in ihnen Wurzel fassen 
könnten. Der Staat kämpft um den Zusammenbruch des 

linksradikalen Filzes nicht, weil er ihn selbst für 

wichtig hält: er will ihm sein Doppelspiel aufzwingen, 

damit er sich rechtzeitig aus den neu aufkommenden 

Sozialrevolten entfernt, damit die Rebellionen der 

nä.chsten Jahre genaus.o rasch verpuffen und in sich 

zuS:ammenhreche·n:, w.ie es dank der deutS:chen Misere 

seit 1848 ininier' ihr Schicksal gewesen ist. 



Die Dimensionen des institutionellen Doppelspiels 

liegen auf der Hand : erstens Zähmung des sozialre

volutionären Dezentralismus, vor allem der AKW- Be 

wegung , in einer Grünen Parlamentsriege , zweitens 

Aufbau einer "sozialliberalen"Fraktion aus dem In-

nern der Linken. Ein Grüner Parlamentarismus mag in 

seinem Programm noch so viele Inhalte des ökologisch

revolutionären Dezentralismus transportieren: sie sind 

bedeutungslos in dem Augenblick , wo sie institutio-
nellen Schematismen unterworfen, näml i ch ohnmächtig 

gemacht worden sind. Und wer sich nicht an~aßt, 

wird die Knute der ins "Gemeinwese n" abdriftenden 
"sozialliberalen" Linken zu spüren bekommen. Was 

Westberlin betrifft, ist schon heute alles klar . In 

Sachen Frankfurt tappen wir noch weitgehend im Dun

keln. Die frankfurter Spontis sollten einmal ihre 

Wortführer fragen, ob dati, was Rudi Dutschke einem 

unserer Redaktionsmitglieder Ende November 1979 er

zählt hat, stimmt, nämlich daß Joschka Fischer und 

Cohn- Bendit sich auf ein Bündnis mit der Eppler

Riege der SPD festgelegt hätten und daß s ie nur noch 

Druck der sozialrevolutionären Bauern-Arbeitermas 

sen des Mittleren Ostens auf die Sozial - und Wirt
schaftspolitik der Metropolenstaaten werden die Un

terklassen dieser Weltmachtzentren, und damit auch 

die westdeutschen, ein völlig neues Gesicht bekommen. 

Mit der weiteren Entwicklung in der organischen Zu

sammensetzung des Kapitals wird der hochentlehnte 

Sektor der manuell-kognitiven Automationsarbeit wei
ter schrumpfen . Um ihn herum und mit ihm immer mehr 

verflochten wird eine hochmobile Masse von Gelegen

heitsarbeit entstehen, die ihrerseits immer stärker 

von der Existenz und Kultur eines gettoisierten, 

"strukturell" arbeitslosen, "ausgestiegenen" Subpro

letariats bestimmt werden wird. Der' Atomstaatsdes

potismus des Automationszeitalters ist nur die Reak

tion der herr·schenden Klassen auf die sich schon jetzt 

abzeichnende und iri ersten Ansätzen entwickelnde Be -
nicht wüßten, wie sie das dem frankfurter "Fi lz" ver-

drohung durch die "kommunikationsfeindschaft" des mitteln könnten . Mögen sie sich doch mal äußern. 
Sonst muß sich a uch der Exponent der Jemande die entstehenden postindustriellen Pauperismus. 

Frage gefallen lassen, ob s~in Nachwort zu Klein-

kleins Autobiographie auch nur jene antiterroritische 

Keule war, die den Sack schlägt, um den Esel endlich 

in Trab zu bringen. 

3. Langfristig - achtziger Jahre. Auch hier hat sich 

die Entwicklung derart beschleunigt, daß alles ,worauf 

es ankommt , mit Händen greifbar vor uns liegt. Da ist 

die aus dem iranischen Aufstand sich fortsetzende 

und entwickelnde arabische Revolution, die, falls die 
antiimperialistisch-islamischen Unterklassen den 

nächsten Erdölstaat umw.älzen , den Energie-lmperi

alis.mus der Weltmächte fundamental erschüttern 

wird . Nicht nur Schmidt rechnet mit dem Ölkreig 

in den kommenden Jahren. Und schon die Lektüre der 

wirtschaftspolitischen Weltpresse und -publizistik 

macht k l ar , daß die strategischen Planungszentren 

b~ider Weltmächte für die achtziger Jahre eine 

neue Investitionsstrategie entwerfen, um in der 

Kopplung von Diversifikation des Energiepotentials 

und von massiver Ausweitung der Atomwirtschaft mit 

dem Über gang zur Komplexautomation in allen wichti

gen Verarbeitungssektoren ihre Vormaqhtstellung zu 

befestigen. Der Krisenherd Mittelost wird ·dabei zur 

Drehscheibe. Er soll im Verlauf der Neubestimmung 

der Einflußsphären - inzwischen längst in Gang: 

Sowjetunion in Afghanistan, die US-Navy hint~r dem 

Horizont im Golf von Oman und auf Diego Garcia -

als Legitimation für eine zehnjährige massive Sen

kung der Masseneinkommen in den Metropolen herhal

ten. Im Verlauf dieses Prozesses und unter dem 
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Kurz und banal gesagt stehen wir vor einem bitteren 

Jahrzehnt, vor einer Radikalisierung der politisch

wirtschaftlichen Macht von ungeahnten Ausmaßen, aber 

auch vor sozialen Revolten und Unruhen, die weit über 

alles hinausgehen werden, was wir uns bislang vorge 

stellt haben. Und wo werden wir stehen , wenn die Mas 

sen anfangen, auf ihre Art für eine alternativ-dezen

tralistische Umwälzung zu kämpfen? Das gegenwärtige 

Fundament wankt innen und im Weltmaßstab sehr viel 

mehr, als wir ahnen . Wenn die bonner Kabinettsriege 

ihren Staatsschutzminister neben einem Herrn Mahler 

Platz nehmen läßt, heißt das. auch , .,da~ sie, die . Ho~en. 
gestrichen voll , hat . Diese Riege weiß unendli ch lliel 

genauer als sonstwer hierzulande, was in den nächsten 

Jahren auf uns und den Staat zukommt. Deshalb will sie 

jetzt, solang sie das Heft noch in der Hand hat, reinen 

Tisch machen. Sie nimmt die Doppelebene, von der aus 

sie am Aufbau einer neuen , obrigkeitl ich ge l enkten Er
satz -APO als staatsloyalem Grenzträger arbeitet , ver

dammt ernst : denn erst wenn die steht, kann sie sich 

daranmachen, di e alternativen und sozialrevolutionären 

Basisfragmente wegzufangen und einzusacken, bevor sie 

sic.h möglicherweise in einer neuen und gewaltigen 

Sozi alrevolte ve r ankern. 

Was ist zu tun? 

Ein wahrhaft bitterer Auftakt für die achtziger Jahre . 

Wir wissen, daß die Dn derzeitigen linksradikalen Lager 

zerbrechenden Hoffnungen auf schwerwiegende Fehler zu

rückgehen, die J ahre zurückliegen und jetzt offen zu 

wirken beginnen. Wir alle, das Lager der K-Gruppen, die 

operaistischen Gruppen der frühen siebziger Jahre und 

die Guerilla , haben diese Fehler zu verantworten. Wir 

alle haben seit Jahren die Initiative an den Staat ver-



loren, und rir haben ganz unabhängig von unseren Unsere Ant1~ort ist klar: 

damaligen Positionen im deutschen Herbst schwer 
draufgezahlt. Angesichts der schwankenden und zer- 1. vollständiger Abbruch der Kornmunikation mit der pali-

brechenden Kaffnungen bei so vielen wäre nichts ver- tischen Macht, jetzt gerade und erst recht, und zwar 

fehlter, als den eigenen Anteil an den Feh l ern wohlgeme rkt auch im sogenannten parlamentarischen Rah-

des Linksradikalismus der siebziger :Jahre der jeweils men 

anderen Fraktion in die Schuhe zu schieben. Wer 

sich solcher Roßtäuschertricks bedient, lande t 

2. Bes chleunigung a ller Prozesse von Kritik und Selbst
kr itik hinsi chtli ch der siebziger Jahre 

s chne l ler unter den Fittichen der neue n Staatsloyali- 3 . Ver·ankerung im br ei.ten, gerade anJaufenden Desil

tät - einer fein analysierenden und jeden Ausrutscher lus.ionierungsprozeß der Klasse über die bisherigen An-

sofort ausbeutenden Staatlichkeit -, als ihm/ihr 

lieb ist. Was heute nottut, ist die solidarisch

selbstkritische Neubestimmung unserer wankenden kon

kreten Utopie, so gründlich, so breit, und so offen 

wie nur möglich. Voraussetzung dafür ist, daß wir mit 

s ä tze hinaus 
4. Neubestimmung unserer konkreten Utopie, des Kerns 

aller unserer s ozialrevolutionären Hoffnungen: Ent

wicklung eines dezentralistischen, egalitären und öko

logischen Programms aus den Basisbewegungen heraus, 

allen uns noch verbliebenen Kräften die Einladung zur jas von den Bedürfnissen nach Wiederaneignung sozialer 

Resignation angesichts wachsender Staatsloyalität und Individualität bestimmt wird. 

zunehmender institutioneller Fetischisierungen zurück-

weisen. Os·kar Altnarr 

t • ,. ;: * • , ~ • • ' "' 
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Zun folgenden Artikel 

Der Angriff auf die Persönlichkeit und Identität des 

Delinquenten mit dem Mittel des unbegrenzeten Straf

maßes mußte auf das Ziel der Verwahrung beschränkt 

bleiben, solange noch keine Instrumente entwickelt 

bracht, wenn das Kapital den Bruch breiter Massen 

mit der Arbeitsideologie und der sozialen Ordnung 
verhindern mußte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 

die Sicherungsverwahrung massiv gefordert und wäh

rend des Nationalsozialismus fiel ihre ausgedehntes

te Anwendung mit den Schwierigkeiten bei der !}urch

setzung der Massenproduktivität mittels des Vier-

jahresplans zusammen. Da ging es nicht mehr um die 

Kontrolle des Alltagslebens und die Planung der 

·· d d · Häftl' · ht fbewahrt Produktion, sondern um eine neue Stufe der Planung waren, m1t enen 1e 1nge n1c nur au , 

dl d ä d t d k . ten Eng ver von Produktion und Alltagsleben gleichermaßen.Inso-sondern grun egen ver n er wer en onn . -

bunden mit der Diskussion über die "Abschaffung des weit, als die sozialgeschichtliche Vermittlung der 

· f ß 11 A f d' F w~e e~ne In !Maßregeln der Sicherung und Besserung" in unserer Stra ma es war von n ang an 1e rage, ~ ~ -

stitution aussehen muß, in der das erforderliche 

"therapeutische Klima" vorhanden sei, und die Erpro

bung von Sonderanstalten, fe sten Häusern in der 

Psychiatrie, Sozialtherapeutischen Anstalten. 

. Neben der langfristiger geplanten und etwas schwer

fälligeren Herausgabe der regulären Reihe der Neuen 

Folge der AUTONOMIE haben wir uns dazu entschlossen, 
ein schneller und einfacher herstellbares Heft her

zustellen. Die Aktualität des Themas "Sicherungsver

wahrung" machte dieses Extra~Heft notwendig. 

kommenden Arbeit breiter ausgeführt werden soll -

dies vor allem im Hinblick auf Darwinismus und 

"vorbeugende Verbrechensbekämpfung" - ist dieser 

Aufsatz auch ein Vorgriff auf das Heft über"Die 

Aktualität des Nationalsozialismus" . 

In AUTONOMIE-Nr.2 über "Die neuen Gefängnisse" be

richteten wir über die Einführung der Methoden der 

Gehirnwäsche in das Gefängnis, über die US-amerika

nischen Modellanstalten, also über die Projekte, 

deren Erf~hrungen auch für die Behandlung der Ge

fangenen in Deutschland oder der Schweiz weiterent-

wickelt werden. Alles spricht dafür, daß die neuen 
Der hier abgedruckte Aufsatz über die konzeptionel- Hochsicherheitstrakte nicht nur Orte der unbegrenz-

le Entwicklung der Si cherungsverwahrung will den ten Aufbewahrung sein werden, sondern Orte der ak-

.Anwälten der von unbegrenz~er Haft bedrohten Ange- tiven Verhaltensänderung, in denen die Insassen mit 

klagten aus bewaffneten Gruppen, und denen, die einer Vielzahl von Beeinflußungen aus den Programmen 

dieses Thema wi chtig nehmen, Material anbieten. Dies der .Cehirnwäsche, der Verhaltenstherapie, der Depri

in einer Situation, in der eine Wende für die Betrof- vation und der Gruppenpsychologie traktiert werden. 
fenen, die auf unbestimmte Zeit in den Hochsicher

heitstrakten verschwinden sollen, kaum noch denkbar 

erscheint. 

Der Beitrag mußte kurzfristig abgeschlossen werden 

und beschränkt ai.ch auf die konzeptionelle Entwick

lung des juristisch-sozialtechnischen Instrumenta

riums. Wir sind uns dieses Mangels bewußt: Eine an 

den Theorien der Verwahrer orientierte Geschichte 

ist noch keine Geschichte der Verwahrten, der Be

troffenen. Sie tauchen als Opfer der Sicherungsver

wahrung nur als Objekte der Kriminalpolitik auf. 

Das entspricht bis zu einem gewissen Grad der Rea

lität der Verwahrung, die auf die Zerstörung mensch

licher Identität und Lebensgeschichte ausgerichtet 

ist. Im Folgenden drucken wir einen Rundbrief der 

Verteidiger im Berliner 2.Juni-Prozeß, Weider 

und Panka, ab, aus dem die Dringlichkeit und Aktu

alität dieses Themas deutlich hervorgeht. 

Das unbestimmte Strafmaß wurde im letzten Jahrhun

dert in einer Situation eingeführt, in der in den 

großen Städten ein durch Massenarmut geprägtes "Lum

penproletariat" die umfassende Kontrolle der Arbei

ter nahezu unmöglich machte und die außerhalb der 

institutionalisierten Arbeiterbewegung stehenden 

militanten Arbeiter in dieses Milieu übergingen. 

Mit der industriellen Entwicklung wurden die Planung 

der Kontrolle und~rbeitsdisziplin der Unterklassen 

für die herrschende Klasse unumgänglich. Seitdem 

wurde die Verwahrung immer wieder ins Spiel ge-
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Das unbestimmte Strafmaß war von Anfang an eine Er

findung der Psychiatrie, mit der die Grenze zwischen 

Krankheit und Kriminalität aufgehoben wurde. Die 

Sozialtherapeutischen Anstalten und Hochsicherheits

trakte legen endgültig fest, daß die Entlassung der 

Häftlinge nur über die Selbstaufgabe und aktive Be

jahung eines Programms der Verhaltensänderung a la 

Horst Mahlermöglich ist. 

Die vorliegende Spezialstudie über die Sicherungs

verwahrung soll einige Informationslücken schließen 

helfen. Die neuen Hochsicherheitstrakte und die Per

fektionierung des unbestimmten Strafmaßes fallen 

heute in eine Phase der zunehmenden Desintegration 

breiter Massen und treffen in Erwartung möglicher 

künftiger Aufstände zuerst einmal die Mitglieder 

aus den bewaffneten Gruppenh die den Bruch am wenig

sten widerruflich vollzogen haben. Die Trakte zie

len aber nicht nur auf sie, sondern sind genauso 

für nichtanpassungsbereite soziale Internierte und 

andere Widerständige konzipiert. Mit der Ausweitung 

der verschiedensten Formen des Knasts in der Fabrik

gesellschaft nimmt der Kampf dagegen eine immer zen

tralere Bedeutung für die Umwälzung der Gesellschaft 

ein. Der Zwangs-Verhaltensänderung und der Isolation 
stellen wir da-s "Recht auf Bewahrung der eigenen 

Identität" eines Menschen entgegen. Die Verhinder

ung der Hochsicherheitstrakte und die Abschaffung 

der Sicherungsverwahrung sind die ersten notwendi

gen Schritte für eine umfassende Anti-Knast-Bewe

gung, die "drinnen" und "draußen" zu entfalten ist. 
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an Psychologen, Psychiater, Ärzte, Juristen, Geistliche, 

Gef~genen-Hilfsorganisatio~en und die Medien 

Bereits durch die Presseerklärung des Rechtsanwalte Weider vom 

8. August 1979 ist bekannt geworden, daß in dem Strafverfahren gegen 

Siegfried Haag vor dem Oberlandesgericht Stuttgart die Androhung der 

zwangsweisen Untersuchung zur Vorbereitung eines Gutachtens zur Unter

bringung in der Sicherungsverwahrung erfolgt ist. 

Der Antrag auf Anordnung der Sicherungsverwahrung war bereits in der 

Anklageschrift gegen Siegfried Haag enthalten. Das Oberlandesgericht 

Stuttgart hat eine dahingehende Entscheidung in seinem ~raten Urteil 

gegen Siegfried Haag zurückgestellt. 

Bei dieser Androhung der Sicherungsverwahrung in einem politischen Straf

prozeß ·handelt es sich nicht um einen Einzelfall: 

In dem sogenannten Lorenz-Drenkmann-Prozeß hat der vorsitzende Richter 

des 1. Strafsenats des Kammergerichts Berlin am 23. Januar 1979 die Ange

klagten Ronald Fritzsch, Gerald Klöpper, Till Meyer, Ralf Reinders und 

Fritz Teufel, die der Bewegung 2. Juni zugerechnet werden, darauf hinge

wiesen, daß gegen sie f ür den ·Fall, daß sie nicht zu lebenslanger Frei

heitsstrafe, sondern zu zeitiger Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren 

verurteilt werden sollten, möglicherweise Sicherungsverwahrung angeordnet 

werden kann. 

Damit wird zum ersten Mal seit Zerschlagung des Nazi-Faschismus versucht, 

die Sicherungsverwahrung wieder auf politisch Gefangene anzuwenden. 

Die Sicherungsverwahrung hat nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs

gerichtes und des Bundesgerichtshofes in erster Linie Schutzfunktion. Ihre 

Anordnung ist erstmals durch nationalsozialistische Gesetzgebung möglich ge-

macht worden. Voraussetzung ist, daß der von der Sicherungsverwahrung be

troffene Täter erheblich vorbestraft ist oder - als bislang nicht Ver

urteilter - drei vorsätzliche Straftaten begangen hat, zu einer zeitigen 

Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt wird und 

die GeeamtvJrdigung des Täters und seiner Taten ergibt, 

daß er infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten 

f ü r d i e A 1 1 g e m e i n h e i t g e f ä h r -
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Mit der Behauptung der "Gefahr für die Allgemeinheit" soll die Dämoni

sierung der Stadt-Guerilla durch Politiker, Medien und Justiz - die 

"Terroristen" als eine Bande hinzustellen, die wahllos zuschlägt und 

von "krankhafter" Gewalt (einem Hang zur Gewalt) getrieben wird 

- institutionalisiert und verrechtlicht werden. 

Die Notwendigkeit dieser Zweckbehauptung wird klarer, wenn man beachtet, 

daß "Gefahr für die Allgemeinheit" zu behaupten eine Voraussetzung f ür 

die Anordnung der Sicherungsverwahrung ist: Die Sicherungsverwahrung 

setzt nämlich d1e sogenannte "Hangtäterschaft" vorauG. Der Begriff der 

Hangtäterschaft würde - auf die Gefangenen aus den antiimperialistischen 

Widerstandsgruppen angewandt - politische Gesinnung und den Willen zur 

revolutionären Umwälzung des bestehenden Systems zur Sache eines krank

haften Triebes machen. 

Die Feetstellung der sogenannten "Hangtäterschaft" ist von der Recht

sprechung seit 1945 bisher ausschließlich in Fällen ausgesprochen starker 

oder sich häufig wiederholender Kriminalität bejaht worden. 

Es gibt keine Entscheidung eines deutschen Gerichtes nach 1945, durch 

die festgestellt wird, daß das Moment der "Hangtäterschaft" auch bei 

solchen Angeklagten zu bejahen sei, die Mitglieder einer politis chen 

Organisation sind und sich hinsichtli ch der ihnen vorgeworfenen Taten 

auf politische Motivation berufen. 

Wenn jetzt von Seiten des Staates und der Justiz versucht wird, erst

malig die Sicherungsverwahrung auch gegen politische Täter durchzu

setzen, bedeutet das nichts anderes, als daß die Versuche gescheitert 

sind, die revolutionäre Politik dieser Gruppen in den Prozessen justi

tiabei zu machen. 

Es ist bekannt und in den Medien vielfach erörtert, daß in den Gesetz

gebungsgremien und den Ausschüssen seit Jahren das Problem erörtert wird, 

ob man in Abänderung der bisher bestehenden Bestimmungen die Unterbringung 

in der Sicherungsverwahrung nicht bereits auf die Fälle der sogenannten 

politischen Ersttäter ausweiten sollte. Es ist weiter bekannt, daß eine 
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solche Gesetzgebung bisher nicht durchgesetzt werden konnte, weil dieses 

Vorhaben auf starken Widers t and .gestoßen ist. 

In den o. a. Verfahren soll jetzt offeneichtlieh versucht werden, eine 

Gesetzesänderung überflüssig zu machen, indem mit Hilfe der bestehenden 

Gesetze die Sieherungeverwahrung auch für politische Täter verhängt werden 

soll. 

So bestätigte dann auch Generalbundesanwalt Rebmann auf dem Deutschen 

Richtertag, daß weder die Bundesanwaltschaft noch die Deutschen Ober

gerichte auf die Einführung der Sicherungsverwahrung gegen Gefangene 

aus der Stadt-Guerilla verzichten wollen, auch wenn es dafür "erstmal" 

keinerneuen Gese t ze bedarf. Man volle "erstmal weitere Erfahrungen" 

mit den schon beetehenden Gesetzen machen und die "Ergebnise" dieser 

Praxis abwarten, bevor es eine neue gesetzliche Initiative gäbe. 

Diese "Erfahrung" zu machen, gilt es in den obenerwähnten Verfahren, 

die als "Pilotverfahren" zu bezeichnen sind. 

Es ist 'deshalb von außerordentlicher wichtigkeit,der ers t maligen An

wendung der Sieherungeverwahrung gegen politische Gefangene entgeg~ 

zutreten. 

Dies gilt vor allem, wenn man berücksichtigt, daß es sich bei den Ver

fahren gegen Siegfried Haag und die Bewegung 2. Juni um keine 3xem

plariechen Einzelfä lle handelt und wenn man im Auge behält, von welchem 

Zweckdenken die neue Dimension und Eskalation der Sanktionsmaßnahmen 

gegen politische Täter bestimmt ist: 

1) Die Hangtäterschaft als Voraussetzung der Sicherungsverwahrung ist 

ein Krankheitsbegriff aus der Psychiatrie. Die Anwendung des Begriffes 

der Hangtäterschaft auf politische Täter suggeriert deren psychische 

Abnormität. 
In der Androhung der Sicherungsverwahrung für politische Täter l~gt 

ausgehend von der Prämisse, der von diesen Tätern angegriffene Staat 

sei gesund, die Unterstellung, der zum Schutz der Öffentlichkeit in 

Sicherungsverwahrung zu verbringende Täter sei krank, sei verrückt. 

Der Wider tand und Kampf gegen das bestehende System wird zur Krank

heit, z·ü.Iil psychischen Defekt erklärt. 

Die Peychiatrisierung des politischen Gegners ist in Einzelfällen 

be r eits versucht worden (z. B. Ulrike Meinhof), jetzt soll sie gene

ralisiert werden, was zur Folge hätte, daß nach Abschluß der obenge

nannten Verfahren in zukünftigen Strafverfahren gegen die Stadt-Guerilla 

die "Hangtäterschaft" des nicht mit dem Staateschutz kollaborierenden 

Angeklagten mit der Behauptung, "dieser halte ambewaffneten Kampf fest", 

immer und solange festgeschrieben verden könnte, bis der Gefangene seine 

politische Uberzeugung aufgibt, ohne daß das Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen im Einzelfall überhaupt noch überprüft verden müßte. 

Letztlich wird mit der Bezeichnung "Hangtäter" versucht, jeden politiE chen 

Inhalt der Auseinanderse t zung zwischen Stadt-Guerilla und dem Staat 

herauszudrücken, politische Gesinnung als Krankheit und Kritik am System 

sowie den Kampf gegen die bestehende Herrschaftsordnung als verrückt zu 

erklären. 

Von Anfang an muß dieser Versuch, politisc~e Gefangene als Kranke zu be

zeichnen, verhindert werden: Die Pathologisierung der Politik mit Hilfe 

der Psychiatrie ist ein Mittel, Gefangene wegen ihrer ungebrochenen 

politischen Identität durch die Sieherungeverwahrung in Gesinnungs- und 

Schutzhaft zu nehmen. 

2) Die Androhung der Sicherungsverwahrung für politische Täter dient 

aber noch dem weitergestreckten Ziel, auch sogenannte Kurzetrafer 

ü b e r d a e E n d e i h r e r r e g u 1 ä r e n H a f t z e i t 

h i n a u e in sicherem Gewahrsam zu halten, die in vielen Verfahren 

bestehende Beweisnot zu beheben und dem der Abschreckung und Einschüchterung: 

a) Die Durchsatzung der Sicherungsverwahrung auch für politische Erst t ä ter 

würde es erlauben, auch diejenigen, di e "nur" zu kürzeren Freiheitsstrafen 

verurteilt wurden, auf unbestimmte Zeit weiter in Gefangenschaft zu halten. 

Man nehme den Fall, daß jemand wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen 

oder terroristischen Vere.inigung, unerlaubten Waffenbesitzes und Urkunden

fälschung verurteilt wird. Die Sicherungsverwahrung könnte auf ihn immer 
mit der Begründung angewendet werden, solange er seine politische Über

zeugung nicht aufgibt, er nicht abschwört, bes t ehe der Hang zu erheb

lichen Straftaten, so daß er auch über das Ende der eigentlich ausge

sprochenen Freiheitsstrafe hinaus in Haft - in Gesinnungshaft - gehalten 

werden muß. Daraus folgt, daß mit der zusätzlichen Anordnung der Siche

rungsverwahrung jederzeit Gewähr gegeben wäre, die Gefangenen nach Be

lieben über den Ablauf ihrer Freiheitsstrafen hinaus in Verwahrung zu 

halten. Der Staateschutz bekäme damit ein Mittel in die Hand, zu be

stimmen, wann ein Gefangener entlassen werden kann und wann nicht. Es 

wäre dann auch nicht mehr nötig, Gefangene, die1curz vor ihrer Entlassung 

stehen, des Vorhabens neuer konkreter Taten zu verdächtigen ( am 3. 8. 1978 

wurden die der RAF zugerechneten Gefangenen Beer und Becker aus der Haft 

entlassen. Am 7. 7. 1978 !ührte Ministerpräsident Albrecht in einer Debatte 

im Bundesrat wegen der Einführung der Sieherungeverwahrung für politische 

Ersttäter aus: "Aber ich kann Ihnen nachweisen, daß es Terroristen gibt, 

die wir freilassen müssen, bei denen wir schon heute wissen, welches ihre 

Mordpläne sind, die sie aushecken. Das können wir auf den Heller genau 

- würde ich sagen - schriftlich nachweisen. Ich kann sogar Namen von 

Leuten nennen, die ermordet werden sollen und Sie geben uns nicht die 
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Möglichkeit, irgendetwas dagegen zu tun". Ministerpräsident Albrecht war 

nicht in der Lage, konkreter zu verden oder Namen zu nennen). 

Weiterhin wäre es auch nicht mehr erforderlich, Gefangenen, die bewaffnet 

festgenommen wurden, in mühevoller Kleinarbeit während der Beweisaufnahme 

einen Mordversuch nachweisen zu müssen, um die Voraussetzungen zu erlangen, 

eine lebenslange Freiheitsstrafe aussprechen zu können (siehe Günther 

Sonnenberg, Christine Kuby). 

b) Erfahrungsgemäß herrscht in Strafverfahren gegen Gefangene aus der Stadt

Guerilla eine erhebliche Beweisnot, weil bei den überwiegend nicht aussage

bereiten Angeklagten versucht werden muß, einen langwierigen Indizienprozeß 

zu führen. 

Die Möglichkeit, zusätzlich zu einer relativ kurzen Freiheitss t rafe die 

Sicherung~verwahrung anzuordnen, wäre geeignet, die bestehende Beweisnot 

zu beheben. Die Gerichte könnten sich darauf beschränken, Straftaten f es t

zustellen, die eine dreijährige Freiheitsstrafe rechtfertigen und die übrigen 

Anklagepunkte, die schwerer zu beweisen sind, einstellen. Das entspräche 

im übrigen dem ~hrfach erklärten Ziel, die Prozesse abzukürzen und so den 

Schwierigkeiten zu entgehen, die diese Prozesse der Justiz und dem Stadt 

bereiten. 
Die Schutzfunktion der Sicherungsverwahrung würde greifen, obwohl die 

eingestellten Taten dem Täter eventuell nie nachzuweisen wären. 

c) Die Folge der Einführung der Sicherungsverwahrung bei politischen 

Tätern oppositioneller Gruppen wäre im übrigen eine unverhältnismäßig 

große Einschüchterung und präventive Bedrohung der Öffentlichkeit, eine 

Abschreckung in bezug auf politische Betätigung überhaupt. 

Gilt das bereits für die Anwendung der bestehenden gesetzlichen Vorschriften, 

so muß ee erst recht gelten, wenn die die Sicherungsverwahrung regelnden 

Bestimmungen durch eine Gesetzesänderung verschärft verden würden.Auch 

diesem Ziel kann die Androhung der Sicherungsverwahrung in den o. a. Ver

fahren dien&nl 

Die Verhängung der Sicherungsverwahrung bei politischen Tätern durch die 

Rechtsprechung mit Hilfe der bestehenden Gesetze könnte geeignet sein, die 

Anordnung der Sicherungsverwahrung in diesen Fällen "salonfähig" zu machen, 

die Öffentlichkeit darauf einzustimmen und dadurch die seit Jahren kontro-

3) Die Unterbringung politischer Gefangener in der Sicherungsverwahrung 

wäre weiterhin geeignet, die politische Identität de r Gefangenen zu zer

stören. Die besonderen Haftbedingungen, die für die politischen Gefangenen 

schon seit Jahren Realität sind, die nun durch die Einführung neuer, be

sonderer Isolationstrakte verschärft werden und die nachgewiesenermaßen 

schon jetzt in vielen Fällen zur psychischen und physischen Beeinträchti

gung der Gesundheit der Gefangenen geführt haben, bieten dafür beste Vor

aussetzungen. Es ist auch gewiß keine Spekulation, daß die Einführung der 

Sicherungsverwahrung und die jetzt zahlreich gebauten Sondertrakts in einem 

direkten Zusammenhang stehen. In den Trakts werden kleine Gefangenengruppen 

total vom übrigen Anstaltsleben aus cegrenzt und e iner völligen Kontro l l e durch 

Mikrophone, Kameras und psychologisch geschultem Wachpersonal aus ges e tzt . 

Jede . Lebensäußerung der Gefangenen wird beobachte t, kontrolliert und r egis

triert. Uber ein abgestuftes System von "Vergünstigungen" und Strafen sollen 

günstige Voraussetzungen geschaffen werden, um die Gefangenen "behande ln", 

therapieren zu können . Die Gefangenen sollen "umgeformt"werden. Die politi sch 

Verantwortlichen haben keinen Zweifel gelass en, daß , wie Justiz senato r 

Meyer sagte, die Bedingung für die Entlassung aus diesen Sondertrakts 

das "Lossagen vom Terrorismus" ist. Das gleiche gilt für die Freilassung 

aus der Sicherungsverwahrung. Im Klart ext heißt das: Bedingung ist ni cht 

einfach "Wohlverhalten", sondern die Gefangenen befinden sich solange in 

der zerstöreriechen Sonderbehandlung, bis sie "abschwören", sich und ihre 

politische Identität verraten. Die 24-stündige Uberwachung in den Trakts 

soll diesen Prozeß kontrollieren, die Mögli chkeit schaffen, jederzeit 

eingreifen zu können und ist geeignet, den Zerstörungsprozeß zu be

schleunigen. 

Die Gewißheit, unter Umständen weitere 10 Jahre in der Sicherungsverwahrung 

untergebracht zu werden, muß auf die Gefangenen einen zusätzlichen, ni cht 

mehr zu ertragenden Druck ausüben. 

Von dieser Sicht her und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschrift, 

daß bei positiver Entwicklung (und was damit gemeint ist, ist bekannt) des 

Gefangenen die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung aus

gesetzt werden kann, stellt sich die Anordnung der Sicherungsverwahrung 

nioht nur allein als Mittel zur Disziplinierung und Unterdrückung politischer 

Gesinnung dar, sondern zielt direkt auf die Aufgabe der politischen und 

persönlichen Identität der Gefangenen. Eine Verhängung der Sicherungsver-
vers geführte Diskussion um eine dahingehende Gesetzesänderung zu beeinflussen vahrung aus diesen Gründen würde den Grundsätzen der Menschenrechtskonvention 

Hat sich die Öffentlichkeit nach einigen spektakulären Fällen, in denen 

~ Ges$tzesänderung die Sicherungsverwahrung gegen politische Täter ver

hängt wurde, an diese Tatsache gewöhnt, so ist anzunehmen, daß der Wider

stand gegen die gesetzliche Einführung der Sicherungsverwahrung für poli

tische Ersttäter schwindet. 

widersprechen. 

J I / 
V '---' -v C , ,_ ; \._ __ j 
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Verwahrung= Die Roßkur der Sozialhygiene 

Der Wilhelminische Auftakt 

Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 

15.Mai 1871, aufgebaut auf dem Schuldprinzip und 

versehen mit dem Anspruch der gerechten Sühne, 

sah keine strafrechtliche Prävention vor. Die 

realen Möglichkeiten, einen Menschen ohne Verur

teilung einzusperren, waren, gemessen an dem, 

was später kam, gering. Seit 1851 konnten in 

Preußen - nach der Reichsgründung auch in den 

anderen Ländern - Bettler, Landstreicher und 

Prostituierte durch polizeiliche Maßnahmen für 

höchstens zwei Jahre ins Arbeitshaus oder Asyl 

eingewiesen werden. Neben dieser "korrektionel

len Nachhaft" gab es die Entmündigung nach bürg

erlichem Recht. Das eine Mittel steuerte das 

"Vagabondenthum" in keiner Weise; das andere war 

prinzipiell massenunwirksam und soll allenfalls 

bei der Regelung gutbürgerlichen Familienzwists 

probat gewesen sein. 

Die "Uberfüllung der Städte", die "Sittenlosig

keit in den Arbeiterquartieren", das "Elend der 

Handwerksgesellen", schließlich die "Dienst

botenfrage", sind Topoi der Zeit, die auf eine 

wachsende soziale Unruhe verweisen. Angesichts 

eines subkulturellen Lumpenproletariats und 

spontaner Arbeitermilitanz begreifen Bürger wie 

Sozialdemukrat die Unzulänglichkeit ihrer Herr

schaftsmittel - Projekte der Planung und Prä

vention werden von nun an ihr politische Han

deln bestimmen. 

Augenfällig ist in d en Jahren seit der Jahr

hundertmitte das sprunghafte Steigen der Eigen

tumsdelikte. Es bildet sich eine chronische De

linquenz kleiner Diebe, Zechpreller und Logisbe

trüger, denen zudem immer wieder Bettel, Land

streicherei, Hausfriedensbruch und Widerstand 
vorgeworfen wird. In erster Linie wegen solcher 

Delikte wächst zwischen 1882 und 1912 die Zahl 

der zweimal Verurteilten um etwa SO%, die der 

drei- bis sechsmal Verurteilten um etwa 100% und 

die Zahl der noch häufiger vor dem Richter steh

enden um 600% (HEINDL 1926: 186). Mit dieser 

Form der Delinquenz entstand zugleich ihr bis in 

die Gegenwart nicht verschwundener Name: Das ge

wohnheitsmäßige Verbrechen (WAHLBERG 1859). 
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Mit seinem Traktat "Gegen die Freiheitsstrafen" 

eröffnete der Reichsgerichtsrat OTTO MITTELSTÄDT 

vor nunmehr einhundert Jahren eine Debatte, die 

seither nicht abgerissen ist. Sie steht im Zu

sammenhang von Planung und Prävention, jurist

isch handelt sie von eben dem "gewohnheitsmäßi

gem Verbrechen", politisch ist ihr Gegenstand die 

Ausgrenzung und schließlich "Ausmerze" aller 

Arten sozialer Unangepaßtheit. 

Mit MITTELSTÄDT ergriff ein Mann die Initiative, 

dessen Position zum Teil schon 1879 als anti

quiert gelten mußte. In seinem Rechtsverständnis 

dominierte die bloße Rache des Staates an dem

jenigen, der es wagte, sich gegen den Staat zu 

vergehen. Letztlich griff MITTELSTÄDT auf eine 

im Absolutismus gängige Theorie zurück, die es 

nicht möglich machte, innerhalb der Delinquenz 

zwischen Integrationsfähigen und Unanpaßbaren zu 

scheiden. Wenngleich dieser Rückgriff für die 

praktische präventive Sozialpolitik unbrauchbar 

war, machte er es doch möglich, Massendelinquenz 

und Alltagswiderstand nicht nur unter dem Aspekt 

des einzelnen Vergehens, sondern in ihrer polit

ischen Dimension zu begreifen. "Man hat sich be

reits daran gewöhnt und wird sich weiter daran 

gewöhnen müssen, dem Staate zur Bekämpfung der 

den nationalen Bestand, wie die Wurzeln aller 

Kultur bedrohenden sozialen Seuchen fast unbe

grenzte Vollmachten und Gewalten einzuräumen ... 

Die Gesellschaft hat sich auf einen langen 

Kriegszustand gegen ihre inneren Feinde einzu

richten ... "(MITTELSTÄDT 1879; 72). Wer öfters 

vor Gericht gestanden hatte, sol~te von den 

"sozialen Verwaltungsorganen des. St.aats" (MITTEL

STÄDT 1879: 73) verwahrt werden. An die Stelle 

der Gerichte treten in diesem Konzept Polizei 

und Behörden. Ihnen überl!assen werden: " .•• die 

Veteranen des Verbrecherthums, die große Masse 

gewerbsmäßiger Diebe und Gauner, geschworene 

Feinde der sozialen Ordnung, wiederholt rück

fällige Ubelthäter, deren Leben ausgefüllt ist 

durch kurze Intervalle ungebundenen Kampfes 

gegen die rechtlichen Grundlagen der Gesell- · 

schaft und durch lange Zeiträume von Gefängnis

und Zuchthaushaft. Es sind ausgerenkte, dem 

körperlichen und geistigen Siechthum rettungslos 

verfallene Glieder der Volksgemeinschaft .•• 

Einzig und allein der Gedanke der Unschädlich

machung für Zeit oder für immer trägt innerlich 

diese ganze Seite unserer modernen Strafrechts-



pflege. Nur werden für einen so groben und ein

fachen Zweck recht kostspielige, recht verwick

elte Mittel in Anwendung gebracht! ... Was hier 

Noth thut, das sind A r b e i t s h ä u s e r, 

Invalidenhäuser für die offensichtlich siech 

und inkurabel gewordenen Delinquenten; Depots, 

in welchen dieselben nicht für ein oder zwei 

Jahre, sondern für eine unbestimmte, am besten 

für ihre Lebenszeit detiniert werden." (MITTEL

STÄDT 1879: 70f) 

Der Traum von der Verwahrung jeglicher Unbot

mäßigkeit wurde nicht nur im Wilhelminischen 

Deutschland geträumt. Aber nur in Deutschland 

entwickelte sich im Verlauf weniger Jahrzehnte 

eine geschlossene Front wissenschaftlicher Dis

ziplinen und staatlicher Institutionen, die an 

nichts anderem als seiner Verwirklichung arbei

ten. Hier war und ist der Angriff auf den Wider

stand, der sich gegen die herrschende Leistungs

moral wendet und im alltäglichen Verhalten soge

nannter Asozialer, Arbeitsscheuer und Psycho

pathen ausdrückt , stets umfassend und auf die 

Identität seiner Träger zielend. 

Die Verwahrer etablieren sich 1 

"Gegen die ~reiheitsstrafen" löste eine öffent

liche Auseinandersetzung aus, an der nicht nur 

Zeitungen - allen voran die "Vossische" - be

teiligt waren, sondern zunächst Theologen,Straf

rechtler und Mediziner. Einer der renomierte

sten Psychiater,EMIL KRAEPELIN,verfaßte eine in 

mehrfacher Hinsicht bemerkenswerte Antwort auf 

MITTELSTÄDT . KRAEPELIN bemüht sich, die Funk

tionen der Freiheitsentziehung durch Psychiatrie 

und Justiz zu analogisieren. Im einen wie im 

anderen Fall durchbrächen die Delinquenten die 

Regeln des Zusammenlebens; beim Recht~brecher 

gehe es nicht um Schuld und Sühne, sondern um 

eine zweckmäßige Reaktion auf die "Gemeinschäd

lichkeit". "Zunächst wird daher die Strafe von 

diesem Standpunkte aus einfach als S c h u t z

m i t t e 1 gegen gemeingefährliche Velleitäten 

zu dienen haben, in sofern sie diejenigen un

schädlich macht, von deren Ausschreitungen der 

Gesamtheit ... ein Nachteil droht. Wenn demnach 
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die Schutztheorie die verbrecherischen Symptome 

perverser Charakteranlagen und Erziehung be

kämpft ... , so muß ihre weitere Ausbildung kon

sequenter Weise zu dem Bestreben führen, auch 

die Quellen des Verbrechens zu verstopfen und 

die Strafe zu einer Causalbehandlung desselben 

zu machen." (KRAEPELIN 1880: 4) Der Hinweis auf 

"perverse Charakteranlagen und Erziehung" zeigt, 

wo die "Quellen des Verbrechens" zu suchen sind: 

In der Person des Delinquenten, die, gesehen als 

Ergebnis von Anlage und Umwelt, von der Norm 

abweicht. 

Unter dem Gesichtspunkt der individuellen Ab

weichung von der Norm wird die Grenze zwischen 

Psychiatrie und Justiz durchlässig. Kranker und 

Rechtsbrecher haben eine gemeinsame, in ihnen 

selbst begründete Eigenschaft und ihre Handlun

gen sind somit lediglich symptomatisch."Wir sind 

weit davon entfernt, alle Verbrecher als Gei

steskranke zu betrachten, aber es ist durchaus 

unleugbar,daß es zahllose Obergänge zwischen bei

den Kategorien gibt, sowie, daß beide in ihrem 

Denken und Handeln derselben Gesetzmäßigkeit 

unterworfen sind, wie jeder andere Organismus." 

(KRAEPELIN 1880: 10) Welcher Art ist diese gene

relle Gesetzmäßigkeit und in welcher Weise ent

steht die Norm? Die Antwort KRAEPELINS unter

scheidet sich nicht von derjenigen, die die 

Mehrzahl der damaligen Autoren gibt. Seine Ant

wort löst Sozialgeschichte in Naturgeschichte 

auf, indem sie den "Kampf ums Dasein" der dar

winistischen Theorie zum die Gesellschaft be

stimmenden Gesetz erhebt. In diesem Zusammen

hang und im Sinne eines von ihm vertretenen 

naturwissenschaftlichen Determinismus (KRAEP

ELIN 1880: 10) werden Gesellschaft und Einzelner 
zu Ergebnissen der bisherigen Stammesgeschichte 

des Menschen.Spricht KRAEPELIN von "Organismen", 

so betont dies nur die naturgeschichtliche Inter 

pretation gesellschaftlicher Verhältnisse . -

Deutlich spürbar ist der Einfluß, den der Dar

winismus in der von ERNST HÄCKEL propagierten 

Version auf die Geschichtsvorstellung vieler 

Wissenschaftler und Mediziner hatte. 

Die Gesellschaft gerät zum Terrain des "Kampfs 

ums Dasein", wobei es dem Menschen allerdings 

möglich ist, den Kampf nach Regeln, die er dank 

seiner natürlichen Eigenschaften aufstellen und 

befolgen kann, zu führen. Ebenso wie jeder 

andere Mensch nimmt der Delinquent am naturhaft 

gesellschaftlichen Treiben teil; anders als 

andere verletzt er aber die herrschenden Regeln, 

welche - in der Natur soll es so sein - per se 

legitimiert sind. Die Konsequenz solchen Regel

verstoßes hat der, bezüglich der Verwahrung, 

wichtigste Schüler KRAEPELINs, GUSTAV ASCHAFFEN

BURG, .formuliert: "Das Gefängnis ist nicht die 

einzige Strafart, es stellt nur einen besonder$ 

charakteristischen Typus der strafrechtlichen 

Gegenwehr des Staates gegen den Rechtsbrecher 

dar und zugleich diejenige Form, die am häufig-



sten angewendet wird. Auch die Irrenanstalt ist 

nur ein besonders auffälliger Typus der Einrich

tungen,die staatliche und kommunale Fürsorge qe

troffen haben, um für psychisch Abnorme zu sor

gen.So dürfen wir vielleicht in den beiden 

Schlagworten 'Gefängnis' und 'Irrenanstalt' nur 

den Ausdruck eines Bestrebens sehen, zwei völlig 

verschiedenartige Methoden des Vergehens gegen 

solche Personen zu erkennen, die sich von der 

Norm, sei es durch krankhafte, sei es durch 

asoziale oder antisoziale Handlungen abheben, 

und wir sind wohl berechtigt, die beiden Schlag

worte durch die zutreffenderen und ihrem ganzen 

Wesen nach richtigeren zu ersetzen: 'Strafe' 

oder 'Behandlung' . " ( ASCHAFFENBURG 1 908: 4) 

Im Interesse der Normalität, also der herrschen

den gesellschaftlichen Verhältnisse, wird der 

Delinquent einer "Behandlung" unterzogen, die 

mit seiner Anpassung oder dauernden Ausgrenz

ung endet. KRAEPELIN fordert die Abschaffung 

des bestimmten Strafmaßes und die Einführung ei

ner auf die "Besserung" der Person bezogenen 

Straflänge. "Es ist sicherlich für die Beurthei

lung einer gemeinschädlichen That nichts weniger 

als gleichgültig, ob dieselbe von einem Kinde, 

einem Geisteskranken oder von einem gesunden ~r

wachsenen begangen worden ist ... In jedem der 

drei Fälle ist das als Handlung perfekt gewor

dene Resultat vom Standpunkte der geschädigten 

Gesellschaft genau das gleiche ... Die Gesell

schaft wird daher zunächst auch in gleicher 

Weise gegen die Urheber der gemeinschädlichen 

That reagieren, s i e w: i r d s i c h v o r 

d e n s e 1 b e n z u s c h ü t z e n s u -

c h e n KRAEPELIN 1880: 28). Wer während der 

"Behandlung" als "besserungsunfähig" selektiert 

wird, - KRAEPELIN hält die Beziehung zur Psy

chiatrie durch - erhält den Status eines "Pfleg

lings", allerdings eines gefährlichen, vor dem 

ein dauernder Schutz nötig ist. 
zwei dauerhafte "Schutzmittel" werden hiertur 

ins Auge gefaßt: Deportation und Verwahrung. Da

bei weiß KRAEPELIN freilich, daß die Deportation 

mangels überseeischer Kolonien nicht praktikabel 

ist und so dient dieser Vorschlag eher der Stü

tzung des darwinistischen Ansatzes. Die Entwick

lung der britischen Sträflingskolonien in Aus

tralien hätte gezeigt, daß Menschen, die für den 

Kampf ums Dasein hier schlecht angepaßt sind, 

unter anderen Leben~bedingungen tauglich sein 

könnten (KRAEPELIN 1880: 44ff). Was für die 

"Besserungsunfähigen" bleibt, ist die Verwah

rung in nach militärischer Disziplin organisier

ten Lagern (KRAEPELIN 1880: 74) ,mit p~oduktiven, 

der Gemeinschaft nützlichen Aufgaben:"Der Be

schäftigungskreis dieser einheimischen Verbre

cherkolonien kann sich sehr verschiedenartig ge

stalten. Möglicherweise ließen sich durch be

stimmte Vertheilung der Pfleglinge verschieden

artige Institute schaffen .•. Landwirtschaft, 

Kultivierung von Heiden, Entwässerung von 11ooren 

Industrie." (KRAEPELIN 1880: 78) 

Die Eroslandlager der Nationalsozialisten kündig

en sich bereits an, aber etwas anderes ist an 

diesem Programm wichtiger: 

Schon während der Entstehungsphase der Krimino

logie als eigenständiger wissenschaftlicher Dis

ziplin, setzt die Psychiatrie, darwinistisch 

untermauert, ein anthropologisch-medizinisches 

Interpretationsgerüst durch, das in der Dieho

thernie "Anlage/Umwelt" das konstitutionelle 

Moment ausschlaggebend werden läßt. Der psych

iatrische Beitrag zur Kriminologie rückt den 

Täter in den Mittelpunkt und läßt die Tat zweit

rangig werden. 

Die Verwahrer etablieren sich 
2 
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Das Vertrauen in die allgemein abschreckende 

Wirkung des Strafrechts war zu dieser Zeit nicht 

nur in Deutschland geschwunden. In der Tradition 

der repressiven Sozialutopien SAINT SIMONs und 

COMTEs war in Frankreich eine positivistische 

Milieutheorie entstanden, deren Ziel unter dem 

Stichwort "physique sociale" die sozialtech

nische Regulation gesellschaftlicher Konflikte 

war. Im Vordergrund des Interesses stand hier 

die Frage, welche Störungen im Zusammenleben mit 

welchen Mitteln ausgeschaltet werden müssen, um 

Verhältnisse zu schaffen, deren Stabilität poten

tiellen Delinquenten und Umstürzlern keine Hand

lungsmöglichkeit biet~t. Schon in den vierziger 

Jahren des Jahrhunderts beginnt mit den Arbeiten 

QUETELETS die konzeptionelle Entwicklung einer 

politisch einsetzbaren Statistik. 

Mit den Theorien der französischen Positivisten 

konkurriert in EUropa vom allem die Schule des 

von der deutschen Mechanik beeinflußten italie

nischen Mediziners CESA~ LOMBnOSO. LOMBROSOs 

Theorie basiert auf der Annahme, es gäbe Men

schen, bei denen sich ein früheres Entwicklungs

stadium der Gattung zeige, als Rückfall oder Re

likt. Bei diesen Menschen gehe eine psychische 

Abnormität mit körperlichen Zeichen einher, diese 

ließen den zu jenen zählenden "geborenen Ver

brecher" erkennen. Von anthropometrischen Unter

suchungen ausgehend, entwarf er das Bild des 

atavistisch stigmatisierten Menschen als das ei

ner Person,deren kleiner Kopf mit dichten, dunk

len, krausen Haaren bedeckt ist, unter deren 

fliehender Stirn schrägliegende Augen hervor

gucken und deren Gesicht insgesamt ein mächtiger 

Kiefer und starke Backenknochen prägen; ein un

regelmäßiger Bartwuchs und mißgestaltete Ohren 



kompletti:eren die Schreckgestal t. Ähnliche Bil

der sind in den Beschreibungen "primitiver Men

schenrassen" durch die zeitgenö ssische Anthropolo

gie üblich und so verzic htet LOMBROSO nicht dar

auf, bei seinen "geborenen Ve rbrechern" eine be 

trächtliche Ähnlichkeit zu d e n "Australnegern" 

zu entdecken - auch in Italien stand die Evo

lutionsbiolo gie der Kriminologie Pate. (LOMBROSO 

1887) 

In ihrer strikten Fo rm ist di e Theori e LOMBROSOs 

nicht lange aufrechte rhalten wo rden. Erst als 

LÖMBROSO den monokausalen Erklä rungsan s atz auf

gab und die kö rperlichen Stigmata al s Zeichen 

einer Prädisposition, abe r nic ht eines Zwanges, 

zum Verbrechen deutete, fand seine Theo rie als 

"Lehre von den kleinen Entartungszeichen" Ein

gang in die deutsche Kriminologie. Aus beliebig

en "Entartungszeichen" - in den Katalog gehören 

Gaumen- und Lippenspalten, Mißbildungen der Ex

tremitäten, ungewöhnliche Schl de lformen, selbst 

abstehende Ohren - wird auf "schle chte Erbanlag

en" geschlossen, was die Neigung zur Delinquenz 

umfasse (BIRNBAUM 1926: 248ff). 

Die Mehrzahl der Strafrechtler akzeptierte um 

1880 nach wie vor das Schuldstrafre cht und stand 

den, mit beträchtlichem p ropagandistischem Auf

wand vertretenen, neuen The orien eher reservier t 

gegenüber. Die entscheidende Ausnahme unter den 

deutschen Juristen war FRANZ VON LISZT. LISZT 

griff frühzeitig die naturwissenschaftlich-medi- · 

zinischen Ansätze auf und schlug die Verschmelz

ung v on Anthropometrie und Kriminalpsychologie 

zur "Kriminalbiologie" ver (LISZT 1881). Er 

wollte aber gleichermaßen die Kriminalität ermög 

liehende Umwelt berücksichtigt wissen. Ursäch

lich für die Delinquenz erscheint ihm eine Ver

quickung von "Anlage und Umwe lt", die sich in 

konstitutionellen und durch Erziehung entstand

enen Defekten äußere. Es ist somit naheliegend, 

daß sich LISZT mit seine~ Uberlegungen licht auf 

den Rahmen des kodifizierten Strafrechts be

schränkte, sondern wie KRAEPELIN ein Konzept der 

Tatverhinderung suchte. Gesche hene Rechtsbrüche 

sollen nicht nur geahndet werden, v ielmehr gelte 

es, das Verbrechen schlechthin zu bekämpfen. Die 

Kriminalbiologie gilt als dafür wichtiges Mittel 

aber LISZT sieht, daß sie als alleinige Grund

lage eines kriminalpolitischen Programms nicht 

ausreicht. Es entsteht die Forderung nach einer 

"gesamten Strafrechtswissenschaft", welche das 

Verbrechen mit Hilfe von Anthropologie, Psycholo

gie, Statistik und Recht einkreisen und in den 

Griff bekommen soll (LISZT 1905: 126-1-79) . 

Für LISZT ist "das Verbrechen das Produkt der 

Eigenart des Titers im Augenblic~ der Tat und 

aus ihn in diesem Augenblick umgebenden äußeren 

Verhältnissen" (LISZT 1881: 234). Nun wird trotz 

gleicher Verhältnisse nicht jeder zum Täter und 

damit wird die Persönlichkeit des Delinquenten 

auch hier zum ausschlaggebenden Moment erklärt. 
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Was LISZT zunächst anstrebt, ist die genauere 

Klassifikation der Tltertypen. Die einfache 

Unterscheidung zwischen "Gelegenheits-" und "Ge

wohnheitsverbrecher" hält er als Ausgangspunkt 

eines differenzierten Verfolgungssystems für un

geeignet. Der spezialisierte Taschendieb oder 

die Abtreibungen vornehmende Hebamme _ließen sich 

nicht mit dem Begriff der Gewohnheit fassen, 

d e nn sie handelten bewußt und absichtsvoll gegen 

die bestehende Ordnung. "Die Erkenntnis, daß es 

ein g e w e r b s m I ß i g e s Verbrecherturn 

gib t, sprengt für sich all e in schon den Begriff 

d e s Gewohnheitsverbrechers, soweit dies den er

s c hö pfe nden Gegensatz zum Gelegenheitsverbrechen 

darstellen soll." (LISZT 1905: 193) Die vori 

LISZT dann eingeführte Klassifikation unter

scheidet den "Zustandsverbrecher" vom "Augen

blicksverbrecher" und teilt die erste Gruppe in 

"Besserungsfähige " und "Unverbesserliche"~ 

Der "Augenblicksverbrecher" handele auf Grund 

eines einmaligen äußeren Einflusses, der Rechts

bruch bleibe "seiner dauernden Eigenart fremd, 

eine vereinzelt bleibende, bitter bereute 

Episode in seinem Leben ... " (LISZT 1881: 76) 

Egal, ob von "Gelegenheits-" oder "Augenblicks

verbrechern" gespro chen wird, ist diese Gruppe 

für die Kriminologie und damit für die Verwahr

ungsstrategie uninteressant geblieben. Zu ihrer 

Disziplinierung erwies sich das vorhandene In~ . 

strumentarium der Strafen als völlig ausreichend. 

Anders verhält es sich mit den Zustandsverbre

chern",auf sie konzentriert ist jedes kriminal

politische Programm. Die Schlagworte heißen 

stets auf's Neue: "Besserung der Besserungsfähi

gen" und "Unschädlichmachung der Unverbesserli

chen" (LISZT 1881: 191;1905: 393). 

Als "besserungsfähiger Zustandsverbrecher" gilt, 

wer sich bisher müßigglngerisch der Arbeit ent

zog und durch den Arbeitszwang der Strafanstalt

en und Arbeitshäuser an diese Forderung des bürg 

erlichen Lebens angepaßt werden kann (LISZT 1881 

82; 1905: 209f, 399f). Für diese Delinquenten 

fordert LISZT eine in den Grenzen von zwei und 

fünf Jahren unbestimmte Verurteilung (LISZT 1905 

171f, 209f) • "Unverbesserlich" sii'ld demnach zum 

einen die "gewerbsmäßigen Verbrecher", "Berufs

verbrecher", die ihren Lebensunterhalt vorwieg

end durch Rechtsbrüche erwürben (LISZT 1881) und 

zum anderen jene Delinquenten, die nicht primär 

aus einer Erwerbsabsicht handelten, sondern als 

"Ausfluß eines tiefgewurzelten unausrottbar ge

wordenen verbrecherischen Hanges", dessen Richt

ung für die Beurteilung bedeutungslos sei (LISZT 

1905: 210, 311, 404) . In dieser letzten Kate

gorie finden wir neben anderen auch Bettler und 

Landstreicher wieder. 

An diesem Punkt hebt LISZT unter dem Aspekt der 

Abweichung von der Normalität im übrigen die 

Grenze zwischen Psychiatrie und Justiz auf. Da 



es ihm um nichts weiter als um die dauernde Aus

grenzung der als "unverbesserlich" eingestuften 

Menschen geht, spielt eine Unterscheidung zwisch 

en der Verwahrung "unverbesserlicher Zustands

verbrecher" und "gefährlicher Geisteskranker" 

nicht nur keine Rolle, sie gilt ihm vielmehr als 

"grundsätzlich zu verwerfen". Der "unausrottbar 

gewordene Hang" stempelt den Delinquenten näm

lich zum Unzurechnungsfähigen, sofern man die 

Zurechnungsfähigkeit "in der normalen Bestimm

barkeit durch Motive" sieht (LISZT 1905:214-220) 

Nun gibt es freilich. keine Handlung ohne Motiv, 

folglich wird von Justiz und Psychiatrie der als 

"unzurechnungsfähig" apostrophiert, dessen 

Motive und Handlungen nicht verstanden oder ge

billigt werden und der seinen eigenen Motiven, 

trotz Repression, ungebrochen folgt. (vgl.DOKU

MENT 1) 

1882 tritt LISZT in seiner Marburger Antritts

vorlesung "Uber den Zweckgedanken im Strafrecht" 

dafür ein, die verschiedenen Arten "Gefährlich

er" und "Unverbesserlicher" zum "Schutz der Ge-

sellsch~ft solange wie nötig unschädlich" zu 

machen und sie deshalb für unbestimmte Zeit, ge

gebenenfalls für die Dauer ihres Lebens einzu

sperren. Das Maß der Unschädlichkeit ist dabei 

weniger eine erfolgreiche Anpassung, sondern 

mehr der physische und psychische Verfall des 
Delinquenten. LISZT ist bewußt, daß diese Ver-

wahrung eine nur auf die Ausschaltung eines 

Menschen zielende Maßnahme ist, nicht aber eine 

Strafe im Sinne des Schuldstrafrechts, welche 

in einer zeitlichen Relation zu einer besti~mten 

Tat steht (LISZT 1905) . 

In diesen Bereich der Prävention gehören alle 

nunmehr von der Strafe begrifflich getrennten 

"sichernden Maßregeln", das Wort von der "Zwei

spurigkeit des Strafsystems" entsteht. "Sich

ernde Maßregeln" erstrecken sich nicht aus

schließlich auf den strafrechtlichen Bereich, 

gerade hier propagierte LISZT zunächst eine ein

heitliche "Sicherungsstrafe", sondern bilden ein 

en breit gespannten Fächer vorbeugender oder er

gänzender Eingriffe. Zu ihnen gehören das Wirts

hausverbot und die Trinkerheilanstalt für den 

Alkoholiker, die Heil- und Pflegeanstalt für den 

vermindert zurechnungsfähigen; das Erziehungs

heim für den verwahrlosten oder widerspenstigen 

Jugendlichen; das Arbeitshaus und die Besserungs 

anstalt für den Asozialen. 1897 faßt LISZT sein 

ganzes Programm in wenigen Sätzen zusammen: 

"Wenn wir den Mut hätten, unsere Strafgesetz

bücher durcn den einzigen Paragraphen zu ersetz

en: 'Jeder gemeingefährliche Mensch ist im Inter 

esse der Gesamtheit solange als nötig unschäd

lich zu machen'- so hätten wir mit einem Schlag 

den ganzen Wust von Lehrbüchern und Handbüchern, 

von Kommentaren und Monographien, von Streit

fragen und Gerichtsentscheidungen hinweggefegt; 

die Juristen hätten abgedankt zugunsten des 

'sozialen Hygienikers'; ohneallden Formel-

Krimskrams der klassischen Kriminalisten könnte 

im Einzelfalle die Entscheidung gefällt werden, 

die der Gesamtheit frommt." (LISZT 1897: 80) 

Im großen und ganzen hat LISZT von dieser Posi

tion keine Abstriche gemacht, Variationen beruh

en auf taktischem Kalkül. Im Streit mit der 

"klassischen Strafrechtsschule", die, in der 

Tradition des Schuldstrafrechts stehend, den 

Grundsatz "Keine Strafe ohne Schuld und jede 

Strafe nur nach Maß der Schuld" verfocht, ver

stand er es, in Bezug auf die Verwahrung Alter

nativen zu lancieren, deren Differenz nur die 

Rechtsdogmatik, aber nicht das faktische Er

gebnis betrafen. Vier Modelle standen für die 

Verwahrung zur Diskussion: 

1. Bei allen als gewohnheitsmäßige Ver

brecher angesehenen Menschen wird auf 

eine Schuldstrafe verzichtet, statt

dessen werden sie auf unbestimmte Zeit 

verwahrt (LISZT) . 

2. Der Sicherungszweck wird an die Schuld

strafe geknilpft, und das Strafmaß bleibt 

bei gewohnheitsmäßigen Verbrechern un

bestimmt (KRAEPELIN, ASCHAFFENBURG). 

3. Das Strafrecht bleibt reines Schuldstraf

recht, Sicherungsmaßnahmen gehören in 

den Bereich des Verwaltungsrechts,eine 

verfahrens~äßige Trennung muß erhalten 

bleiben (R. SCHMIDT, "KLASSIKER") 

4. Es wird eine an der Schuld bemessene 

Strafe verhängt und eine an die Gefähr

lichkeit geknüpfte Sicherunasmaßnahme 

unbestimmter Dauer angeschlossen. 

Von den Strafrechtlern wird schließlich die vier

te Möglichkeit als "Sieg aller" gefeiert werden 

(EXNER 1914: 238) ,denn sie erhält dem "Klassiker" 

die Reinheit des Strafrechts, dem "Modernen" die 

"Sozialhygiene" - und Eines ist beiden nie strit

tig gewesen: Die Delinquenz soll weg. (s.Dok.2) 

Am Ende des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts 

haben Psychiater und
1
Juristen die Kriminologie 

etabliert. Ihr theoretisches Konzept drückt mit 

der Formel von Anlage- und Umweltdefekten als 

Ursache der chronischen Delinquenz die Absicht 

aus, die alltägliche Verneinung der bürgerlichen 

Lebensordnung als Fehler und Mängel eines 

Menschen sichtbar werden zu lassen und die 

politische Bedeutung seines Handelns zum Ver

schwinden zu bringen. Mit dem differenzierten 

System "sichernder Maßnahmen" werden Schule, 

Fürsorge, Gefängnis und Krankenhaus zu Anfangs

punkten eines Selektionsprozesses, in dem mit 

der Elle der Normalität die Anpassungsfähig-

keit gemessen wird und an dessen Ende immer 

wieder Verwahrung steht. GUSTAV ASCHAFFENBURG, 

zu dieser Zeit wichtigster psychatrischer Ex

ponent in der Kriminologie, brachte deren Prin

zip nicht minder deutlich zum Ausdruck als 

LISZT: "Anpassung der gesellschaftlichen Re

aktion an die Individualieät des Täters bis zur 

äußersten Konsequenz. Das will sagen: Hilfe dem, 
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dem zu helfen ist, Ausscheidung des unverbesser

lichen antisozialen Individuums, dessen Ver

bleib in der Gesellschaft sich als unmöglich er

weist, wichtiger als alles aber -Vorbeugen!-

Das sind die Richtungslinien." (ASCHAFFENBURG, 

PARTENHEIMER 1912: 22f) 

Diese "Richtungslinien" wird sich der Staat flir 

den Umgang mit der sozialen Unangepaßtheit zu 

eigen machen. (s.Dok.3) 

"Unschädlichmachung" 
sozialdemokratisch 

~wischen den Sozialdemokraten und den Vertretern 

der "modernen Strafrechtsschule" gab es eine 

;:bereinstimmung in der Auffassung der Strafe als 

gesellschaftlichem Schutzmittel. Als "Grundprin

zipien. einer modernen Strafrechtwissenschaft" 

nannte HAASE Anpassung und Unschädlichmachung, 

ebenso hieß es bei INGWER: "In einem gerechten 

Strafgesetz mUßte der Strafzweck nur auf die 

Besserung des Verbrechers oder auf dessen Un

schädlichmachung gerichtet sein". 

Anpassung als Ziel der Strafe wurde von den Par

teiprbgrammQVon Görlitz und Heidelberg aufge

griffen, eine längere Diskussion gab es in so -

zialdemokratischen Publikationen um die Unschäd

lichmachung". In dieser in der Neuen Zeit und 

den Sozialistischen Monatsheften geführten De

batte erschienen kP.ine Argumente, die nicht 

schon bekannt wären. EDMUNDE FISCHER "wünschte, 

daß Anormale jeder Art, sobald ihre Gefährlich~ 

keit flir die Gesellschaft erkannt ist, in ent

sprechenden Anstalten untergebracht werden. Eben

so auc h 'diejenigen harmlosen Geistesschwachen, 

denen es unmöglich ist, in der Gesellschaft 

zurechtzukommen.' 'Die Freiheit des psychopathi

schen Landstreichers· und des geisteskranken 

Säufers', sagt er, 'hat keinen Wert und die ge

waltsame Internierung dieser bedauernswerten 

Kranken ist flir sie selbst eine Wohltat und ge

sellschaftlich geboten' (Soz. Monatshefte 1913 

S. 42) ."Noch eine Variante der sozialdemokrati

schen Wohltaten sei geboten: "August Forel, To

desstrafe und Sozialismus, ebenda 1908 S.1046ff, 

vertrat den Gedanken der Unschädlichmachung bis 

zu seiner äußersten Konsequenz und hielt sogar 

die Tötung flir angebracht bei 'solchen mensch

lichen Individuen, die zu derart wilden Tieren 

ausgeartet sind, daß ihre Gefangenhaitung flir 

sie und ihre Mitmenschen eine größere Grausam

keit als ihr Tod wäre'. Das sei keine Todes-
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strafe, als deren grundsätzlicher Gegner er sich 

bekennt, sondern 'eine Befreiung durch den Tod'." 

(Cit. BEHRLE 1931:70f) Mord und Sterilisierung 

als Mittel der "Unschädlichmachung" gehörten ·bis 

zur NS-Zeit auch zum fes~en Bestand im sozial

demokratischen Arsenal der Prävention. Die Sozi

aldemokratie war um keinen Deut weniger darwi

nistisch geprägt als das "fortschrittliche Bür

gertum" (GROTJAHN, o.J., 1926) -Sie wollte 

sich die Anwendung des Programms freilich vor

behalten bis zu der Zeit, da sie selbst an der 

Macht wäre. 

Die Gesetzentwürfe 

Der erste Gesetzentwurf, mit dem das Straf

gesetzbuch von 1871 abgelöst werden sollte, 

wurde 1909 von mehreren Juristen vorgelegt. 

Dieser Vorentwurf war weitgehend unter Ge

sichtspunkten der "klassischen Strafrechts

schule" abgefaßt. Die Einführung der Sicher

heitsverwahrung wurde von seinen Autoren abge

lehnt, sie hielten eine Strafverschärfung flir 

ausreichend. Es bestehe nämlich keine prak

tische Differenz zwischen Freiheitsstrafe und 

Sicherheitsverwahrung, der Delinquent werde in 

beiden Fällen durch Einsperrung seiner Freiheit 

beraubt. Außerdem gäbe es kein sicheres Kenn

zeichen flir Besserung oder , Ungefährlichkeit, 
I 

Entscheidungen liber die Verwahrung mUßten also 

willkUrlieh erscheinen.(VE 1909: 360f) Aller

dings, und das verdient Beachtung, wurde in 

diesem Entwurf vorgesehen, "gewerbs- oder ge

wohnheitsmäßige Verbrecher" in ausschließlich 

flir sie bestimmten Strafanstalten einzusperren. 

Der § 89, in dessen Zusammenhang auch die Sonder

haft gehörte, verlangte die Strafschärfung, 

wenn jemand, "der vielfach, mindestens aber fünf

mal, wegen Verbrechen oder Vorsetzliehern Ver

gehen mit erheblichen Freiheitsstrafen, darunter 

mindestens einmal .mit Zuchthaus, bestraft ist 

und die letzte Strafe vor nicht länger als drei 

Jahren verbüßt hat, aufs neue ein Verbrechen 

oder ein vorsätzliches Vergehen (begeht) , das 

ihn in Verbindung mit seinen Vorstrafen als ge

werbs- oder gewohnheitsmäßigen Verbrecher er

scheinen läßt." Eine engere RUckfallbestimmung 

ist seitdem in keinem Gesetzentwurf mehr formu

liert worden. 



Wurde hier auch einerseits die Sicherheitsver

wahrung abgelehnt, wurden andererseits die üb

rigen "sichernden Maßnahmen" bejaht. Psychiatri

sierung, Arbeitshaus, Trinkerheilanstalt und 

Wirtshausver~ot wurden vorgeschlagen. Dies mit 

der Begründung, diese Maßnahmen dienten, anders 

als die Sicherungsverwahrung,in erster Linie dem 

eigenen Interesse der Betroffenen und erst mit

telbar dem der Gesellschaft (VE 1909: 362) 

Zwei Jahre später wurde ein Gesetzentwurf ver

öffentlicht, der gegen die Sicherungsverwahr

ung keine Vorbehalte machte. Ganz im Gegenteil, 

die Frage der Verwahrung war der zentrale Punkt 

der Kritik am älteren Entwurf. 

Der Gegenentwurf, an dessen Entstehung auch 

LISZT beteiligt war, galt als Kompromiß beider 

Schulen. Dieser Entwurf spricht nun von "gewerbs

und gewohnheitsmäßigen und für die Rechtssicher

heit gefährlichen Verbrechern" (GE 1911: !l98). 

Da der Begriff de.r "Rechtssicherheit" weiter ist 

als der der "öffentlichen Sicherheit", unter

streicht diese Formulierung nur das Vorhaben, 

den Kreis der für die Verwahrung vorgesehenen 

Menschen weit zu ziehen. Die Verwahrung sollte 

in besonderen "Verwahranstalten" nach der Strafe 

stattfinden und generell von unbegrenzter Dauer 

sein. Die Durchführung der Verwahrung sollte zu 

den Kompetenzen der Polizei gehören, ebenso die 

Entscheidung über die Entlassung. Entlassungen 

waren nicht endgültig, sondern mit einer f ünf

jährigen Probezeit, in der der Verwahrte jeder

zeit wieder eingesperrt werden konnte, geplant 

gewesen. Die einzige Einschränkung der Kompetenz 

der Polizeibehörden sollte darin bestehen, daß 

alle zwei Jahre ein Antrag auf gerichtliche Ent

scheidung zulässig gewesen wäre. Die "gewerbs

und gewohnheitsmäßigen Verbrecher" waren mit den 

von LISZT als "unverbesserlich" eingestuften 

Menschen identisch (GE 1911: 131). Bei der Fest

legung der Voraussetzungen für die Verwahrung 

wird deshalb darauf verzichtet, daß die Vorstraf

en "erheblich" sein müssen und eine Einweisung 

ins Arbeitshaus wird der Zuchthausstrafe gleich

gehalten. Auf diese Weise - so die Begründung -

wird die Verwahrung zu einem gegen Bettler, Land· 

streicher, kurz zu einem gegen die sogenannte 

Kleinkriminalität einsetzbaren Mittel. 

Im wesentlichen vom Gegenentwurf des Jahres 1911 

beeinflußt, erarbeitete die "Große Strafrechts

kommission" bis 1913 einen offiziellen Entwurf, 

der jedoch wegen des 1. Weltkrieges nicht mehr 

veröffentlicht wurde. Erst 1920 Wtirde der Korn

missionsentwurf zusammen mit seinem besonders 

auf die sozialen Veränderungen am Ende des Krieg

es zugeschnittenen Nachfolgers publiziert. Beide 

Entwürfe sahen vor, daß 'der fünfmal verurteilte 

"gewerbs- und gewohnheitsmäßige, für die Rechts

sicherheit gefährliche Verbrecher" einer Straf-, 

verschärfung ausgesetzt würde, da "die zum Ge

werbe oder zur Gewohnheit gewordene Auflehnung 

gegen das Strafgesetz die Schuld des Täters be

deutend steigert." (EBERMAYER 1914: 26f) Neben 

der Strafverschärfung mußte das Gericht zwingend 

die Verwahrung unbestimmter Dauer anordnen. 

Die Frage der Täter-Prognose konnte bei den Ent

würfen von 1909, 1913 und 1919 nicht auftreten, 

da der erste keine Verwahrung vorsah und die 

beiden letzten sie bindend vorschrieben. Auch 

de r Entwurf von 1911 bleibt hier ohne Aussage. 

Er mußte dies schon deshalb, weil sich ein prog

nostisches Instrumentarium, das über die Inter

pretation der Vortaten eines Delinquenten hin

ausreichte, im wesentlichen erst in den zwanzig

er Jahren bildete. Für die weitere Entfaltung 

des Verwahrungs-Projekts sind folglich die Ge

setzentwürfe von 1925 und 1927 entscheidend, ob

gleich auch sie von den bis dahin zur Verfügung 

stehenden psychiatrischen Klassifikationen kaum 

Gebrauch machen. 

1925 erschien der "Amtliche Entwurf eines Allge

meinen Deutschen Strafgesetzbuches" als Reichs

ratsvorlage. Es bestand die Absicht, mit diesem 

Gesetzentwurf die Grundlage gemeinsamer Strafge

setze für Deutschland und Österreich zu schaf

fen. Gegenüber den vorangegangenen Entwürfen er

leichterte die Reichsratsvorlage die Anordnung 

der "Sicherungsverwahrung" - der Begriff wurde 

hier erstmalig amtlich benutzt - erheblich. Der 

§77 forderte als formale Grundlage nicht mehr 

fünf, sondern nur noch zwei Verurteilungen wegen 

eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens 

zu einer erheblichen Freiheitsstrafe. Die Anord

nung der Verwahrung lag im Ermessen des Gerichts 

welches bei ungünstiger Prognose auch von vorn

herein die Verwahrung statt einer Strafe anord

nen konnte. In diesem Fall sollte die Verwahr

ung bei einer unerwarteten Besserung mindestens 

solange dauern, wie sonst die zu erwartende 

Strafe gedauert hätte. Man kann davon ausgehen, 

daß lange Verwahrungszeiten von den Verfassern 

des Entwurfs angestrebt waren, denn bei "Gewohn

heitsverbrechern" war zudem eine Strafverschärf

ung bis zu einer Dauer von fünfzehn Jahren vor

gesehen. (AE 1925: §§45-50; 77) 

Anders als in allen älteren Entwürfen wurden 

Entlassungen und die Durchführung der Verwahr

ung geregelt. Sollte der Verwahrte bislang die 

Möglichkeit haben, alle zwei Jahre die Anordnung · 

prüfen zu lassen, war jetzt vorgesehen, daß das 

Gericht die Verwahrung innerhalb von drei Jahr

en erneut anordnen mußte und zugleich bestimmte, 

wann seine Entscheidung wieder einzuholen wäre. 

Entlassungen wurden vom Gericht probew~ise mit 

Auflagen verbunden angeordnet. Die Kompetenzen, 

die in den älteren Entwürfen Polizei- und Ver

waltungsbehörden zugemessen gewesen waren, ging

en in dieser Vorlage auf die Justiz über. 
Dort, wo sich die Begründung des Entwurfs mit 

den Delinquenten beschäftigt, die auf Grund der 

formalen Voraussetzungen verwahrt werden könnten, 
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zeigt sich deutlich, daß diese formalen Voraus

setzungen nur die 1925 noch nötigen juristischen 

Begrenzungen ein~r weiterreichenden Absicht sind 

Auch ein Mensch, der noch unbestraft sei, könne 

ein "für die öffentliche Sicherheit gefährliche r 

Gewohnheitsverbrecher sein". Der Rückfall s e i 

nicht mehr als ein Symptom und seine Verwendung 

als formales Kriterium wird zur Notlösung, denn 

"diese Eigenschaft ohne die Stütze früherer Ver

urteilungen erläßlich f e s t z u s t e l l e n, 

reichen die gegenwärtig zur Verfügung stehenden 

Mittel psychologischer Erkenntnisse in der Regel 

schwerlich aus". 

Die formale Voraussetzung gilt somit nicht als 

wesentlich, sondern"nur aufgestellt, um Fehl

griffe möglichst hintanzuhalten". Nicht die Ver

folgung der Tat ist primär angestrebt - es heißt 

vielmehr: "Die Tat tritt gegen.über dem Täter 

fast völlig in den Hintergrund" - sondern die 

Ausschaltung eines bestimmten Delinquenten-Typs. 

Seine Angehörigen umschreibt die Begründung all

gemein bleibend als Täter, "bei denen der Hang 

zum Verbrechen so stark ist, daß er, wenn über

haupt, so nur mit allerschärfsten Mitteln er

folgreich bekämpft werden kann"; auch als Täter, 

bei denen "eine besonders scharfe und tiefeinge

wurzelte verbrecherische Neigung" bestünde. (Cit 

AE 1925: Begr. §77) 

An anderer Stelle wird dann gefordert, es müsse 

aus den vom Täter verübten strafbaren Handlungen 

hervorgehen, "daß er von einem aus häufiger Be

gehung entstandenen dauernden Hang zum Verbrech

en beherrscht ist, der ihn für die öffentliche 

Sicherheit gefährlich erscheinen läßt." (AE 1925 

Begr. §45) 

1927 wurde der überarbeitete Reichsratsentwurf 

zur Reichstagsvorlage, hier wie bei einem letzt· 

en Entwurf aus dem Jahr 1930 gab es nur noch 

einige Änderungen bezüglich der formalen Voraus

setzungen für die Sicherungsverwahrung, ferner 

wurde in diesen Entwürfen auf die Abfolge Strafe 

- Verwahrung zurückgegriffen. Genaueres über die 

Bildung und Beschaffenheit des "Hangs zum Ver

brechen" läßt sich allerdings auch in ihren Be

gründungen nicht entdecken. 

Rassentheorie und 
NS-Bevölkerungspolitik 

Beginnend mit LISZT war es in der Kriminologie 

üblich geworden, Persönlichkeitstypen durch die 

Darste llung von Einzelfällen herauskristallisier

en zu wollen. Noch 1930 , schreibt SCHURICH: 

"Dabei ist die Aufzeichnung ~ines Lebenslaufes 

für die Erkenntnis der Persönlichkeit insofern 

von größter Wichtigkeit, als der Lebenslauf am 

besten Schlüsse und Erkenntnisse über die an in

neren und äußeren Faktoren orientierte Entwi~k

lung einer Persönlichkeit vermittelt und im Hin

blick auf verschiedene Wirkungen von äußeren Ein

flüssen auf die ererbte Anlage und umgekehrt 

deren Reaktionsweise und die damit oft zusammen
hängende endogene Milieugestaltung das Wirkungs-

system einer Persönlichkeit erkennen läßt." 

(SCHURICH 1930: 7f) Diese mit dem Anlage - Um

welt-Konzept operierende Position ließ, zumin

dest theoretisch, die Anpassung des Delinquenten 

oder seine dauernde Ausgrenzung zu. Diese Alter

native wurde von einer radikal darwinistisch ar

gumentierenden Anthropologie in immer stärker 

werdendem Maße verworfen. 

Spätestens seitdem das Haus Krupp unmittelbar 

nach der Jahrhundertwende in einem Preisaus

schreiben nach der Anwendbarkeit der Deszendenz

theorie auf das soziale Geschehen gefragt hatte, 

war der biologisch begründete Eingriff in die 

Klassenauseinandersetzungen gemeinsames Thema 

der darwinistischen Biologie und der Großindus

trie. Es entstand das Projekt der "Ausmerzung 

minderwertigen Erbguts" und der damit verbunden

en "Aufartung der nordischen Rasse".. Zentral 

waren das 1904 von PLOETZ gegründete "Archiv für 

Rassen- und Gesellschaftsbiologie" und die ein 

Jahr später gebildete "Gesellschaft für Rassen

hygiene". zu deren ältesten Mitgliedern zählten, 

neben PLOETZ und dem Psychiater RUDIN, die Bio

logen ERNST HÄCKEL und AUGUST WEISMANN, die Medi

zinerin AGNES BLUHM, der damaligen bürgerlichen 

' Frauenbewegung als Vorkämpferin dse Frauen-Stu

diums vertraut, endlich auch ALFRED HEGAR und 

GERHART HAUPTMANN. In diesem Kontext standen 
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auch die drei Großen der deutschen Anthropologie 

der zwanziger Jahre. BAUR, FISCHER und LENZ be

stimmten,· ergänzt durch die Theorien GUNTHERs und 

VERSCHUERs den Rahmen, in dem sich das Gros der 

Anthropologen bewegte. 

Die für die NS-Zeit typische Form des Rassenbe

griffs wurde von EUGEN FISCHER geprägt. Sein 

Rassenbegriff basierte auf einer schon 1900 von 

GROSSE gegebenen Definition, nach der eine Rasse 

eine größere Gruppe von Menschen ist , welche 

durch den hereditären Gemeinbesitz eines bestim

mten, angeborenen körperlichen und geistigen 



Habitus untereinander verbunden und von anderen 

Gruppen getrennt sind (FISCHER 1927). Unter dem 

Einfluß der bis dahin weiter entfalteten mendel

morganschen Genetik modifizierte FISCHER diese 

Definition geringfügig. 1937 lautet sie simpel: 

"Rassen sind Gruppen von Menschen mit ganz be

stimmten, bei ihnen reinerbig vorkommenden Erban

lagen, die anderen Rassen fehlen." (FISCHER 1937) 

Was eigentlich eine "Erbanlage" ist, hat die 

mendel-morgansche Genetik bis heute unerklärt ge

lassen. (Seit den fünfziger Jahren beruft sie sich 

auf die molekulare Genetik. Diese erklärt aber 

nur die Codierung der körpereigenen Eiweiße, wes

halb sich zeigen läßt, daß zwischen beiden Theo

rien keine zwingende Verbindung besteht.) Der 

Genetiker sucht sich recht willkürliche "Eigen

schaften" oder "Merkmale" eines Lebenwesens, von 

denen er annimmt, sie könnten vererbt sein. Als 

e i n Merkmal kann dann beispielsweise ein Eiweiß 

gelten, genausogut kann es einem Genetiker aber 

einfallen, sich mit"dem Alkoholismus", oder "der 

Schizophrenie", "dem Hydrocephalus", "der Hüftge

lenksluxation", oder natürlich auch "der Krimi

nalität" zu beschäftigen. Gelingt es dem Genetiker, 

das Auftauchen eines solchen Merkmals bei Eltern 

und Kindern, dazu auch noch bei den Großeltern, 

in Form eines einfachen wiederkehrenden Zahlen

verhältnisses darzustellen und läßt sich dieses 

Zahlenverhältnis dann auch noch in irgendeiner 

Weise auf die Mendelschen Regeln zurückführen, 

gilt ihm der "Erbgang" seines Merkmals als er

forscht, die "Erbanlage" als erwiesen. Der Er

klärungswert der mendel-morganschen Genetik ist 

minimal. Die Nutzanwendung dieses kombinator

ischen Verfahrens liegt ausschließlich auf dem Ge

biet der Pflanzen-,Tier- und Menschenzüchtung. 

Wie das "Zuchtziel" der"reinen nordischen Rasse" 

nach Generationen der "Rassenmischung" erreicht 

werden könnte, war kein Rätsel: "Ich halte 10% 

Sterilisierungen in jeder Generation für durchaus 

nicht zuviel; im Gegenteil, meines Erachtens 

würde es im Interesse des Gemeinwohles liegen, 

wenn ein r,och höherer Prozentsatz sterilisiert 

würde" (BAUR, FISCHER, LENZ 1931: 272). Wenige 

Seiten später fährt LENZ fort: "Ich sehe ... 

körperliche Schwächlichkeit und Kränklichkeit 

als ausreichenden Grund zur Sterilisierung an ... 

Sogar ausgesprochene Häßlichkeit scheint mir 

eine genügende Indikation zu sein. (BAUR,FISCHER, 

LENZ 1931: 299) Die Rassentheorie hat nicht 

nur eine Bedeutung als naturwissenschaftliche 

Legitimation des Genocids, sondern wendet sich 

ebenso gegen den inneren Gegner und den Unange

paßten, die nun als "entartet" ausg~grenzt 

werden und der Vernichtung anheim fallen. 

Unter diesem Aspekt ist die Gesetzgebung des 

Jahres 1933 zu verstehen: sie hat "der Erbpflege 

des Volkes zu dienen ... "(RUTTKE 1934:65). Dabei 

bedeutet "Erbpflege" für RUTTKE "die Lehre von 

der Anwendung der Vererbungsgesetze zur Verbes-

serung der Erbgesundheit eines Volkes" _(RUTTKE 

1934:65). Die von ihm dann vorgestellten gesetz

lichen Maßnahmen der Nationalsozialisten umfas

sen ein breites Spektrum: Es beginnt am 1.Juli 

1933 mit dem "Gesetz zur Verminderung der 

Arbeitslosigkeit", dem mit seinen Bestimmungen 

über die Erleichterung der Eheschließungen 

durch die Vergabe von Ehestandsdarlehen so-

wohl eine "rassenhygienische", als auch eine 

"familienpolitische" Funktion zugemessen wird. 

Die zum Gesetz erlassene Durchführungsverord

nung bestimmte nämlich: "Ehestandsdarlehen 

werden nicht gewährt, wenn einer der beiden Ehe

gatten an vererbliehen geistigen oder körper

lichen Gebrechen leidet, die seine Verheiratung 

nicht als Interesse der Volksgemeinschaft . 

liegend erscheinen lassen ... " An diese Bestim

mung knüpfte sich der Zwang einer erbbiologischen 

Untersuchung. 

Wessen "Verheiratung" und das heißt hier von 

vornherein, wessen Fortpflanzung nicht "als im 

Interesse der Volksgemeinschaft liegend" er

scheint, gehört zu jener großen Gruppe von De

linquenten, die durch das"Gesetz zur Verhütung 

erbkranken Nachwuchses" geschaffen wird. Zu

gleich mit diesem Gesetz wird eine eigenständige 

"Erbgerichtsbarkeit" eingeführt. Allein in den 

ersten beiden Jahren ihrer Tätigkeit ordnet sie 

etwa 100 000 Sterilisierungen an.(VERSCHUER 1936) 

- Dabei erweist sich vor allem die Indikation der 

"schweren körperlichen Mißbildung" als geeignetes 

Instrument der weitgehenden Anwendung des Gesetzes 

So werden selbst Menschen mit einer Hüftgelenks

luxation, ungewöhnlicher Kopfform oder Farben

blindheit von den Gerichten erfaßt. 

Im Gegensatz zu anderen Gesetzen wurde dieses 

nicht nur im Reichsgesetzblatt veröffentlicht, 

sondern zum Gegenstand einer großangelegten 

dreimonatigen Kampagne. Unter der Parole: "Ge

sunde Eltern - Gesunde Kinder" verbreiteten das 

Reich3ministerium des Inneren, das Reichsminis

terium für Volksaufklärung und Propaganda, das 

Rassenpolitische Amt der NSDAP, die NS-Volks

wohlfahrt und der Reichsausschuß für Volksgesund

heitsdienst mit Hilfe der Post ihr Programm 

der Sterelisierung und "Aufartung" in mehr als 

10 Millionen Haushalten. Dieses Gesetz ist übrig

ens keine originäre Schöpfung des Nationalsozial

ismus. Große Teile sind aus einem US-amerikan

ischen Gesetzentwurf der zwanziger Jahre fast 

wörtlich übernommen und 1932 in einem Ausschuß 

des preußischen Landesgesundheitsrates vorlage

reif den deutschen Verhältnissen angepaßt worden. 
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Kurz darauf folgten das "Gesetz über die Neubild

ung deutschen Bauerntums", sowie das "Reichserb

hofgesetz", beide mit sogenannten "positiven 

eugenischen Maßnahmen" versehen. 



In diese Sammlung von Gesetzen reiht sich 

schließlich auch das "G~setz gegen gefährliche 

Gewohnheitsverbrecher und über t·laßregeln der 

Sicherung und Besserung" vom 24. November 1933 

ein. (s. DOKUMENT 4) In der vom Amt für Beamte 

der NSDAP herausgegebenen Zeitschrift "Der Deut

sche Justizbeamte" wird der Zusammenhang ange

rissen: "Der Entstehung nach gehört die Sicher

ungsverwahrung zu der bevölkerungspolitischen 

Gesetzgebung. Die in dem Gesetz zur Verhütung 

erbkranken Nachwuchses vorhandene Lücke betref

fend den asozialen, degenerierten und gleich

falls erbkranken Psychopathen wird durch das Ge

setz über die Sicherungsverwahrung geschlossen. 

Zugleich bildet dieser Zusammenhang die Brücke 

von der engen formal kriminalrechtliehen Bezieh

ung zu dem großen Zusammenhang Volksgemeinschaft 

So aufgefaßt, ist der Gewohnheitsverbrecher ge

fährlich, der für seine Person mit voraussehbar

er Sicherheit als erheblicher Friedensbrecher er

scheint oder die in seiner Person liegende ur

sächliche kranke Anlage weitergibt. Die volksbio

logische Erörterung ist bei dem Urteil 'gefähr

licher Gewohnheitsverbrecher' aus dem Zusammen

hang des Gesetzes nicht zu umgehen."(BITHOFEN 

1934: 53) 

Einzelne Personen werden nun nicht mehr, wie 

noch bei SCHURICH, als Resultat von Milieu und 

Anlage begriffen, geschweige, ihnen würde eine 

durch ihre Lebensgeschichte gebildete Identität 

zugebilligt. Was die Einzelpersonen ausmacht, 

ist die genetische Konstitution ihrer "Sippe". 

Um ihren "Rassen- und Erbwert" aufzudecken, be

ginnt die großangelegte karteimäßige Erfassung 

der mit den genannten Gesetzen und weiteren Ver

ordnungen greifbaren Menschen samt ihren Ver

wandten. Auch hier liegen freilich die ersten 

Unternehmungen dieser Art vor der NS-Zeit. Die 

kriminal- und erbiologische Erfassung begann 

1921 in Bayern durch den "Erbbiologen" VIERN

STEIN. In Württemberg arbeitete KRETSCHMER und 

in Sachsen begann der "rassenhygienisch"orien

tierte Mediziner FETSCHER 1922 mit Untersuchung

en an Häftlingen. 1925 erhielt er vom sächsisch

en Justizminister den Auftrag, eine "kriminal

biologische Landeskartei" aufzubauen. Mittels 

dieser Kartei sollte "das erbbiologische Mater

ial der sächsischen Gefangenenanstalten" gesam

melt und ausgewertet werden. "Es sollen auf dies 

em Wege die kriminellen Familien Sachsens er

forscht werden und den Gerichten bei Rückfällig

keit der untersuchten Unterlagen für die psycho

logische neue Beurteilung gegeben wer.den" 

(SCHURICH 1930: 123). 

Nach 1933 ging es jedoch nicht mehr um solche be

schränkten Zwecke. "Kranke und Kriminelle" waren 

lediglich die ersten Zielgruppen deren "Ausmerz

ung" im Programm der "Aufartung" anstand. Die 

organisatorische Seite sollte zunächst durch ein 

noch nicht frrwähntes Gesetz gesichert werden. Es 
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ist dies das"Gesetz über die Vereinheitlichung 

des Gesundheitswesens". In ihm findet man alle 

Institutionen wieder, die bereits in der Debatte 

um die "sichernden Maßregeln" immer wieder eine 

Rolle spielten, nur steht im Zentrum der präven

tiven Planung vorübergehend nicht die Kriminal

sondern die Bevölkerungspolitik: 

"Zur einheitlichen Durchführung des öffentlichen 

Gesundheitsdienstes sind in den Stadt- und Land

kreisen in Anlehnung an die untere Verwaltungs

behörde Gesundheitsämter einzurichten. Ihnen 

liegt ob: 

Die Durchführung der ärztlichen Aufgaben 

a) der Gesundheitspolizei, 

b) der Erb- und Rassenpflege einschließlich der 

Eheberatung, 

c) der gesundheitlichen Volksbelehrung, 

d) der Schulgesundheitspflege, 

e) der Mütter- und Kinderberatung, 

f) der Fürsorge für Tuberkulöse, Geschlechts

kranke, körperlich Behinderte, Sieche und 

Süchtige; 

die amts-, gerichts- und vertrauensärztliche 

Tätigkeit, soweit sie durch Landesrecht den 

Amtsärzten übertragen ist." 

Die Erbgesundheitsämter werten von nun an Schul

untersuchungen ebenso aus, wie die Karteien der 

Kliniken, sie führen die in den gen~nnten Geset

zen geforderten Untersuchungen durch oder erhal

ten doch deren Ergebnisse, auch auf die Gerichts

akten erheben sie Anspruch. In Preußen werden 

1934 zum Beispiel 60 000 Menschen auf ihre 

"Siedlungstauglichkeit" untersucht (POHLEN 1936) 

und Sonderschüler werden in Personalbögen hin

sichtlich der " voraussichtlichen Verwendungs

fähigkeit im Lehen" überprüft (SUDERBRINK 1936). 

Die diversen erb- und kriminalbiologischen Kar

teien sollen ab Ende 1934 durch Verfügungen des 

Reichsinnenministeriums über die Vorbereitung 

der umfassenden "erbbiologischen Bestandsauf

nat.me der Reichsbevölkerung" einem einheitlichen 

Ziel zugeführt werden. Nach der Erfassung der 

ganzen Bevölkerung sollen zwischen den "Förde

rung~>würdigen, Tragbaren und Auszumerzenden" 

klare Grenzen verlaufen. Die Beseitigung des 

"Gewohnheitsverbrechertums" würde nach dem Er::

reichen dieses Ziels endgültig aus dem Straf

recht verschwinden: "Die Aufgabe, das Volksganze 

vor der minderwertigen Nachkommenschaft erbkran

ker Verbteeher zu schützen, liegt auf dem Gebiet 

der Eugenik, nicht des Strafrechts. Sie wird, 

wenn diese Frage für die gesetzlich Regelung 

reif geworden seiri wird, nicht im Strafgesetz 

buch, sonder in einer Novelle vom 14.Juli 1933 

zu behandeln sein." (GRUN, RUDIN, RUTTKE 1934: 

134) 

Der Versuch, die mendel=morgansche Genetik gegen 

die soziale Unangepaßtheit ins Feld zu führen, 

zeigte, sich jedoch schon bald als vergeblich. 

Die Karteien waren so bruchstückhaft g~blieben, 



daß es den Rassenhygienikern selten gelang, Anga

ben über die Eltern und Großeltern ihre "Materi

als " zu erhalten. Zudem gelang es den ERbbiolo 

gen nicht, für die mannigfachen ERscheinungsfor

men des "Gewohnheitsverbrechers" Erbgänge zu 

konstruieren. Drei weitere Gründe sind mindest

ens ebenso ent "'cheidend gewesen . Noch 193 7 ist 

die Zusammenfassung der Kartei e n nicht abge

schlossen, sind die Maßstäbe nic ht vereinheit

licht, sondern beides i s t im Kompetenzstreit 

der Ämter versandet, und schließlich arbeitet 

die karteimäßige Erfas s ung viel zu langsam. 

Erst 19 36, als beispielsweise die P.eichskr imi

nalstatistikauf Lochkarten umgestellt wurde, wä·· 

ren die maschinellen Voraussetzungen für dieses • 

Projekt gegeben gewesen. (s. Dok.5=7) Es waren 

jedoch nicht nur solche wissenschaftlichen und 

organisatorischen Bedingungen, die zum Scheitern 

führten, sondern gleichermaßen ein propagandist

ischer Mißerfolg. 1940 gab KARL LUDWIG LECHLER, 

ein Gauamtsleiter des Rassenpolitischen Amtes, 

zu, die Nationalsozialisten h ä tten es "doch 

trotz aller Aufklärung nicht verhindern können, 

daß jede Sterilisierung zunächst von dem Be

treffe nden selber ... und noch mehr von den 

Angehö rigen ge radezu als eine Diffamie rung em

pfunden wurde. " (LECHLER 1 9 40: 2 9 3) 

Die Umorientierung 
auf den Vierjahresplan 

Di e Frage , ob das bevölkerungspolit is che Programm 

kurzfristig Erfolg haben würde , ste llte sich Kri 

minalegen und Juristen ab 1936. Praktisch seit dem 

Be ginn des Vierjahresplans registrierten die Na

tionalsozialisten einen sich verstärkenden Wider

stand. Dieser Widerstand formulierte selten poli 

tische Progr amme , sondern d r ückte s i ch in Ver-
~ 

Weigerungs - und Sabotageakten aus . Se ine Handlungen 

wurden sofort in de ~ Bereich der " gewöhnlichen 

Kriminalität " ge rückt , womit der Anschluß an das 

" gefährliche Gewohnheitsverbre che rtum" gelang . 

Die vorhandenen Mittel der St r afverfolgung e rw ie

sen sich als unzureichend , um d i esen Widerstand 

z u brechen . Unt e r diesen Umständen set zte 1937 

von verschiede nen Se it en die Kritik an den bis 

herigen Präventionsmaßnahmen e in. 
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MEZGER unte r suchte ausgehe nd von 5856 Beschlüssen 

bayerischer Erbgesundheitsgerichte, ob "Asoz i ale " 

von de n Sterilisierungen betroffen wären . Aus sei

nen Ergebnissen ging hervor , daß die meisten Erb 

gesundheitsgerichte " Kriminalität, Asozialität" 

und "moralische Defekte" nicht a ls ausreichend·e 

Indikation ansehen würden. Im selben J ah r we rtete 

das Reichsgesundheitsamt in Berlin 4990 Ve rfahren 

aus und kam z u dem Ergebnis , daß nur in 12% aller 

Fälle "Asozialität " in irgendeiner Weise eine 

Rolle spielte. Im Oktober 1937 wurde schließlich 

auf der 5 . Tagung de r Kriminalbiologischen Gesell 

schaft in München der Schluß gezogen , " daß dem 

Sterilisationsgesetz hinsichtlich der Er fassung 

Asozialer nur eine verschwi~dende Bedeutung zu 

kommt , woraus sich die dringende Notwendigkeit 

ergibt , durch erbwissenschaftlich unterbaute Er 

forschung asoz ialer Familien die Einbeziehung an 

lagemäßig Asozialer in das Sterilisationsgesetz 

vorzubereiten ." (THUNIS 1938: 89) Die Kriminologie 

war nicht bereit , sich von dem gescheiterten Kon 

ze;t zu trennen. Der Anspruch , eine biologisch 

fund iert e Kriminalpolitik weiterzuentwickeln , 

wurde von ihr auch in den folgenden Jahren nicht 

aufgegeben , was sich im besonderen an ihren prog

nostischen Methoden zeigen wird . 1937/38 hatte die 

Kriminol ogie allerdings kein schnell wirks am wer 

d ~ ndes Mittel gegen den kriminalisierten Massen

widerstand parat . Die Kritik richtete sich nicht 

nur gegen den Mißerfolg des "Gesetz zur Verhütung 

erbkranken Nachwu chses" , s ondern in mindestens 

gleichem Umfang gegen die Strafjustiz und ihren 

Be itrag zur Prävention . 

Die Anordnung der Siche rungsverwahrung war an 

formelle und materielle Voraussetzungen gebunden . 

·D ie Verurteilung als " Gewohnheitsverbrecher" 

führte .zur Strafs chärfung nach ?aragr . 20a StGB , 

die Anordnung der Siche rungsverwahrung nach Para

gr . 42e StGB e rforderte ein Sicherungsbedürfnis . 

Mit der an Persönlichkeitsmerkmale , nicht aber an 

die Tat geknüpf t e Konstruktion des " ge f ä hr lichen 

Gewohnheitsverbrechers" wurde sichergestellt, 

daß die beiden Paragraphen stets zusammen ange 

wanot wurden. Außer den Verwahrten hat es keine 

"Gewohnheitsverbreche r" gegeben. Die Ge ri chte 

versuchten teilweise , möglichst wenige"gefähri~
che Gewohnheitsverbrecher" entstehen zu lassen. 

Um dieses zu erreichen , wurden zwe i Möglichkeiten 

vo r al l en anderen ausgenutz t. Zum e inen ri chteten 

sich viele Richter danach , ob der Angeklagte in 

einem früheren Prozeß bereits z u einer Zuchthaus

strafe verurtei lt gewesen war, was keine der vom 

Gesetz bestimmten f o r :n€'.len Voraus setzungen war . 

Gegen dieses "eingeschmuggelte Erforde rnis .einer 

Zuchthausstra f e" (RIETSCH 1938 : 192) richtete sich 

d i e Kritik von Partei , Justizbehörden und Oberge 

richten, denn hiermit wurde die Ve rwahrung " Klein

krimineller" erschwert. Gerade im Milieu der chr oni

schen Delinquenten ließen sich v i ele kurze St rafen 

finden , aber kaum Verurte i~ungen zu Zuchthausstra

fen . Zum anderen wurde eine längere Auseinanderset-



zung um die Unterscheidung von "fortgesetzter 

Handlung" und "Tatmehrheit " geführt. Reichsge

richt und Reichsjustizministerium wollten durch

setzen,daß der Begriff der "fortgesetzten Hand

lung" möglichst eng gefaßt wurde,als negatives 

Beispiel wird hier mehrfach ein Gericht angeführt , 

das 182 Diebstähle als " fortgesetzte Handlung" 

betrachtete und damit die Anordnung der Siehe -

rungsverwahrung umging.(SCHÄFER 1938 : 666) Wäh 

rend des ganzen Jahres 1938 versuchte schließ

lich ROLAND FREISLER mit einer Vielzahl von Pub 

likationen , die Gerichte zur vermehrten Anordnung 

der Sicherungsverwahrung zu treiben.Er wandte 

sich dabei nicht nur gegen die geringer werden

den Zahlen der angeordneten Ve r wahrungen,sondern 

auch gegen.die Zahl der Entlassungen( DOK 8),da

bei war diese,wie die Entlassungsstatistik zeigt, 

lächerlich kl ?in(DOK 9) . Ende 1938 fand zu guter 

Letzt in Jena auf Anordnung des Reichsjustizmi 

nisteriums eine Fortbildungsveranstaltung für 

250 Staatsanwälte und Strafricher statt , auf der 

der schärfere Kurs der Justiz noch einmal nach

haltig unterstrichen wurde.Reichsjustizminister 

GÜRTNER und die Staatssekretäre FREISLER und NEU 

MANN ordneten das Strafrecht dabei in die Mittel 

zur Durchsetzung des 1936 begonnenen Vierjahres 

plans ein.GÜRTNER umriß das Programm der Tagung: 

Auf dem Gebiet des Rechts und damit auch innerhalb 

des Strafrechts,wie es sich für den Richter und 

Staatsanwalt bei der Anwendung auf unzählige Ein

zelfälle darstelle,liege eine gewisse Gefahr dar 

in,die Fähigkeit zu verlieren , den Einzelfall im 

Gesamtbild zu sehen . Die wesentlichen Rechtsgebie

te ,die hier für die Durchsetzung des Vierjahres

plans mobilisiert werden sollten,waren das Rass~n
schutzrecht,das Wirtschafts- und Devisenrecht -

den Schwerpunkt bildeten jedoch das Jugendstraf

recht und di e "Bekämpfung des Gewohnheitsverbre

chertums".(NEUMANN 1938:Die Strafrechtliche Fort

bildungswoche:1938) Wie die Tabelle über die An 

zahl der angeordneten Sicherungsverwahrungen 

zeigt (DOK 10),hatten die Gerichte ihre Aufgabe 

schnell begriffen.Aber auch das sprunghafte An

steigen der Zahl der Verwahrungen führte nicht zur 

Abnahme des "Gewohnheitsverbrechertums" aller Art. 

Wennglei ch die Gerichte von nun an ihr bestes ta

ten,um den Widerstand zu brechen,änderte sich 

an•der Bewertung der Sicherungsverwahrung nichts 

mehr .Der maßgebende Referent i~ Reichsjustizmini

sterium,Ministerialrat RIETSCH,faßte die Erfah

rungen mit der Sicherungsverwahrung zu-sammen : 

"Bei Erlaß des Gewohnheitsverbrechergesetzes heg

te man die Hoffnung ,mit Hilfe dieses Gesetzes wer

de es in einigen J ahren gelingen ,das Gewohnheits

verbrechertum mit einer gewissen Vol lst ändig-

keit hinter Schloß und Riegel zu bringen. Die Er

fahrungen der Kriminalpolizei .. und andere Er

fahrungen zeigen,daß dieses Ziel einstweilen nicht 

erreicht ist."(RIETSCH 1938 :191) 

Die Verwahrten 

Wenn man sich fragt ,we gen welcher Hand lungen wäh

rend der NS-Zeit etwa 16 ooo Menschen in Sicherungs 
verwahrung kamen,nützen die juristischen Angaben 

wenig,Delikte wie Diebstahl oder Raub lassen 

nicht erkennen ,um was es eigentlich ging und auch 

eine Klassifikation wie "Sittlichkeitsverbrecher" 

hat einen vieldeutigen Inhalt .Immerhin ,selbst die

se Einteilungen lassen schon erkennen ,daß die gro

ße Mehrzahl aller verwahrten Menschen völlig harm

l os war. 

l8ctra~td man bie 3258 E5i~trungßbtr1Do,tten auf 
(•lrunb i~rer ~orftrafenlifte unter bem ~eficfJtlpunft 
einer Suteilung au beftimmten rrtmino!ogif~en 
!llruppcn (.\)auptri~tung ber friminenen tietiitigung) 
fo ergibt fi~ folgenbei !Bilb: ' 
311r ~ruppe bcl Eipivbubrn (~iebfta~(, einfcfJL f~ltlmr 

~icbfta~l) finb au redmcn 
lil:? IDlänncr = 54,9% 79 ~Jrautn = 77,7 %, 

;nr ~ruppc bcs !Betriigcd (cinfd)L Urfunbtnfä!f~ung) 
4!)7 illliinner = 15,9 % 23 l5t11uen = 16,8 %, 

;ur .. {\lru.ppe bei ~eltla(ttiitigen (einf~L ~aub unb 
raubcnfdjc lfrpreijung) 

68 IDiänner = 2,2 % 5 ~rauen 3,6 %, 
;n r ölruppc bcs 12itt!idjfeitsberbrcd}er5 

~i IDlänner = 3,1 % 2 ~rauen 1,6 %, 
)n ~lifd)nruppcn 

7:t.l ~änncr = ~3,5 % 28 ~rauen 20,4 %. 
~~!nf ~rnnb bc~ § 93 ~bj. 2 bes etrafgefcvbudjs roarcn 
311 t .~rd)crung6bcrtualjrung 15 IDlänncr = 0,48 % btr• 
11 rtcrlt. 

'\ ~.~djnct man bie Olruppe ber epivbubtn unb btr 
~ ctru.ger, bercn laten fi~ gegen frcmbes ~ut ridjtcn, 
al~ lfr~cntumsbclifte 6Ufammcn, fo ergibt fi~, bafl 2311 
bcr erdjcrun!15bcrtualjrtcn AU bicf en (figentumSl>Ct• 
~rccljcrn an aä~len finb. 1}as bcbcutct, bafl 77,49 % ber 
..:: ~d)~rungsncnna~rten nadj bcr ~auptri~tnng iljrtr 
~rnnrnrUcn !Betätigung al.J (figentumsl>erbredjcr anau• 
IPrcd)cn finb. 

. ~i.cjcs .:ailb bc~fdjicbt fi~ nodj me~r na~ btr eeite 
b, r ~·crmogensbdrrte, roenn man bie lat (,Paupttat) 

bctrad)tct, neben brr 
lllaf)rung angcorbnct 
llllf 

ober nadj bcr bic !Zid)crunn.;;ner· 
tuorbcn ijt. (f5 cntj<Jllcn b_anad) 

l'icbftaf)l 
~\ct rrw . 

ölclvallt!llcn 
2ittlid)rcit.;;. 

l>crbrcd)cr 
2onfti!1C 

5~f . 
.. 

etraftotcn .. 

l!JR-l ~läuncr 00 1\'raurn 
H!l8 illllilllll'r 34 l'rroncn 

:!tii'J:! ~länncr 1:!4 !\'rauen 
9:! 9Ränncr (Jraucn 

150 ~länncr 8 (Jraucn 

l!>i IDlänncr 5 (Jraum 
(E.SCHMIDT 1938:195) 

::lti,l::l ?:. 
:!,8 q, 

/ U 

4,9 Q' 
/ IJ 

fj .. , . ~ Q/ , . 
Die hier für das Jahr 1937 angegebenen Relationen 

lassen sich durch die ganze Geschichte der Siche

rungsverwahrung verfolgen - bis in die Gegenwart 

hat sich an der Zusammensetzung der Verwahrten 

kaum etwas geändert. 
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Gegen wen sich die Sicherungsverwahrung richte-

te wird aber vollends klar,wenn man das Augenmerk 

auf die zur Anordnung führende Tat lenkt . Die Anga

ben sind hier spärlich,lediglich der Kriminologe 

HELLMER hat Anfang der 60er Jahre 250 Verwahrte aus 

der NS-Zei t eingehend studiert . Die Arbeit war Teil 

eines von der DFG geförderten Projekts,dessen Ziel 

vor dem Hintergrund der Strafrechtsreform die Er

kundung modernerer präventiver Maßnahmen war . Fan 

gen wjr mjt. rlpm " einfachen Diebstahl " an . Hinter 

diesem Namen verbergen sich Handlungen wie die 

folgenden: 2 Fahrräder nach dem Besuch mehrerer 

Wirtschaften (das erste ließ er beim Diebstahl des 

zweiten stehen);Fahrrad aus dem Keller eines Hau

ses,Damenfahrrad von der Straße ,12 Fahrräder,für 

je 5 M weiterverkauft(gefaßt , kein Schaden) ; Diesel 

öl und TreiSriemen~tücke für insgesamt 10 M vom 

Arbeitsplatz ; 5 M und 11 M von zwei Zimmergenossen 

in der Herberge ;20 M von einem Arbeitskollegen, 

bei dem er wohnt (zurückerstattet);Fahrrad und 

Schuhe vom Arbeitgeber;Eingemachtes (8 M),Gummi

stiefel (6 M),Kleiderkarte von seiner Vermieterin; 

Lebensmittel von einem Bauernhof aus offenem Fen

ster;Sachen von geringem Wert,meist Schuhe fürs 

Wandern beim Herumziehen und Hausieren mit Bür

sten ; 3 Oberhemden aus dem Kaufhaus;Uhren aus 

drei Läden (arbeitslos) . Ähnlich banale Gründe 

auch bei den Delinquenten,denen "schwerer Dieb

stahl" vorgeworfen wurde:Verkaufshalleneinbruch 

mit Komplizen:S - 10 Pfd . Butter , 30 Pfd. Margarine, 

8 Pfd. Käse,30 Pfd . Wurst (arbeitslos);aus dem 

Stall einer Landfrau nach Durchstoßen eines Ma

schendrahtfensters dreiHühner,die er zum Verkauf 

anbietet;Einbrüche in Gastwirtschaften:Zigaret

ten , Eßwaren,Musikinstrumente(1931, lebt von der 

Wohlfahrt);drei Keller-und Lagerdiebstähle 

1933,meist Lebensmittel,einmal auch Fahrrad ; aus 

einer Volksschule 2 Geigen im Wert von je 40 M(ist 

Musiker,suchte Geige) ; Wohnungseinbruch 1933: 6 Mes 

ser und Gabeln;Gehöfteinbruch mit Komplizen: Klei 

dung des Gesindes;steigt über einen Zaun auf einen 

Lagerplatz,schlägt eine Scheibe ein und entwendet 

aus dem Büro 9,50 M;dringt in zwei Wohnungen ein , 

wird beide Male gestellt;zerschlägt eine Sche i-

be in einem Haus , entwendet alten Herrrenmantel und 

Gesellschaftsanzug. In dieser Weise ließe sich der 

Katalog.der zur Anordnung der Sicherungsverwahrung 

führenden Taten fortsetzen,einige wenige "Betrüger" 

und "Sittlichkeitsverbrecher" mögen genügen,um das 

Bild abzurunden:Läßt sich als Landarbeiter von 

seinem Bauern Geld für Fahrt zu Schwester und Le 

bensmittel für deren "kranke Tochter" geben ;läßt 

sich von e i nem Bekannten insgesamt 8 , 20M nach und 

nach (meist für angebliche Fahrten)geben,zuletzt 

5 M, ohne daß er die bis dahin angelauf~ne Schuld 

zurückbezahlt hat ;mietet sich bei Witwen ein,läßt 

Eheabsichten erkennen , leiht sich Geld,5M,und 

verläßt das Haus, ohne Miete zu bezahlen;begeht 

He i ratsbetrug über 855 M und läßt sich zwei Dar

lehen als "Großgrundbesitzer vonSalten" geben 

(630 Mund 234 M);Zeche von 70 Pfg und 1,60 ge 

macht und nicht bezahlt;bietet in 200 Fällen Lebens~ 

mittel verbilligt an , läßt sich Anzahlung von je 

1M bis15M geben ; bei 7 , 50 wöchentlicher Wohl 

fahrtsunterstützung neues Fahrrad auf Abzahlung 

gekauft und nach Zahlung von 3x6 M weiterverkauft;. 
1934/35 als Beauftragter des "Obersten 

SA- Führers" ausgegeben;sammelt öffentlich ohne Ge 

nehmigung,verbraucht das Geld für sich;läßt sich 

ohne Krankenschein behandeln(Unterstützungsbetrug); 

zeigt sein Glied neunjährigen Mädchen,befriedigt 

sich vor ihnen selbst;entblößt sich abends im Tor

weg vor einigen heimkehrenden Hausgehilfinnen ; 

verkehrt im Stehen mit einem 15jährigen Mädchen, 

das schon vor einem Jahr mit Soldaten mehrmals Ge 

schlechtsverkehr gehabt hatte ; als Soldat 2 Kamera

den auf der Toilette ans Glied gefaßt;Geschlechts 

verkehr mit Tochter , unzüchtige Handlungen mit 

Stieftochter . (Alle zur Anordnung der Sicherungsver

wahrung führenden Taten nach HELLMER 1961) . 

Neben den"gefährlichen Gewohnheitsverbrechern" , 

deren Taten gerade vorgestellt wurden,gibt es in 

der Aufstellung SCHMIDTs den Hinweis auf einige we

nige Menschen,die aufgrund des Prgr . 93 Abs.2 ver

wahrt wurden.Prgr . 93 behandelt den "Landesverrat ", 

und hier hatten sich die Nationalsozialisten ei -

ne zweite ,a llerdings so gut wie gar nicht benutzte 

Möglichkeit geschaffen , die Sicherungsverwahrung 

anzuordnen . Bei den klassischen politischen Delik

ten Landes - und Hochverrat war die Anordnung der 

Sicherungsverwahrung auch unabhängig von der Gewohn

heitsverbrechervorschrift zulässig . Wenn diese Mög 

lichkeit so selten genutzt wurde , dann deshalb, 

weil die meisten der explizit politischen De 

linquenten nicht durch ordentliche Gerichte abge 

urteilt wurden,sondern von Anfang an dem Zugriff 

des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) ausgesetzt 

waren.Selbst diejenigen , die in einem normalen Ver

fahren verurteilt waren,sind fast imme r der GE STA

PO überstellt worden und in den Konzentrationsla

gern verschwunden . Ein Lebenslauf eines"politi 

schen"Verwahrten: 

1894 geboren , ab 1909 als Kellner und Koch in Deut 

schland , Schweiz und Frankreich tätig,hier 1914-20 

interniert , nach Entlassung Dolmetscher eines fran

zösischen Sekretärs der Ententekommission in Mün

chen . 19?1 die erste Besvrafung ,weil er sich an 'ei 

nen Reichswehrsoldaven herangemacht hatte,um von 

ihm Waffenlager zu erfahren (1 1/2 Jahre Gefängnis). 

Nach Verbüßung als Agent einer französischen Nach -

richtenagentur tätig ,samme~t a l s solcher Schein

material gegen Deutschland,deshalb 1923 die zweite 

Bestrafung (14 Jahre Zuchthaus wegen versuchten . 

Landesverrats) . Anstaltsarzt 1929:"Manisch-Depressi

ves Irresein ,Verlegung in die Irrenabteilung",1935: 

"Schizophrenie,Dementia paranoides (Wahnbildung). 

Unbelehrbarer Hasser des St aates ,übles Element. 

Nicht Verhandlungs - 'oder haftunfähig,nicht geistes 

krank.Siche rungsverwahrung unbedingt erforderlich." 

1936:(kurz vor Verbüßung der Strafe) nachträgliche 

Anordnung der Sicherungsverwahrung,da er "bei Wie

derherstel lung der Deutschen Wehrhoheit und seinen 

- in der Haftzeit fortgesetzten - Sprachstudien · 

und Kenntnissen eine zu große Gefahr für das Staats ~ 

wohl"darstelle.Anstaltsarzt 1936: "Arrogant bei 
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der Aufnahmeuntersuchung, Nahrungsstreik und 

Sonderhaarschnitt mit Schere , Beruhigungszelle . " 

1937: "Schwindler, Simulant , nicht geisteskrank ." 

1941: "Ohne Zweifel echte Geisteskrankheit , jetzt 

aber z.Z . abgeklungen . " (Nach HELL11ER:1961) Der 

Fall zeigt nicht nur das für Staatsschutzsa~hen 

bekannte Verhältnis von Handlung und Straflänge, 

er läßt auch keinen Zweifel daran, wie Justiz 

und Medizin in Gemeinschaftsarbeit an der Menschen

vernichtung arbeiten und was die Sicherungsver

wahrung ist :ein Mittel, Menschen rechtlich kor 

rekt nach willkürlichen Gesichtspunkten dauer -
haft zu beseitigen . 

Steht bei "politischen Kriminellen" die Oppor

tunität der Sicherungsverwahrung unverstellt da, 

so ist es doch eine Frage , wie man dazu kommen 

kann, beispielsweise jenen Betrüger, der Zechen 

von siebzig Pfennig und einer Mark und sechzig 

nicht begleicht, als "gefährlichen Gewohnheits 

verbrecher" zu etikettieren. Eine Antwort da 

rauf geben die Lebensläufe und Beurteilungen, 

die die Verwahrer über die Verwahrten abgegeben 

haben . In ihnen ist vor allem von Haltlosigkeit , 

Willensschwäche, Psychopathie, Schwachsinn , 

ethischen und moralischen Defekten und biolo 

gischer Minderwertigkeit die Rede; kurz: es 

werden diejenigen Begriffe ins Feld geführt, die 

gebräuchlich sind , um unangepasste , schwierige 

und auffällige Menschen zu kennzeichnen. Ge

fährlich ist, wer in dieser Gesellschaft an

stößt und nicht re ibungslos funktioniert . -

Wenn dieses Ergebnis hier immer wieder wieder

holt wird, dann nur deshalb, weil es kein an 

deres gibt . 

Die kriminologische Prognose 

Die Entwicklung prognostischer Methoden be -

gann weit vor der Entstehung des "Gewohnheits

verbrechergesetzes". Wenngleich die Sicherungs 

verwahrung nicht vor 1933 ins Strafgesetzbuch 

eingeführt wurde, wäre es falsch anzunehmen , die 

Verwahrer hätten sich bis dahin mit der Debatte 

über die Gesetzentwürfe und der Formulierung 

kr i minologischer Theorien begnügt . Das Verwah

rungsprogramm enthielt ja eine Reihe von " sich

ernden Maßregeln", die nicht in den Bereich des 

Strafrechts fielen und so fanden die Praktiker 

schon lange vor dem J ahr 1933 Gebiete, d ie der 

Anwendung zugänglich waren. 
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Die nach dem Prgr . 51 von der Justiz an die Psy 

chiatrie Überantworteten waren das erste Objekt 

praktischer Bemühungen. An ihnen wurde zum einen 

das Zusammenspiel von Justiz, Polizeibehörden und 

Anstalt in einer Weise entwic~elt, d~e als Modell 

für die in den Gesetzentwürfen vor 1925 vorge

schlagene Kompetenzverteilung zwischen diesen ge 

dient hat , zum anderen fand an ihrem Beispiel 

die erste Diskussion über die Schaffung von 

Sonderanstalten statt . ASCHAFFENBURG entwarf fünf 

Alternativen ,wi e man die "gefährlichen Geistes

kranken " einsperren könne, welche als organisa

torische Möglichkeiten ebenso für andere Gruppen 
aufgegriffen wurden: 

"1.Die Strafanstalten selbst und die in 

ihnen vorhandenen Lazarette und Krankenab 

teilungen . 

2 . Besondere Adnexe , die räumlich von der 

Strafanstalt getrennt sind, aber noch dem 

Strafvollzug dienen und auch in verwaltungs 

mäßiger Beziehung in engem Zusammenhang mit 

der Strafanstalt stehen. 

3 . Die gewöhnlic.hen Irrenanstalten. 

4 . Besondere , mit der Irrenanstalt räumlich 

mehr oder weniger nah verbundene Abteilungen, 

die derselben Verwaltung unterstehen, aber 

im Betrieb und den baulichen Einrichtungen 

besonders gehalten sind , sogenannte Verwah

rungsh~user, feste Häuser. 

5. Spezialanstalten , d .h.Irrenanstalten , die 

ausschließlich der Unterbringung von Geistes 

kranken mit kriminellen Neigungen dienen und 

in Bezug auf Aufnahme und Entlassung unter be

sonderer Aufsicht der Verwaltungsbehörde oder 

der Justiz stehen ." (DELAQUIS 1913) 

Das zweite Objekt praktischer Bemühungen sind die 

Jugendlichen; an ihnen wird bereits in der Wei

marer Republik ein Teil des Verwahrungsprogramms 

angewandt . Die Forderung nach einer "Zwangser

ziehung"auffälliger Jugendlicher wurde anfänglich 

auf dem Juristentag 1904 erörtert und in . verhält

nismäßig kurzer Zeit umgesetzt. Mittels der Ge

schäftsverteilungspläne der Gerichte entstanden 

fakti $Ch besondere Jugendkammern und 1911 konnte 

die "Jugendgerichtsbewegung" die Eröffnung der 
ersten Sonderanstalt für jugendliche Delinquenten 
als Erfolg feiern. Zur gleichen Zeit war im Vor

feld der Justiz ein der präventiven Sozial-

politik dienender Apparat entstanden. Das preus

sische "Fürsorgeerzi ehungsgesetz " regelte die 

"HeimerziehuQg" und über li eß diese weitgehend den 

"freien Wohlfahrtsverbänden" und Kirchen . 

Nationalsoz ialistische Untertanenfabrikation und 

protestantische Arbeitsethik wurden zur Richt 

schnur der Fürsorgeerziehung . Nach dem ersten Welt

krieg hofften Juristen und Pädagogen zunächst, 

im Zuge der "Strafrechtsreform" auch erweiterte 

Möglichkeiten zur Verwahrung Jugendlicher zu.er

halten . Besonders war die Trennung von strafrecht

lich "verwahrungsbedürftigen" und fürsorgerisch 

"bewahrungsbedürftigen" Delinquenten angestrebt . 

Diese Trennung ist eine Entsprechung zur schon 



bekannten von "Unverbesserlichen" und "Besserungs

fähigen". Sie zielte darauf ib, die Fürsorgeer

ziehung zum Durchgangsstadium auf dem Weg in die 

Sicherungsverwahrung zu machen. Das gesetzliche 

Instrumentarium blieb freilich unvollständig, 

ein allgerneines "Bewahrungsgesetz" - zunächst 

"Verwahrungsgesetz" genannt - wurde nicht mehr ver

abschiedet. Dank der Ungleichzeitigkeit in der Ge

setzgebung blieb der Prgr. 73 des "Reichsjugend
wohlfahrtsgesetzes" ohne Folgen. Mit Hilfe dieses 

Paragraphen wurden Fürsorgezögliche aus der Er 

ziehung ausgeschieden, bei denen die Fürsoreger

ziehung aus Gründen, die in der Person des Zög

lings liegen, unausführbar erschien . Sie sollten 

aus der Fürsorge entlassen werden, sofern ihre 

anderweitige Unterbringung sichergestellt wäre, 

das heißt, sofern die "Bewahrungsanstalten" einge 

richtet gewesen wären. Ab 1922/23 begann in der 

Fürsorge die Ausarbeitung prognostischer Methoden 

zur Aufteilung der Zöglinge auf die vorhandenen 

und kommenden Anstalten.(DOK 19) 

Es sind Zusammenhänge der Psychiatrisierung 

Erwachsener und der Selektion Jugendlicher, in 

denen Psychiater, Pädagogen und Juristen mit der 

Erforschung der "Täterpersönlichkeit" beginnen. 

Zu den "Schwersterziehbaren", den "Asozialen", 

den "Gewohnheitsverbrechern" gehört stets eine 

Personengruppe: die "Psychopathen". Die Durch

setzung dieses Begriffes in der Kriminologie ist 

eng mit der Tätigkeit der "Deutschen Forschungsge

meinschaft für Psyc.t:iatrie" verknüpft. Mit RUDIN, 

KURT SCHNEIDER , JOHANNES LANGE, RIEDL und STUMPFL 

bildet sich an den Kaiser-Wilhelrn-Instituten für 

Genealogie und Klinische Psychiatrie in München 

für mehr als ein Jahrzehnt das Zentrum der Prog
nose-Forschung. An die Arbeiten der Deutschen 

Forschungsanstalt für Psychiatrie und die Veröffent

lichungen KRETSCHMERs schließen sich die führenden 

Kriminalegen wie EXNER und MEZGER an . 

Die Suche nach einem Zusammenhang zwischen Ver

haltensweisen und körperlichen Merkmalen führte 

nicht nur in die Richtung der Rassentheorie, sie 

führte auch zu einer mit dieser ohne weiteres ver

träglichen Typologie. Zwischen Körperbau und Krimi 

nalität wurde, ohne nun explizit auf darwinistische 

Theorien zurückgreifen zu müssen, eine Korrelation 

behauptet. Eine hervorragende Rolle spielten hier

bei die Arbeiten KRETSCHMERs (1921, 1922) . Schon 
kurze Zeit nach ihrem Erscheinen wird· die in ihnen 

entwickelte Theorie durch MEZGER, EXNER und RIED~ 

für die Kriminologie nutzbar gemacht. Nach EXNER 

gibt es in der Bevölkerung ein Verhältnis Lepto

sorne:Athletiker:Pykniker von 50:30:20, wo hingegen 

der Anteil der Pykniker unter den Gefangenen klei

ner sein soll als in der Gesamtbevölkerung und der 

der Leptosomen höher. Letzte neigten, so heißt es, 

zur Früh- und Rückfallkrirninalität. Ähnlich wie bei 

LOMBROSO gilt auch bei dieser Forschnngsrich

tung der Körperbau ale ZPichPP Piner mit ihm 

verbundenen psychischen Konstitution: der 

Pvkniker Rei zyklothym, der Leptosome schizo

thym, somit sei es ~öglich, den verschiedenen 
Konstitutionstypen unterschiedliche Delikts

arten zuzuordnen . 

In Bezug auf die Deliktarten kann man bei EXNER 

und MEZGER dann nachlesen, es überwögen bei den 

Dieben die Leptosomen, desgleichen bei den Be

trügern, hier jedoch mit stärkerer Beteiligung 

der Pykniker. Diese wären nun wieder bei Gewalt

taten und Sittlichkeitsverbrechen kaum zu finden, 
beides gilt als Domäne der Athletiker . 

Für KRETSCHMER war die Form des Körperbaus ein 

wesentliches Erkennungszeichen für die Zuge

hörigkeit eines Menschen zu einem se~ner psychi

schen Forrnenkreise. Nun zeigte sich aber bald ein 

praktischer Mangel dieser Typologie; es fehlten 

die zu ihr pas"senden Menschen. Man griff deshalb 

auf sogenannte "Mischtypen" zurück, aber um so ge

nauer man angeben konnte, wieviel Prozent eines 

pyknischen Schenkels mit einem leptosomen Hals 

vermengt wären, um so weniger näherte man sich dem 
Ziel, auf Grund des Körperbaus Vorhersagen über 

die Psyche eines Menschen machen zu können, denn 

die Eindeutigkeit der Zuordnung ging verloren. So 

landete KRETSCHMER bei den Stammbäumen seiner Pro

banden, sein typologischer Versuch erwies sich als 

den gleichen Schwierigkeiten ausgesetzt wie jeder 

andere, der zur Erklärung des Verhaltens auf 

"Erbrnerkrnale" zurückgreift. 

In dieser Situation stellte die Durchsetzung des 
Psychopathiebegriffs in der Kriminologie und der 

Pädagogik eine entscheidende Verfeinerung des In

strumentariums dar. Mit ihm konnten die Verwahrer 

den Schwierigkeiten der Genetik entgehen, ohne ihr 

widersprechen zu müssen, denn es ging nicht mehr 

um die naturwissenschaftliche Erklärung abwei

chenden Verhaltens, sondern um seine Klassifika

tion unabhängig von der Frage nach dem endogenen 

oder exogenen Ursprung. Von nun an war es nicht 

mehr notwendi~,eine mehr oder minder strikte 

Korrelation zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und 

Kriminalität zu suchen, vielmehr gewann man durch 

die Beschreibung"psychopathischer Forrnenkreise" 

ein Maß, das auf jeden paßt, auf den es passen soll. 

Der Begriff "Psychopathie" ist nichts anderes als 

die Ubersetzung des Begriffs der "sozialen Unange

paßtheit " in die Sp r ache der Medizin . Die Be

schreibung der ~'psychopathischen Formen" fand ja 
nicht im luftleereri Raum statt, sondern anharid des 

·'Materials", das Krankenhäuser, Irren- und Fürsorge
anstalten, sowie Gefängnisse boten. Wer schon ver-

wahrt war, wurde zum Vorbild des zu Verwahrenden . 

In der Sprache der Medizin wird die Handlung end

gültig zum Symptom. Nicht mehr der Dieb, Betrüger, 

Landstreicher oder Widerstand Leistende erscheinen, 
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an ihrer Ste lle treten vielmehr der " hyperthymische~ 

"depressive", "selbstunsichere" , "fanatische" , 
"geltungsbedürftige ", "st immungslabile","exp lo

sive '', "gemütslose","willenlose" oder "asthenische 

Ps ych0path" (SCHNEIDER 1923). Dieser Katalog läßt 

es zu j eden "auffäll i g " gewordenen Menschen zum 

"P sychopat hen" zu e rklären , denn bei genügend lan

ger Beobachtung lassen sich fraglos bei jedem feste 

Verhal t ensmus te r entdecken , die solchen Begriffen 
zugeordnet werden können. Und es geht um das Ver 

halten , nicht um di e Entscheidungen, Mot i ve und 

Interessen , die das Handeln ~es Delinquenten be

s timme n . KURT SCHNEIDER , der den "Psychopathie " 

- Begriff durchsetzte , und dessen PosLtion zum an 

erkannten Bestand der Kriminalpsychi atrie gehört , 
läßt keinen ~weifel daran, daß die Lebensweise der 

Delinquenten beherrscht werden soll: "Abnorme Per

sönlichkeiten sind Variationen, Abweichungen von 

einer un s vorschwebenden, aber nicht näher be 

stimmbaren Durchschnit tsbre i te menschl i cher Per
sönlichkeiten ... Psychopathische Persönlich-

keiten sind solche abnormen Persönlichkeiten , die 

an ihrer Abnormität l eiden oder unter deren Ab 

no rmität di e Gesellschaft l e idet ." (SCHNEIDER 1944 : 

2f) Die Weigerung ,si ch der bürger l ichen Leistungs 

mo ral zu unterwerfen, i st sicher et was , woran 

"di e Gesellschaft leidet '', ebenso der politische 

Widerstand~aber beides kommt nicht mehr als das , 

was es ist, zur Sprache , sondern a us seinem ge 

schichtlichen Kontext gelöst als "Antriebss chwäche ~ 

" Ha l tlosigkeit ", " Querulantentum" und "Gewalt 
tätigkeit " eines Einzelnen . 

In der Debatte um den Prgr. 73 des Jugendwohlfahrts 

gesetzes ze i gte sich bereits,daß mit dem SCHNEIDEP.

schen Ansatz die Trennung von "normal en" Fürsorge

zöglingen und in den Sonderanstalten zu Verwahr en

den möglich sein würde (MÖNKEMÖLLER 19 26 ).Von hier 

aus fand die dauerhafte Einführung in die Kriminolo

gie statt,die nun einen gemeinsamen Ausgangspunkt 

mit der Pädagogik hatte , Fürsorgezöglinge und 

"Frühkriminelle" konnten nach dem glei che n Maßstab 

beurteilt werde n,Erziehungsprobleme wurden zum Si g 

nal für einen werdenden "Gewohnhei tsverbre cher". 
In der Kriminologie best eht dann schnell Einig-

keit darüber,daß im Ge gensat z zu dem "G e legenheits

verbrecher " die große Zahl der "Gewohnheitsver

brecher" zugleich "Psychopathen" wären .RIEDL nennt 

zurückhaltend etwa 40%, STUMPFL gar 99%.Damit wird 

die Trennungslinie innerhalb der gesamten Delin

quenz klar bestimmbar.Wer s oz ial funktioniert,wird 

aufgrund eines Auge nbli cks zum Gelegenheitstäter, 

chen ,so dürften die entsprechenden Charakterzüge , 

auch wo s~e s i ch innerhalb der Normalitätsgren-

ze halten , eine gl e i c~gericht ete Tendenz haben." 

(EXNER 1938:185).Es gibt auc h "spätkriminelle Ge 

wohnheitsverbrecher",Anpassung ist eine Lebensauf

gabe . 

Alle Kriminologen benut zten während der NS-Z eit 

den "Psychopathen" ausgibig,um eine prognostische 
Möglichke i t zu haben,den "gefährl i che n Gewohnheits

verb~echer" den Gerichten präsentieren zu können. 

Daneben waren sie bemüht ,Rassentheorie und "Erb
pflege " in anwendbare Konzepte umzusetzen.In den 

Münchner Inst i tuten wurde vor a ll em "Sitten- und 

Zwillingsforschung" betrieben,um die Erblichkeit 

der Kriminalit ät nachzuweisen und mathematische 

Erbprognosen geben zu können . Besonders RÜDIN ver

s uchte , a us genealogischen Zusammenhängen psychiatri

sche Prognosen zu stellen,die er als Wahrschein

lichkeiten fo rmul ierte. Es is~ dies das 'in der An

thropologie üb li che Verfahren (wer eine der wieder 

häufiger werdenden Einrichtungen be sucht,in denen 
~Familienberat ung" betrieben wird,kann sich davon 

leicht überzeugen) und RI EDL forderte schon 1933: 
"Die soziale Prognose muß sich auf m a s s e n 

s t a t i s t i s c h e Tatsachen und p s y c h o -

l o g i s c h e Merkmale des I n d i v i d u u m s 
soweit stützen las se ~, daß sie die Dauerausschaltung 

der Person und gegebenenenfalls die Verhinderung 

einer Nachkommenschaft des Kr i minellen zum Schut -

ze der Volksgeme i nschadt nach menschlichem Ermes -
sen verantworten kann.Die prognostische Aufgabe hat 

sich naturgemäß möglichst a n jungen,ins Leben tre -

tenden Menschen zu betätigen ." (RIEDL 1933:9) Anhand 

von 8000 untersuchten Delinquenten kommt er zu dem 

Ergebnis ,daß "Spätkriminelle ,Frühkriminelle und 

Verbrecherstimmlinge der Reihenfolge nach in auf

steigendem Maße ·psychische Mängel zeigen.Dasselbe 

Bild bietet .. die Verwandschaft."(RIEDL 1933:126) 

in dieser Arbeit erfährt man von ihm unter anderem 

eine beme rkenswert offen zweckorientierte Defi

nition des " Schwachsinns":Erhebliche Schwierigkeiten 

in der Volksschule.(RIEDL 19 33 :127).Als Konsequenz 

heißt es dann :"Wir dürfen,woran mancher auch heute 

noc h erinnert sein mag,in der mangelhaften Schu

lung keine Ursache zur vermehrten Kriminalit~t sehen, 

s ondern müssen im M a n g e l e i n e r S p e -

z i a 1 a u s b i 1 d u n g in der Regel schon den 

Ausdruck und die F o l g e e i n e r m i n d e r 
g u t e n p s y c h i s c h e n A u s s t a t -

t u n g ,d.h.s chwächerer Energie und geringe-

rer Begabung, sehen." (RIEDL 1933: 129f) .Aus. dieser 

wer der Anpassu'ng und ihren Institutionen widersteht, Argumentation ergibt sich für die gerichtliche 

an dem ."leidet die Gesellschaft" oder sie versteht Praxis und die Einstufung a:s "gefährlicher Gewohn-

es,ihn an sich selbst leiden zu lassen,damit steht 

die Ausgrenzung fest.Beginnt diese in aller Regel 

schon früh,nämlich im Erziehungshe im,so weist EX 

'NER doch darauf hin,daß letztlich jeder in den 

Kreis der Delinquenten aufgenommen werden könnte 

"Wenn,wie die Erfahrung lehrt,gewisse Charakterei 

genschaften in ihrer psychopathischen Vergröberung 

ihren Träger zu dauerndem Verbrecherturn geneigt ma-
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heitsverbrecher":"Die Abhängigkeit des Gewohnheits

verbrechers von seinen anlagemäßigen,inneren 

Bedingungen erscheint in dem einzelnen zur Ab

urteilung stehenden Straffal l regelmäßig über

de ckt durch die äußeren,die spezielle Tat motivie

renden Umstände.Bei ererbten Anlagedefekten ent

spricht regelmäßig die soziale Situation der El

tern diesem Fehler und erscheint nach außen sicht

bar als Familienzerrüttung,mangelhafte Erziehung 



usw . Ebenso entspricht regelmäßig wirtschaftliche 

Not der in der Persönlichkeit liegenden qualita 

tiven Unterwertigkeit.Diese insgesamt 'mildernden 

Umstände ' sind,auf den Gewohnheitsverbrecher bezor: 

en , tatsächlich Indizien für den Tatbestand verbre~ 

cherischer Gewohnheit . "(BITHORN 1934:53 f) 

Ein weiteres Kriterium ist die Frage des Militär 

dienstes . "Schlagend erweist sich aber die Verschie 

denheit der sozialen Höchstbereitschaft durch die 

seelische KriegstüchtigkeitP .RIEDL fährt fort: 

"Die Frühkriminalität schließt,wie wir sehen,durch

schnittlich eine so starke innere Entordnung in sich 

daß die damit Behafteten den Ansprüchen der sozia 

len Einordnung und moralischen Leistung,die ein 

Kriegsdienst verlangt , fast zur Hälfte nicht genügen 

können . Bei den Verbrecherstämmlingen sind aber 

trotz der starken familiären Belastung keineswegs 

alle frühkriminell, d . h . sie sind phänotypisch 

nicht so hochgradig seelisch desorganisiert und 

erweisen sich den moralischen Anforderungen des 

Kriegsdienstes wesentlich besser gewachsen" (RIEDL 

1933: 131).Jedoch: ihr Erbgut läßt das E~gebnis 

der sozialen Prognose zu keinem Rätsel werden: 

Die soz i ale Prognose ist bei Verbrecherstämmling

en und Frühkriminellen weitgehend negativ . Währ

end für Spätkriminelle eine exogene Ursache ange 

nommen wi rd, wird bei Frühkriminellen und Ver 

brecherstämmlingen auf genetische Defekte der 

ganzen Verwandtschaft gezielt . Zudem wird von 

RIEDL eine besondere Gefahr in deren angeblich 

höherer Fortpflanzungsrate gesehen . Eine solche 

Prognostik bestätigte zwar die Anschauungen der 

Rassentheoretiker a ufs Beste, aber sie gab wenig 

an die Hand , über d i e Massenstatistik hinaus 

den einzelnen Delinquenten zu erfassen . 

Die Verfeinerung der i ndividuellen Prognose war 

eines der Hauptarbeitsgebiete EXNERs. Für ihn 

stellten sich bei der Prognose drei Aufgaben: 

Die Urteilsprognose des Richters und die Ent 

lassungsprognose am Ende der Strafhaft hätten ein 

Urteil Cber das künftife k riminelle Verhalten 

des Delinquenten zu geben, dem gegenüber habe 

die Erbprognose die Eigenart und das Verhalten 

seiner Kinder und Kindeskinder vorauszusaeen . Eine 

Prognose hinsichtlich dee künftigen kriminellen 

Verhaltens hielt er dann für möglich, wenn man 

den Charakter des Delinquenten , sowie seine 

äußeren Lebensbedingungen kenne und Erfahrungen 

besitze , wie der~rtige Menschen sich unter solchen 

Bedingungen sich zu verhalten pflegen. Da nun 

aber das Material über alle möglichen kriminogenen 

Charakterdispositionen noch äußerst gering wäre , 

sei es notwendig , sich bis auf weiteres an die 

ä ußeren Anze i chen zu halten . EXNERs Vorstellung , 

wie Prognosen auszusehen hätten, lief darauf hin 

aus, vor dem Hintergrund der Rassentheori e eine 

standartisierte Beurteilung der Persönlichkeit 

einzuführen, Praktisch griff er auf das Anlage -

Umwelt - Konzept zurückund gerade das machte es 

d i esem überzeugten Nazi so leicht , seine schon zu 

Kaisers Zeiten bezonnene ;carr~ere ·als Verwah

rungsfa~hmann bis in die BRD fortzusetzen . Straf

gefangene mit guter Prognose sollten als wieder

eingliederungsfähig, sowie erb - und rassenwertig 

einwandfrei gelten . Für sie sollte die von den 

Generalstaatsanwälten in Zusammenarbeit mit der 

NSV (NS - Volksfürsorge) betriebe:1e Ent lassenenfür 

sorge zuständig sein . 

Anhand der Faktoren, die in ihr für die Prognose 

herangezogen wurden , zeigt eine von EXNER heraus

gegeben und von KOHNLE verfaßte Arbeit über "Die 

Kriminalität entlassener Fürsorgezöglinge und die 

Möglichkeit einer Erfolgsprognose" , wie die An

wendung dieses Konzef,ts aussah: 

1 . UngÜnstige Faktoren 

erbliche Belastung 
Abstammung von Zigeunerfamilien 
Vater ungelernt 
Berufstätigkeit beider Eltern 
schlechte Schulkenntnisse 
schlechte Begabung 
Schulschwänzen 
kein Lehrberuf 
unvollendete Lehre 
mangelnder Arbeitseifer 
Psychopathie 
mehrfache Entweichung und Verurteilung vor der 
Fürsorgeerziehung , insbesondere wegen Bet 
telns und Landstreicherei 

2. Onne Bedeutung 

Krim5nalität der Eltern 
uneheliche Geburt 
Verwaisung 
schlechte häusliche Verhältnisse 
schlechte Sittennoten 
Alter der Einweisung und Dauer der Für
sorgeerziehung 

3 . Günstige Faktoren 

gehobener Beruf des Vaters 
gute Begabung 
gute Schulkenntnisse 
erfolgreiche Lehre 
guter Arbejtseifer 
keine gerichtliche Bestrafune vor der 
Fürsorgeerziehung 

KOHNLE behauptet, alle durch Umweltschäden beding·

ten Faktoren seien prognostisch bedeutungslos , die 

Ursachen auch der Jugendlichenkriminalität lägen 

in den Anlagen , weshalb ein früh einsetzendes erb 

biologisches Programm notwendig sei . 

Eine derartige Interpretation ist nicht erforder

lich, diese Form der Prognose kommt auch ohne sie 

aus . Stigmen , Konstitutionstypen und Erbgänge ver

schwinden am Ende der 30er Jahre aus den ersten 

Prognosebögen, um Kriterien Platz zu machen, die 

sich nicht unmittelbar auf eine vorgeordnete 

Theorie beziehen , sondern den Grad der Anpassung 

an statistisch bestimmbaren Standards messen. 

Dabei ging beispielsweise das "Schiedt-Burgess 

sche Schlechtpunktverfahren" von der Me t hode aus , 

die Versicherungen mit den Lebenserwartungstafeln 

benutzen . Die Wahrsche i nlichkeit des Rückfalls 

bzw . Tods, lautet die Annahme , steige um so mehr , 

je größer die Zahl der ungünstigen Punkte im Ein

zelfall sei . Eine im Sinn des Testers g r ößere 

Sicherheit entsteht dann , wenn nicht alle Faktoren 
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gleichermaßen gewichtet werden und zusätzlich ver

schiedene Grade der Ausprägung l erlicksichtigung 
finden . Auch derartige Tests wurden von der NS 

Kriminologie entworfen . Allerdings kamen sie in der 

Verwahrungspraxis der damaligen Zeit nicht zur An 

wendung , denn angesichts des geschilderten Miß

erfolgs der Verwahrung hatte der Staat sapparat 

seinen Angriff auf Verweigerung und Unbotmäßigkeit 
radikal verschärft . 

Die "vorbeugende 
Verbrechensbekämpfung ~, 

1937 , also zu der Zeit , als der schärf e r e Kurs der 

Justiz durchgesetzt wurde , fand eine Verlagerung 

de r Kompetenzen statt. Den Gerichten wurde ein 1Je 

t rächtlicher Teil der Maßnahmen gegen die chroni

sche Delinquenz entzogen, das Rei chssi cherheits -

hauptamt bestimmte Art und Ausmaß der Verfolgung 

von nun an nach eigenem Gutdünken . Die organisato

rischen Vorausset zungen waren mit der Zentrali 

sierung der Kriminalpolizei der einzelnen Länder 

im Amt V des RSHA, dem Reichskriminalamt, ein Jahr 

zuvor gescha ffen worden . 

Das von SS-Gruppenführer NEoE geleitete RKPA be 

gann mit der Durchführung von Aktionen zur "vor

beugenden Verbrechensbekämpfung" . Diese richteten 

sich ni cht gegen einzelne Personen , sondern stets 

gegen bestimmt e Gruppen. Die Opfer dieser Aktionen 

wurden al s "Vorbeugehäftlinge " an die Konzentra

tionslager, vor allem nach Buchwald, "überstellt". 

Den Anfang machte am 9.3.37 ein Verhaftungswell e 

gegen Personen, die "nac h Auffassung der Kriminal 

polizei als Berufs - und Gewohnheitsverbrecher sowie 
als gewohnhe.itsmäßige Sittlichkeitsverbrecher a nzu

sprechen" wären. Aus Listen, die die Kriminalpoli

zeistellen erstellt hat ten, wurden etwa zweitausend 

Delinquenten ausgewählt und am Stichtag in "Vorb eu
gehaft" ge nommen. 

In schneller Folge s chlossen sich Aktionen gegen 
"Arbeitsscheue", Zigeuner, Homosexuelle , "Wehrun

würdige" und Prostituierte an. Dabei wurden immer 

wieder "Fangzahlen" !Vorgegeben und bestimmte Ge

biete planmäßig "ges äubert". 

Neben di esen Sonderakt i onen überzog das RKPA die 

chronische Delinquenz mit einem engen Netz von 

Überwac hungsmaßnahmen und Aufl agen . "Berufs- und 

Gewohnheitsve rbrecher", die dreimal zu Gefängnis 

oder Zuchthaus von nic~t weniger als 3 Monaten ver

urteilt worden waren , wurden planmäßig überwacht, 

ebenso j ede r ande r e , bei dem die Überwachung "zum 

Schutz der Volksgemeinschaft unerläßlich" war. 
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Zur Überwachung gehörte eine Vielzahl von Maßnahmen, 
die es dem Delinquenten nahez u unmöglich machten , 

sich auch nur kurzfristig unkontrolliert zu bewe
gen : 

" a) Verbot , den Wohn- ode r Aufenthaltsort ohne 

vorherige polizeiliche Erlaubnis zu e rlass en ; 

b) Verbot, sich zur Nachtzeit a uße rhalb der poli 

zeil i ch gemeldeten Wohnung aufzuhalten , und Ver

pflichtung zur Abgabe eines Hausschlüssels~ 

c) Verbot, sich zu bestimmten Tageszeiten außerhalb 

der polizeilibh gemeldet en Wohnung aufzuhalten; 

d) Verpfli chtung, j eden Wechsel des Wohn - oder 

Aufenthaltsortes - unbeschadet der allgemeinen 

polizeilichen Meldevorschriften- sowie jede Verän

derung des Arbeitsverhältnisses innerhalb 24 St un

den der Ortspolizeibeh0rde mitzuteilen ; 

e)Verpfli cht ung , sic h zu bestimmten Zeiten bei der 

Ortsp olizeibehörde zu melden ; 

f) Verb.ot des Aufenthalts an bestimmten öffentlichen 

Örtlichkeiten; 
g) Verbot, bestimmte Gaststätten zu besuc hen / 

h) Verbot , alkoholische Getränke zu sich zu nehmen ; 

i) Verb ot, mit bestimmten Personen zu verkehren 

oder bestimmte Pers one n zu beherbergen; 

k) Verbot, Personen unter 18 Jahren im Haushalt 

oder Gewerbebetrieb zu beschäftigen; 

l) Verbot, Fahrzeuge alle r Ar t zu führen oder zu 

benutzen; 

m) Verbot, bestimmte öffent liche Verkehrsmittel zu 

benutzen; 

n) Verb ot, Waffen zu führen oder zu besitzen; 

o ) Verbot, unter Chiffre zu inserieren oder Inse

rate eines bestimmten Inhalts aufzugeben ~ 

p) Verbot , postlagernd zu korrespondieren; 

q) Verbot der Errichtung von Brie f- und Heirats

zirkeln ; 

r) Verbot der Herstellung und des Besitzes von un

züchtigen Schriften, Abbildungen und Darstellungen; 

s) Verbot der Herstellung, des Besitzes und der 

Verbreitung von Gegenständen, die zu sadistischen 

oder mas ochistis chen Zwecken verwendet we rden; 

t) Verbot des Haltens von Tieren, insbesondere von 

Hunden und Katzen ; 
u) Verpflichtung, sich ernstlich um Arbeit zu be

mühen." (Erl. d. RuPrMd::. v . 14.12.37) 
Wer die Auflagen .ve rletzte, wurde 'in Vorbeuge-

haft genommen. Diese war generell bei sechs Per

sonengruppen zulässig. Neben der, "planmäßig 

Überwachten" gehörten hierzu "Berufsverbrecher", 

"Gewohnheitsverbrecher", "Gemeingefährliche ", 

"vermutli che Rechtsbrecher" und schließlich 

"A söziale", "wenn sie , ohne ~erufs- oder Ge

wohnheitsverbrecher zu sein, durch ihr assoziales 

Verha lten die Allgemeinheit gefährden . 



Als a~ozial gilt, wer durch gemeinschafts

widriges, wenn auch nicht verbrecherisches Ver

halten zeigt, das er sich nicht in die Gemein-

schaft einfügen will. Hierunter fallen insbe-

sondere 1 . Pers onen, die durch geringfügige, aber 

Zunächst nichts Neues 

sich immer wiederholende Gesetzesübertretungen sich Das Ende der nationalsozialist ischen Herrschaft 

der in einem nationalsozialistischen Staat selbst- brachte kein Ende der Sicherungsverwahrung.Die 

verständlichen Ordnung nicht einfügen wollen (z.B . Mehrzahl derjenigen Verwahrten,die in Knast und 

Bettler, Landstreicher (Zigeuner), Dirnen, Trunk- Konzentrationslager überlebt hatten,wurden zwar 

süchtige, mit ansteckenden Geschlechtskrankheiten entlassen,aber es is t bekannt,daß nicht alle Ver-

behaftete Personen, die sich den Maßnahmen der Ge- wahrten freikamen und bei manchen wurde die Ent-

sundheitsbehBrden entziehen). 2.Personen, ohne lassung aus -der während der NS-Zeit angeordneten 

Rücksicht auf etwaige Vorstraferi,die ~ich der Sicherungsverwahrung nach 1945 schon binnen Kür-

Pflicht zur Arbeit entziehen und die Sorge rar ze widerrufen.Berichte weisen darauf hin,daß nach 

ihren Unterhalt der Allgemeinbei t überlassen ( z. B. wie vor niemand etwas mit "Verbrechern" zu tun ha-

Arbeitsscheue, Arbeitsverweigerer, Trunksüchtige, ben wollte,daß die Entlassenen allerorten Schwie-

bei denen die üblichen Maßnahmen der Fürsorgestel- rigkeiten hatten.Andererseits konnten ihre Richter 

len wirkungslos geblieben sind) . " (Erl. d . RuPrMdi und Bewacher ihrem Geschäft unverändert nachgehen:. 

v. 14 . 12.37) 

Der Traum der frühen Verwahrungsstrategen war mit 

diesen Maßnahmen zu einem nicht geringen Teil um

gesetzt worden. Freilich spielte die Justiz nur 

noch eine Nebenrolle, aber das war im Konzept der 

"sozialen Hygiene" von Anfang an angelegt gewesen. 

Ist von Verwahrung die Rede, wird der Terminus des 
"gefährlichen Gewohnheitsverbrechers" in dieser 

Zeit durch den des "Asozialen" und den des "Anti

sozialen" ergänzt. Dabei gilt der "Asoziale" als 

"gemeinschaftsunfähige Ba llastexistenz", der 

"Antisoziale" als "gemeinschaftsfeindlich". Diese 

Differenzierung strebt an, "angeborene" und "er

worbene" Verhaltensweisen zu unterscheiden und in 

der Verfolgung die "Wiedereingliederung Verwahr

loster in die Volksgemeinschaft" zu ermöglichen. 

Der Gauamtsleiter des Rassenpolitischen Amtes KARL 

LUDWIG LECHLER über diesen Unterschied: "Ein Garten 

mit edlen Pflanzen kann verwahrlosen, ein Garten 

mit Giftpflanzen kann äußerlich in Ordnung gehalten 

sein. Die giftigen Eigenschaften sind trotz der 

äußeren Ordnung da." (LECHLER 1940: 294) . 

1943 wurden die Erfahrungen der Nationalsozialisten · 

mit der Delinquenz noch einmal zusammengefaßt . Das 

nicht mehr zur Anwendung gekommene"Gesetz über die 

Behandlung Gemeinschaftsfremder" verschmolz Straf

justiz, Erbgesundheitspflege und polizeiliche und 

fürsorgerische Praxis zu einem einheitlichen, ein

fach zu handhabenden Instrument der Ausgrenzung 

und Ausrottung. LISZTs Forderung, die Gesetze 

durch den Satz "Jeder gemeingefährliche Mensch ist 

im Interesse -der Gesamtheit solange als nötig un

schädlich zu machen " zu ersetzen, fand hier seinen 

gesetzlichen Ausdruck. (s. DOKUMENT 20) 

Schon 1946 war klar , daß Kriminologie uad. Justiz 

keinen Grund zu einem Bruch mit ihren bisherigen 

Theorien und praktischen Verfahrensweisen haben 

würden. Der Internationale Militärgerichtshof in 

Nürnberg nahm das RKPA und seine Einrichtungen 
nicht in die Liste der für verbrecherisch erklär-

ten Organisationsteile des RSHA auf und sanktionier

te damit fast alles,was unter dem Namen "vorbeugen

de Verbrechensbekämpfung" geschehen war.Der Aliier

te Kontrollrat bezeichnete nur die Kastrationsvor

schriften des "Gewohnheitsverbrechergesetzes" als 

spezifisch nationalsozialistisches Gedankengut und 

hob sie auf.Von diesem kleinen Unterschied abgesehen, 

blieb das Arsenal präventiver Maßnahen erhalten, 

wenngleich nun als Gegenstand des Strafrechts und 

nicht mehr angesiedelt im Umkreis der "Aufartung 

der nordischen Rasse".Die Kriminalegen können sich 

folglich auf kleine Retuschen beschränken.EXNER 

läßt zum Beispiel sein in der NS-Zeit geschriebenes 
Hauptwerk " Kriminalbiologie" ab 1949 unter dem neuen 

Titel "Kriminologie" erscheinen und KURT SCHNEI-

DER schreibt im Vorwort zu seiner "Klinischen Psy

chopathologie",einer Sammlung von Texten,die zwi

schen 1923 und dem Ende de~ NS- Zeit verfaßt wurden, 

diese enthalte "nunmehr alles , was ich psychepatho

logisch und klinisch der Psychiatrie an Eigenem 

und für mich heute noch Gültigem b isher zu sagen 

hatte."(SCHNEIDER 1950~Nicht nur d~e Theoretiker 

der Verwahrung dokumentieren den bruchlosen Uber

gang vom Nationalsoziali•mus in die BRD,sondern die 

zur Verhängung der Sicherungsverwahrung führenden 

Delikte tun dies genau so.Ein Text wie der des Prak

tikers RUDOLPH (siehe DOKUMENT 21) zeigt schließ

lich genau,daß es in der RRD bis zur Debatte um die 

Strafrechtsreform keine wesentlichen konzeptionel 

len Neuerungen mehr gibt . 

Mit den alten Konzepten waren freilich die alten 

Probleme der Verwahrer geblieben:die Sicherungsver

wahrung als letztes Mittel des Strafrechts setzt 

viel zu spät ein,um die sozial Unangepaßten in ih

rer Masse zu erfassen . Das RKPA. hatte auf diese · Ein

sicht mit Sonderaktionen , Konzentrationslager und 
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Vernichtung reagiert - ·,;elche Alternativen boten 

sich zu diesem nicht mehr mögli chen Weg zur "sozi
alen Hy giene" an? 

Die reformierte Verwahrung 

In der Debatte um die Strafrechtsreform wurde das 

Vers agen der Sicherungsverwahrung von Anfang an in 

Re chnung gestellt.Die Folge war,daß Ci e Sicherungs

verwahrung wohl als Möglichkeit erhalten bleiben 

s ollte,daß sie aber durch andere Formen der Verwa~
rung zu ergänzen wäre.Diese wurden nun nicht nur ~m 

St,rafrecht angesi edelt,vielmehr geht mit der Deb at

t e um s eine Reform die Schaffung mehrerer Gesetze 

einher,die die Verwahrung in anderen Rechtsgebie
ten regeln. 

Diese Gesetze führen zu ejner unübersichtlichen Fül

l e von R~gelungen,die teilweise dem Landesrecht 

angehören,denen aber einige Züge gemeinsam sind. 

Die neuen Möglichkeiten des Unterbringungsrechtes 

verlagern Entscheidungen von Polizei und Ordnungs

behörden zu "unverdächtigen" Institutionen.Die An

sprüche der individuellen Hilfe,Beratung und Betreu

ung stehen im Vordergrund,aber dahinter b: eiben 

die Maßregeln und Zwangsmittel bestehen.Aus der 

Feder eines Staatssekretärs liest sich das so: 

"Im 8inne dieser gewandelten Zielsetzung liegt es, 

daß auch der Kreis der am Vollzug des PsychKG Be

teiligten wesentlich verbreitert wird.Immer,wenn 

die Unterbringung nicht zu umgehen ist,bleibt die 

Ordnungsbehörde in der Verantwortung.Das Schwer

gewicht der Aufgabe liegt jetzt aber in den vorbeu

genden und nachgehenden Hilfen beim Gesundheits

amt.Die enge Fühlungnahme der Gesundheitsämter 

mit den Ärzten ist das Kernstück der Zusammenar

beit.Aber darüber hinaus ist das Gesundheitsamt 

auf die unterstützende Mithilfe vieler weiterer 

Stellen angewiesen.Es muß der Motor und der Regula

tor dieser Zusammenarbeit sein.Die verantwortlichen 

kommunalpolitischen und administrativen Kräfte in 

den Kreisen und Städten,die ein Gesundheitsamt 

tragen,sind dazu unentb~hrlich.Die l~itenden und 
ausführenden Kräfte in den Gesundheitsämtern müs

sen darüberhinaus die Träger von Tag- und Nacht

kliniken, von beschützenden Werkstätten,von Ein

richtungen der Jugenspsychiatrie,von Sonderschulen 

und Sonderkindergärten,von Altenheimen,Süchtigen

krankenhäusern oder Krankenhausabteilungen,von 

Pflegeheimen,von Berufsberatungsstellen,von Trä

gern der Sozialhilfe und von Einrichtungen der frei-
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en Wohlfahrtspflege mobilisieren.Sie müssen zudem 

mit Gerichten,Polizei- ~nd Ordnungsbehörden einen 

engen Kontakt haben." (EBERHARD 1970 :Vf) 

Was angestrebt ist,ist die enge Kommunikation aller 

mit Sozialarbeit befaßten Institutionen und ist die 

gegenseitige Zuweisung des Delinquenten an die für 

ihn jeweils "richtige" Stelle. 'ier immer wieder Hil

fe benötigt und eventuell auch noch bei verschie
denen Institutionen "auffällig" wird,wird sich kaum 

noch dem Zugriff entziehen können. Soziale Unan
gepaßtheit wird heute einer differenzierten sozi

alpolitischen Prävention begegnen,diese ist viel

leicht weniger bemerkbar als der nationalsoziali

stische Angriff ,aber genauer auf die Schwierigkei·

ten des Einzelnen achtend.Die Abweichung braucht 

gar nicht erst die lange Latte der Bagatellstrafen 

um erkannt zu werden.Die Zahl der kontrollierenden 

Institutionen hat sich erhöht und die organisato

rischen Schwierigkeiten,denen sich die Nationalso

zialisten bei ihrem Versuch der karteimäßigen Er

fassung der Bevölkerung ausgesetzt sahen,gehören 

angesichts der heutigen Datenverarbeitung längst 

der Vergangenheit an.Darüberhinaus ist nicht zu 

erwarten,daß die Verwahrer die Erfahrungen ihrer 

Vorgänger ebenso vergessen hätten,wie wir sie bis

her übersahen. 

Der bislang wei t estgehende Versuch,die Verwahrung 

außerhalb des Strafrechts durchzusetzen,war der 

Paragr. 73 Abs.2 des Bundessozialhilfegesetzes. 

Er sah vor,daß Menschen,die als gefährdet gelten, 

weil sie "aus Mangel an innerer Festigkeit ein ge

ordnetes Leben in der Gemeinschaft nicht führen 

können~,auch unabhängig von Straftatbeständen zu 

verwahren wären.Was unter solchen· unbestimmten Tat

bestandsmerkmalen zu verstehen sei,hat Bremens Se
nator und SPD-Linksaußen HENNING SCHERF in seiner 

Doktorarbeit präzisiert. Schon die · ersten Sätze 

zeigen ihn als eifrigen Befürworter der sozialpo

litischen Prävention:"Zum ersten Male in der deut

schen Sozialrechtsgeschichte ist mit Paragr.73 Abs. 

2 BSHG der Sozialhilfe die Möglichkeit gegeben,Oe

fährde~e gegen ihren Willen zum Zwecke der Rehabi

litation (Anpassung oder Wiederanpassung an das ge

sellschaftliche Leben) in einer ge~igneten Einrich-

, tung unterzubringen.Damit hat eine jahrzehntealte 

Forderung der um Gefährdete bemühten Fachkräfte 

ihrem vorläufigen Abschluß gefunden.Allerdings ist 

mit dieser gesetzlichen Regelung nur der erste 

Schritt auf einem langen Wege getan."(SCHERF 1970: 

l).Gleich hier sei bemerkt,daß die Freude des Ver

fassers nicht lange dauerte,denn noch bevor SCHERF 

seine Arbeit vorlegte,hacte das Bundesverfassungs

gericht die zwangsweise Unterbringung zum ausschließ

lichen Zweck der Besserung für verfassungswidrig 

erklärt.Diese Entscheidung sollte freilich nicht 

darüber hinwegtäuschen,daß es die Verwahrung aus 

diesem Grund nicht gäbe.Ein großer Teil des "Ju

gen,dhilferechts" deckt ab,was hier auch für Erwach

sene realisiert werden sollte. 



SCHERFs Arbeit läßt keinen Zweifel daran zu,wer 

hier verwahrt worden wäre .Der "Gemeinschaft sfemde" 

der NS-Zeit taucht hier als "Ge f ährdeter" wieder 

auf.SCHERF sieht den "Mangel an innerer Festigkeit" 

im Zusammenhang mit "Psy chopathen","Geistesschwa

chen","psychisch Labilen" und "Neurot ikern",und 

er beschreibt die Erscheinungsbilder "Gefährdeter" 

in Begriffen,die genauso wenig neu sind.Es ist die 

MULLER~DIETZ und mit ihm andere weisen darauf hin, 

daß die Prognostik eine Bedeutung flir die "vorbeu

gende polizei liche Verbrechensbekämpfung" habe. 
Dies kann als Hinweis auf zwei Dinge verstanden 

werden.Zum einen wird im Sinne EXNERS versucht, 
anzugeben ,wie sich Menschen mit einer bestimmten 

Biographie häufig unter bestimmten Lebensbedingun

gen verhalten,d .h. es wird gesagt,wo die polizeili-

Rede von"dauernd Verschmutzten","Unwirtschaftlichen", ehe Überwachung präventiv ansetzen muß,um die Delin-

"Arbeitsunwilligen","Nichtseßhaften","sexuell Ge 
fährdeten",von bis zur Volljährigkeit in FUrsorge

erziehung Verbliebenen und entlassenen Strafgefan

genen . Das ganze Arsenal der Verwahrungsgeschichte 

ist wieder da,zeitgemäß als "Sozialhilfe".FUr den 

Teil der Delinquenz ,den SCHERF schlicht als "Ge

fährdete" bezeichnet , hat sich in der Kriminologie 

mittlerweile wieder eine leicht verständliche und 

unzweideutige ~eze ichnung eingebUrgert:"Der Gemein

schaftslästige". 

Die Differenzierung der Maßnahmen hat nicht nur den 

Aspekt ihrer Ausgliederung aus dem Strafrecht,son

dern die Delinquenten,die nach wie vor von der Jus

tiz verfolgt werden,sind im Namen einer persönlich

keitsbezogenen Resozialisierung gleichermaßen .viel

fälti geren Zugriffen ausgesetzt als frliher ."Offene" 

und "halboffene " Anstalten,"Sozialtherapeutische 

Anstalten",der normale Knast,die "Jungtäterverwah

rung" und die "Sicherungsverwahrung" lassen zunächst 

die Prognostik eine gesteigerte Bedeutung gewinnen . 
War ihre praktische Verwendung in der Vergangeheit, 

und das gilt von den Zwanziger Jahren bis in die 

Sechziger Jahre,vor allem auf den Übergang von der 

FUrsorge zur "krimii;ellen Laufbahn" bezogen ,so ist 
sie seitdem mehr und mehr zum festen Bestand von 

Untersuchungshaft und Strafvollzug geworden. 

Dies "folgt aus der Einsicht ,daß eine sinnvolle und 

erfolgreiche Behandlung des Verurteilten im Voll

zug eine gerraue Kenntnis seiner Persönlichkeit vor

aussetzt .Insofern entspricht dieses Vorgehen der 

medizinischen Arbeitsweise,wonach jede Therapie 

von einer vorgängigen Diagnose abhängig ist." 

(MtlLLER- DIETZ 1969:197).Prognose und "Persönlich

keitserforschung" gelten nicht länger als krimi

nologischer Selbstzweck,sondern "sind in erster Li

nie auf ein kriminaltherapeutisches,sozialhygieni

sches Ziel ausgerichtet.".(GROSSMANN 1972:9).Die 

Unterscheidung von "Gelegenheits-" und "Gewohnheits

verbrecher" löst sich auf.Jeder Delinquent wird 

"behandelt ":damit verschwindet aber auch der Begriff 

der Strafe im Sinn des Schuldstrafrechts .Was zählt 

sind das Ausmaß der Abweichung von sozialen Normen 

und die Möglichkeit,dem Täter mit den vorhandenen 

Mitteln der Anpassung in den Griff zu bekommen. 
Die "P ersönlfchkeitserforschung " im Vollzug prlift 

dabei,wie dies am besten möglich ist und sie kreist 

diejenigen ein,die weiterhin Regeln verletzen wer

den. Dabei kommen vor allem weiterentwickelte Gut

und Schlechtpunktverfahren zur Anwendung,aber in 

starkem Maß auch solche Verfahren,die den einzelnen 

Delinquenten gerrau erfassen.(DOKUMENT 22). 

quenz unter Kontrolle zu halten.Zum anderen wird 

Material flir den Umgang mit den untersuchten Delin

quenten nach deren Entlassung gewonnen.Das Ziel be 

steht nicht mehr darin,die chronische Delinquenz 

zu vernich ten,sandern die Delinquenten zu kennen , 

zu kon~rollieren und bei Bedarf greifbar zu haben, 

wobei jedoch die Drohung ?er endgliltigen Ver

wahrung dauernd vor Augen steht .Dabei sind im straf

rechtlichen Bereich zwei Einrichtungen und eine 

Tätertypisierung zer.tral:die "Jungtäterverwahrung", 

die " Sicherunssverwahrung" und der "Hangtäter". 

Die Jungtäterverwahrung 

Obwohl sich die Nationalsozialisten während der 

ganzen Zeit ihrer Herrschaft bemlihten,die Jugend

lichen durch Hit lerjugend,Schule und Fürsorge zu 

kontrollieren und zu disziplinieren,war ihr Erfolg 

minimal . Seit 1934 nahmen die Formen jugendlicher 

Delinquenz ständig zu. Die Kriminalstatist ik weist 

ungeachtet aller Kosmetik des wachsenden Anteil 

der "Jugendkriminalität" aus .Waren 1934 3 ,2% al

ler Verurteilten Jugendliche,so waren es 1937 schon 

5 ,6% und im ersten Halbjahr 1940 dann 7,3%. Auf das 
Versagen der Gerichte und der "Jugendhilfe" rea

gierten die Nationalsozialisten 1940 im Rahmen der 

"vorbeugenden Verbrechensbekämpfung".Im RKPA be

stand die von FRIDERIKE WIEKING geleitete Abtei

lung "Reichszentrale zur Bekämpfung der Jugendkri

minalität - Weibliche Kriminalpolizei".Von dieser 

Abteilung wurden "Jugendschutzlager" eingerichtet, 

in ·denen Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren 

verwahrt wurden .FUr die "tiberstellung" in :diese 

Lager waren Vollzugsleiter und Vormundschaftsrich

· ter zuständig. Die Insassen der Lager wurden als · 

Jugendliche klassifiziert,an denen die Ubli chen Mit

tel der "Jugendhiife" - dieser Begriff sollte 

schon in der NS -Zeit den der Fürsorge ablösen -

erf ~lglos gewesen seien oder gar keinen Zweck hät

ten und deren kriminelle und asoziale Neigungen 

nur mit polizeilichen Mitteln zu bekämpfen seien. 

Jugendgerichtsgesetz und Gemeinschattsfremdenge

setz institutionalisierten die Läger 1943 juri

stisch . 
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Nach dem Ende der NS -Zeit galt das Problem der Ju

gendli che n als dll.rch die Nachkriegskriminalität 

verschärft , aber trotzdem dauerte es bis zur Straf

r e chtsreform,bis die Frage angegangen wurde,auf 

wel che Weise die Verwahrung Jugendli cher gelöst 

werden könne,die sich der Fürsorgeerziehung zu 

wide r setzen verstanden und für die Sicherungsve r

wahrung zu jung waren. 

Der Entwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch aus dem 

Jahr 1960 schlug als Analogie zur Sicherungsver

wahrung die "vorbeugende Ve rwahrung" Jugendlicher 

vor 1Kritik richtete s i ch dann vor a l lem gege n die 

Bezeichnung ,und so taufte man die Einricht ung 1962 

freundlicher klingend als "Erz i ehungsverwahrung" . 

Mit ihr sollte die strafrechtliche L::cke zwis chen 

unbestimmter Jugendstrafe und Sicherungsverwahrung 

geschlossen we rden . Der Paragr . 86 dieses Entwurfs 

bestimmte: " Wird jemad wegen einer vor Vollendung 

des 27. Lebensjahres vorsätzlich begangenen Straf

tat zu Zuchthaus oder Gefäng~is von mindestens e i

nem Jahre verurte ilt,so ordnet das Gericht neben 

der Strafe die Erziehungsverwahrung an ,wenn 

1.der Täter vor dieser Tat,aber nach Vol lendung des 

16 . Lebensjahres zwei vorsätzliche,mit Freiheit s 

strafe bedrohte,erhebliche Straftaten begangen hat , 

die zu Fürsorgeerziehung geführt haben ode r durch 

Dauerarrest oder Fre ihe itsst rafe geahndet worden 

sind, 

2 .vor der letzten Tat mindestens für die Zeit von 

einem Jahre Fürsorgeerzi ehung in einem Heim durch

geführt oder Freiheitssr rafe vollzogen ist ,und 

3 . die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten 

die Gefahr erkennen :äßt ,daß er s i ch zum Hang

täter entwickeln wird." 

In der Begründung dieser Vorschrift wurde das ver

traute kriminologische Instrumentarium herange

zogen: " Zunächst geht man mit Recht davon aus , daß 

Hangtäter bereits im jugendlichen Alter begonnen 

haben . Kriminologi sche Erfahrung lehrt , daß bei den 

meisten späteren Gewohnheitsverbrechern kriminelle 

Tendenzen sich schon in sehr jungen J ahren gezeigt 

haben . Je stärker dieser kriminelle Hang war , desto 

früher hatte er sich im Leben offenbart.Die Haupt 

aktivität der Hangtäter , die man früher als Gewohn

heitsverb r echer bezeichnete,entfaltete sich dann 

in der ersten Hälfte des dritten Lebensjahrzehnts. 

Daher ersche int es kriminalpolitisch notwendig , die 
se werdenden Hangtäter bereits so früh wie mögl-ich 

zu erfassen , damit sie , für einige Zeit von der All 

gemeinheit ferngehalten,rechtzeitig zu einem sozial 

adäquaien Leben e rzogen und " resozialisie~t" ~er

den können . Wenn der Höhepunkt einer verbrecherischen 

Laufbahn etwa um 25 Jahre festzustellen ist,dann 
ist es zweckmäßig , gerade in dieser Zeit. den sch·,;er

kriminellen Jungtäter einer ganz besonderen Erzie

hungsmaßnahme zuzuführen." (BECKER 1967: 331) . 

Im Unterschied zur Sicherungsverwahrung sollte die 

Dauer der "Erziehungsverwahrung" a uf 5 Jahre be 
grenzt sein ,nach den oben wiedergegebenen Überle

gungen eine ausreichende Ze it,um den Verwahrten 

dann der Sicherungsverwahrung überlassen zu kön

nen . BECKER betont , daß " sich die maßgeblichen Ex 

perten keine Illusionen machen über die Erfolgs 

aussichten ." (BECKER 1967: 329) . 

In der Neufassung des St rafgesetzbuchs sah man je ~ 

doch von der Einrichtung der "Erziehungsverwahrung" 

als eigenständiger Maßregel ab.Die "werdenden Hang

täter" verschwinden nicht in eigenen " Bewahrungs

anstalten", sondern sind in den Kr eis der Delinquen
ten .aufgeno:mr.1en worden , für die die " Sozialtherapeu

tische Anstalt " vorgesehen ist. Am Wortlaut des Ge 

setzes hat sich damit nichts geändert,aber die Re 

sozialisierungsabsicht klingt stärker.Die Nähe 

zur Krankheit ist zudem unüb ersehbar , denn zum 

"Bestand" der "Sozialtherapeutischen Anstalten" 

zählen außer den verwahrten "Jungtätern" diejeni

gen Delinquenten , die für die Psychiatrisierung 

nicht geeignet sind,die aber dennoch eine "schwe
re . Per.sönlichkei tsstörung" au fweisen und verwahrt 

werden sollen . Hierzu gehören eine Menge derjenigen , 

die früher in die Sicherungsverwahrung kamen und 

denen nun eine ärztlich geleitete "Verwahrung erster 

Kl ·"·r; e"zuteil wird . 

Di t: ozialtherapeutische Anstalt" schließt somit 

mit der "Jungtäterverwahrung" und den "Persönlich

keitsgestörten" gleichermaßen die Lücken zwis chen 

Sicherungsverwahrung und Jugendstrafrecht wie Si 

cherungsverwahrung und Psychiatrie . (DOKUMENT 23). 

Der Hangtäter 

Verfolgt ~an die zahlenmäßige Ent wicklung der Si

cherungsve rwahrung in der BRD , könnte man meinen,sie 

sei zu einem bedeutungslosen Mitte l der Justiz 

geworden , dessen Geschichte weitgehend abgeschlossen 

ist . In der Zeit von 1950 bis 1960 wurden nur in 

zwei Jahren mehr als 200 Anordnungen ausgesprochen , 

danach stieg die Zahl und erreichte 1968 mit 262 An 

ordnungen den Höhepunkt .Seither ist sie ges unken 

und lag beispielsweise 1974 bei 69 . Die Zahl der 

Verwahrten ist mit der der Anordnungen zurückge

gangen.Waren am Ende der 60er Jahre etwa 1000 Men

schen verwahrt ,waren es Mitte der 7oer Jahre et -

wa noch gegen 3oo . Allerdings wird wohl ni emand 

mehr mit diesem Mittel der sozialen Unangepaßtheit 

in ihrer ganzen Breite zuleibe rücken wollen , aber 

auf ausges uchte Grupp en ist die Sicherungsverwah

rung unverändert anwendbar.Ja , die Entwicklung 

ze i gt sogar,daß sie zu einem besser an~endb aren 

Mittel geworden ist,wenn Menschen a usgegrenzt und 

"unschädlich" gemacht we r den sollen , die sich zu

gleich unanpaßt und aktiv verhalten. 
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Die Voraussetzungen des ne ue n Paragr. 66 sind nicht 

schwerer zu erfüllen als diejenigen,die im Gewohn

heitsverbrechergesetz genannt waren. Ausschlaggebend 

für die Anordnung der Verwahrung ist schließlich 

die Einstufung als "Hangtäter".(DOKUMENT 24).Dieser 

Begriff ist keine Neuschöpfung der Strafrechtsre

forrn,er ist vielmehr seit der Einführung der Siche

rungsverwahrung durch die Nationalsozia listen be

nutzt worden. 

Als die Nationalsozialisten den "ge fährli chen Ge

wohnheitsverbrecher" kreierten,enthielt e n weder das 

Gesetz noch seine Begründu~g eine Definition. 

Zur Erläuterung dieses Begriffs griff das Rei chs

gericht zu dem des "Hangtäters",definierte diesen 

genauso wenig und hatte damit einen unbestimmten 

Rechtsbegriff mit einem anderen klären wollen. 

Nach der fortgesetzten Rechtssprechung des Rei~hs
gerichts (RG 68 :149,RG72:295,RG72:356,RG73:44, 

RG 76:309 )war als Gewohnheitsverbrecher der Täter 

zu bezeichnen,"der infolge eines aufgrund charak

terlicher Veranlagung bestehenden oder durch U-

bung erworbenen Hanges wiederholt Rechstsbrüche 

b·egeht und zur Wiederholung von Rechtsbrüchen 

neigt."(RGSt 68:155).Nun wird nicht nur vorn "Ge

wohnheitsverbrecher" gesprochen,sondern von "gefähr

lichen Gewohnheitsverbrechern".Als "gefährlich" 

gilt dem Reichsgericht der Delinquent nicht schon 

dann,wenn lediglich die Gefahr der Wiederholung 
einer Staftat besteht.Vielmellr soll dieses "bedeu

ten,daß die Gefahr in besonderem Maße bestehen muß. 

Gemeint sein kann nur ein besonderer Grad von Ge

fährlichkeit,und zwar muß einerseits die Gefahr 

des Rückfalls besonders naheliegen,d.h.es muß die 

Möglichkeit nachgewiesen sein,daß der Rechtsbre

cher den Rechtsfrieden demnächst wieder stören 

kann,und nicht nur die Möglichkeit,sondern mit 

Rücksicht auf die bisherige Häufung der Startaten 

und die bisher gezeigte Hartnäckigkeit und Stär-

ke des verbrecherischen Willens eine bestimmte 

Wahrscheinlichkeit dafür bestehen,daß er dqs in 

Fortwirkung seines verbrecherischen Hangs auch 

tun wird.Ferner muß in der Zukunft von dem Rechts

brecher eine erhebliche Störung des Rechtsfriedens 

zu erwarten sein,es bedarf also geeigneter Unterla

gen für die Annahme,er werde künftig entweder ein 

erhebliches Rechtsgut verletzen - und zwar wird 

die Gefährlichkeit solchenfalls um so größer sein, 

je höher das betreffende Rechtsgut von der Rechts

ordnu~g gewertet ist - oder verbrecherische Mittel 

anwenden,die einen besonderen Grad der Gefährlich

keit bedingen oder eine solche verbrecherische 

Kraft entwickeln,daß daraus eine besondere Gefahr 

für den Rechtsfrieden erwächst."(RGSt68:155). 

Es ist klar,daß eine solche Klärung des Begriffs 

dazu führt,daß dieser ganz nach Bedarf und Absicht 

von Richter und Gutachter auf jeden angewandt wer

den kann.An anderer Stelle formuliert das Reichs

gericht noch weniger einschränkend,es genüge,"wenn 

nach der Persönlichkeit des Täters die Gefahr be

steht,daß er auch in Zukunft erheblichere Angrif-

f e gegen strafrechtlich geschützte Rechtsgüter 

irgendwelcher Art unternehmen würde,und wenn keine 

anderen Maßnahmen oder Umstände in betracht kom~ 
men,die einen ausreichenden Schutz der Allgemein- . 

heit verbürgen."(RGSt 68:271).Man kann ganz offen
sichtlich an keiner Stelle eine inhaltliche Bestim

mung auffinden. 

Bis zur Strafrechtsreform arbeitete die Justiz und 

ebenfalls die Kornmentatoren mit dem so bestimmten, 
oder auch nicht bestimmten Begriff des "gefährli

chen Gewohnheitsverbrechers".Mit dem Gesetzent

wurf von 196o wurde dieser dann ganz zugunsten des 

" Hangtäters" aufgegeben.Dies,so die Begründung des 

Entwurfs,um den Eindruck zu vermeiden,daß es sich 

um Täter handele,die durch Gewöhnung einen Hang er

worben .hätten.Die Herkunft des Hangs sei bedeutungs

los,es komme nur darauf an,daß sich der Hang auf 

erhebliche Straftaten richte.Was eine erhebliche 

Straftat sei ,könne das Gesetz nicht bestimmen,viel

menr werde die Rechtsprechung neue Maßstäbe zu ent
wi ckeln haben. 

Die Bestimmung des "Hangtäters" und die Entscheidung 

über die Anordnung der Sicherungsver~ahrung bleiben 

der kriminalpolitischen Opportunität vorbehalten, 

wobei die gegenwärtigen politischen Prozesse und die 

schon vor drei Jahren vom ehemaligen Berliner Ju

stizsenator BAUMANN propagierte "Sicherungsverwah

rung für terroristische Erstverurteile" keinen Zwei

fel am gegenwärtigen Interesse an der Sicherungsver

wahrung lassen. Dass politische Handlungen als "Hang

verbrechen" einer "fehlentwickelten Persönlichkeit" 
abgeurteilt werden könnten, sollte angesichts der 

gutachterliehen Methoden ·und ihres theoretischen 

Hintergrunds nicht angezweifelt werden. Was in der 

juristischen Literatur und Praxis bisher mit diesen 

Begriffen belegt war, würde eine Erweiterung erfah

ren, aber auch der politische Widerstand paßt in den 

Rahmen der heute herrschenden Meinung über den "Hang" 

zum Verbrechen: 

(( I . ~er Hang zur b egehung von Straftaten 

~er Begriff "Hang" besag t, dae der Täter als

Gew onnheite-10? ) , Zuatandsverb recher
106

) eine 

eingewurze lte Neigung zu Hpchtsbrüchen
107

lbe 

sitzt und daher eine erneute Rückfälligkeit 

mit Sicherheit zu erwarten iet
108

). Diese Nei

gung unterscheidet den Hangtäter von Hechts

brecnern, die allein aus einem Konflikt oder 

einer bloßen Situation heraus ~traftaten be

gehen109l. 

1 ) ~ie Ur eaehe des uanges 

Die Entstehung des Hanges ist nicht entsc-heidend 
110

) 

~er Hang kann anlagemäßig_ bedingt aein
111

l . 

~ r kann folglich aufgrund charakterlicher 
112) -

Veranlagung bestehen , und zwar etwa auf-
'"" 11 3) g rund 1 il eeinflußbarkeit oder Willans-

schwäche 11 4 ). 

wer nang mag ferner durch Ubung 11 5) oder Ge

wöh nung116l erworben worden ~ein oder e i ch 
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dur .. h Neigung 117 ), etwa zur Spielleiden-
sc haft (und hierauf beruhenden Betrügereien ) 118 ), 
durch Altersrückbilduns 119 ) (als Hang zu sitt
l ichen V erfehlungen 120 )~ durch Umwel tein
flü see121) oder auf andere Weiae 122 ) ent

wickelt ode~ eine Steigerung erfahren haben 123l, 

2) Anzeichen des Hanges 

a ) In der Persönlichkeit des Täters lieeende 

Merkmale 

Bei der .Crü!ung des "enges zur Begehung von 
St raftaten ist die Persönlichkeit des Täters 
zu würdi gen, Exner hat folgende Anzeichen er
arbeitet124 l ( die von Literatur und Hecht-

125) 126) eprechung neben weiteren Symptomen 

anerkannt worden sind: 

Herkunft des Täters, Erziehungsverhältniese 
(Zerrüttung der elterlichen Ehe, frühe Ver
we i sung, Trunksucht oder Kriminalität der 
Elt ern ) , seine Bewährung in der Jugendzeit 
(in Sc hule, Lehre,Beru!), seine Verbrechene
laufbahn (insbesondere Beginn der Stra!fällig
keit, Länge der straffreien Pausen, Art der 
Verbrechensaue!ührung, Ort der Verbrechens

begehung ) , sein sonstigee soziales Verhalten 
(Trinkgewohnheiten, Einstellung zur Arbeit 127 ), 
Verwendung der Freizeit und des Arbeitever
dienetee, Eheverhältnieee), auch der in § 66 I 
Nr. 2 n.F. vorauegesetzte mange lnde Erfolg des 
Straf- und Maßregelvollzugs128 l. 

b) Symptomatik der Straftaten 

Bei der Würdigung der Straftaten sind die abzu
urte i lenden Delikte ~owie die Taten, die die 
formellen Voraussetzungen des ~ 66 I Nr, 1; 
II n.F. erfüllen, heranzuziehen129l. Sie müs
sen als Anzeichen !Ur die dem Täter eigentUm-
liehe Art und Richtung seines Hanges eracheinen13o), 

für seinen Hang kennzeichnend sein131), 

1o5 ) 

1 o6 ) 
1 o7 ) 
1o8) 
1 o9 ) 

11o) 

111) 
112) 

113) 
114) 

115) 

1 16 ) 
117) 
118) 

1 1 9) 
12o) 

121) 
122) 
123) 

124) 
125 ) 

Schönke-Schröder, § 66, 32 ; Lang-Hinricheen ins 
Leipziger Kommentar, ~ 42e, 41 
Exner, LB, S. 289 f. ; Leng-Hinriebsen aaü. 
Lackner, § 66, 5 a aa; ferner Schönke-Schröder seC 
Exner, LB, S. 289 f. 
Dreher, § 66, 13; Lang-ilinricheen in: Leipziger 
Kommentar, § 42e, 47 ; auch Schönke-Schröder aaO. 
S. ~aurach, ~ 68 I u 3 a; Exner, LB, S. 29o; 
BGH v. 25.5~197~, BGHSt 24, ·16o ff,,161 
Exne r, Maurach, jeweils aaO . 
~ackner, § 66, 5 a aa; vgl. auch HG 
v. 19.4.1934, RGSt 68, 149, 155 
Vgl. RG v. 23.6.1938, RGSt 72, 259, 26o 
Schönke-Schröder, § 66, 33; Lackner, Maurach, 
jeweils aaO.; BGH v.2 5. 5.1971, NJW 1971, 1416; 
vgl. auch HG v, 23.6.1938, RGSt 72, 259, c@6o; 
v, 22.12.1938, RGSt 73 , 44, 46 
Schönke-Schröder, § 66 , 32; Lackner aaO; 
BT-Drucke. IV/65o, 214 
Maurach, BT-Drucks. IV/650, jeweils aaO. 
Wie Fußn. 116 
Schönke-Schröder, § 66, 33 ; vgl, auch RG 
v. 3.12.1943, DR 1944, 231 
Maurech aaO. · 
Exner, LB, S.2~o; vgl. auch RG v. 2o.7.1939, 
RGSt 73, 276, 277 
14aurach aaO. 
BT-Drucks. IV/65o aaO. 
Schönke-Schröder aaO.; vgl. auch RG v, 11.12.1934, 
RGSt 69, 129, 13o !. !Ur eine bei angeboDenem 
Hang erworbene fortschreitende Krankheit 
LB, S. 284 f!,, auch DJ 1943, 378 !. 
Etwa Schönke-Schröder, § 66~ 22 - 2~; 
Jeecheck, LB, § 75 V ·2 d; Dreher, § 66, 17; 

Lenckner, Strafe, Schuld und Schuldfähig
keit, s. 2o4; Leng-Hinriebsen in: Leipziger 
Kommentar, § 42e, 51; Horn, S, 39; ferner 
etwa OLG Frankfurt v, 8.12.197o, NJW 1971, 9o3, 9o6 

126) Wie Fußn. 125, die dort angegebenen Stellen m.w. 
Nachw. 

127) Nach Seelig-Weindler (Die Typen der Kriminellen, 
S, 18o ) ist die Arbeitsecheu das Hauptmerkmal 
des - damals noch gefährlicher Gewohnheitsver
brecher (§ 2oa u,F, ) genannten- Hangtäters 

128) Zu letz.terl!m vgl. BT-Drucke. V/4o94, 2o 
12 9) .l.lre her, § 66, 16 
13o) Lenckner, Strafe, Schuld und. Schuldfähigkai t, S, 2o4 
131) BGH v. 25.5.1971, NJW 1971, 1416; s. ferner 

• Preieendanz, § 66, IV 3 IJ 
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Dokumente 
1 
Die Ausweitung der "Unzurechnungsfähigkeit " 
ist ein ständ je;es Thena der Verwahrer geblieben : 
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\t · r ~ l iiut l i;:t·n 1.ur Ann:tl1n11· 1·im:r \ ;t·ist rs :o>dt \\:i.-l tt· ;.:- · · Lt~l;!t. lhru u ltah· ·• :-: id1 
oli e Vo r ~.lt · rr ieh t t• r :LII:,! l'!"l' hht :-o~ t'l\, Dit· YOrlt:ttHit•tH' l nlt·ili;.!t' II Z dt · ~ ,, !:•;!• ,':\ 
i!l-t. tlahe i kC'in('~Wt'j!~ n~ rkatmt wnnlMI, O:tß :thr· r diP 'Vf · r :o"t:t nd ·· :o~i ·H r•.: l ;•· lt 
th •s 1.11 Ent m (indi;:t·ndt' n anf)!t•hu bt• n ot!.·r ii h t•nnitl.lt;! ht · ~ l'it r:in l .;t :-o·i u 111 '1' , 
ist n a c h Ue m Inhalt Ut•r (.iuta l' htt•n kt ·in rt ';.!L'illtiWi;.!·t•:-o l·:rfort\.-rllis d1· r 1 ,.j,.; ,·:-

~dl\\:ll'hf' . :Sie lq.!·t·u vit · ll~tt · l~r tln Fiihi;:k t·it funu:dt•tt \t· r :o~ t:tndt : ~ lu ii L\q.!' t • n 
ll(>nkrn:; anc:e~ i c ht s tiN ~on:-~t , ·o rh a ndt' tlf'n ?\lc rkmale <' im•r J!t• i :-;t i~cn ~lii rnng 
d es Kb:;ers e rkc n!lh:tr k e ine pnt st· h(' idt•tHJe Hedrutun~ lll'i unU t:I. P- r Vorder
richtt> r ist ihnen a_u('h hi cTin g-_C fJ?J..!!t .'' 

2 
VII . Internationaler Kongreß für Kriminal 
Anthropo l ogie , 1911 

· J . P. ßr.üc!<-}'aber, Admirudtr&tor aer ·Strafanstalt, Luxemburg: 

Einer der Hauptzwecke der Strafe ist die Besserung des Delinquenten. 
Dieser Zweck wird aber nicht immer erreicht, so daß auch nach verbüßter 
Strafe der ungebesserte Delinquent fortfllhrt, !Ur die Gcmoinschaft eino 
aktuelle Gefahr zu bieten, und zwar nicht nur a.Is individueller Rechtsbrecher 
sondern auch als möglicher Organisator von Verbrecherbanden und Er: 
zeng or ei ner vcrbr~chcrischen Nachkommenschaft. 

Die fakultative Verlängerung der Inhaftierung solcher Rechtsbrecher 
bietet die einzige Möglichkeit !Ur den sozialen Schutz; nur bleibt die Frage 
offen, in welcher Form sie geschehen soll. 

Zwei Systeme sind vertreten: 

1. Die Au sdehnung der Strafe auf unbestimmte Zeit; 
2. die Ergänzung der Strafe durch eine polizeiliche Nachhaft auf 

unbestimmte Zeit. 
Wir haben zu untersuchen, welches dieser beiden Systeme sich am besten 

vereinbart mit der Strafrechtsphilosophie. 
J ede Strafe unterliegt der Gmndbedingung, gerecht zu sein, d. h. mit 

der zu bestrafenden Tat in einem richtigen Verhältnis zu stehen. 
Dieses Verhältnis ist bedingt durch zwei Elemente : ein objektives, 

di e Hcalität des vollbrachten oder versuchten Verbrechens, und ein sub
j ekti ves, die persönliche strafbare Tätigkeit oder Nachlässigkeit des Delin
quenten. 

Nehmen wir beispitlsweise an ein mit einer Maximalstrafe von 5 Jahren 
Zuchthaus bestraftes Verbrechen ; der Täter ist rückfällig und hat die Tat 
unter erschwerenden Umständen ausgeführt : das Gericht erkennt die Maximal
strafe proportional mit dem Verbrechen; die Anwendung dieser Strafe ist 
also grrech t. 

lli <' l 'r"önlichkci t dr. Delinquenten läßt fcrn rr vermuten, daß derseihe 
auch nach verbüßter Strafe noch Gefahr bieten wird für die öffentliche· Sicher
.heit; seine weitere Ausschaltung aus der Gesellschaft ist also geboten. 

In dem System der Ausdehnung der Strafe auf unbestimmte Zeit 
wiirde sirh der Fall folgendermaßen d~rstellen: 

Eine ni cht zeitig ab geg renzte Strafe ist gleichbedeutend mit einer 
lebe ns lä ngli chen; nehmen wir für unseren Inkulpaten ein aktuelles Alter 
von 3fJ Jahren und ein erreichbares von 60 Jahren an, so würde also in diesem 
Falle eine unbegrenzte Strafdauer potential 35 Jahre Zuchthaus involvieren I 
Davon repräsentierten 5 Jahre das zu sühnende konkrete Verbrechen, und 
30 Jahre eine einfache Hypothese : die eines möglichen Rückfalles, eine A'' 
pränumerando Sühne! Nehmen wir eine spätere Feststellung der unbestimm
. 3~ Zeitdauer auf 5 oder 10 Jahre an, so entbehrte immerhin diese fortlaufende 
E>~rafe des objektiven Straffundamentes, nämlich eines zu sühnenden kon
ltreton Verbrechens . 

Eine solche auf einfacher Hypothese fußende Bestrafung würde mit 
der ganzen Strafrechtsphilosophie im fiagrantesten Widerspruch stehen. 

Das zu suchende Schutzmittel scheint also derart sein zu müssen, daß 
es keine Strafe im eigentlichen Sinne des Wortes bildet, sondern nur eine 
einfache, von einer objektlosen Sühne befreite, durch das Strafgericht zu 
dekretierende polizeiliche Vorbeugungsmaßregel, in der nur die Ausschaltung 
des Delinquenten aus dor Gesellschaft, bzw. dessen Besserung zum Ausdruck 
kommen soll. Diese Prophylaxie findet übrigens schon ihre Anwendung 
anderen zu Rechtsbrecherturn neigenden Individuen gegenüber, z. B. den 
professionellen Vagabunden . 

Die gedachte Maßregel wäre etwa wie folgt zu formulieren: 
Der als gefährlich für die öffentliche Ordnung erkannte und als Rück

fälliger präsumierte Delinquent, wird durch das Strafgericht der Regierung 
auf unbestimmte Zeit zur Verfügung gestellt. Diese Entscheidung soll die 
Regierung ermächtigen, den betreffenden Delinquenten, nach verbüßter 
Strafe, bis zu sei ner Besserung aus der freien Gesellschaft auszuschalten. 

In dieser Form wäre der soriale Schutz gesichert, ohne Gefährdung der 
angedeuteten Strafrechtsprinzipien, die für uns Europäer im Interesse der · 
Justizpflege bis jetzt als wesentlich betrachtet wurden, und dies auch, hoffent
lich , bleiben werden. 

Von der praktischen Ausführung der vorgeschlagenen Schutzmaßregel 
glaube ich einstweilen Abstand nehmen zu müssen, bis nach dem Beschluß 
der hohen V ersamm!ung über die Prinzipienfrage. 

3 
VII . Internationaler Ko n greß für Kriminal 
Anthr opo logie, 1911 

Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat Dr. v. TisCHENDORr, Berlin: 
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Meine Damen und Herren! Ich habe die Ehre, namensder Verwaltung 
des Drntschen Reichs die Mitglieder des Kongresses auf das herzlichste zu 
hegrüßc1. Die Heicbsverwaltung und namentlich das Ressort, dem die 
\' orherritu ng gesetzgeberisoher Reformen auf strafrcchtlichom G~biete 
ohlirgt. bringen Ihren Verhandlungen lebhaftes Interesse entgegen. · Wie 
sollte rs nndr..-. srin? Die Arbeiten der Kriminalanthropologie haben nicht 
nur einrn hohrn wi,.enschnftlichen Wert, sie dienen auch hervorragend 
dem praktischen Intcrrsse; bezwecken sie doch den tiefer liegenden Ursachen 
dl'l! \'erbrecbens nachzuspüren, und indem sie die darauf abzielenden Methoden 
immer feiner ausgestalten, llll!sen sie <ias Wesen des Verbrechens a.Is einer 
Krankheit des sozialen KOrpers immer deutlicher erkennen. Damit aber 
leisten sie zugleich dem Gesetzgeber, der sich die Bekämpfung des Ver
brechens zur Aufgabe stellt, einen großen Dienst. Durch die Aufdeckung 
der letzten Ursachen des Verbrechens weisen sie ihm den Weg zum Ziele; 
sie warnen davor, an äußeren Tatbeständen haftend sich auf die Unter
drückung der Symptome des Obels zu beschrAnken, sie-führ~u den Wurzeln 
des Obels und zeigen die Mittel der V01ueugung, der Ausrottung, der Heilung. 
So ist die Kriminalanthropologie in Wahrheit eine Lehrmeisterin der 
Kriminalpolitik. · 

Oberschaut man an der Hand der neueren Strafgesetze und -entwürfe 
die Wege, die neuerdings die Gesetzgebung einschlägt, so zeigt sieh, daß 
die Arbeit dieser Wissenschaft keine vergebliche gewesen ist. Oberall finden 
sich Spuren ihres Einflusses. Man kann die Kriminalanthropologie dazu 
nur beglückwünschen. Diese Erfolge verdankt sio der hingebenden Arbeit 
ihrer wissenschaftlichen Vertreter, und in erster Linie sind dabei die Arbeiten 
de~ kriminalanthropologischen Kongresse zu nennen. 

Mögen die Arbeiten auch des VII. Internationalen Kongresses unter 
einem glücklichen Sterne stehen I Namens der Reichsverwaltung wünsche 
ich Ihren Verhandlungen den besten Erfolg. (Lebhafter Beifall.) 
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Vom tf. Nootmbtr 19U 

Reichagaet&blaU lg33. I. 133. 

1 L Abschnitt 

Maßregeln der Sicherung und Beuerung 

S 4u 
Maß~~ln der Sicherung und Besserung sind: 
1. die Unterbringung in einer Heil· oder Pflegeanstah ; 
2. die U,nterbringung in einer Trinkerheilanstalt oder einer Enlliebungeanetalt; 
3. die Unterbringung in einem Arbeitehaue: 
4. die SichrnmK"verwahrung; . 
5. die t:ntmannung geflhrlicher Sittlichkeiteverbrec:her; 
6. die llntenagung der BerufeaueObung ; 
7· die ßeichnerweisung. 

Sbb 
~lat jemand eine mit Strafe bedrohte Handlung im Zustand der Zurechnungsunflhigkeit 

(S 5r Ab.. r, S 58 Abe. r) oder der verminderten Zurechnungsfähigkeit (5 5r Abe. 2, S 58 Abe. 2) 
begangen, so ordnet das Gericht seine Unterbringung in einer Heil· oder Pflegeanstalt an, wenn 
die öffentliche Sicherheit ee erfordert. Dies gilt nicht bei Obertretungcn. 

Bei vermindert Zurechnungefihigen tritt die Unterbringung neben die Strafe. 

S bo 
Wird jemand, der gewohnheitsmlßig im Obermaß seiatige Getrlnie oder andere berauiChende 

Mittel ru sich nimmt, wegen eines Verbrechens oder Vergehe111, du er im Rauach begangen hat 
oder das mit einer solchen Gewöhnung in unlchlichem Zusammenhang steht, oder wegen VoU· 
trunkl-nhrit (S 33o a) zu einer Strafe verurteilt und ist 1eine Unterbringung in einer Trinier
heilan•talt oder einer Entziehungsanstalt erforderlich, um ihn an ein geeebmlßigee und s-
ordnele5 LE-hen zu gewöhnen, ao ordnet du Gericht neben der Strafe die Unterbringung an. 

s bd 
Wird jemand nach S ~61 Nr. 3 bis 5, 6 a bis 8 &u Haftstrafe verurteilt, ao ordnet du G• 

richt nehrn dPr Strafe seine Unterbringung in einem Arbeitehaus an, wf!nn sie erforderlich iat, 
um ihn r.ur Arbeit anzuhalten und an ein geaetr:mlißigee und geordnetee Leben N gewöhnen. 

Dasseihe gilt, wenn jemand, der gewohnheibmißig zum Erwerbe Un&ucht treibt, nach S 361 
Nr. 6 zu Haftstrafe verurteilt wird. 

Wegen Betteins ist die Anordnung nur &ulbsig, wenn der Titer aus Arbeiblc:heu oder 
Liedrrlichkf'it oder gewerbsmäßig gebettelt hat. 

Arbeitsunfähige, deren Unterbringung in einem Arbeitehaue angeordnet iat, köDDen ia einem 
Asyl untergebracht werden. 

S 4u 
Wird jr.mand nach S 20 a ala ein geflhrlicher Gewohnheitsverbrecher verurteilt, ao ordnet 

du flericht neben der Strafe die Sicherungnerwahrung an, wenn die öffentliche SicherbeiL 
ee erfordrrt. 

s bf 
Die l lntrrbringung daue':' ao lange, ab ihr Zweck es erfordert. 
Die Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt oder einer Ent&iehungeanatalt und die enl

maliRe tlnterbringung in einem Arbeitshaut oder einem A.ayl dürfen nicht llnger all awei 
Jahre dauern. 

Die Dauer der Unterbringung in einer Heil· oder Pflegeanatalt, der wiederholten Unter
bringunR in einem Arbeihhaus oder einem A.ayl und der Sicherungtverwahrung iat an keine 
Frist grbundf'n. Bei diesen Maßregeln hat das Gericht jeweils vor dem Ablauf bestimmter 
Fristen ru enhcheiden, ob der Zweck der Unterbringung erreicht i.,t. Die Frist betrlgt bei 
df'r Unt.-rhringtmR in einer JlpjJ. oder Pfh•gean•talt und der Sich.-rungnerwahrung drei Jahre 
un<l J,..i tl••r wirdrrholt.-n Unterbringung in ein"m Arbeitehau1 oder einem A.ayl awei Jahre. 
Ergiht sich llf'i <lr.r Prüfung, daß der Zweck der Unterbringuns erreicht iat, ao hat du Gericht 
die Entlasaung des Untergebrachten anzuordnen. 

Du Gericht kann auch während des Laufa der ia den Abi. 2 und 3 ~nannt.-n Fristr.n jed• . 
nit prüfen, ob der Zweck der Unterbringung erreicht iat. Wenn du Gericht dies bejaht , 
bat es die EntlauullfJ des Untergebrachten an&uordnen. 

Die Friaten laufen YOIJl Beginn dee Vollzuge an. Lehnt du Gericht die Entlauung des Uni 

gebrachten ab, ao beginnt mit dieser Enllcheidung der Lauf der im Alle. 3 genannten t'ri•t · 
•oo neuem. 

Sbg 
Sind aeit der Rechtekraft des Urteill drei Jahre ventrichen, ohne daß mit dem Voll•• ·. 

der Unterbringung bepmen worden i1t, ao darf 1ie nur noch voiiZOßcn werden, wenn d . 

Gericht es anordnet. Die Anordnung iat nur zula.is, ·wenn der Zweck der Maßregel die nad 
lrlffliche Unterbringullfl; erfordert. 

ln die Friat wird die Zeit nicht eingerechnet, ia der der Unterzubringende eine Freihl'li1 
etr-ale verboßt oder auf behördliche Anordnullff ia einer Anstalt verwahrt wird. 
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Sbh 
Die EnliUIIIIIff del UDierBebrachten silt nur alt bedinp! Auuebun~t der Unterbringuu~ 

Du Gericht kaRD d.a Untersehrachten bei der Entluau"« beeondere Pflirhten auferlegen '"' · 
lOlche Anordnuß88n auch nachtrAslich treffen oct. lndera. Zeist der Entlauene durch ni• 
Verhalten in cler Freiheit, daß der Zweck dv Ma8rerl Mine erneute Unterbringung r · 

fordert, und iat die Vollatreckllllff der Ma8repl aocb nicht verjlhrt, ao widefM!ft d11 Geri• I. 
die Entluauns. 

Die Dauer der Unterbrinsunr in einer TrinkerheiJanatalt oder einer Entaiehuns-anatalt "" 
der entmaligen Unterbrinsunr in einem Arbeitaha111 oder einem Asyl darf auch im Falle d ... 
Widerrufe inaseaamt die s-tzliche Hilchatdauer der Maßregel nicht überschreiten. 

'42 i 
Die im ArbeitahaUI oder in der Sicheru"8'verwahrung Untergebrachten sind in der Anot. • 

· lU den eiJ18eführten Arbeiten anauhalten. Sie können auch EU Arbeiten außerhalb der Anst. l 
verwendet werden,, müuen jedoch dabei von freien Arbeitern getrennt gehalten werden. 

Die in einer Heil· oder Pf.._talt, einer Trinbrheilanatalt oder. einer Enhiehullf!'IIDAI .• i . 
Unte~adaten können innerhalb oder außerhalb der Amtalt auf eine ihren Fihigkeiten un 
V erhlltniaaen ansem- W eiae beechlftigt werden. 

'bk 
Du Gericht kann neben der Strafe anordnen, da8 ein Mann, der IUr Zeit der Entacheidu • 

. du einund!wanliglte Lebenajahr vollendet ha&, lU entmannen ut, 
1. wenn er wesen einea Verbrechena der Nötigung 1ur ' Unzucht, dur Schlndunll'• der I • 

auch& mit Kindem oder der Notaucht (SS 1,t} bis 178) oder w"«en ein ... aur F.rr"'l'"' 
oder Befriedif!Unl! dea Geachlechtatriebt btlßanll'enen VerRt~hcns oder Verbrechen• •I · 
öffentlichen Vomahme unlllchtiger HandluJI8en oder der Kilrperverletr.ung (SS 18J. ' , 
bia u6) lU Freiheitaltrare YOD mindeatena IeChs Monatea verurteilt wird, nachd .. m 
achon einmal wesen einer 10lchen Tat lU Freiheitaltrare rechtskräftig verurteilt wor•l• , 
iat, und die GeaamtwOrdiguns der Taten ergibt, daß or ein gefährlicher Sittlichl- u 
verbrecher ut: 

J. wenn er wesen mindeatena awei derarlif!er Ta&en au lo"reiheiwtrafe v011 mindllltl'fla rir11 ·· 
Jahr verurteilt wird und die GeaamtwOrdiguns der Taten ergibt, d;aß er ein gefährlich · 
Sittlichkeitnerbrecher iat, auch weoa er früher wegen einer aolchen Tat noch nicht •' 
urteilt worden iat: 

3. wenn er wesen einet IUr Erregung oder Befriedigung det Geachlechlatriebt besang""' 
Mordea oder Totachi-r (SS ::1111 bia u5) verurteilt wird. 

S ::ao a Abt. 3 gilt enuprechend. 
Eine auallndiache Verurteilu"« ateht einer inllndiac:hen sleich, wenn die geahndete Tat n.o · 

deutachem Recht ein Verbrecheo oder verra- der im Aha. I genannten Art wln. 

5 4:a I 
Wird jrmand wr.gf'n ein ... Verbrechen• oder Vef!!ehena, du er unter Mißbrauch aeinea 8&

ntfs oclt•r (;, ... ·erbe!. oder unter grober Verletzung der ihm kraft seinee Berufs oder Gewerbes 
ot.li~enden PCiichton beganll'en hat, lU Freiheitsstrafe von mindestem drei Monaten ver· 
urteilt, eo hnn ihm du Gericht zugleich auf die Dauer von mindeatena einem und h6chatena 
fünf Jahren die Ausübunll' dea Berufa, Gewerbes oder Gewerbezweiges untenagen, wenn diea 
erforderlich ist, um die Allgemeinheit vor weiterer Gefahrdung au achütaen. 

Solange die Untersagung wirksam iet, darf der Verurteilte den Beruf, d11 Gewerbe oder den 
Gewrroor.wrip: auch nicht filr l'ii'M'n andtoren aueilben oder durch eine von aeinen WeiauJ180n 
abh~np:ip:r l'rroorr filr aieh au~ilhen lauen. 

S 36 Al ... 1 gilt enbprec.-hend. Wird die Voll~treclmng dor Freiheitntrafe oder einer neben 
der Strafe crkannt•m. mit Freiheitsentr.iehung verbundenen MaßNJRCI der Sic:b.eru"« und ßee. 
1<1nrng ,,..,Jinp:t au~gmotr.t, 10 wird dio Pro!..anit auf die Friat aJI8ertlChnot. 

Artikel 5 

0 ber~an gnorach ri ften 

1. lat die ahmurteilende Tat vor dem 1. Januar 1934 besaßi!IID und wlre die Strafachlrfuns 
für ~fährliche Gewohnheitsverbrecher aullasig, wenn die Vorschrift d111 S ::aoa dea Straf· 
~Hrtrhuch~ schon hei ßpgf'hung der Tat sesoltrn bitte, 10 ordnet das Gericht neben der Strafe 
die Siehrntnf!SYE~rwahrung an, wenn die öffentliche Sicherhei-t ea erfordert. 

2 . Verbiißt jP.mAnd. der ~K"hon 1weimal rechtakrlftis verurteilt worden iat, nach dem 1. Ja· 
nuar 1(13f, auf C.nmd einr.s weiteren, vor diflSI!m Zeitpunkt e'l!ansenen Urteila eine Freiheita
atrafll rrn•l ni'JI(iht die (;flsamtwürdisuns ~einer Taten, daß er ein gofihrlieber Gewohnheit~

. Yflrhrrcher i~t. so kann das Gericht die Sicheru"8'verwahrung d111 Verurteilten nach tr II!. 
I ich anordnen, wenn die öffl'ntliche Sicherheit es erfordert. Die Anordnuns aetd voraua, daß 
din d,...i Verurteilungrn wPgen einea Verbrechen• oder vonltalichen Vel'l!ehena eJ'I!angen aind 
untl in jedrr von ihnen auf Todesstrafe, Zuchthaua oder Geflngnis von mind111t.. aecha Mo
nahm Prkannt worden i.t. S 20 a Abt. 3, 4 dea Strafge.etabucha gilt enlaprechend. 

3. Verbrißt jemand nach dem 1. Januar 193~ auf Grund einea vor dieeem Zeitpunkt er
lli'"ll"nen llrtPila Pine Freiheits~trafe und wlre die Anordnung aeiner Entmannuns aulbais 1!1" 
wr.sen, wenn die VorachriEt des S b k dea Strafseeetabucha achon bei der Aburteiluns gesolten 
hätte. ao hnn das Gericht die Entmannung des Verurteiltaft naohtrlglich anordnen, wenn 
die llffrntlirhl> Sicherhrit ea erfordert. 

4. Auf Oberweisung an die Land .. poliatibeMrde darf nach dem lnbafttreten di- Ge
tetaea nicht mehr erkannt werden. lat vor dem lokrafttreten di- Glllet- auf ObenreiNns 

an die Landeapoliaeibeb6rde erkannt worden, 10 gelten auch nach dem lnkrafUreten für ,t, 

WirkUJ~~en der Oberw.UIIIIff die lliaberiaen Voncbriften. 
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5 
O!·gar.isation und llufc;aben des '' Erbgesundhe.Ltsamtes " 

5 t a b t g e ! u n b ~ d ts a m t ~ r a n h f u r t a. m. I 
I 

lAbt. <lrbgejunb~ettsamt J 

~~~ 
!.<lrbbegutadjtung 

a) <l~oltqnbsbatle~en 

1!. <l r.b pflegt 

a) Planmä~lqo <lrbgc· 
(unb~oltshi~rung 

b) Unftulf!lbatmadjungon b) <ltbhtatungsfloiTc 

c) Otrma~rungtn 

dl flnnabmon an Klnba 
Statt 

o) Ptrlonalbegulalf!tun· 
gtn 

0 Kuren unb anbete 
Sonbetlolttungon 

1l l! lnbütgtrungen 

h) l!btbo!relungon 
i) Siebin 
t) l!rbbtralung !Ur orts· 

anfällige unb ausGlitt· 
tlgt Bo~örben 

I) l!rmlttlungsocrfa~ren 

c) ilbobtratungsttene 

d) BtralungstleOe für 
Sd)mangere u. Klnbet· 
lote 

o) :Jürtorgetterre !Ur llio· 
müts· unb neroen-
kranke 

llll. <lrbgef. ·flrdjln !IV. <lrbprapaganba V. <lrbmllltnfdjafl· 
llcl!t Bearbeitung 

a) <ltbkatlel (!jaupthat· a) Pto~aganba 
tot brs Stabtgefunb· 
~ettsamtos) 

b) Sammlung non Stpp· bl Sdjulung 
l<fla!tstaleln 

c) Sammlung oon Kran
kengcl<flldjten 

d) Sammlunn non :JU:
lorgeamtsakton 

e) Sammlung oon lli>· 
rldjtsohtcn 

n Sammlung oon Sdlul
getunb~eltspälfen 

g) Sammlung bot mel
bungen 3ur Unlrud)l· 
barmadjung: <lntman · 
nungen; flujna~men in 
3'1! ufOJ. 

c) Oetöllentlldjunq•n 
(.3ettungen. .3ell· 
ld!rl!ten) 

,1) llustteiTungen 

a) bet Beobadjtunaen in 
bn <ltbgtlunb~elhiÜb· 
tung 

bl b2> l!rbardjtos (tuge-

~:~~fot~~f~~~:t1t~~~~: 
aulnabme utm.) 

20. D. Maria geh. F . starb 60 jährig in 0 . Starke Schnaps· 
trinkcrin, sonst \ruhig und still. 

27. D. David geh. 1840, Zigarrenmacher in Sch. Er war auf
fällig durch HCiuen ,Jähzorn. 

Eine praktis che Arbeit aus den von RUDIN und 
SCHNEIDER geleiteten Kaiser -Wilhel~ - Instituten 
i!1 München 

2M. 0 . Stephan, }l'abrikarbeiter, starb 40jährig geisteskrank in 
der Heil- und Pflegeanstalt K . Er war öfters vorbestraft. Dabei 
wM er starker Trinker und litt an Dementia praecox. 

29. 0. Karl, Fabrikarbeiter, .starb 38jährig in der Heil- und 
Pflegeanstalt K . Er war oft bestraft. Trinker. 

Die Verbrecherfamilie Kilohm. 

Vo• 

Dr. med. Jllutlu Rlodl. 
(lllt 1 AbbUdGDI.) 

Die auf S. 15 abgebildete Erbtafel der Familie Kilohm, die 
4 Generationen umfaßt, zeigt uns von 56 beschriebenen Familien· 
gliedern 33 Leute im üblen Sinn auffällig. Isoliert oder zusammen· 
fallend sind zum mindesten festgestellte Fälle: Trunksucht 16, 
Psychosen 3, Psychopathien 19, Schwachsinn 11, Kriminalität 17. 

Liste der Familienmitgliede r : 

1. 0 . X. starb 80jährig in 0 . 
2. 0 . X. starb in frühen Jahren. 
3. L.l 
4. L. X . Trunkenbold, hat sein ganzes Vermögen vertrunken. 
5. K . X . starb in 0 . im Alter von 70 Jahren. 
6. K . Adam, Schuhmacher und Makler. Er wilderte gern und 

wurde öfters wegen Körperverletzung bestraft. Ein Trinker und 
hitziger und brutaler Mensch. 

7. M. X ., geh. 1833, gest. 1908. Eine ruhige .und gutmütige 
Frau. 

( . .. ) . . 
20. K . Kathadna g"b. K., 52 jährig ge•torben. Eine nervöse 

und sehr reizbare Frau. In der Aufregung trat ihr der Schaum aus 
dem Mund. 

21. K . J:leinrich, Eisendreher in 0 ., geh. 1856, gest. 1909 in 0. 
an Magenkrebs. Er war aehr hitzig und jähzornig, ein ausgesproche· 
ner Krachmacher, mißtrauisch und hatte wenig Freude an der 
Arbeit ; um die Familie kümmerte er sich nicht. Mißhandelte wie 
der Sohn (Proband) erzählt, oft die Mutter (22.), die allerdings 
eine liederliche, falsche Person gewesen sein soll. 

22. K . Katharina geh. M., 68jährig gest . Sie war eine streit
süchtige und nervöse Person, dabei verlogen und habsüchtig, sie 
führte gerne Prozesse. Machte hinter dem Rücken des Vaters 
Schulden. Auffällig waren ihre somnambulen Zustände. Sie hat 
9mal entbunden. 

23. M. Babette, wanderte 1884 nach Amerika aus. 
24 . M. Margarethe, starb 1893 an galloppierender Schwind

sucht. 
25. M. Georg 1864 geh. Kupferschmied in 0 ., Gelegenheits

trinker, ein ruhiger, gutmütiger und stiller Mann. 
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30. 0. Jakob, Fabrikarbeiter, ein sehr jähzorniger, roher und 
kaltherziger Mensch. Er war starker Trinker und wurde schließlich 
von einem Schutzmann erschossen. Er hatte zahlreiche Vorstrafen, 

darunter vom Militär 31{1 Jahre Festung Oberhaus, well er einen · 
Unteroffizier gestochen hatte. In Fürsorgeerziehung gewesen. 

31. 0 . Philippine, verheiratet an einen Fabrikarbeiter. Sie 
ist lungenleidend und geistig beschränkt, kann weder lesen noch 
schreiben. Nicht vorbestraft. 

32. 0 . Ludwig, verheirateter Jl'abrikarbeiter . . Körperlich gesund 
und in der Schule nicht sitzen geblieben. Starker Trinker, 17 mal 
vorbestraft wegen Körperverletzung und Diebstahl. Ein .,närrischer 
Kerl", hitzig und jähzornig. Er war beim Militär eingerückt, mußte 
aber wieder entlassen werden. In Fürsorgeerziehung gewesen. 

33. 0 . Lorenz, verheirateter Fabrikarbeiter. Korperlieb gesund . 
Blieb in der Volksschule 2mal sitzen. 17 Vorstrafen, starker Trinker, 
ein hitziger, streitsüchtiger, kalter, ver14~hlossener Mensch, er 
mußte wie sein Bruder Ludwig wegen psychischer Unbrauchbarkeit 
vow Militär entlassen werden. In Fürsorgeerziehung gewesen. 

34. 0 . Franz, lediger Spengler. Geh. 7. VIII. 1893. 16 Vor
strafen wegen Diebstahl, Hehlerei, Bedrohung, Sachbeschädigung, 
Körperverletzung, Jagd· und Fischvergehen. 13jährig zum ersten· 
mal kriminell. 15jährig zum erstenmal vor Gericht. In der Volks
schule 2 mal sitzen geblieben, Fähigkeiten und Fleiß gering. Die 
Spenglerei in der Zwangserziehungsanstalt gelernt . 20jährig zum 
Militär eingerückt. Nach 4 Wochen dienstunbrauchbar, angeblich 
wegen Dementia praecox entlassen. Während des Krieges war er 
zu Hause. Später bei der Fremdenlegion, aber auch hier wegen 
Gehorsamsverweigerung und tätlicher Achtungsverletzung ent
lassen. · 

Stand wegen Syphilis in Behandlung und 4mal wegen Tripper. 
2mal zur Beobachtung in der Heil- und Pflegeanstalt Kl. ... 

Er sagt, er .,habe schon so .-iele Geliebte gehabt, daß sie nicht 
in den Zellenbau gehen" . Angeblich keine Kinder. 

Der untersuchende Arzt faßt seine kriminalbiologische Beob
achtung folgendermaßen zusammen : .,0., der einer schwerdegene· 
rierten Verbrecherfamilie entstammt, ist schwierig zu behandeln. 
Bei dem geringsten Anlaß explodiert er. Rohe und starrköpfige 
Natur. Wer ihn reizt, muß gewärtig aein, niedergeschlagen oder 
niedergestochen zu werden. Er hat öfters seinen ,Rappel' ; es ist 
ihm dann am liebsten, wenn er unbeachtet bleibt." Im Urteil 
heißt es : .,Er ist schlecht beleumundet. Die ihm eigen!' Rohheit 
und Brutalität hat er in gegenwärtigem Falle in geradezu tierischer 
Gemeingefährlichkeit betätigt." 

Bei der Arbeit ist Franz 0 . fleißig und willig. Bei Aufregung 
verliert er die Sprache und verlangt deshalb eine besondere ße. 



handlung. Von seinen Mitgefangenen <fn•f ;hm keiner zunahe 
kommen, sonst schlägt er ihn. Geg.•n di~: Bearn!Rn ist er sehr lau
nisch gestimmt. ZusammengPfRßt i:-tt f· : ein reizbarer, hrutalt:>r, 
eigensinniger, paranoid eingestell ter P.ychopath, mit schiechiRr 
BQzialer Prognose. 

35. 0. Luipold , ist im Kriege 21 jährig gefallen. 
36. 0. Rosa, an einen Fabrikarbeiter verheiratet , soll eine ruhige, 

fleißige Person sein, die in harmonischer Ehe lebt und ~ gesunde 
Kinder hat. 

37. Frau des Heinrich K . Viel Streit in der Ehe; die Frau 
stich lt und ist lügenhaft. 

38. K . H einrich, Althändler. Trinker ; weg<·n Hehlerei schon 
vorbestraft. Ein hitziger und jähzorniger Me"erlwld . 

39. K . Mnrgarete, starb 27 jährig an TuUcrkulo::;c. 
40. K . Katharina, mit Ludwig 0. (Nr. 32) verlwiratet. In der 

Schule mehrfach sitzengeblidwn . Öfter vorbeRtraft . Eine nervöRe, 
aufgeregte, geschwätzige Person, die lange Zeit ß ettnässerin war. 

41. K . Otto, verheirateter Althänd lcr . Bis zum 28. Lebensjahr 
bei den Eltern . Mangelhafte Erziehung, viel Streit in der Eltern
ehe. In der Schule 3mal sitzengeblieben. Aus der 4. Klasse ent
lassen. Als Schlosser und Dreher 4 Jahre in der Lehre. 

13 jährig wegen Körperverletzung zum erstenmal bestraft. 
Späterhin bis April 1933 noch 68mal, vorwiegend etwa 50 mal 
wegen Tätlichkeitsdelikten, ferner auch wegen Betrug, Diebstahl, 
Hehlerei, Unterschlagung und J agdvergehen . 

Körperlich gesund, war jedoch nicht beim Militär. Bis zur 
Schulentlassung Bettnässer. Einmal 6 Wochen in irrenärztlicher 
ßeobachtung. 

Der untersuchende Arzt faßt seine kriminalbiologische Be
obachtung zusammen wie folgt: .,Ein sittlich verkommener. 
arbeitsscheuer Trinker. Roh und gewalttätig. Ein großer Sprüche
macher und Lügner, der sich dadurch einzuschmeicheln sucht, 
daß er andere Gefangene anschwärzt. Stimmung gleichgültig -
heiter. Sein Humor ist ein gekünstelter. Schulkenntnisse sehr 
mangelhaft. Das allgemeine Verhalten in der Strafanstalt kann als 
annehmbar bezeichnet werden, da K . als alterfahrener Insasse 
aus den Lehren des Hauses die Nutzanwendung zu ziehen versteht. 
Die soziale Prognoso lautet : .,unverbesserlich" . 

42. K . Josephine geb. D . Nervöse, reizbare Person, .,in ihrem 
Zorn kennt sie sich nicht mehr aus" . Mutter starke Schnaps
trinkcrin. 

43. D . Elise. Nichts Näheres bekannt. 
44. D . Fritz, verheirateter Tagner , Trinker, aber nicht bestraft 

und gutmütiger Mann. 
45. D. Hartmann, verheirateter Tagner. 1 Jahr Gefängnis wegen 

Kuppelei (l<'rau) .,über die Alte (Aikoholikcrin) ist schon halb 
Ludwigshafen drüber gerutscht". Er selbst ist ebenfa lls starker 
Trinker. 

46. D . Franz, verheirateter Tüncher. Ohne Befund . 
47 . Frau von 45. Alkoholikcrin. Dirnennatur (siehe 45). 
48. K . Josephine, verheiratete Tagnerin , wegen Abtreibung 

bestraft. 3 mal sit~cngeblicben. Wie ihre Mutter nervös uml auf
geregt. Nächtliches Aufschrecken. 

49. K . Elisabeth, verheiratete Tagnerin . Wegen Hehlerei vor
bestraft . Angeblich gutmütig und fleißig . 

50. K . Otto, Händler, 17 jährig, lungcnleidcnd , ein g<' islig hc
schränkter, aber angeblich sonst braver Bursche. 4mal sitzen ge
blieben. 

(. " ) 
Epikrise zur Sippe Kilohm. 

Der Ausgangsproband ist Nr. 41. Sein Vater (21.) war ein zorn
mütiger und streitsüchtiger Mann . Im Affekt zu GeWitlttätigkcit 
geneigt.' Die Mutter war verlogen und ihre t:>treitsucht führu:."c zu 
ProzeBBen. Im Haushalte schlampig und unsauber. Em HmwCJs 
auf ihre psychopathische Verfassung ist die ~eigung zum Nacht
wandeln . Das Bild beider Probandenseitern tst also erhebheb nnt 

Alle diese tragen als hervorragenden Zug die zornmütige Erregbar
keit, die sich in der Nachkommenschaft besonders beim Probanden 
ausprägt, aber auch bei seinem Bruder (Nr. 38), bei diesem im 
Verein mit Trunksucht. Die Schwester des Probanden und er selbst 
waren lange Zeit Bettnässer. Die intellektuelle Begabung ist in der 
Geschwisterreihe gering. 

Der Proband selbst war bis zum 28. Lebensjahr zu Hause bei den 
Eltern . Die Schule schwänzte er .,hie und da". 3mal mußte er 
sitzenbleiben, er erreichte daher nur die 4. KIILBBe. Später lernte 
er als Schlosser und Dreher, machte aber keine Gesellenprüfung. 
An verschiedenen Arbeitsplätzen war er bis .höchstens 2 Jahre; er 
wechselte häufig. 

Er heiratete 30jährig eine Person, deren Mutter (~. 26) eine 
stille Säuferin war und deren Vater (Nr. 27) durch eeinen Jähzorn 
auffiel. Von ihr eelbst berichtet die Kirchenbehörde : .,Steht in 
schlechtem Ruf, Kindererziehung war die denkbar schlechteste. 
Zänkisch, verschwenderisch, reizbar, aufgeregt." 

Nach, wie schon erwähnt, häufigem Stellenwechsel wurde er 
.,Händler". Diese Scheintätigkeit führte nur zu dem Erfolg, daß 
er und seine Familie von den arbeitenden Volksgenossen unter
halten werden mußten. Das Bürgermeisteramt schreibt: .,Die Leute 
waren Gemeindearme und wurden von jeher durch die Ortsfürsorge 
unterstützt bzw. ganz unterhalten." 

Proband setzte 9 Kinder in die Welt, von denen glaublich alle 
am Leben sind. 3 hiervon (Nr. 48, 49, 51) sind vorbestraft. Nr. 51, 
der uns durch einen soziologisch-psychologischen Bericht näber 
bekannt ist, brachte es nur bis zur 3. Volksschulki!LBBe. Er erlernte 
kein Handwerk. Seine Braut stammt aus einer Verbrecherfamilie. 
Wegen Meineidsverleitung verbüßte er 21/ 1 Jahre Zuchthaus, vorher 
war er schon wegen Körperverletzung bestraft. Fast alle Kinder 
des Probanden sind, wie dieser, schlecht begabt . .,Keine Lehrperson 
berichtete Gutes von den Schülern K ." , schreibt die Schulleitung. 

Trotzdem der Proband körperlich gesund war, konnte man ihn 
beim Militär nicht brauchen. Er war offenbar wegen seiner Erreg
barkeit ein Versager. 

Bis 1933 ist Proband 68 mal bestraft, ganz vorwiegend wegen 
Errcgbarkeitsdelikten, die anderen Strafen entfallen auf Eigen
tumsdelikte. Im 20. Lebensjahre war er bereits 5mal vorbestraft, 
bis zu seiner Verheiratung im 28. Lebensjahre 17 mal. Er verbrachte, 
in Anbetracht der vielen kleinen Strafen, nur rund 11 Jahre in 
Detention (Gefängnis und Zuchthaus). Die verursachten Gefangen
lu•llung•koston betragen, ohne Gericht.kosten, nach den Tagen 
ben·chnet : 6018 RM. 

Die Schwester (Nr. 40) des Probanden heiratet einen 17mal, 
vorzüglich wegen Körperverletzung und Diebstahl, bestraften 
Fabrikarbeiter, der schwererTrinkerist (Nr. 32). Beim Militär war er 
unbrauchbar. Von den 6 Brüdern dieses Mannes sind alle (Nr. 28 , 
29, 30, 33, 34), mit evtl. A<"nahme dessen, der im Kriege fiel 
(Nr. 35), kriminell. Von den 2 Schwestern ist eine imbezill (Nr. 31), 
2 der kriminellen Brüder (Nr. 28 und 29), beide Trinker, li tten an 
Dementia praecox und starben im Irrenhaus. Ein anderer krimi
neller Bruder (Nr. 30), Trinker , erregbarer Psychopath, militärischer 
Versager , wird bei einem Kampf durch einen Schutzmann er
schossen. Ein weiterer schwerkrimineller Bruder (Nr. 33) ist debil , 
erregbarer Psychopath, Trinker und militärischer Versager. Ein 
letzter Bruder ist selbst im Zuchthaus ein noli me tangere. Siehe 
Nr. 34 der Liste zur Sippschaft. Die Eltern dieser Kinderreihe 
weisen beide Merkmale der Erregbarkeit auf. Aus der mütterlichen 
Familie scheint die schizophrene Belastung zu rühren. Mutters 
Bruder (Nr. 14) stirbt in der Irrenanstalt. Ein weiterer Mutters 
Brnder ist Totschläger, Trinker und geisteskrank . Mutter Nr. 3 
und Vater Nr. 4 starben beide nach psychiatrischer Anamnese im 
Irrenhaus. 

Der Proband (Nr. 41) dürfte zweüellos schon um die Wende 
seines 3. Lebensjahrzehntes für die Sterilisierung reü gewesen sein, 
wie übrigens zahlreiche andere aus seiner Sippe ebeufalls. 

psychopathischen Zügen durchwoben. Im väterlichenStamme ist 
außerdem Nr. 20, Nr. 6, im mütterlichen Nr. 8 als auffalhg nuttert. 
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lßon §taats Jrknhir Dr. lto laniJ jf reis le r, l&erlin 

1Jie ®id)erungsberwa~rung füf)rte bie national• 
fo0ialiftifd)e iRegierung ein, um ein fd)neibiges ®d)roert 
im .RamiJfe gegen bas }Berufs•, @eloof)nf)eits• unb 
!Beranlagungsberbred)ertum au befi~en. 

1lie t\:rfaf)rung I)atte gelef)rt, baß aud) eine ftrenge 
®trafred)t51Jflege mit einem feftgefüf)rten ®trafboll0ug 
allein ben }Bebürfniffen einer erfolgreid)en }BefämiJfung, 
alfo möglid)[ten !Bernid)tung bes !Berbred)ertums nid)t 
genügen rann. 1lenn in jebem !Bolf gibt es einen 
geroiffen ,Punbertfa~ entarteter ober berfommener 
\ßerf onen, bie man burd) ®trafen nid)t beff ern fann. 
!Bor i~nen bas !Bolf ltlirf[am 0u fd)ü~en, i[t ~ufgabe 
einer 0ielbeltlußten, b. I). auf bie ®id)erung bes !Bolfes 
fd)auenben !Berbred)ensbefämiJfung. 

,Pierfür ftef)en im ltlefentlid)en aroei llnittel aur 
!Berfügung: 

1. bebölferungsiJolitifd)e llnaßnai)men beri)inbern, baß 
entartete ®efen 0ur !illert fommen; unb !Bolfs• 
eqiei)ungsmaßnai)men berf)inbern, baß !Bolfs• 
genoffen berfommen. ~eben bie[er beiben !IDege 
bege~t ber nationalfo0ialiftifd)e @Staat mit einer 
3iel[trebigfeit, bie jebenfalls bon feinem anbeten 
@Staat ber t\:rbe übertroffen wirb; 

2. man trifft ®id)erungsmaßnai)men, bie entartete 
unb bedommene \ßerfonen I)inbern, if)ren ent• 
arteten !rieben ober if)rer ,Pemmungslofigfeit 
gegenüber !Berfud)ungen oU frönen. 1Jie ltlid)tigften 
®id)erungsmaßnaf)men, bie bas nationalfo0ialiftifd)e 
9leid) einfü~rte, finb bie tfntmannung unb bie 
®id)erungsberroaf)rung. 

1lie ®id)erungsberroaf)rung insbefonbere bient ber 
!Berbred)ensbefämiJfung nid)t nur baburd), baß fie ben 
:träger berbred)eri[d)en !illillens, berbred)erifd)er !riebe 
unb einer aum !Berbred)en füf)renben ,Pemmungslofigfeit 
felbft an gemein[d)aftfd)äbigenbem ,Panbeln I)inbert, 
fonbern bielleid)t in nod) I)öf)erem llnaße baburd), baß 
fie burci) ~folierung ber Shi[talli[ationsiJunfte bes }Be• 
rufsberbred)ertums bie 91eubilbung bon !Berbred)et• 
banben berf)inbert, bie }Brut• unb Eef)r[tätte bes !Ber• 
bred)ernad)roud)fes austrocfnet. 

* 
SDer er[te !IDurf ber gefe~lid)en Q:infüf)rung ber 

6id)erungsberwa!}rung I)at - ltlie bie \l3ra1;is gelei)rt 
I)at - gewi[fe ill1ängel jebes er[ten !illurfes an fid). 
~n ii)rer }Befeitigung ltlirb gearbeitet; ber Q:ntwurf bes 
neuen ®trafgefe~bud)es insbefonbere will eine iReii)e 
erfannter llnängel befeitigen. 

~lies in allem aber ift 01tleifellos bie gefe~lid)e 
!Regelung ber ®id)erungsbetltlaf)rung eine geeignete 
@runblage für erfolgreid)e !Berbrcd)ensbefämiJfung. 

@Sie fann fiel} aber nur ausltlirfen, wenn bie \l3ra1;iS 
bon ber gefe~Iid) gtgebenen llnöglid)feit einen feften, 

oiel[id)eren, nid)t bon falfd)et €:Sentimentalität ge• 
fd)wäd)ten @ebraud) mad)t. 

1lie ~nwenbung ber ®id)erungsberltlai)rung barf 
unter feinen Umftänben ben !IDeg ber englifd)en \l3ra1;is 
ge~en: burd) 'Hbufus bie !;tinrid)tung tatfäd)lid) fo gut 
loie lvidungslos mad)en! 

!illenn fd)on bei ber !Berf)ängung ber ®id)erungs• 
berloai)rung ober bei ber tfntfd)eibung über ii)re 'Huf• 
I)ebung bas ,Peq, bas @efüf)l mitf\Jred)en foll, - nun 
gut!, bann fd)aue bas ,Per0 auf bie ungeroeinten :tränen 
ber llnütter, beten .Rinber nid)t für bas Eeben berborben 
Iocrben fönnen, ltlenn ber entartete ®ittlid)feitsber· 
bred)er entmannt ober für immer in ®id)erungsber· 
roaf)rung geftecft ltlitb; bann f\Jred)e bas llnitgefüi)l für 
bie bielen . !Bolfsgenoffen, bie nid)t 0\Jfer bes gerooi)n· 
I)eitsmäßigen }Betrügers werben fönnen, ber in ®id)e· 
rungsberroai)rung I)inter ®d)Ioß unb iRiegei fi~t! 

®id)erungsberltlaf)rung ltlurbe beri)ängt: 
1934 in 3935 jJäiTen, 
1935 in 1318 " , 
1936 in 907 " , 
1937 in 692 " . 

1lie 3ai)len finb alfo rücfläufig. 

1lafür gibt es eine befriebigenbe tfrflärung: ein 
!eil ber @eroof)nf)eitsberbred)er i[t eben fd)on unfd)äb· 
Iid) gemad)t, fo baß roir uns bem 3eit1Junft näf)ern, 
in bem es nur nod) gilt, bie jäi)did) 0uroad)[enben @e• 
woi)ni)eitsberbred)er aus ber !Bolfsgemeinfd)aft ausau· 
fd)eiben. 

~ber: !IDenn baburd) aud) bie rücfläufige l;tntwicf• 
lung erflärt wirb, - ein geroiffes @efüf)l ber }Be[org• 
niS bleibt bod) beftef)en : ob nid)t I)ier unb ba bie 
~nwenbung bes @efe~es aud) bort nad)läßt, roo bas 
@e[e~ angeltlanbt werben muß?! 

[ßie ltleit biefe }BeforgniS begrünbet ift, läßt fiel} 
freilid) nid)t 0af)lenmäßig belegen. 1lenn es gibt feine 
ill1öglid)feit, bie 3af)l ber jäf)rlid) in unferem !Bolfe 
0uroad)fenben @eroof)nf)eitsberbred)er feft0uftellen. 'Hber 
bei }Betreuung ber gefamten beutfd)en 9ted)t51Jflege 
treten immer lVieber Q:in0elfälle in ben @efid)tSfreis, 
beren artenmäßiges }Bifb jebenfalls unberftänblid) 
mad)t, warum I)ier bie ®id)erungsberroaf)rung nid)t 
berf)ängt, mand)mal nid)t einmal beantragt roar. llnan 
muß bas offen fagen, bamit es anbers ltlirb! 

' !IDenn man befürd)tet, baß --bie Cintltlicflung einen 
falfd)en !illeg gef)en fönnte, tut man gut, fiel} über bie 
@rünbe biefer Q:ntroicflung .Rlarf)eit 0u berfd)affen, ba• 
mit man fie befeitigen fann. 
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~d} fei)e • bie @rünbe in folgenbem: 
a) Q:in geroiffes Übermaß ber !Berf)ängung ber 

®id)erungsberltlaf)rung unmittelbar nad) if)rer ge• 



fel}Iid}en 'finfü~tung betanlaste einfcf}ränfenbe 
'fntfcf}eibungen bes llleicf}sgericf}ts. €5ie ~aben fiel} 
wo~l nacf}~aitiger ausgewitft, als bies beabficf}tigt 
unb gut war; · 

b) ba bie trälle, in benen bie erfannte ®icf}erungs• 
berwa~rung bom ~öcf}ften lllecf}tsmittelgericf}t ge• 
billigt wirb, ljteift i~re lllebifionserlebigung burcf} 
}Befcf}lufl erfa~ren, finben in bas ber \ßraxis bot• 
Iiegenbe ®cf}rifttum (~rläuterungsbücf}er unb 
~ntfcf}eibungsfammlungen) bot allem ~ntfcf}ei• 
bungen ~ufna~me, in benen burcf}fcf}lagenbe }Be• 
benfen gegen bie i8er~ängung ber ®icf}erungsoet• 
wa~rung erörtert werben. ~as gibt ber lllecf}ts• 
pflege ein irrefü~renbes }Bilb bon ber ,Paltung bor 
allem bes ~öd}ften @ericf}tsl}ofes, bas fiel} pf~cf}olo· 
gifcf} nacf}teilig auswirft; 

c) eine übermäßige ~usbel}nung bes tyodfel}ungsau· 
fammenqanges berfperrt ber ffiecf}tspflege nicf}t 
f elten f cf}on formal ben !lßeg aur i8etl}ängung bet 
®icf}erungsoerwal}rung. Dber ricf}tiger gefagt: 
burcf} unangebracf}te ~usbeqnung bes tyod· 
fel}ungsaufammenqangs baut fiel} bie \ßta);is felbft 
ein gana unnötiges ,Pinbernis auf, bas fie bann 
nicf}t au befeitigen bermag; 

d) l}ier unb ba mag man in ber ®icf}erungsberwal}· 
rung eine i8erudeilung mit unbeftimmtem ®traf· 
mafl erbliden, bie bem lllicf}ter nicf}t liegt, unb bie 
er baqer betmeiben möcf}te; 

e) recf}t l}äufig fteiit ber lllicf}ter, wenn er über bie 
tytage ber i8etl}ängung ober mid}tbetl}ängung bet 
®icf}erungsberwal}rung au entfcf}eiben l}at, bie 
jßrognofe ber ®trafwirfung, um, wenn er glaubt, 
bafl ber i8erurteilte fiel} unter bem ~inbrud ber 
®trafe bei beten ~blauf gewanbelt l}aben werbe, 
bie ®icf}erungsberwal}rung ab0ulel}nen. 

.8u a): ~ie ffiecf}tspflege mufl bie einfd)ränfenben 
~ntfd)eibungen bes ffieid)sgerid)ts aus ber bamaligen 
.2age l}eraus berftel}en; aus einer .2age, in ber bie }Be· 
forguis übermäßiger ~nwenbung ber ®id)erungsbet• 
wal}rung begrünbet war. !lßie es fein ffied)t gibt, bas 
gewiffermaflen im luftleeren lllaum lebt unb fid) ent• 
wiefelt, fonbern wie bas ffied)t bie fraftbolle .2ebens· 
orbnung bes i8olfes ift, bie fid) beffen lued)felnben }Be. 
bürfniffen anaupafferi, il}nen au bienen l}at, - fo 
fönnen erft red}t ~ntfd}eibungen ber l}öd)ften @erid}te 
nur aus ber Seit qeraus, in bet fie ergingen, aus beu 
bamals olltage getretenen }Bebürfniffen, benen fie abau· 
9e!Jen beftimmt finb; berftanben werben unb bürfen 
nt&Jt, bon il}m: 2ebensgrunblage lo~elöft, mit einer 
!lßitfung berfel}en werben, bie bie befte ~ntfd)eibung 
entwerten unb il}re ~uswitfung fd)äblid} werben 
lafi en fanu. 

.8u b): ~s ift i8orforge getroffen, bafl fünftig im 
ffied}tsfd}rifttum aud} bie ~ntfd)eibungen angemeffen 
auftreten, bie bie berl}ängte !Sid)erungsberwal}nmg be• 
ftätigen. ~ie getroffenen 9naflnal)men fönnen baburd) 
unterftül}t werben, bafl aud} fold}e trälle im ffiebifions• 
redJtong in angemeffenem Umfang burd) Urteil unb 
nid}t wie biSl}er meift burd} }Befd)lufl erlebigt werben. 

.8u c): ~ie gefel}gebetifd)en llled}tserneuerung~· 
arbeiten ~vollen ausbriicflid) beftimmen, bafl ß'ott• 
\el}ungs0u\~Jmmenl}ang luie übrigens aucf} @ewerfJS• 
mäßigfeit .einer ®traftat bie i8erl}ängung einet !SiciJe• 
rungsberwbl}rung nid}t l}inbern: ~eber ein0elne i8er· 
luitflid)uncrsaft ber 2:at foH im ®inne ber }Beftim· 
mungen iibll!t bie ®id}erungsberwal}ruug alS felbftänbige 
2:at gelten. '. 

·. \ 
.8n d): ~he ®id)eruugsberwal}rung ift feine ' ®trofe 

mit unbeftim\)ntem ®trafmafl. ®ie ift uberl}anpt feine 

®trafe! ~as i8erbrecf}en · wirb burd} . bie beftimmte 
®ttafe, bie bas @ericf}t gegen ben 2:äter oerl}ängt, 
gefül)nt. ~lies weitere finb ®d)ul}maflnal}men 0ur 
®id}erung bes i8olfes, bie fiel} wol}l - auf ben }Be• 
troffeneu beaogen - wie eine ®ttafe auswirfen; bie 
aber eben bod) feine ®trafe bes 2:äters, fonbern ®id)e• 
rung bes i8olfes finb. !lßäl}renb ber ffiid)ter bei ber 
®trafaumeffung bie jßerfönlid)feit bes 2:äters in ber 
@emeinfd}aft gered}t beurteilen mufl, um bas recf}te 
9nafl bet. ®trafe oll finben, mufl er bei bet ~ntfd}eibung 
über bie ®id}erungsberwal}rung fiel} - nad) ß'eftfteiiung 
bes i8orliegens il}ret fonftigen i8orau5fel}ungen -
einaig unb allein babon leiten laffen, ob bie ~u5• 
fd}eibung bes 2:äters erforberlid} ift, um bqs i8plf bot 
weiterer ®d)äbigung burcf} il)n 0u bewal}ren. ,Pier gilt 
es eben, bie @ewol)nl)eit oll überwinben, Übetall ben 
}Biid auf ben einaelnen au tid}ten; l}ier fommt alles 
barauf an, bafl bie llled)tfpred)ung il}ten }Biid bewuflt 
auf bas @anae ricf}tet! 

.8u e): 9naflgebenb f{it bie \ßrüfung ber tyrage, ob 
ber 2:äter nad} feinem !IDefen unb feinen biSl}erigen 
2:aten bas i8olf fo gefäl}tbet, bafl er aus bet @emein• 
fd}aft ausgefd)ieben werben mufl, ift grunbfäl}lid} fein 
.8uftanb im ~ugenblid ber Urteilsfällung; fein 
fpäterer, - ber übrigens aud} in faum einem ein0igen 
tralle mit ausreid}enbet ®id)erqeit im boraus feftgeftent 
werben fönnte. 

i8ieffeid)t liegt bie mid}tbetl}ängung bet ®id)erungs• 
berwal)rung in mand}en trällen aud) baran, bafl bet 
~ntrag auf ®id}erungsberwal)rung butd} bie ~nflage• 
bel}ötbe mel}t anl)angweife begrünbet wirb ; bafl bie 
}Begriinbung feine genügenb einbringlid}e Unterbauung 
bes an fid) bmd)tigten ~ntrages entl)ält. ~as ift ein 
fegt gefäl}tlid}et 9nangel, bet unter allen Umftänben 
betmieben werben mufl! 

~ie ®taatSanwaitfd}aft mufl nid}t nur in allen 
geeigneten trällen bas @efel} burd} ®tellung bes ent• 
fpred)enben ~ntrages mit ®d}ärfe anwenben, fie mufl 
bor allem um eine ernfte, gut unterbaute }Begrünbung 
beforgt fein: ~ie }Beibringung bon \ßataffelfäffen fann 
ba bebeutungsboii fein; bet }Betonung, bafl bie @efäl)t• 
lid)feit bes 2:äters grunbfäl}Iid) ex nunc bes ~nbes ber 
,Pauptberl)anblung 0u erörtern unb bafl eine ange• 
nommene er0iel)erifd}e !lßirfung ber ®trafe h:ol} i8or• 
liegens ber formellen unb materiellen i8otausfel}ungen 
bet ®id)erungsberwal)rung bie motwenbigfeit, auf biefe 
0u erfennen, nid)t ausfd)Iieflt, bet Unterbauung bes 
~ntrages butd} berftänbnisboffes ~infel}en ber ~t· 

. mittlungsl)ilfe unb bot allem burd) IBcibringung 
himinalbiologifd)er, mebi0inifd}et unb poli0eilid)er %tus• 
fünfte, %tusfagen unb @utad}ten foiite man biel mel)t 
~ufmerffamfeit onwenben, alS bisf}et übfid) war. 

* 
@rof3e ®d}luierigfeiten mad}t aud) bie \ßtüfung ber 

tyrage, ob bet ®id)erungsberluaf)rte entlafien roerbcu 
fann. 

mid}t gano felten l)ot man ben G:inbntcf, als werbe 
bie ®icf}erungsberwal)rung als breijäl)rige ®trafber• 
längerung aufgefaflt unb ·als müf3te bas 58orliegen ber 
i8ormtsfe~ungen bet ®id}erungsberlualJrung erneut feft • 
gefteiit werben, um ben ®id)erungsberlual)rten tueitere 
brei ~al)re aus bet @emeinfd)aft fernl)ulten oll fönneu. 

~ofl bas eine bofffommen falfd)e G:infteffung ift, 
ergibt fid) 0roar flipp unb Uar ans bem @efe~; es 
I)eruor0ul)eben ift aber nid)t übetflülfig! 

.8nt G:ntlaffung bes ®id)erungsberwal)rten ift er• 
forbetlid), baf3 feftgefteiit luitb, bnf3 er feine @efai}t 
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me~r für bie fßoU~gemeinfd}aft biibet. l;fin berbleibenber 
.Sroeifel ~inbert alfo bie G:ntiaffung. Unb man barf 
fid} nid}t mit ber G:rluägung beru~igen, bie G:ntiaffung 
fei ja bod) nur roibenuflid}. ~cnn praftifd} fann in 
aller !Regel ber !lßiberruf erft erfolgen, tvenn ber l;tnt• 
laffene eine neue ®traftat, nid)t feiten eine red}t fd}luere, 
begangen ~at. ~ier muß ba~er ber ®al,l gelten: in 
dubio contra reum; ein ®al,l, ber atvar ~inft, 
infofern nämlid}, als es fid} nid}t um einen '!ngefiagten, 
fonbern um ben fßerurteiltcn ~anbelt, ber ja feftge• 
fte!Itermaßen felbft feines <Mefd)icfe~ ®d)mieb geroefen 
ift; tvenn man aber baran benft, baß biefer fßergleid} 
gerabe unb nur in biefem \ßunfte ~inft, fo berliert er 
aud) ben 0um !lßiberfprud) tei0enben (t~arafter unb 
ift als IDCa~nung nid)t nur geeignet, fonbern notroenbig. 

~s ift alfo erforberlid}, bie \ßrognofe nad} ber 
rünftigen Ungcfä~did)fcit bes fßerurteilten ou ftellen 
unb i~n nur au entraffen, tvenn biefe Ungefä~did}feit 
mit ~o~er !lßa~rfd}einlid)feit beja~t !Derben rann, - mit 
um fo ~ö~mr !lßal)rfd}cinlid}fcit, je fd}luerer bie 
einaeinen fßer&red}en finb, beten fßege~ung fünftig bon 
bem fßer&red)crtt}p bes ®id}erung~berlua~rten oll be· 
fürd)ten i[t, tvenn bie i~m günftige \ßrognofe fid] alS 
irrig crtvei[en [ollte. 

~ie ~auptfd}luicrigfeit liegt ~icr barin, baß man 
aus bcm IBcr[ja!ten bcs lEerurteilten in ber llnfrei~eit 
eine \ßrogno[e auf fein IBer~alten in ber @emeinfd}aft 
gar nid]t [teilen fann. ~eber ®trafboll0ugspraftifer 
tveiß, baf3 ber immer tviebetfe~renbe @ajr unferer 
€·trafan[talten in ber !Regel ber mu[tergültige <Me· 
fangene i[t. G:r l)at läng[t gelernt, baß er burd) !!Biber• 
fcl,llid)feit, burd) Unjauberfeit, burd) 2äfligfeit in ber 
2lrbcit fiel) bas 2cben in ber 2lnftalt [elbft nur nod) 
fd]tumr mad)t unb bie -\)offnung, baß ein @nabengefud) 
einmal G:rfolg ~abeu fönnte, eben[o aunid)te mad)t tvie 
bie -\)offnung, jene ficineu IBergün[tigungen erlangen 
oll fönnen, bie nad) ben fßorfd)riften über ben ®traf· 
boli0ug 0uläflig finb unb bie fidJ 0• lB. fd)on aus ben 
tatfäd)lid)en <Mcgebcnl)eiten ber 2lrbeits0utveijung u. ä. 
ergeben. 

~as fßer~a!ten in ber <Memeinfd)aft rann man im 
tuefentlid}en nur aus einem fßer~alten in ber @emein· 
jd}aft edennen unb borousfe~en. fßer[ud)e, in ber 
@efangenjd)aft eine ed)te @emein[d)aft oll enid)ten, 
mü[jen aber fclb[t bann fd}eitern, tuenn man nid]t 
[old)e .Senbilber ber @emeinfd)aft anftrcbt, tuie es ber 
®trafboli0ug bot ber IDCod]tergreifung etlua in ben 
bamaligen ~ugenbgefängniffen tat. 

G:inc ber jJrei~eit tvenigftens fiel] nä~ernbe -\)alb• 
freil)eit ober jJa[tfrci~eit alS G:rprobungs[tabium au 
jd}affen, tuirb aber burd} bie G:nge bes beutfd)en 2ebens• 
raumes auilerorbentlid) erfd}tuert. ~rol,lbem muß man 
ber 2ö[ung biejer jJrage ~ufmedfamfeit tuibmcn, tuenn 
man über~oupt bic \ßrognofe auf bas fßer~alten in bcr 
@emeinfd)oft tuili fleHen rönnen. ~abei tuirb man 
bielieid}t er[treben mii[jcn, in jJällen, in benen man 
glau&t, bie !lßiebcreinglieberung eines ®id)erungsbet• 
luo~rten in bie @emein[d)aft in langer unb oiel· 
betuußter 21 rbeit, \ßriifung unb ~rprobung borbereiten 
unb fd)Iießlid) berfud)en au fönnen, bon fßet• 
gün[tigungen in ber ®id)erungsan[talt über eine 
~ocferung ber G:in[d}ließung, ettva burd) IBerroenbung 
in ber 2luf3enarbeit, oll einer 2lrt -\)albfrei~eit in einer 
für biefen .Stvccf befonbcrs eingerid)teten ~n[talt bis au 
einer jJa[tfrei~eit oll gelangen, in ber für bie .Seit ber 
lBeobad)tung, G:rprobung unb lBeroä~rung fd)Iießlid) nur 
bie \ßflid)t bes IBerbleibens ben IBertua~rten äußedid} 
fcft~ält. ~ie ~ntia[jung follte, tvenn man eine fold}e 
l':inrid}tung treffen tviU - 2lnfäl.le bafür finb bor~an• 

ben -, erft erfolgen, !Denn nad) ~urd)laufen aller biefer 
®tationen bie ~öd)fte !lßa~rfd)einiid)reit, baß ber !Ber• 
urteilte nid)t me~r gefä~rlid) ift, bejaqt tverben fann . 

®olange aber bie \ßrognofe auf baß rünftige !Ber• 
~alten im tvefentiid)en aus bem bis~erigen '!rtenbilb 
bes !Berurtcilten unb feinem !Bcrqalten in ber ®id)e· 
rungsanftalt geftelit tverben muß, roirb man betont· 
loortungsbetuußt bie l;fnt!affung bes ®id)erung:ouer• 
tva~rten in aller !Regel nur aulaffen rönnen, 

wenn er @ctvaltberbred)er ift unb infolge feines 
2llters ober aus anbeten <Mrünben nid)t me~r über 
bie aur 2lusfü~rung feiner @eroaltberbred)en er· 
forbed id)en förperlid)cn Shäfte berfügt ober 
wenn er ®ittlid)feitsberbred)er ift unb als fold)er un• 
fd)äbtid) geluorben ift, roeii fein ~rieb infolge ~nt• 
mannung ober 2llter6 edofd)en ift. 
IDCa~ muß einbringlid) barauf ~inroeifen, baß bon 

ber IDCöglid)feit ber G:ntlaffung ®id)erungsberlua~rter 
nur fparjam <Me&raud) gemad)t tvirb. .Stvar liegen 
nod) nid)t genügenb große l;tntlaffungs• unb !RücffäUig· 
fcit50a~len bot, bie ein enbgültiges lBilb über bie 
!lßidung bcr bis~erigen G:ntla[jungspra~is ge[tatten; 
ober man fonnte bod] ber~ältnismäßig nid)t berein0eltc 
jJälle beobad}ten, in benen bie gegen baß IBotunt ber 
€trafan[talt ober ber €:?taatsantva!t[d)aft erfolgte ~nt• 
Ia[\ung bont Q:ntla[jenen bamit quittiert rourbe, baß er 
nfSbalb neue !Berbred)en beging. 

~ie tueitere rcd)tSpoliti[d)e !Bearbeitung ber mit ber 
l.i'ntlafiung au[ammen~ängcnben jJragen roirb u. a. oll 
f'tiifen qaben, ob es rid}tig getve[en ift, für bie (;l;nt• 
fd)cibung ber G:ntlaf!ung6frage bas @erid)t für oll• 
ftänbig oll erfiärcn. ~ie ll:nt[d)eibung muß biejenige 
~eqörbe treffen, bie qiequ am geeignet[ten i[t. ~abei 
ftc~en bas @crid)t, bie ®taatsantvalt[d)aft unb bie 
0trafbollaugsbc~örbe aur !lßa~l. lßon bie[en !Be· 
~örben muß fiel) bas <Merid)t bas erforberlid)e 
IDCateria! 0tueifellos am tveiteften qerqo!en, rann 
fid) al[o nur bas tuenigft unmittelbare lBilb 
bon ber \ßerfönlid)feit bes ®id)erungsberluaqrten 
mad}en. ~er \!Infid]t, baß bas @erid}t, bas 
[einer0eit ben ®id)crungsberluaqrten - bot bielen 
~aqren! - betutteilt qat, bas geeignetfte fei, liegt eine 
utopi[d)e fßor[tellung ougrunbe; benn bie bem @erid}t 
angeqörigen !Rid]ter ~oben, fotueit fie bot bielen ~a~ren 
an ber IBerurteilung fe!bft mittvitften, ben jJall unb bot 
allem ben G:inbrucf bes !Berurtei!ten in oller !Regel 
läng[t aus bem @ebäd)tnis berloren; tuas aber nod} 
biel bebeutfamer i[t: baß bamalige ®erid]t - alS 
~örperfd)aft aus jJ!ei[d) unb !Blut gebad}t - ift läng[t 
nid)t me~r bor~anben, beun feine lBe[el.lung f}at in· 
0tui[d}en mef}rmo!S getued)[elt. !Bon biefem ®erid}t ift 
foft ftets nur nod) bie 2lfte übrig. IDCit ber tueitmn 
G:nttuicflung bes ®id)erungsbertva~rten aber f}at bas 
@erid)t ber !Berurteilung tväf}renb ber gan0en ~auer 
bes ®trafboll0ugs unb ber nad)fo!genben 0id)erungs• 
bertva~rung nid)t me~r bas geringfte oll tun ge~abt. l;fs 
ift al[o bei ber lBeurteilung, ob ber ®i d}erungsbet• 
tuaqrte ent!af[en tuerben rann, bol!fommen nuf bas an• 
getuie[en, tuas i~m anbere ®tellen an IDC.aterial an• 
leiten. ®o bleibt als ~rgument für bie lBetrauung 
eines <Merid)tes mit ber G:nt[d)eibung über bie •ll:ntiaffung 
nur ber !lßunfd) übrig, über bie jJreil)eit folle ein !Rid)tet 
entfd]eiben. ~iefes 2lrgument fann man r.mn fid}cr 
nid)t als petitio principii abtun; fonbern es ~at [ein 
fd}tveres <Metvid)t. ~lllein bie eingeqenbe red-jtspolitifd}c 
\ßrüfung roirb ab0uroifgen ~oben, ob iqm gege.nüber nid}t 

' bod) bie größere 9läqe ber anbereri aur !lßa:q! fte~enben 
!Beqörben - ®taatsantvaltfd)aft unb !8o!I0u,gsbeqörbe -
oUt weiteren (;l;nttuicflung bes eiid)erun~gsbetlDOQtten 
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ausfd)Iaggebenb fein muß. ~enn baß ift fid)er: ~ie 
~ur ~eurteilung bes @5id)erungsberltla~rten geeignetfte 
€Stelle ift 0roeifeHos bie @5trafbofi0ugsbe~ötbe, ltleH fie 
i~n ja~rdang be~anbert unb beobad)tet ~at. Unb ba 
man - fd)on aus @rünben ber 2lufred)ter~aitung ber 
Orbnung in ber ~nftart - mit ber llntfd)eibung nid)t 
ben ~nftaitsleiter, fonbern feinen unmittelbaren !Bor• 
gefe\}ten, ben @eneralftaatßanltlait, betrauen ltlitb (ltlenn 
man fiel) nid)t für bas @erid)t entfd)eibet), fo ltläte bamit 
bie !;fntfd)cibung in bie ~anb gelegt, bie ~ugleid) bie 
~uflid)t über ben !Bofi~ug ltlie übet bie @Strafbofi• 
ftredung ~at. 3m übrigen ließe fiel) aud) ber m3unfd), 
bie unmittelbare .Renntnis bes @Sid)emngsberltla~rten 
ber Q:ntfd)eibung über feine Q:ntlaffung mitentfd)eibenb 
bienftbar au mad)en, mit bem !IDunfd)e, bie 'fntfd)eibung 
einem ®erid)t an~ubettrauen, burd)aus bereinigen; 
etltla ~urd) bie !Beftimmung, baß bie llntlaffung nur 
auf ~ntrag bes @eneralftaatsanltlarts erfolgen rann. 

~ud) bei ber !Be~anblung ber tl:ntlaffungsfrage 
unter bem je~t gertenben lRed)ts0uftanb fann ber 
@5taatsanltlaitfd)aft nid)t cinbringlid) . genug na~e~ 
gelegt ltlerben: bie eigene @SteiTungna~me möglid)ft 
einge~enb au begrünben unb burd) \material au unter~ 
bauen: burd) genauefte ~usluertung bes bollftänbigen, 
bon bct !Boll0ugsanftart 0u liefernben !Beobad)tungs· 
unb !Begutad)tungsmatetials, burd) llin~olung unb !Bei~ 
fügung ftiminalbiologifd)er, mebi0inifd)er unb poli 0ei~ 
lid)er ®utad)ten, bie fid) bot arrem aud) auf bie Q:r• 
ltlartungen beaie~en müffen, bie insbefonbere bie 
l,ßoli0ei für ben \Jall einer tl:ntlaffung bes @Sid)erungs~ 
berltla~rten auf @runb ii)rer allgemeinen 'frfa~rung 
unb auf @runb i~rer ~enntnis ber Umgebung unb 
fonftigen !Ber~ärtnif[e, in bie ber tl:ntlaffene rommen 
rohb, ~egt. @egen aud) nur ein es biefer @utad)ten 
follte bie 0taatsanroaUfd)aft grunbfä~lid) bie 'fnt~ 
laffung nid)t befürworten. 

* 
tl:nblid) ftellt bie eiid)erungsberltlal)mng aud) bem 

!Boll0uge fd}ltlere l,ßrobleme. Unb bas .barf man, bot 
allem aud) um ber !Boli0ugsbeamten !Dillen, nid)t ber~ 
geffen. ~iefe l,ßrobleme liegen tueniger in ber ~us~ 
ltlirfung bet fogen. ",ßroeifpurigfeit" auf bie @eftartung 
bes !Boli0uges. ~enn ben !Boll0ug fann man nid)t 
!t~eorien auliebe fo ober anbetß geftalten. ~ie ~aupt~ 
aüge be~ !Bo!Iaugs bet @Sid)emngßber!Da~rung ergeben 
fid) biclm~~t unab~ängig bon allen !I:I)eorien bon felbft 
aus i~rem ,ßroed. eiinn ber eiid)erungsberltla~rung ijt 
bie ~bfd)ließung bes gefä~rlid)en !Berbred)ers bon ber 
!Bolfsgemeinfd)aft. ~lfo muß biefe ~bfd)ließung fid)er 
fein. ~ie abfolute eiid)erl)eit bet tl:infd)ließung bebingt 
bereits aud)tl)ausä~nlid)e !Berl)ärtniffe bes !Bo!Iauges ber 
eiid)erungsberroa~rung. eiie bebingt barüber I)inaus 
.Ron0entration auf ~nnenarbeit . unb befonbere eiid)e~ 
rungsborfef;)rungen gegen 2!usbrud}sberfud)e unb \ffieu~ 
tcrei. Um bie Orbnung in einer fold)en ~nftart auf~ 
red)t0uerl)arten, ebenfo aber aud), um bcn 
inneren ,ßufammenbrud) bet @efangenen, bem 
ber äußere alsbalb folgen mürbe, ausau~ 
fd)ließen, ift ferner eine ernfte, ben !tag gan0 auil ~ 
füllenbe ~rbeit ber eiid)erungsberltlai}rung erforber~ 
Iid). ~as befonbere \maß ber 0id)erl)eit ber Q:infd)lie· 
ßung unb bie j)(otltlenbigfeit, ernfte, ben !tag ausfüllenbe 

~tbeit bon jebem @efangenen au bedangen, laffen ben 
!Boll0ug ber 0id)emngsberroal)rung bem bes ,ßud)tl)aufes 
fel)r ä~nlid) erfd)einen. !tatfäd)Iid) beftel)t ja aud) bas 
\ffienfd)enmaterial fo gut roie ausfd)ließlid) aus ,ßud)t~ 
~äusiern, benen bie 0id)erungsbetlDa~rung au einet 
~rt l,ßenfion 0u geftalten roal}rf;)aftig nid)t 0inn bes 
!Bollauges fein rann. 

Unb bod) beftel)en befonbere !Boll0ugspto0Ieme: ~r 
,ßud)tl)ausgefangene ltlitb in ber lRegei baburd) aufred)t~ 
etl)alten unb bon ~usbrud}ßbetfud)en, @eroalttätigfeiten 
unb ~ufläffigfeit 0urüdge~aiten, baß er ben !tag feinet 
\Jreil)eit im botaus etted)nen fann unb mit !Beftimmt• 
I}eit immer näl)et rüden fief)t. !Beim 0id)emngsbet~ 
ltlal}rten ift bas anbers. llt fe~t 01tlar ftets feine ~off• 
nung auf bas Q:rgebnis ber näd)ften tetminmäßig feft• 
gelegten \ßtüfung feines \Jalles; abet bas 'ftgebnis 
biefer l,ßrüfung ift ungeroiß, unb in bem 9Raße, in bem 
\ßtüfungstermine betfltid}en finb, ol)ne il)m bie \Jteil]eit 
au btingen, ltlitb feine @Stimmung beraroeifeltet unb bet 
~nreia au geltlaUtätigen ~usbmd}sberfud)en größer 
roetben. eieibftbetftänbiid) ttitt ber !Boll0ug fold)en !Bet• 
fud)en mit feinen übetlegeneu äußeren ~broef)rmittein 
etfoigreid) entgegen unb fte~t bafür ein, baß fold)e !Bet> 
fud)e an ben borf;)anbenen ~bltlei}rmittein fd)eitern. 
~llein es ift flug, bie !Berfud)e gar nid)t erft entftef)en 
3U [offen. ~OS gibt ber ltleifen unb gered)ten ~nroen• 
bung bet fleinen auiäffigen !Bergünftigungen, beren 
roirUid)e !Bebeutung nur bet erfal}rene !Boll0ugsmann 
rid)tig ein0ufd)ä~en roeiß, erf)öf)te m3id)tigfeit unb 
ftellt augleid) befonbers I}ol]e ~nforbemngen an bie 
unnaf)bare @ered)tigfeit in bet lBef;)anbiung ber @e• 
fangenen. 0ie ift in I)ol)em \maße geeignet, bas 
pft)d)ifd)e @Ieid)geroid)t in ber ~nftart fid}er0uftellen, 
beffen 0tömng 01tlat feibftberftänbiid) bie ~nftait nid)t 
ltlel)rlos finbet, aber beffer bermieben ltlirb. 

Unb ein 0roeites l,ßrobiem befonberer 2Irt: ~er beut· 
fd)e !Boll0ugsbeamte fief)t in feinem !Bemfe feine Q;I)rc 
unb ift bon ber m3id)tigfeit feines !Berufes mit iRed)t 
burd)brungen. eio roenig er Utopien nad)Iäuft, als fei 
bet eitrafgefangene grunbfä~lid) eraiel)ungs~ unb beffe· 
mngsfäf)ig, unb fo befreit er fiel) fü~lt, roeil ber roelt~ 
frembe eitrafboll0ug bon einft, ber aus bem ®efangenen 
ars einem Objeft bes !Boll0uges ben ~erren bes !Boll~ 

0uges unb aus bem !Beamten ars einem Drgan bei! 
!Boll0uges ben ~ener bes ~efangenen mad)te, befeitigt 
ift - fo I)at er bod) mit ffied)t bon feinem !Berufe eine 
I)öl)ere ~uffaffung ars bie eines ~etfermeifters, bet [ebig~ 
Iid) für bie fid)ere 'finfd)Iießung bes ~efangenen forgt. 
m3o er es für angebrad)t I}ärt, fud)t er fad)gemäß auf 
ben ~efangenen ein0uroitfen, um bef[en fpätere m3iebet> 
eingliebemng in bie !BoUsgemeinfd)aft 0u ermöglid)en. 
~er !Boll0ugsbeamte in 0id)erungsanftalten I)at aber 
ein \ffienfd)enmaterial bor fid), auf bas er Iäuternb faum 
je erfoigreid) einmitfett fann. ~uf biefe !Befonberf)eit 
muß bie l,ßerfonaTberroartung bes beutfd)en !Boll0uges 
iRüdfid)t nel]men. tl:s ltlitb baf)er notroenbig fein, bem 
~uflid)tsbeamten in !Sid)erungsanftalten jeweils nad} 
~blauf einiger ~af)re ein ~inüberroed)feln in anbete 
!Bollaugsanftalten oll ermöglid)en, bie il]n in I}ö~erem 
\maße bie bolle ~usltlitfung feiner ~uffaffung bom !Be· 
mf unb ben ~ufgaben bes beutjd)en 0trafboll0ugs• 
beamten ermöglid)en. 
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11. EntlaJJungsftatiftik 
für Oie ]abre 1934-1936 

~lm 31. 12. 1!)36 roar bas @eroo{Jn{Jeits"oerbrc~er • 
qcfe~, bur~ bas bie ei~crungs"oerroa{Jrung bei uns 
~ ingcfü{Jrt rourbe, btei ~a{Jte in .Rraft. ~nne~{Jalb 
biefer .Seit rourben insgcjamt etroa 3400 ~er)onen 
(i:lanmtcr ctroa 140 jyrauen) in 0i~erungs"oertua{Jrung 
ucrbra~t 3). !Bon i{Jnen IDUtben bis aum 31. 12. 1936 
ncmiiß § 42 f . 0t@~. aus ber 0i~erungs"oerroa?,rung 
tuicber entiaffen 244 ~crfonen, unb 51tlat 242 \mannet 
nnb 2 jyrauen. 

:t ie G:ntia[[ungen betteilen fi~ auf bie einaeinen 
.\1nlbjn{Jre IDie folgt: 

1. ~lbja~r 193-l . 1 
:!. 193-l . 6 
1. 1!!35 . !!8 
2. 1935 . 44 
1. 1936 . 84 
2. 1936 . 81 

~ei 230 ber G:ntia[fenen roar bie 0i~erungs"oet • 
wo{Jrung im logenannten na~trägli~en 0i~erungs• 
"oerfa{Jren (2lrt. 14 bes 2lusfü{JrungsgefetJe5 "oom 24. 11. 
1933 - \RGI~I. I 0. 1000 -, 2lrt. XIII bes Glefeves 
t>om 24. 4. 1934 - \RGI~L I e. 341 -), 'bei ben 
übrigen 14 gemäß § 42 e 0t@~. neben einer 0trafe 
tmgeorbnet roorben. 

:tie lfntia[fenen . ftanben 'bei if)rer lfinlieferung in 
i:lic 0i~erungs"oerroaf)rung in folgenbem .2ebensalter : 

bii au 25 3a~rm 6 
NnM~iM3~ren M 

30 bis! ~5 66 
3ö b i ~ 40 47 
40 bil'l 45 24 
45 flii 50 27 
50 flii 60 28 

" 60 flig 70 12 
über 70 3a~tt 4 

138 ber lfntia[ienen waren Iebig, 59 "oerf)eiratet, 
6 "oerroitroet unb 41 gcf~ieben. 

Tas 0trafrefti[ter mies auf: 
0- 3 ~orftrafen .bei 6 Q:ntlaffenen 
4-- 5 ,, 11 
6-10 53 

11-15 78 
16-20 47 
21-25 29 
2~ ~ 11 
iifltt so ,. " 9 

\J1a~ ber {>auptti~tung if)rer 'bisf)erigen fdminerren 
~etätigung betteilten fi~ bie llntiaffenen auf bie ein• 
&einen !ätergruppen roie folgt: 

~eilt 150 = 61,47 % bfll lkfamt3~I btr 
"ntlafftnen 

ll!etrüger 
eittli~feitiberbte.r 
<Skroaltbe'tbrecf1er 
~i !btrer 
IDlifd)gru~IJt 

59= 24,18% 
12 = 4,92% 
5= 2,05% 
1 = 0,41% 

17 = 6,97% 

,. 
,. 

Tie ~aucr ber in ber Si~erungsbertuaf)rung ner• 
btad)ten ,Seit &ettug: I • 

bii 3u 3 IDlonaten flei 
:>-- 6 ~onate 
&- 9 
9-12 

8 Q:ntlaffentn 
4 

10 
27 
30 1:?-15 

15-18 
18-21 
21-24 
24--l:!7 
27--'!0 

" 33 

30-33 
33---36 

24 
" 49 

33 
15 
9 
2 

~n 180 lfntiajjungsfällen f)atten !Berroaf)rungs• 
anftalt unb 0taatsanroaU überein[timmenb bie llnt• 
Iaffung befürwortet; in 12 ijällen roar bie llntia[fung 
"Dom Gleri~t entgegen ber ~ußerung bei b e t 0tellen 
angeorbnet roorben. ~n 50 jyällen f)atte nur bie !Ber• 
roaqrungsanftaU bie !intiafiung befürwortet, roägrenb ber 
etaatsanroalt fi~ bagegen ausgefpro~en f)atte (19\Yälle) 
ober ni~t gegört roorben roat ober bon einer 0teUung• 
naf)me abge[e~en f)atte (31 ijälle). Umgefef)rt ~atte in 
2 jyällen bie !Betroa{Jrungsan[taU ber !intia[fung roiber• 
hm~en, roäf)renb ber 0taatsanroaU fie befürwortet 
flotte. 

~ei 50 llntlafienen (barunter au~ 'bei ben 'beiben 
entia[fenen ijrauen), alfo in runb 20,5 % ber jyäiTe, 
mußte bie llntlaffung in&roif~en gemäß § 42 h €it@i8. 
luibettufen werben, roä{Jrenb in fe~s weiteren ijäUen 
'bei ~'bj~luß bie[er Uberfi~t (1. 4. 1937) ber ~ibmut 
bereits in llrroägung geaogen, aber no~ ni~t aus· 
ge[pro~en roar. · 

~on ben ~ibettufen entfielen: 
SO auf bie l»ru~~ ber ~eile (lld 150 Q:ntlaffenen) 
16 " " "' " ~ttüger ( " 69 " ) 
' " " !Dlitlfl9tulJ~e ( ,. 17 " ) 

!Bon ben entlaifenen ~leben f)a'ben fi~ alfo 'bis je~t 
20 %, bon ben ~etrügetn 27,1 %, bon ben ~ngegörigen 
ber \mif~gtuppe 23,5 % in ber ijreigeit ni~t beroäf)rt. 

~n 30 jyäiTen rourbe bie llntlafjung besf)al'b tuiber• 
rufen, weil bie llntlaffenen erneut fttaffäiTig getuorben 
IDaren; bei 241lntlaffenen (barunter ben 'beiben ijrauen) 
lagen bie neuen ~traftaten in bet {>auptti~tung ber 
'bisf)erigen ftiminellen ~etätigung, roä9renb bie übrigen 
fe~s fonftige ~etbre~en ober ~etgef)en 'begangen 
gatten. 

~n ben reftli~en 20 ijäUen gali bas fonftige ~er• 
[)arten ber llntlafienen, insbefonbere bie \JU~tein{Jartung 
ber bom Gleri~t bei ber llntlaffung gema~ten ~uf• 
lagen, ~nlaß aum ~iberruf (a. ~. unbefugtes lßet• 
laffen bd Ubergangsf)eims - a~t ijäiTe -, f~led)te 
ijüf)rung im Ubergangsf)eim - brei ijäUe -, ~r'beits• 
f~eu, insbe[onbere muttuiiTige5 ~ufge'ben ber ~rbeits• 
[teUe, ~ebro{Jung ber ~ngegörigen)•). ~n fe~s ber not• 
ettuäf)nten 20 ijäUe fteUte fi~ na~ bem ~iberruf 
{Jeraus, baß bie llntraf[enen außerbem neue etraftaten 
'begangen f)atten; in biet ijäUen lagen biefe in bet 
,Pauptricf}tung bet bisf)erigen ftimineiTen ~etätigung. 

~as !ßerf)aUen btt llntlaffenen, bas aum ~ibettuf 
bei llntfctf[ung füf)rte (neue Straftat, ~i~teinf)aUung 
ber ~uflagen), fiel: 
in btn 1.- 3. UJlonat 

4.- 6. 
" " 7.-9. 

nadj 'fntiaffung llti 20 Q:nttciffetwn 

" " 14 " 

" " 10.-12. " 
" " 13.-15. ,. 
in eme f~ätere -Stit 

" 
" 

~ 

6 
4 
4 
2 " 

3n ben 50 ijäiTen, bie fpätllll: aum ~ibettuf fü~rten , 
9atten !Betroa9tungsan[taU unb €itaatsantualt aut lfnt· 
laffungsftage tlJie folgt etellung genommen: 
in 88 ljänen beibt etenen für Q:ntlaffung 

4 " ,. gtgen " 
,. 7 !lnftalt lüt Q:ntl3ffung. etaatlanroalt in 6 

ilänen bagrgen, in 2 l'jänen nid)t ge~ört 
,. 1 n:an llnftalt gegen, etaatianiDalt für 'fntlaffung. 

~us ben ftatiftif~en llt9ebungen fei fcf}Iieflli~ no~ 
ertuä9nt, bafl in ben ~a{Jttn 1934 bil 1936 bei 13 2lus• 
liinbern (10 ~ieben, S !Betrügern), gegen bie im na~· 
trägli~en , ,€ii~tungsbttfa9ttn auf eid)erungsbet• 
roa{Jrung edannt tuorben tuat, bie IBofiftttdung ber 
Untcrbtingung gemäß § 456 a et\130. untetbro~en 
rourbe unb bie !ßerurteilten aus bem \Rticf}sgebiet ner• 
miefen tuutben 1). ~n aroei ijäiTen tuutbe bie €iid)e· 
rungsberroa9tung · tuegen ~eiftesftanfgeit, in einem 
weiteren wegen bauetnbet ,Paftunfä9igfeit unter• 
'bro~en. <fin !Bertua9rter fonnte im ~iebttaufna9me• 

. nerfagten bie ~uf9e'bung bet eicf}etungßnertua9rung 
eneicf}en. 
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VERWAHRTENZAHLEN WÄHREND DER NS- ZEIT 

Auf Grund der Angaben der Reichskriminalstatis t ik 

lassen si ch die von ordentlichen Gerichten ange 

ordneten Ve~iahr~ngen angebe n . Diese Zahlen we i 

chen j edoch von denen, die z.B. von FREISLER ge

nannt werden, ab. Die Reichskriminals ta tistik ist 

i nsgesamt mit Vorsicht zu lesen, da ganze Gruppe n 

von Taten gar nicht in sie eingingen. Eines der 

Ziele, dem diese Statistik diente und das sie nie 
erreichte, war zweifellos der propagandistische Ef

fekt, sinkende Kriminalität zu dokumentieren. 

J ahr Statistik Nachträgl. Freisler 

1934 3723 2386 3935 
1935 1464 600 131 8 
1936 946 173 907 
1937 765 62 692 
1938 964 39 
1939 1827 29 
1940 1916 26 

1941 1651 

19 42 1095 

Di e Zahl für das Jahr 1942 umfaßt e ni cht all e An-

ordnungen, de nn im Verlauf diese s Jahre s wurde die 

Führung de r Reichskriminalstatistik ei ngestellt. 

HELLMER nimmt a~, daß be i vorsichtiger Schätzung 

i nsgesam~ etwa 16 000 Menschen zwischen 1934 und 

19 45 verwahrt wurden. (HELLMER 1961) 

11-14 
Berichte über einige ·verwahrte Kinder und Jugend
li che, die z.T. als Anwärter der "Bewahrungsan
stalten" eir.gestuft wurden (aus: GREGOR, Die 

,ps ychische Struktur Verwahrloster auf ve rschied
denen Altersstufen): 

t' i du IJ H., geb. Mai 1912. n~r Valt~ r iKt Fr!hicr, VOll K~incr ~uten Frau, 
tlurcn L• ·lwnMwtdae uug-eordnet urul autUIChwcifcrul h1t, gel'lchieden. Die Eltern 
halten Kirh zu wenig um die Eniehung gekUmmert urul den Kindern kein 
gutes ßf~i"pJel gegeben. Auch tlor ältere ßrul1er <teigt~ Zeichl•n von Ver. 
wnhrloAuug. }i' iduK war bi!'. 1.um 7. LelwnMjahr bei den Elt~rn . Dann verlieB 
dt!r Vater nach gerichtlicher BeBtra.funR die Familie. Hintutf kam der Knabe 
in veuchiedene Hlintlt!, zuletzt wietler ~u Aeint~m kommuni~tischen \'ater. 
Er w:a.r ein ~thletlilt ! r Schiller. N:n·h der !:5chulentlaMsung verrichtete ~r ver
schit~ilentlich Gclegenlll'it!ia.rheit. lq, der Schule batt., u 7.uwt'ilen kleine 
DidiNI!i•·n vorHht. Im Aug. 1927 Ktahl er suincm Vatt'r 65 M 111111 fuhr Uamit 
n:u:h Fr:1nkfurt, wo er aufg~grifft! ll untl nach Fl.,)tingen gt:Lracht wurdt-. 

Die llcuhachtung zeigte einen gutartigen Jungcrr, hei dem wir 
kcino Ft•hlcr nachweisen konnten, wt1cho n.uf eino mint)Prwerti:;c 
morali•du · Anlnge •chließen ließen. ~;r iot freundlich, kauwrad
~chu.ftlich, hilftotltcrdt, rur tliu Ani-{Chl~Hnheiton Htlincr . ZHg1iu:.:~ · 

familie intt~reMsif!rt.. Aurtlllli~ iHt' bei thml ot.wa.K Hchwerf!llli~~~~~ 

Jun~t~n t!ine gt•wil'll4t! llnrulw unrl . Uru~tet.i~keit , namentlich ~~·· 
legontlich zutage treh~mlt~ rwxtwiiH Errnt.;uug, die ~ich tdnmal im 
Zeichnen eine• unanHUlndigen ßilde• he im Schulunterricht äuUert~ . 

Von jüngeren Zöglingen mullto er auch darum ferngehalten wt•rdcn, 
weil er sie durch kommunistische Reden aufregte . Auch seine 
Arbeitsleiotungen wech•eln. In der Schlosserei erweis t er s ich 
völlig unzulänglich, in der Schre inerei zeigt e r halt! Arbeitseifer, 
dann wieder Faulhe it. 
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·~lau wirtl kaum fehlgehen mit der Annahmt•, daß in •einen 
""''Xtwll~·n l'h:ualal"it~n JugenUcrlebnh~se eine Rnii•J :-; pit!lcn. Er sprach 
mir ~t·J.!t • uiilltor von tlen "KPrlcn '\ die f-~Pinc Mutt1 ~ r ht ~SlH.'.hten, da.m:tiB 
twi Pr uot•h 1\ ind :,:'t ~ Wt ~ !-l(ln und ha.lJc CK uidtt vcr:.;t:uul•m. Unter seinen 
Ei:,: t· ulum:.;d•·liktt•n Wllt na.mcntlich •~in ~-;rößercr lktra.g auf, den er 
twiJII'III Val• ·r t·ntWPntlete. Man gewinnt a.Uer den Eindruck , daß er 
vur tl•·m vurht •:-> trahl'n Vate r keine Achtung hatte.und von diesem in 
konlltt<liJi , ti , dJe Ideen ein!(eführt, ihm gegenübt•r die Handlung 
nirht als Did•>tahl empfand. Auffüllig ist, daß er mit diesem Gelde 
ttarh f' rankfurt. fuhr, um eine Frau aufzusuchen, die ein uneheliches 
Kiwi von ' eint•m Vater hatte. Hier tritt a!Ho wieder der sexuelle 
Kompl1·x zulaJ!t~ . 

:-.;o twllf'll wir dit ~ Vorw:Lhrlmmng von Militmcinflti~Kcn und 
l'ul"·rl iit"vt•ründt·ruu~t'll WI'Kt•ntlich ht•~o~timmt. Uutcr dit ~Htm Um· 
Jo\l li Jul~ · u kounlt! llll!'lt ! ft ! Prol-{nmm giinHtig lauten . .Es HChien a.her 
drilJ;!''Tid niiliJ,!', da.U •·r Ht !itm kritifwlwn l'..t!itHn im Sr.hutzc d~" Er
zit · hllll:,!'~lwim:o; iilu•rwintll!t , 

Hyperthymi•cheKonstitution. 

B r w in U., geh. April J~llt. Vater Etuiarbeiter, hat den Jungen roh 
behandelt uJuJ unmäßig ~t•J4 dd:t~tm . Mutter von weichem und gutmUtigem 
Wesen, aie astarb 1!.1:!1 au 'l'ht:. Erwin machte immer En.iebungsscbwierig:' 
keilen, lir.f vorn Haul4e Wl "l! t11ul trieb ftiCh tagelang im Freien herum. Er 
wurde t.lt:ashalb 19'l1 nach t•i111·r J::rziP-hungsanat.alt gebracht, kam aber 1923 
beim, ala tlcr Vater wi1•1l1·r lu:iratcll'. Die i'~Uhrung wurllu bt:~~~~r, cler Hang 
:zum Herum~:~trokbcn LlieiJ , ohtwar 14idl diti Eltcru vif:l Milho galwn. Ho wurde 
er 1!..126 auf~t·g"riffcn, nacl&•lt·m t·r iu :)poichcrn uml Ueubütlml ~;t>n!h-ht.igt und 
in \\'irl11chafh·u gc11tohhm l1at1e. 1!.1:!7 lief N von l'incm ~pa z i•: rg-ang der 
Sdlult! tlavun 111111 Llit ~h r, Ta~ .. fort. AlK t·r mit t~d ncm Urudn hc im~f·lwn 
soll!P, li•~f •·r wit:tl1 ·r vo•·g-. Zuld·t.l trich t•r Hid1 im St:hwar·t. w:tlll lmrum u1ul 
wurdt: A••faul{ ttl:!li uat·h Fl c hill~l'll ~d•ml'!tf. 

Er n :-.d u·i11 t auU•· ru rd1·utl id1 J..:''' "JII'~ t · hi~, tu:inu Ut: 1l o wl:i~• : uaiv, di1 ~ Gt!· 
tl a llh1 · 11 ~a u~u kitnllid1 , all~ l u~, 1li• • :-i lilotuuu~ lmitt:r, trul·t. h:hltafl• ·r IJ1·Wt'J: 
li1·hk 1·it 1lu1 ·h t•IUIIIJ•Il F•lr!ll• ·u; rllhmt , 1laU 11r tu ~ltuu 1lit·kn /\kl1·11 "uf 1!1 ·111 
,)n~t ' IIII:J!Ill baJw, VIHI :'.tt- Jdcll 1\( ~ j alu:r llit'illtt l) ltrillllllll , f11 1f1•r rriJJWfl!ll J·: r. 
'l. i• · liun~l'lau~talt hah•• n d:1~ hf~ Mt.l' 'l.t:UJ.('IIiK lwkomnlllD1 in 110 t!inmn Ucituu l'llli 
man wiu 'l.U Jlau:w au f:,!d1ohcn. Vcm tlaluüm s.,i er oft tmtwidwn, immer 
Wt· nn er etwa ~ au:;t::<~ lt · lll , !'Cilw Hr li1lcr verprügelt, diu Arheit. uicht gema t: ht 
u 11 w. Er L•·I!Oilllt.: rt " il'i t hir tli e :-\chulimat hcrei, erwei:st sich ahl' r als recht 
uuf!lhig UH•l h:i11l t!l w• ·ni :;. 

Enviu stellt fi irmlich eiu ZcrrLild der zul etzt hesprochenen 
}~ällo vor. Auch t: r ist lcUhart, Le weglic h, unternehm e nd, ge· 
hobetwr ~ tiiurnuu~. uutt-r~cludtict :s ich ahcr von ihnen prinzipiell in 
folgcutl cn l{iclltuu~· ~ n: 

1. Er ist :o; ~>Pii :.; ch :!rolt organiHicrt, es fehlt an feineren Regungen, 
2. an d e r \Vurz1:l dt ~ r Vcrwahrlo::mug liegt nicht. ein Konflikt, man 

k :um ui cht üul3t!rc Vc rh : lltni~~c dafllr verantwortlich mache n, 
vie lmehr stell en wir fönulich einer elementaren Ucwalt gcgt·n
Uiwr, di1 ~ sclw11 früh cinsl:lzt. Ein Jungt:, tlcr vurn Schulam~ · 

fluge entweicht, ist abnorm triebhaft. 
3. Die Versetzung nach <l t: r AnMtalt •chncidct die \'erwahrlo•ung 

uicht ab, hie r tritt viehru·hr tlie Minderwcrti~keit der ~edi&chen 
Organisation zutage. 

Si•: ~frie fl B., ~t! b . Jo'chr. JUHI in OroßMtn1lt. 'VIlltlf 1~mul mit(;, •. 
flln~niK lwslrart, r, .laltrt: EltrVt!r)Ul'll, Triuk'u , )wlttt tlitl Fnmilitl vt• ru:ll' hl!lllllil:t. 
)lutlt ·r urd• ·ntlit-h . H (;t ·sdtwil'llt•r, davuu ll CrUh \' t • r :~ lnrl11 • 11. Sit ·~:rrit•d war . 
nl~ 1\iud Mt'ltwJ t·ltlklt, rh:tl·hitillt'h, ortt•rjl krnnk. Er IMI milll'lmHU i:,: lii').:Oihl , 
tu!hr n;u·hi:L'IMiJ:, !'ldtw!tllzlt, t'Htl·rM. Nat•h :·h·lml••ntlnMUII): llilf,mrlll•ill'r, uiu 
in cirwru Ht•tridl t:tti::. 'l.llitwt•ili~ rtrlll'iiMI01!1 kam m:uu·hmal uuda ht!lnlllk••n 
hvim; Kt:hw!lnzlc FurtLilduu::s~whul o, Lt ~ ltolte. M!ln. l!l:!ti auf lanllwirtaschaft· 
liehe S1t1llll gt·bracht, tlic ur im Mai wit•dcr verließ. Aug. 11J:.'6 wt:~en l>i• ~ t,. 

MtahiM und Ucttcln r.u 6 Wodu:n verurwilt, kam dann wieder in Dicnst :-~ tdh·, 

von dtr er nach 4 \Vochen weglief. Jan. 1927 war er 14 Tage io einer Er· 
t.iehungil:\nstalt, aus der er aber entwich. Er beging uun mehrere Diebst!lble 
und kam fUr 10 :Monate ins Gcfängnii5 1 na('h StrafverbOßung dem Erzit'bung:~

hcim Flchingen zugeführt. 

Der Lebenslauf zeigt ein Musterbeispiel !Ur die Entwicklung 
de• VagaiJUndentums. Trunk•ucht Rpielt dabei zweifach eine Rolle; 
der Vater is t ein typischer krimineller Säufer, vernachlll•sigt die 
Erziehung, Siegfried seilist entwickelt sehr frühzeitig diA glt:i eb
artign Nei!;ung. 

Wie im vorhergehenden ~'ullo huben wir es mit einem pa•oiveu 
llensch~n zu tun, der nie arbeiten lernte. E• war nveifelloa eio 

\'t•r•llumui•, tlaU tlio Filr•orgeerzichung hier so langsam in Gang 
kam und nul'lt lu~da.m!rlich, 1laß er zun!lcln~t in oiue fHr ihn nicht ZU· 
lr••ITt•u•l•• AnHtalt g<·hmcht wurde, aus der er in kUrzestcr Zeit ent
wi<:h uutl :uulcro mitnahm. Bei seinem Aufenthalt in Flehingen war 
, .• vou lutt·re••e, daß ihm der Gedanke einer soliden Lebensfilhrung 
• r•l ulhn!lhlich aufdllmmerte, zur DurchfUhrung fehlte es ihm aber 
r1n Jo:rlt'rl{io; diese schien höchstens uoeh für Entweichungsversuche 
UII~'~ZIIr~·j~·llt'n . 
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Falldarstellungen, die 1927 verdeutlichen sollten, 
bei welchen Delinquenten die vor der Einführung 
s~ehende Sicherungsverwahrung angeordnet werden 
sollte. 

J o 1 ef Je ß n er, 34 Jahre alt, 19 Vorstrafen. 

I. Jeßner ist ehelich geboren. Der Vater, eine Schwester und sein ujäh
riger Sohn (z. Zt. in einer Anstalt) sind nervenkrank. Jeßner selbst ist sehr 
nervös. Der Vater sei nicht bestraft gewesen, kein Trinker, früh ge5torben. 
Jeßner hat vier eheliche und drei uneheliche Geschwister. Von seinen vier 
ehelichen Schwestern sind zwei kriminell (mehrfach wegen Diebstahls und 
Betrugs bestraft), eine geisteskrank. Seine Erinnerungen an seine Jugend 
und Schulzeit sind sehr dürftig. "Alles gut gewesen." In der Lehre bei einem 
Schlosser hat er nicht lange ausKehaltcn, da ihm "das ewige Anstellen", 

d. h. die Weisungen seines Meisters, auf die Nerven gegangen seien. Bis zu 
seinem 18. Lebensjahre sei alles gut gegangen. Da habe ihn eines Tages 
sein Stiefbruder veranlaßt, von der Arbeit wegzubleiben; sie seien :r.usammen 
zechen gegangen. Am nächsten Tage habe man ihm seine Stelle (Arbeits
bursche) gekündigt. Er habe nun nicht gleich wieder Arbeit gefunden und 
habe, um leben zu können, stehlen müssen. Er sei auch von den Eltern 
fort und auf Schlafstelle gezogen. Wegen seiner ersten Strafe in ·die Er
ziehungsanstalt gekommen, hat er sich dort sehr schlecht geführt; er hat sieb 
nicht unterordnen können und mit den anderen Zöglingen sich nicht ver
tragen. "Er wolle lieber allein sein." Er liebe die Ruhe; auch jetzt bevorzuge 
er die Einzelhaft. Aus der Fürsorgeerziehung entflohen, führte er einen 
Monat lang ein Bettlerleben; dann zurück in die Anstalt. Zum Militär ein
gezogen, habe er sehr bald wegen Gehorsamsver"Weigerung 9 Monate Festung 
erhalten. Von dieser Strafe ist aktenmäßig nichts bekannt. "Er habe das 
ewige Kommandieren nicht vertragen können." In den folgenden Jahren, 
in denen er nur kurze Zeit frei war, lebte Jeßner als Gelcgenheit!larbeiter, 
eine längere Zeit auch als Zuhälter seiner ebenfalls vorbestraften Frau, von 
der er jetzt geschieden ist. 

Zahl der Vorstrafen : 19, 
davon -mal Zuchthaus, 

umal Gefängnis, davon 7mal über 6 Monate, 
7mal Haft, 

-mal Geldstrafe; 
achwerste F .h . f 1 hr M G f " . längste re1 e1Ustra e: 1 a 3 onate e anpta. 

Beginn der Kriminalität : Mit 18 1 ahren. 
Gesamtinternierungszeit : 9 Jahre 6 Monate. 
Anteil der Geoamtinternierungszeit am kriminellen Leben: 55,0/o. 
Antril der im Zucht hau• verbüßten Strafe an der GeaamtinternierullpMit:- OJo. 
Rückfallv~rjahrung : Keine. 
Gesamtzahl der begangenen, entdeckten und abreurteilten Delikte : :14. 

davon entfallen auf : 
einfachen Diebstahl: II Betteln u. Landatreichell: 5 
schweren Diebstahl: 8 Zuhälterei: 
Unterschlagung : 1 Sachbesc~dirunr: 

II. Die erste Srraftat mit 18 Jahren. Jeßner und ein Genosse besichtigen 
eine Schlafstelle. Die Wirtin ist nicht zu Hause, nur ihr Iojähriger Junge. 
Der mußte den beiden etwas auf der Zither vorspielen; währenddessen er
brachen sie mit der Hand einen Schrank und stahlen Wäschestücke. Wieder
holt stahl Jeßner Holz von Lagerplätzen, teils um es selbst zu verfeuern, teila 
um es zu verkaufen. Einmal beging er mit seiner Frau (zweimal wegen Dieb
stahls mit zU$Clmmen 7 Monaten Gefängnis vorbestraft) einen Einmieterdieb
stahL Wegen fortgesetzter Zuhälterei erhielt er eine Gefängnisstrafe von 
1 Jahr 3 Monaten. Er bestritt vor Gericht, überhaupt etwas von der ge
werbsmäßigen Unzucht seiner Frau gewußt zu haben. Tatsächlich hat er 
aber seine Frau auf den Strich geschickt, während er selbst nicht arbeitete. 

111. Jeßner, mittelgroß, zeigt ein unruhig-hastiges "nervöses" Benehmen. 
Er spricht sehr schnell, verbreitet sich da, wo er seine Unschuld darlegen 
will, umständlich über jede Einzelheit, sonst gibt er nur wenig umfassende 
Auskunft. 
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Vom Elternhaus weiß er nur zu berichten, daß "alles gut" war. In der 
Schule will er gut gelernt haben. Schon zeitig habe sich aber bei ihm "Ner
vosität"' herausgestellt. Er habe es nicht leiden können, wenn ihm andere 
etwas gesagt oder befohlen hätten. Er wolle lieber allein sein; um ihn herum 
sollte niemand sein, der ihn anstellen wolle und sich um alles kümmf!re. 
Das mache ihn "verrückt". Da ließ er lieber die Arbeit liegen. So ging er 
aus der Lehre fort und zog sich wegen der gleichen Unduldsamkeit gegen 
fremde Anordnungen usw. beim Militär eine Ungehorsamsstrafe zu. 

über den Zustand, den Jeßner in der Erziehungsanstalt bot, liegt ein 
Bericht des Fürsorgeamtes vor. Danach hat sich Jeßner so schlecht geführt, 
daß wenig Aussicht auf Besserung war. Jeßner wurde fortgesetzt ~egen 
Faulheit disziplinarisch gemaßregelt. Er entwendete schließlich Brot und 
hatte auch Fluchtpläne. Er machte durch Einatmen von Leuchtgas einen 
Selbstmordversuch und versuchte, aus der Krankenstube :m entfliehen. 
Er zeigte sich frech, roh, gleichgültig und von schlechtem Charakter. Das 
seelsorgerische Gutacßten lautete: "Jeßner steckt noch in den ersten An
fängen des Kampfes mit sich selbst und hat nur erst soviel erreicht, daß er 
i11 den letzten Wochen größere Zusammenstöße 'mit der Hausordnung ver
mieden hat. Besserer Wille ist jetzt vorhanden, Weiteres muß abgewartet 
werden." 

An dem hier in der Jugend Jeßners gegebenen Charakterbild hat sich 
wenig geändert. In den Gefängnissen hat er sich zwar im allgemeinen gut 
geführt, versuchte aber noch zweimal im Laufe der Jahre Selbstmord (einmal 
durch Erhängen, einmal durch einen Schnitt mit einem . Taschenspiegel
scherben in die Kehle) und verschluckte auch einige Male Nadeln. Er 
behauptet, auch in Nervenheilanstalten zur. Beobachtung gewesen zu sein. 
Aktenmäßig liegt hierüber nichts vor. 

Er habe meist von Gelegenheitsarbeit gelebt (Arbeitsbursche, Markt
helfer) und sei auch oft arbeitslos gewesen. Dann habe er aus Not stehlen 
müssen. Die Mehrzahl der Diebstähle sind H,olzdiebstähle von Lagerplätzen, 
meist recht harmloser Natur. Daneben finden sich mehrere Notdiebstähle 
von Lebensmitteln und Feldfrüchten. Im ganzen ist das kriminelle Leben 
Jeßners bezeichnend für den haltlosen, nicht direkt arbeitsscheuen, aber 
"Niderstand!'I'Wlfähigcn, offenbar erblich belasteten Psy<:hopathen. Jcßner 
dürfte aber, trotz der verhältnismäßig geringen Kriminalität, als asozialer 
Gewohnheitsdiel> nur zu ungünstiger ·Prognose Anlaß geb&n. Er ist unfähig, 
aich für längere Zeit in geordnete straffe Verllältn~sse ~inzufügen. Er selbst 
hat die beste Hoffnung auf Besserung; er werde ganz für sich allein ziehen 
und arbeiten. Wenn man nur wolle, finde man schon Arbeit. 

Die verschiedenen Selbstmordversuche scheinen ernst gemeint gewesen 
zu sein. Offenbar hat Jeßner zeitweise depressive Schtibe zu iiberwinden, 
die mitunter kurzschlußartig, vorbereitet durch seine psychopathische Affekt
labilität, zu Selbstmordhandlungen führen. 

D~r Fall gibt keine Hoffnung auf Beliserung. Jeßner ist schwerer 
Psychopath, stammt aus krimineller Familie und hat zll dieser kriminellen 
Belastung noch ein ihn kriminell dauernd gefährdendes Milieu durch! seine 
Frau und in der ebenfalls kriminellen Schwägerschaft gefunden. Bei ihn 

führen Anlage und Umwelteinflüsse in gleicher Richtung ungünstig wirkend 
und sich so verstärkend zum Asozialismus, der, trotz zunächst itoch geringer 
Kriminali tät, sehr leicht zur gefährlichen aktiven Kriminalität führen kann. 

(Verwahrungstyp.) 

17 
M a rt in Münz er, 28 Jahre alt, 10 VorUrafen. 

I. Münzer ist ehelich geboren. Der Vater betreibt eine größere Schlos
serei. Die Mutter ist gestorben, sie soll schwer nervenleidend eiew~n sein. 
Sonst seien keine Nervenkrankheiten in der Familie vorgekommen. Die 
mütterlichen Großeltern seien gesund gewesen; nur der Großvater väter
licherseits habe an Asthma gelitten. Münzer ist in ordentlichen, gesicherten 
Verhältnissen aufgewachsen. Die Eltern waren um seine gute Erziehung 
bemüht. Als Kind ist er oft kränklich gewesen, hat sich aber dann gut ent
wickelt. 1919 will er eine Kopfgrippe durchgemacht haben. Münzer hat die 
Volksschuie besucht. Hier war et' begabt und w,ill sich gut geführt haben. 
Während der Schulzeit habe er oft Wege laufen müssen und dabei manchmal 
die Schule und die Schularbeiten vernachlässigt. Er habe auch immer für 
seine Wege . Trinkgelder bekommen und sich dafür etwas gekauft (Süßig
keiten). 1914 aus der ersten Klasse mit Zensur lila entlassen, lernte er Dreher 
und bestand die Gesellenorüfun~. Münzer hat dann kurze Zeit bei seinem 
Vater im Geschäft gearbei~et. 1918 wurde er zum Militär eingezogen, . kam 
aber nicht mehr ins Feld. Nach der Entlassung ging Münzer wieder ins 
väterliche Geschäft. Nach dem Tode der Mutter sei er dann wegen seiner 
Stiefmutter von zu Hause fortgezogen. Er war nun oft arbeitslos tmd wollte 
offenbar auch nicht arbeite'n, denn bei seinem Vater hätte er, wenn er sich 
nur gut geführt hätte, jederzeit Arbeit bekommen können. Schließlich hat 
ihn der Vater aus Mitleid wieder in sein Geschäft aufgenommen, obwohl 
ihn der Sohn früher häufig bestohlen und betrogen 'hatte. Als aber Münzer, 
21 Jahre· alt, nachts in die Werkstatt seines Vaters einbrach (dritte Strafe) 
und Werkzeug stahl, hat ihn der Vater aus dem Haus gewiesen. Dabei gab 
ihm der Vater u. a. ein komplettes Bett mit; das versetzte Münzer sehr bald 
mitsamt seipen besten Kleidungsstücken. Er kam bald wieder wegen schwe
ren Diebstahls ins Gefängnis, die kurzen Zeiten, die er nicht dort war, ver
brachte er arbeitslos und vagabundierend. Um seine Braut und sein Kind 
kümmerte er sich nicht mehr. Er war immer in Geldverlegenheit, ver
brauchte vief und lebte von seiner oft erheblichen Kriminalität. 
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Zahl der Vorstrafen : 10, 
davon -mal Zuchthaus, 

1omal Gefängnis, davon 6mal über 6 Monate, 
-mal Halt, 
- mal Geldstrafe; 

schwente 1 F .h . f J b G f.. . 
lä I 

ret ett55tra e : 2 a re e angnts. ngste 
Beginn der Kriminalität : Mit 19'/• Jahren. 
Gesamtinternierung•zeit : 6 J ahn 8 Monate. 
Anteil der Ge•amtiutcrnierungueit am kriminellen Leben : 740/o· 
Anteil der im Zucllthau• verbüßten Strafe an der Gesamtinternierungazeit: - . 
Rückfallverjährung : Keine. 
Genmtzaltl d~r begangenen, entdeckten und abgeurteilten Delikte : 22, 

davon entfallen auf: 
einfachen Diebstahl: 5 
•chweren Diebstahl : 5 
Vntenchla,ung : 

Betrug : 9 
Hehlerei 1 

IJ. Mit 19 Jahren debütierte Münzer mit einem schweren Diebstahl. Die 
drd Genossen trafen sich am Nachmittag und verabredeten für den Abend 
einen Diebstahl. Ort: Lagerraum einer Einkaufsgenossenschaft für Material
waren. Münzer wußte, daß .sein Korridr,rschlüsscl zur· Tür dieses Raumes 
paßte. Er brach mit einem Genossen ein, nachdem er vorher eine Lattentür 
aus den Angeln gehoben und ein Vorlegeschloß mit einer mitgebrach
ten Zange aufgerissen hatte. Diebesbeute: 2 Zentner Zucker, 1 Zentner Mar
melade, mehrere Beutel Pfeffer. Um die Waren besser wegschaffen zu 
können, stahl Münzer aus dem Nachbargrundstück einen Handwa$en. Die 
Täter wurden beim Abtransport auf der Straße von einem Schutzmann fest
genommen. Drei Tage später beging Münzer, diesmal allein, den gleichen 
Diebstahl wieder, "um mich an dem, der mich angezeigt hatte, zu rächen" ( ?). 
Diesmal mußte Münzer zwei eiserne Fensterstäbe zersägen, um 68 Pfund 
Zucker zu stehlen. Knapp 3 Monate nach der Entlassung aus dem Gefäng
nis trieb er sich arbeitslos herum, bbwohl er bei seinem Vater hätte Arbeit 
finden können. Er hatte kein Geld, brach bei seinem Vater in der Werkstatt 
ein und stahl mehrere Werkzeuge. Wenige Tage darauf brach er in einer 
Fabrik ein und stahl Eisenstücke. Nach einigen Wochen erschwindelte er 
sich eine Ak1t~nmappe und stahl ein .l'a.••rr..1J. In kurzer Zeit folgcn ;ec', ··. 
Betrugsfälle. ML: nzer ging zu ßekannten und bat stch dort für eine an~c:b
liche Wanderung Mandolinen oder Geigen aus, die er dann verpfä ~ tdr · t('. Jf' ··• 
kam t~r wieder ins Gefängnis. Knapp vier !v!onate nach der Entlassunr;- •J·•teT
schlug er eine \Vanduhr, crschwind r·ltc sich ein Fahrrad, b.t: bc: . ci•)''r !>-·
kannten Frau um ein Glas Wasser und stahl, w;ihrend ihm das :Hts cl c~ :< .,ehr: 
g(~bracht wurde, einen BrillaJ :tring. Wentg•: Tage nachher cr , r hi•:n •·r ' r: 
der Wohnung des X., gab sielt ul" Detckti\' aus und stahl lwi d<·r ": J<: u; 
suchung" Cdd. Die Strafen weg,·;' dicso:r Handlung-en hatte er im A;,;:' 1925 
verbütit, im Mai beging er einen Einbruch nnd im Juni eine \' ti'Silchte Er
pressung. Er forderte v()m R<'i chshankpr : i~idt !" •'n ein Darkhn \ 'Oll 1000 l\lk ., 
sn!•!>t werde er dessen Beteiligung an Schw<tqs•: 'lladllungen :.tngeben. ,.Es : 
\• . ~ vieHeicht als Erpressung kling-en, ahc .. · . t~ s ' ;o:sc!t ,i ftsmann muß man 
L' ··e kalt abwägen." Nachdem -er da-; G 1.!1:-<o .. - ,., .. r · : "~ -;l':t ~:ttte, trwb .-r 

' , wieder als Vagabund herum, n ii c ht ;~· t· •:• S.-J,, ·llt ,· : • f;;ut enLtub<'n, wan · 
,J, rtt· ttr11l St:lhl, was er erreichen kqnnt ·· ,. ! : LI~<·· w L· • , \1or.:tt• · <~ •· i . w :n:s •. 

111. Münzer ist "natüril~h gern" bereil ~ ~ : . :• r!P~ Bdrab''\lOg zu ··tnlcr
zil'hcn Fr tst klein, hat schwarzes Haar, übt:r d· ·r ;'1./ac;enwurzel dicht zu
S.:tiTll! l • rlg•:wa .. hscnc Augenbrauen. Er macht im g.mzen einen deprimieren 
Eindruck, geriit manchmal in Erreguog und zeiKt sich dann unter aufsteigen
d•. n Tranen sehr niedergeschlagen. Nachdem er sich lange überlegt hat, 
" :t-; t:)!(l wie er berichten solle, fängt er an, oft recht umständlich. bis in 
Lt'! : ·n~_:I P._,. Einzelheiten geh'end, zu erzählen, vor allem die Momente, die nach 
s• :it ll'r Ansid1t dazu mitgewirkt haben, daß er in\lner wieder ins Gefäßgois 
g• ·konun .. •i rst und die außerhalb seiner Schuld liegen, besonders hervor
lii <>···HI und at:sma 1cnd. "Vor allen Dingen zu Hause! Der Vater hat d:e 
"· ·!! • r :lngd .. :·enl Das hat man nicht anders gekannt." Die Eltern hät:•:D 

·· ':I ' · , .. ·blec'H vc!1ragcn. und das habe ihm das Eltern!laus Y' ·
- ;, ; :-..:.:~::,,u :: .·h \·on seihst" fortgeg-angen. Es habe ihm abl't 
••· · f.d :" gci,·!J!t. .. Ich habe niemand, an den ich mich halten kann." . 

, '·' ' ' ' ., , 111 \i .•terhaus •lurdt eigene Schuld verloren hat, die Eltern, besot• 
d'-r" d, ' \ .ltt :r. dem t'r ganz zu Unn·cht Schlechtes nachsagt, um rl•·n Snltn 
111 , . , ,, , '·• ns• lwr W•·ise sich bemühten und, als er schon mehrmals im (. ,._ 
fiingni-; 1·n. c·su1 war, wit'dt·r bei sich aufnahmen, der Vater ihm aus Mitl,.;,l 
Arlw11 Iw• :.ich gab und ihm seine Betrügereien und Diebstähle verzieh, 'r
wähnt M ii :.;:t'r 11icht. Vidmchr stellt er sich hin als das Opfer seiner an<•r · 
digcn I ;,·siunung. Er habe zu Hause das schlechte Familienleben nicht m·~ · ,r 

m!• an"· :wr' kiinnen, da sei er fort, ohne Mittel. Und nun sei er bahi ' -: 
sc!th-d >t•· Ce~· · lbchaft geraten und dann habe es eben so kommen müssd1. 
Zur crs•.en Tat s<~ i er w rführt worden, das habe er sich "nicht groß überkg• · . 
:\bn hah· dun dl'n Tod der :\Iutter, die aus Kummer über ihn gestorben sei. 
n•: :; c· . ., ,., '··n. D.tnn s•" •h? Stiefmutter ins Haus gekommen. Das alles hab': 
ih11 :,: : ,;,·" .:! t:n \':l'•!r erbi tt ert. Deswegen sei er nicht mehr nach Hause ge
~:l ' .:o•:,. '. fti!, r· ·~ nun t i:> Leben ohne Mittel, oft ohne Obdach, den nötigen 
t :nt• .. ' · u•1d •. :.•rübcr hiliaus Mittel für einen liederlichen Lebenswancil'l 
<;i ,: l, z · •· :t'lll•l ·! ~l'<t• · :, : cnd un• l -bc·trügcnd. Nur kurze Zeit nicht in Stra.fh:!:t. 
ft ·ltrt•· ··r ,·i !l ~-; , : , .,:,c•;, ·~ :> .,• .. ·,ciw;cs, aktiv kriminelles Leben. 

~ . :ut • ··· rs :., ' ·· ,;: 1. ·1 • ., , r 1it 19 Jahren ein. Es ist auffallend, d<,ß 
k··itw .·ig-l :i!i•c. . .. .. ···- :; : ;t ;i~ 7U verzeichnen ist und die cinsetzencn 
K rirninalit iit gh-ich . zu Anfang aktiv und intensiv auftritt. Das scheint für 
Marke ßeteilig-ung der Anlage - "Hang zu leichtem Lebenswandel; er 
braucht immer viel Geld" - an der Bildung dieser antisozialen .Persönlich
kt·it zu sprechen, gegenüber de.r Umweltseinflüsse noch verhältnismäßig 
zurücktreten und erst später den Boden für eine ausgedehnte Kriminalität 
.brrciten. Das, sowie die Einsichtslosigkeit und Kritiklosigkeit, mit der Mün
zt:r sich und seiner Lebensfühl11Ilg gegenübersteht, spricht auch gegen eine 
a:uto Prognose, 

Anhaltspunkte dafür, daß die 1919 durchgemachte Kopfgrippe kausal 
(ur eine charakterologische Veränderung geworden ist, sind z. Zt. nicht ge
l(cben. 

Münzers gesamtes Verhalten läßt keine Hoffnung auf Besserung zu. 
Mit Rücksicht auf seine aktive Kriminalität und die Häufung der Strafen 
kommt Münzer für die S.-V. in Frage. 

(Verwahrungstyp.) 
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I. öhme ist ehelicher Sohn eines Arbeiters. Der Vater war IWlgen
leidend, die Mutter kränklich. Sie ist wegen Nahrungsmitteldiebstahls be
straft. Ein Bruder der Mutter ist Alkoholiker, eine Schwester bestraft. 
Der Großvater habe sich erhängt, warum, weiß Ohme nicht. Die Eltern seien 
nicht allzu streng gewesen, er habe es gut zu Hause gehabt. In der Schule sei 
er Mittelschüler gewesen, das Rechnen sei ihm schwer gefallen. Ober die 
häuslichen Verhältnisse des 14jährigen öhme berichtet der Jugendfürsorger: 

·"Die Eltern leben in recht dürftigen Verhältnissen. Trotz seiner LWlgen
krankheit ist der Mann auf da9 Wohl seiner Familie bedacht. Ebenso ist odie 
Frau anstellig und bemüht, ihre Kinder in Zucht zu halten. Neben häus
liclier Arbeit hat sie eine kleine AufwartWlg angenommen. Der Junge macht 
äußerlich keinen schlechten Eindruck, aber der sittliche Halt Wld jegliche 
Energie scheinen ihm zu fehlen." In der Schule hat öhme häufig geschwänzt, 
er war faul und liederlich, sehr haltlos Wld unzuverlässig. Das Zensurbuch 
wies mehrere Fälschungen von seiner Hand auf. 

Einen Beruf hat öhme nicht erlernt. Er habe nicht wollen in clie Fabrik 
gehen, lieber in die Landwirtschaft, da sei "alles frei". NÜr ganz kurze Zeit 
ist öhme als liilfsarbeiter beschäftigt gewesen. Man kann sagen, daß er 
überhaupt noch nicht gearbeitet hat. Nach seiner Schulentlassung kam 
öhme sehr bald wegen seiner zahlreichen Diebstähle wieder in Fürsorgeer
ziehung. Als er, 16 Jahre alt, wegen mehrerer Diebstähle zu insgesamt 
17 Monaten Gefängnis verurteilt worden war, kam er, nachdem . er -eine 
6monatige Gesamtstrafe verbüßt hatte, wied~r in die Fürsorgeanstalt zurück. 
Hier brach er mehrmals aus. Die kurze Zeit, die öhme sich überhaupt ein
mal in Freiheit befunden hat - einer Gesamtzeit von ungefähr 8 Jahren Frei
beitsentziehung steht ungefähr 1 Jahr in der Freiheit verbracht gegenüber -
hat er siCh arbeits- und obdachlos, als Ausländer ausgewiesen, teils in 
Deutschland, teils in der Tschechoslowakei als Vagabund und Beruf8Clieb 
be:rwngetrieben. 

%aW der Vontralen : 1:1, 
davoD -mal Zuchthallll, 

1omal Gefängni•, davon smal ilber 6 Monate, 
:amal Halt, 

'-mal Gelcbtrale; 
11Chwer•te l F 'h . al Jahr. M G f " . llnpte r fel e1t11tr e: I I OD&t e &np!S. 

Bqinn der Kriminalität: Mit 13 Jahren. 
Gaamtinternierungszeit: S Jahre. 
ADteil der Gesamtinternierungszeit am kriminellen Leben: s6•t .. 
Anteil der im Zucht hau• verbüßten Strafe an der Geumtintemieruii(Neit: -.:, 
Riickfallvqjährung: Keine. . 
Gaamtzahl. der begangenen, entdeckten und abgeurteilten Delikte: :15, 

davon entfallen auf : 
einfachen Diebstahl : :II 
Kh.,eren Diebstahl : 
U ntenchla(Un&': 

Betrug : 
U rkundenfälschUDJ: J . 

II. Dreizehn Jahre alt, wurde öhme zum ersten Male kriminell. Die erste 
Straftat sei iQl folgenden · so wiedergegeben, wie sie sich nach dem glaub-
haften Geständnis Öhmes vor dem Gericht darstellt: "Als ich an jenem Tage 
früh Milch holen ging, sah ich in einer Hausflur, an der ith vorüberging, auf 
einem Stuhle eine Handtasche liegen. Ich nahm an, daß sle der Frau gehörte, 
die dort wohnte und auf dem Platze Straßenhandel betreibt. Ihr Wagen stand 
vor dem Haus, sie selbst aber war nicht zu sehen. Da ich Geld zum Ein
kaufen von Lebensmitteln für mich haben wollte und solches in der Tasche 
vermutete, nahm ich diese weg und ging dann Milch holen. UnterWegs 
öffnete ich die Tasche, entdeckte darin 54.- Mark Papiergeld, einen Klem
mer, ein Notizbuch und einen Tintenstift; warum(= weshalb) ich nur das G~ld 
herausnahm, während ich die Tasche mit den ·übrigen Sachen in einem 
Grundstück hinter einem Wagenrad versteckte. Das Geld habe ich fi,ir 
Lebensmittel und Zuckerwaren völlig verbraucht. Nachdem ich das Geld 
entwendet hatte, bin ich auf den Bahnhof gegangen, obgleich mich meine 
Mutter nach dem Krankenhaus geschickt und mir dazu 6o Pfennig gegeben 
hatte. Dort traf ich einen 13 jährig-en Jungen, deri ich nicht kannte und über 
den ich auch kc·ine näheren Ang-al>cn machen kann. Mit ihm zusammen habe 
ich das Geld verbraucht, habe ihm auch 9.- Mk. gegeben. Wir haben zwei 
Nächte auf dem Bahnhof verbracht, während dieser Zeit bin ich nicht nach 
Hause gegangen. Am Morgen nach der zweiten Nacht um vier Uhr kam ein 
Mann und nahm mich fest. Die '6o Pfennig hat meine Mutter zurückbekom
men." Fijr diese Tat erhielt öhme eine Woche Gefängnis und drei Jahre 
Bewährungsfrist, "weil er noch unbestraft ist und ernstliche Besserung ge
lobt hat, der Vater auch in Zukunft strenge Zucht.zugesagt hat". 

Drei Monate später beging öhme folgende Straftaten. Er stiehlt, wäh
rend er mit anderen Kindem in der Stwbe der Frau X. ist, dieser ihr auf odem 
Sessel liegendes Geldtäschchen, um es für J.- Mk. zu verkaufen. ·- Bei 
einem Böttchermeister besorgte er oft das Austragen reparierter Gefäße. 
Der Meister hatte den Preis der Reparaturen auf die Gefäße mit Kreide ge
schrieben. öhme änderte diese Preise in höhere, kassierte das Geld ein Wld 
behielt den überschießenden Betrag für sich. Das Geld verbrauchte er für 
Lebensmittel. - Seinen Eltern stahl er in dieser Zeit die Brotmarken und 
verkaufte sie. -Als öhme 15 Jahre alt war, wurde er Mitglied einer Diebes
bande, deren drei Mitglieder, im Alter von rs-r7 Jahren &tehend, von einer 
54 jährigen Frau organisiert wurdera, die Frau fungierte gleichzeitig als Hehle
tin. Die Genossen trafen sich in einer bestimmten Gastwirtschaft. Hier ver
abredeten sie sich, da sie sämtlich arbeits- und mittellos waren,. gemeinschaft
lich in Warenhäusern Diebstähle auszuführen, um von dem Erlös der gestoh~ 
Jenen Sachen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Plan zur Ausführung 
wurde von ihnen dort besprochen, worauf sie sich dann zur Ausführung der 
Diebstähle aufmachten und nach gelWlgener Tat wieder dort zusammentrafen 
und die Beute oder den Erlös teilten. Verabredungsgemäß aollte immer einer 
oder .zwei von ihnen irgendeinen Gegenstand von dem Verkaufsstand weg-
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nehmen, während sich die anderen in der Nähe aufhielten, um bei drohender 
Gefahr zu warnen, sowie um den Rückzug zu decken. Auf diese Weise haben 
öhme und Genossen in vier Monaten zahlreiche Diebstähle in Leipzigs Kauf
häusern mit reicher Beute ausgeführt. Sie stahlen vor allem Bekleidungs
stücke und Wolle. Der Wert der Beute war ungefähr 3000.- Mk. Mit der 
Zeit hatte sich die Bande auf 11 Mitglieder vergrößert. 

In sein I 5· Lebensjahr fallen noch folgende Straftaten. öhme stiehlt 

einem schwachsinnnigen Streichholzverkäufer, der mühsam sein Geld auf 
einem Fensterbrett zählte, das ganze Geld. Ein anderes Mal stieg Ohme mit 
zwei noch nicht strafmündigen Schülern in einen Neubau ein und stahl im 
Keller zwei Bleirohre. 

In den folgen<ten Jahren hat öhme seine Verbrecherlaufbahn meist ohne 
Genossen beschritten. Es kamen u. a. noch 7 Warenhausdiebstähle und 
5 Fahrraddiebstähle zur Verurteilung. Reichte der Erlös der Diebesbeute 
nicht aus, so lebte öhme vom Betteln. Gearbeitet hat er noch nicht. 

III. öhme gibt bereitwillig Auskunft. Seine Angaben sind dürftig; das 
meiste muß man ihm mühsam abfragen, für viele Fragen hat er ein gleich
gültigeil "das weiß ich nicht mehr so genau". Er macht, bei kleiner 
schwächlicher Figur, den Eindruck eines stumpfen, nicht sonderlich begabten 
Menschen. Seine Angaben entsprechen im wesentlichen der Wahrheit. 

Da er nur einen verschwindend kleinen Teil seines Verbrecherlebens 
in der Freiheit führen konnte, scheint er, wenn er sagt, daß er meist arbeits
los uad obdachlos gewesen sei, einmal auf Wanderschaft nach seiner Heimat 
Böhmen, "aus bitterster Not, nicht aus Wollust" zu stehlen, gezwungen ge
wesen sei, eine hinreichend erschöpfende Charakteristik seines kri~inellen 
Lebens gegeben zu haben. Daß er schon als kleiner Junge gestohlen habe, 
erklärt er mit den ärmlichen Verhältnissen zu Hause. Er habe immer Hunger 
gehabt und das gestohlene Geld für Lebensmittel verwendet. Zu seinen 
Delikten selbst äußert er sich nicht; "das hat man eben so gemacht". 

Er scheint dem Ablauf seines Lebens gegenüber überhaupt keine Ein
stellung zu haben. Er hält :es nicht für nötig oder ist dazu nicht fähig, si<:h 
mit den versf:hiedenen Ereignissen irgendwie abzufinden. Er lebt gedanken
los und abgestumpft sozusagen neben seinem Leben. Er kann nicht angeben, 
wieviel mal er bestraft ist, .weiß auch nicht, was er nach der Entlassung aus 
der Strafhaft tun will; Pläne hat er sich noch nicht gemacht. Er wolle arbei
ten; er .war der einzige von den untersuchten Gefangenen, der nicht von 
guten Vorsätzen für die Zukunft und von der bestimmt eintretenden Bes
serung sprach. Darüber hat er wohl gar nicht nachgedacht. 

In der Schule sei ihm besonders da!t Rechnen schwer gefallen, scho.a 
als Junge habe er fürs Kino geschwärmt und gern Räubergeschichten gelesen. 
Trinken sei mäßig, rauchen tue er leidenschaftlich. 

Er glaubt, wenn er nicht von der Polizei als Ausländer ausgewiesen und 
überwacht worden wäre, hätte er Arbeit gefunden und hätte tiicht mehr zu 
stehlen brauchen. Es ist aber nicht anzunehmen, daß er sich überhaupt um 
Arbeit gekümmert hat. In Böhmen, wo er an sich nicht "unter der Behörde 
zu leiden hatte", hat er auch nur ein Vagabundenleben geführt und ist trotz 
seiner Ausweisung bald wieder nach Deutschland zurückgekehrt. 

Die unter II mitgeteilten Einzelheiten aus der Verbrecherlaufbahn Öhmes 
zeigen genügend, daß er trotz aller Stumpfheit frühzeitig erheblich kriminell 
geworden ist und nichts daraufhin deutet, daß Aussicht auf Änderung ge
geben wäre. Es findet sich bei ihm schon in jungen Jahren eine berufs
mäßige, spezialisierte (Warenhausdiebstähle) Verbrechensbegehung, die, da 
wohl überwiegend auf Anlage beruhend, nur schlechte Prognose zuläßt. Die 
in der Jugend geübte Spezialität hat er auch in späteren Jahren wieder auf
genommen. Die frühzeitig auSgebildete intensive Kriminalität und ein hoher 
Grad aozialer Verwahrlosung lassen den Fall trotz der Jugend Öhmes hoff
nungslos erscheinen. Er ist offenbar Berufsverbrecher, ohne Willen und 
Einsicht zur Besserung. 

(V erwahrungstyp.) 
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Gesetz 
über die Behandlung Gemeinschaftsfremder 

Um sicherzustellen, daß Gemeinschaftsfremde, 
die durch ihr Verhalten die Volksgemeinschaft 
schädigen, ihr als nützliche Glieder einge
ordnet oder an einer weiteren Schädigung der 
Volksgemeinschaft gehindert werden, hat die 
Reichsregierung das fblgende Gesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel I 
Kennzeichnung 

der Gemeinschaftsfremden 

§ 1 
Gemeinschaftsfremd im Sinne dieses Gesetzes 

ist : 
I. wer nach seiner Persönlichkeit und Lebens

führung, insbesondere infolge von außer
gewöhnlichen Mängeln des Verstandes oder 
des Charakters erkennen läßt, daß er nicht 
imstande ist, aus eigener Kraft den Mindest
anforderungen der Volksgemeinschaft zu ge
nügen (Versager), 

2. wer 
a) aus Arbeitsscheu oder Liederlichkeit 

ein nichtnutzes, unwirtschaftliches oder 
ungeordnetes Leben führt und dadurch 
a.qdere oder die Allgemeinheit belastet 
oder gefährdet (Tunichtgut, Schma
rotzer) 

oder 
einen Hang zum Betteln oder Land
streichen, zu Arbeitsbummelei, Diebe
reien, Betrügereien oder anderen klei
nen Straftaten oder zu Ausschreitun
gen ln der Trunkenheit an den Tag 
legt oder aus solchen Gründen Unter
haltur.~spflichten gröblich verletzt 
(Taugenichts), 

oder 
b) aus Unverträglichkeit oder Streitlust den 

Frieden der Allgemeinheit hartnäckig 
stört (Störenfried), 

:lder 
3. wer nach seiner Penönlichkeit und Lebens

führung erkennen läßt, daß seine Sinnesart 
auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist 
(gemeinschaftsfeindlicher Verbrecher und 
Neigungsverbrecher). 

Artikel U 

Polizeiliche Maßnahmen 
gegen Gemeinschaftsfremde 

§2 

(1) Gemeinschaftsfremde werden durch die 
Polizei überwacht. 

(2) Reichen Überwachungsmaßnahmen nicht 
aus, so überweist die Polizei Gemeinschafts
fremde den Landes-(Gau-)fürsorgeverbänden . 

(3) Erfordert die Person eines Gemein
schaftsfremden eine schärfere Bewachung als 
sie in den Anstalten der Landesfürsorgever
bände möglich ist, so bringt ihn die Polizei in 
einem Lager der Polizei unter. 

(4) Strafbare Handlungen Gemeinschafts
fremder teilt die Polizei den Strafverfolgungs
behörden mit. 

§3 
(1) Die Landesfürsorgeverbände bringen auf 

ihre Kosten die ihnen überwiesenen Gemein
schaftsfremden in geeigneten Anstalten unter. 
Sie führen diese Aufgabe als staatliche Aufgabe 
durch. 

(2) Der Reichsminister des InneJ;Il bestimmt, 
welche Anstalten als geeignet anzusehen sind. 

(3) Soweit den Landesfürsorgeverbänden für 
den erstmaligen Neubau oder für die Erweite
rung von Anstalten Kosten erwachsen, beteiligt 
sich das Reich an diesen Kosten zur ~älfte. 

§4 

Der Gemeinschaftsfremde hat die Kosten sei
ner Unterbringung zu erstatten. 

Artikel W 
Maßnahmen der Justizbehörden 

ge·gen Gemeinschaftsfremde 

§5 

(1) Läßt ·jemand durch wiederholte ver
brecherische Betätigung sowie nach seiner son
stigen Lebensführung und nach ~~einer Persön
lichkeit einen Hang zu ernsten Straftaten 
erkennen, so verurteilt ihn der Richter als 
gemeinschaftsfeindlichen Verbrecher zu Zucht
haus von unbestimmter Dauer, sofern nicht auf 

eine schwerere Strafe zu erkennen oder der 
Täter der Polizei zu überweisen ist. Der Richter 
setzt im Urteil das Mindesmaß der Zuchthaus
strafe fest; es darf nicht weniger als 5 Jahre 
betragen. 

(2) Erlangt der Richter die Überzeugung, daß 
ein gemeinschaftsfeindlicher Verbrecher eine 
Einordnung in die Volksgemeinschaft nicht 
mehr erwarten läßt, ~o überweist er ihn als 
unverbesserlich der Polizei. 

(3) Der Verbrecher verfällt der Todesstrafe, 
wenn der Schutz der Volksgemeinschaft oder 
das Bedürfnis nach gerechter Sühne es erfor
dert. 

§6 

(1) Betätigt jemand eine Neigung zu Ver
brechen oder zu Vergehen, ohne ein gemein
schaftsfeindlicher Verbrecher zu sein, so ver
urteilt ihn der Richter zu Gefängnis von un
bestimmter Dauer, oder wenn zur Ahndung der 
Tat Zuchthausstrafe geboten ist, zu Zuchthaus 
von unbestimmter Dauer. 

(2) Der Richter setzt im Urteil das Mindest
maß der Freiheitsstrafe fest . Das Mindestmaß 
soll regelmäßig nicht weniger als 1 ·Jahr be
tragen. · 

(3) Ist der Täter ein Taugenichts oder Stören
fried , so überweist ihn der Richter der Polizei. 

§7 

(1) Erlangt die Justizbehörde während des 
Vollzuges der unbestimmten Strafe die Über
zeugung, daß ein Verbrecher aus Hang oder 
Neigung eine Einordnung in die Volksgemein
schaft nicht mehr erwarten läßt, so überweist 
sie ihn als unverbesserlich der Polizei . 

(2) Sind seit Beginn des Strafvollzuges acht 
Jahre abgelaufen, so ist der zu unbestimmter 
Strafe verurteilte, sofern er nicht vorher als 
gebessert aus dem Strafvollzug entlassen ist, 
der Polizei zu überweisen. Dies gilt nicht, bevor 
der Verurteilte das 35. Lebensjahr vollendet 
hat. Der Reichsminister der Justiz kann Aus
nahmen zulassen. 

§8 

(1) Läßt ein Mann durch wiederholte An
griffe auf die Sittlichkeit sowie nach seiner Per
sönlichkeit einen Hang oder eine Neigung zu 
solchen Taten erkennen, so ordnet der Richter 
neben der Freiheitsstrafe die Entmannung des 
Sittlichkeitsverbrechers an, wenn die öffentliche 
Sicherheit es erfordert. 

(2) Als Angriff auf die Sittlichkeit können 
An1a.ß zur Anordnung der Entmannung geben: 
Unzucht mit Kindern, Schändung, Nötigung zur 
Unzucht, Notzucht, Unzucht zwischen Männern, 
ferner eine aus Geschlechtslust begangene Kör
perverletzung, Tierquälerei oder öffentlich vor
genommene unzüchtige Handlungen. 

(2) Der Richter kann die Entm~nung selb
ständig anordnen, wenn der Täter zur Zeit einer 
der in Abs. 2 bezeichneten Taten sich in einem 
nicht nur vorübergehenden Zustand der Unzu
rechnungsfähigkeit befunden oder die Taten in 
mehreren von einander unabhängigen Rausch
zuständen begangen hat. 

(3) Von der Anordnung der Entmannung ist 
abzusehen, wenn der Täter zur Zeit der Tat das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

Artikel IV 
Minderjährige Gemeinschafts-

. fremde 

§9 
(I) Die polizeilichen Maßnahmen des Ge

setzes sind gegen Minderjährige nur zulässig, 
wenn ihre Einordnung in die Volksgemeinschaft 
nach der Erklärung der Erziehungsbehörde mit 
den Mitteln der öffentlichen Jugendhilfe vor
aussichtlich nicht zu erreichen ist. 

(2) Die Erklärung der Erziehungsbehörde 
entfällt bei Minderjährigen, die der Polizei 
nach den §§ 5 bis 7 oder nach § 10 überwiesen 
werden. 

(3) Minderjährige, die in einem Lager der 
Polizei untergebracht werden müssen, werden 
in Jugendschutzlager eingewiesen. 

§ 10 
(1) Jugendliche werden zu unbestimmter 

Strafe nur nach den Vorschriften für die 
Jugendstrafrechtspflege verurteilt. 

(2) Erlangt die Justizbehörde während des 
Vollzuges der gegen einen Jugendlichen ver
hängten unbestimmten Strafe die Überzeugung, 
daß · der Verurteilte eine Einordnung in die 
Volksgemeinschaft nicht erwarten läßt, und hat 
dieser das Mindestmaß der Strafe verbüßt, so 
überweist sie ihn der Polizei. 

(3) Ebenso überweist die Justizbehörde den 
zu bestimmter oder unbestimmter Strafe ver
urteilten Jugendlichen nach Verbüßung der 
Strafe der Polizei, wenn er nach ihrer Über
zeugung eine Einordnung in die Volksgemein
schaft voraussichtlich nicht erwarten läßt. 

Artikel V 
Unfruchtbarmachung 

'§ 11 
(1) Gemeinschaftsfremde, , bei denen ein für 

die Volksgemeinschaft unerwünschter Nach
wuchs zu erwarten ist, sind unfruchtbar zu 
machen. 

(2) Für die Kosten der Unfruchtbarmachung 
gelten § 13 Ai:>s. 2 des Gesetzes zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 
(Reichsgesetzbl I S. 529) und die hierzu erlas
senen Durchführungsvorschrif•en. Im Falle der 
Hilfsbedürftigkeit trägt der Landesfürsorgever
band, der verpflichtet ist, die Kosten der Unter
bringung zu tragen, auch die Kosten der Un
fruchtbarmachung. 
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Artikel VI 
SchI u ßvorsc h ri ften 

§ 12 

(1) Das Gesetz tritt am 1. Januar 1944 in 
Kraft. Es gilt auch in den eingegliederten Ost
gebieten. 

(2) Der Reichsminister des Innern, der Reichs
minister der Justitz und das Oberkommando 
der Wehrmacht erlassen die zur Durchführung 
und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Ein
vernehmen mit den beteiligten Reichsministern 
und dem Jugendführer des Deutschen Reiches. 

(3) Der Reichsminister der Justiz kann den 
Wortlaut des Reichsstrafgesetzbuches und die 

strafverfahrensrechtlichen Vorschriften des 
Reiches an dieses Gesetz anpassen sowie die Maß
regeln der Sicherung und Besserung und der 
Heilung nebst den mit ihnen zusammenhängen
den Vorschriften und das Recht der Entmündi
gung neu regeln. Er erläßt im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister des lnnern die zur ent
sprechenden Änderung des in den Alpen- und 
Donaureichsgauen geltenden Strafrechts, Straf
verfahrensrechts und Entmündigungsrechts er
forderlichen Vorschriften. 

(4) Der Chef des Oberkommandos der Wehr
macht kann den Wortlaut des Militärstrafgesetz
buches und die strafverfahrensrechtlichen Vor
schriften der Wehrmacht an dieses Gesetz 
anpassen. 

De: Führer 

Der Vorsitzende 

des Ministerrats für die Reichsverteidigung 

Der Reichsminist e r des Innern 

Der RE'ichsminister der Justiz 

Der Reichsarbeitsminister 

Der Reichsminister der Finanzen 

Der Relchlmlnlster und Chef der Reichskanzlei 

Der Leiter der P ar telkanzlei 

Begründung 
Jahrzehntelange Erfahrung lehrt, daß das Verbrecherturn sich fortlaufend aus minder

wertigen Sippen ergänzt. Die einzelnen Glieder solcher Sippen finden sich immer wieder zu 
Gliedern ähnlich schlechter Sippen und bewirken dadurch , daß die Minderwertigkeit sich 
nicht nur von Geschlecht zu Geschlecht vererbt, sondern häufig zum Verbrecherturn steigert. 
Diese Menschen sind meist weder gewillt noch fähig, sich der Volksgemeinschaft einzuordnen. 
Sie führr n ein dem Gemeinschaftsgedanken fr emdes Leben, haben selbst keinerlei Gefühl 
für Gemeinschaft, sind oft gemeinschaftsuntauglich oder gar -feindlich, also jedenfalls 
gemeinschaftsfremd. 

Es ist eine alte Forderung der mit ' der öffentlichen Fürsorge betrauten Stellen, Gemein
schaftsfremde (Asoziale), die infolge ihrer Unfahigkeit, sich der Gemeinschaft einzufügen, der 
Allgemeinheit dauernd zur Last fallen, zwangsweise zu bewahren. Bisher kennt das geltende 
Fürsorgerecht nur eine Bewahrung bei erwiesener Hilfsbedürftigkeit und bei freiwilliger 
Unterwerfung (§§ 11 und 13 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der 
öffentlichen Fürsorge; zwangsweise Unterbringung ist nach § 20 Reichsfürsorgepfl ichtverord
nung nur unter einschränkenden Voraussetzungen zulässig). Die Gemeinschaftsordnung 
erfordert aber eine Rechtsgrundlage, um Gemeinschaftsfremde über die unzulänglichen Mög
lichkeiten des Fürsorgerechts hinaus in aus reichendem Maße zwangsweise in Bewahrung 
nehmen zu können. 

Die Regierungen der Systemzeit versagten gegenüber den Gemeinschaftsfremden. Sie 
machten nicht die Erkenntnisse der Erblehre und Kriminalbiologie zur Grundlage einer 
gesunden Fürsorge- und Kriminalpolitik. Sie sahen infolge ihrer liberalistischen Denkweise 
stets nur die ,.Rechte" des Einzelmenschen und waren mehr auf dessen Schutz gegenüber 
staatlichen Machtäußerungen als auf den Nutzen der Allgemeinheit bedacht. 

Dem Nationalsozialismus gilt der einzelne nichts, wenn es um die Gemeinschaft geht. 

Die von der Reichskriminalpolizei nach der Machtübernahme auf Grund des sich allmählich 
entwickelnden nationalsozialistischen Polizeirechts gegen die Gemeinschaftsfremden eingelei
teten Maßnahmen zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung entsprangen d iesem Grundsatz. 
Dabei setzte sich die Erkenntnis durch, daß die- Behandlung Gemeinschaftsfremder nicht so 
sehr in den Aufgabenkreis der Fürsorge als in denjenigen der Polizei gehört. Fürsorge kann 
nach nationalsozialistischer Auffassung nur Volksgenossen zugute kommen, die ihrer bedürft ig, 
aber auch würdig sind. Bei Gem einschaftsfremden, die der Volksgemeinschaft nur Schaden 
zufügen, ist nicht Fürsorge, sondern Zwang auf polizeilicher Grundlage notwendig, mit dem 
Ziel, sie entweder durch geeignete Maßnahmen wieder als nützliche Glieder der Volksgemein
schaft zu gewinnen oder doch an einer weiteren Schädigung zu hindern. Der Schutz der 
Gemeinschaft steht dabei im Vordergrund . 

Der Entwurf dehnt schließlich die schon im geltenden Recht gegen Sittlichkeitsverbrecher 
vorgesehene Entmannung auch auf Personen aus , die sich einer Neigung zu gleichgeschlecht
licher Unzucht hingeben. Die neuere ärztliche Erfahrung lehrt, daß auch gegen diese Personen 
die Entmannung eine wirksame Waffe is t . 

Bei Minderjährigen muß der Tatsache Rechnung getragen werden, daß für ihre Erziehung 
in erster Linie die Erziehungsmaßregeln der öffentlichen Jugendhilfe, namentlich Fürsorge
erziehung und Schutzhaft, und bei straffällig Gewordenen der Jugendstrafvollzug zur Ver
fügung stehen. Gegen Minderjährige sollen daher die polizeilichen Maßnahmen des Gesetzes 
nur zulässig sein, wenn nach Erklärung der Erziehungsbehörde eine Einordnung in die Volks
gemeinschaft mit den Mitteln der öffentlichen Jugendhilfe voraussichtlich nicht zu erreichen ist. 
Zu unbestimmter Strafe sollen Jugendliche nur verurteilt werden, wenn die Voraussetzungen 
de~; Verordnung gegen jugendliche Schwerverbrecher vom 4. 10. 1939, RGBl. I, S. 2000, oder der 
Verordnung über die unbestimmte Verurteilung Jugendlicher vom 10. 9. 1941, RGBl. I, S. 567, 
gegeben sind. 

Die Gemeinschaftsfremden, insbesondere die Versager und Tauger.ichtse, gehören überaus 
häufig Sippen an, die im ganzen oder in ihren einzelnen Gliedern Polizei und Gerichte dauernd 
beschäftigen oder sonst der Volksgemeinschaft zur Last fallen . Der Entwurf ermöglicht es 
daher, Gemeinschaftsfremde unfruchtbar zu machen, wenn von ihnen unerwünschter Nach
wuchs zu erwarten ist. Darüber, ob unerwünschter Nachwuchs von einem Gemeinschafts
fremden zu erwarten ist, sollen die Erbgesundheitsgerichte entscheiden. Von der Schaffung 
eines besonderen Ehehindernisses für Gemeinschaftsfremde konnte abgesehen werden, da 
gemeinschaftsfremdes Verhalten im Sinne des § 1 des Gesetzes stets als eine geistige Störung 
anzusehen ist, die die Eheschließung für die Volksgemeinschaft unerwünscht erscheinen läßt 
(§ 1 Abs. 1 Buchst. c des Ehegesundheitsgesetzes). 

Die Durchführung des Gesetzes im einzel~en wird in Durchführungsverordnungen der 
beteiligten Fachminister geregelt werden. 

Der Entwurf eines Gesetzes über die Behandlung Gemeinschaftsfremder will diese 
Erfordernisse erfüllen, indem er die bisherigen polizeilichen Maßnahmen übernimmt und neu 
gestaltet, ferner zusätzlich neue Rechtsgrundlagen schafft für gerichtl iche Entscheidungen, 
soweit Gemeinschaftsfremde straffällig werden, sowie für die Unfruchtbarmachung Gemein
schaftsfremder, wenn zu erwarten ist, daß sie einen für die Volksgemeinschaft unerwünschten 
Nachwuchs haben werden. 

Als gemeinschaftsfremd bezeichnet das Gesetz in Anwendung der Erkenntnisse der Erb
lehre und der Kriminalbiologie drei Personengruppen: 

1. Die Versagergruppe 
Menschen, die nach ihrer Persönlichkeit und Lebensführung, insbesondere infolge von 

außergewöhnlichen Defekten des Intellekts oder des Charakters erkennen lassen, daß sie nicht 
imstande sind, aus eigener Kraft den Mindestanforderungen der Volksgemeinschaft zu genügen. 

2. Die Gruppe der Arbeitucheuen und Liederlichen 
Menschen, die bald als Tunichtgute oder Schmarotzer ein nichtsnutzes, unwirtschaftliches 

oder ungeordnetes Leben führen und damit andere oder die Allgemeinheit belasten oder 
gefährden, bald als Taugenichtse einen Hang zum Betteln oder Landstreichen, zu . Arbeits
bummelei, Diebereien, Betrügereien oder anderen kleinen Straftaten an den Tag legen; zu 
dleser.Gruppe können auch· Personen gerechnet werden, die aus Unverträglichkeit oder Streit
lust den ·Frieden der Allgemeinheit hartnäckig stören un ddie der Entwurf deswegen als 
Störenfriede bezeichnet. . 



3. Dl• Verbreehercruppe 
Menschen, die nach ihrer Persönlichkeit und Lebensführung erkennen lassen, daß ihre 

Sinnesart auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist. 
Um sicherzustellen, daß diese Gemeinschaftsfremden, die durch ihr V erhalten der Volks

gemeinschaft Schaden zufügen, wieder für die Gemeinschaft zurückgewonnen werden oder 
aber, wenn dies nicht möglich ist, an einer weiteren Schädigung mit staatlichem Zwang 
gehindert werden, sieht der Entwurf zunächst für die nichtstraffälligen Gemeinschaftsfremden 
polizeiliche Maßnahmen vor. Dabei ist in erster Linie an die polizeiliche Uberwachung gedacht, 
worunter eine Uberwachung mit besonderen Auflagen, Geboten und Verboten, zu verstehen ist. 
Reichen Uberwachungsmaßnahmen nicht aus, so schafft der Entwurf die Rechtsgrundlage für 
die Einweisung dieser Gemeinschaftsfremden in die Anstalten der Landesfürsorgeverbände. · 
Reicht auch diese mehr bewahrende Freiheitsentziehung nicht aus, so wird der Gemein
schaftsfremde in einem Lager der Polizei untergebracht. Damit hat sich der im Fürsorgerecht 
entwickelte Bewahrungsgedanke auch auf dem Gebiet des vorbeugenden Schutzes der Gemein
schaft durchgesetzt. 

Besondere Bedeutung kommt der Bekämpfung der straffälligen Gemeinschaftsfremden zu. 
Das Gesetz regelt daher neben der polizeilichen Behandlung Gemeinschaftsfremde~ auch die 
Behandlung straffälliger Gemeinschaftsfremder durch die Gerichte. Die Aufgabe, die straf
flilligen Gemeinschaftsfremden der Gemeinschaft wieder als nützliche Glieder zuzuführen, 
obliegt nicht der Polizei, sondern den Justizbehörden, desgleichen ihre Unschädlichmachung, 
soweit dies mit der Strafe und deren Vollzug möglich ist . . 

Die Strafe der verbrecherischen Gemeinschaftsfremden darf daher nicht ausschließlich 
Ahndung ihrer Straftaten sein, sondern soll vorwiegend der Wiedereingliederung in die 
Gemeinschaft dienen und dabei der Eigenart der kriminellen Gemeinschaftsfremden ent
sprechen. Da sich im voraus nicht übersehen läßt, welcher Zeitraum erforderlich ist, um den 
verbrecherischen Gemeinschaftsfremden nach seiner erb- und konstitutionsbiologischen Eigen
art so nachhaltig zu beeinflussen, daß er für die Volksgemeinschaft weder eine Gefahr noch 
eine Last mehr bildet, muß die Strafe gegen ihn von unbestimmter Dauer sein. 

Der Entwurf stellt daher wie der Polizei die Freiheitsentziehung auf unbestimmte Zeit, 
so auch den Gerichten die unb~stimmte Verurteilung zur Verfugung, und stattet sie damit 
über das Gewohnheitsverbrechergesetz vom 24.11.1933 hinaus mit einer Waffe aus, die von der 
Strafrechtswissenschaft und von der Kriminalbiologie seit langem gefordert wird. 

Die unbestimmte Strafe hat nicht nur den Vorzug vor der bestimmten Strafe, daß sie der 
sittlichen und geistigen Entwicklung des Verurteilten ~n der Strafhaft angepaßt werden kann, 
sondern sie packt auch den Verurteilten weit stärker: Sie gestattet ihm nicht, die Strafzeit 
mehr oder minder innerlich unbeteiligt abzusitzen, sondern rüttelt ihn auf und zwingt ihn zur 
Arbeit an sich selbst, um sich die Entlassung aus der Anstalt durch innere Umkehr zu verdienen. 

Im einzelnen unterscheidet der Entwurf zwischen Verbrechern, die nach ihrer Lebens
führung und Persönlichkeit einen starken Hang zu ernsten Straftaten offenbaren, und anderen, 
die eine minder ausgesprochene Neigung zu Straftaten aller Art betätigen. Für die ersteren 
setzt er das Mindestmaß der unbestimmten Strafe auf fünf Jahre Zuchthaus fest, die letzteren 
bedroht er je nach der Bedeutung ihrer Straftaten mit Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter 
einem Jahr. 

Unverbesserliche Verbrecher soll der Richter von vomherein ausscheiden und der Polizei 
überweisen, der die Durchführung der Aufgabe, die Volksgemeinschaft vor diesen Elementen 
zu schützen, obliegt. Sie werden damit zu Personen minderen Rechts erklärt und um ihrer 
minderwertigen Veranlagung willen einer im wesentlichen auf Verwahrung abgestellten 
Behandlung zugeführt. Oberweisung an die Polizei sieht der Entwurf ferner vor für Land
streicher, gewerbsmäßige Bettler und ähnliche mehr lästige als schädliche Taugenichtse; der 
Grund hierfür liegt darin, daß diese Gruppe von Gemeinschaftsfremden der Gruppe der 
Schmarotzer nahesteht, insofern bei beiden die Grundlage ihres Verhaltens in Arbeitsscheu 
oder Uederlichkeit zu suchen ist; daher ist für beide Gruppen dieselbe Art der Behandlung 
angezeigt. Verbrecher aus Hang oder Neigung dagegen, bei denen Be5serung und innere Um
kehr nach strat!ster Arbeitserziehung erwartet werden kann, sollen in den Strafanstalten 
einem Versuch der Wiedereingliederung in die Gemeinschaft unterworfen werden. Schlägt 
der Versuch fehl, so ermächtigt und verpflichtet der Entwurf die höhere Vollzugsbehörde, 
den Verurteilten nachträglich der Polizei zu überweisen. Diese Regelung der Behandlung 
straffälliger Gemeinschaftsfremder bedeutet eine . erhebliche, aber drin~end notwendige Um
gestaltung des Strafrechts, nämlich den Verzicht auf die Zweispurigkelt der strafrechtlichen 
Erkenntnisse (Strafe und zusätzlich Sicherungsverwahrung) zugunsten der entsprechend ge- . 
stalteten Erziehungsstrafe, während die reine Sicherung als Aufgabe der Polizei anerkannt wird. 
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Zum Vollzug und zur bedingten Entlassung 
aus der Sicherungsverwahrung 

Von Oberregier~mgsrat Dr. Ru d o I p h, Landesstrafanstalt BruchsallBaden 

Am 31. 12. 1955, dem Stichtag dieser Betrachtung, saßen 
:n der Landesstrafanstalt Bruchsal bei einem Gesamtstand von 
661 Zuchthausgefangenen und Sicherungsverwahrten ein: 

a) 50 = 7,6 °/o Zuchthausgefangene mit anschließender, noch 
nicht begonnener Sicherungsverwahrung nach durch
schnittlicher Strafzeit von 4 Jahren 10 Monaten, 

b) 47 = 7,2 °/o Sicherungsverwahrte mit bereits voraus
gegangener Strafzeit, die im Durchschnitt 3 Jahre 7 Mo
nate betragen hatte. 

Diese 97 Sicherungsverwahrte wiesen insbesondere folgende 
\1erkmale auf: 
1. DeI i k t e : 

Eigentumsdelikte: 83 °/o, Sittlimkeitsdelikte: t7 'lo. 
1. V o r s t r a f e n : 

17 1/t bis zu 9 Einträgen im Strafregister, 73 1/t 10 und mehr Einträge 
im Strafregister. 

J. Früh k r i m i n a I i t ä t : 

Erstmals straffällig vor dem 10. Lebensjahr: .49 1/t, erstm.lls straf
fä.llig zwischen dem 10. und .24. Lebensjahr : 40 1/e, 

4· Familienverhältnisse: 

Et?oa so 1/t aus geschiedenen oder getrennten Ehen, Halbwaisen oder 
unehelicher Herkunft, je 15-30 1/t ledig, geschieden oder wiedener
heiratet, so 1/t ohne jede familiäre oder sonstit!':e Bindunv 

5· Tatsächlich ausgeübte ßerufstätigkeit: 
68 •!• Hilfsarbeiter, 32 •!• in erlernten Berufen tä'tig. In beiden Gruppcr 
waren aber rund 74 hiüifig arbeitslos oder verrichteten nur Gelegcn 
hciuarbciten. 

6. G e i s t i g - s e e I i s c h e r Z u s t a n d : 
70 •1. normal, 15 •!• landläufig dumm bis sd1wachsinnig, 8 •!• Psycho
pathen, I •/• abartig - vorwiegend Sexualverbrecher -, etwa lf., 
aktive Antisoziale, alle übrigen haltlose Asoziale. 

7· A I t e r b e i B e g i n n d e r S i c h e r u n g s v e r w a h r u n g 
und möglicher Entlassung: 
Die Verurteilung zu Sicherungsverwahrung liegt ü~rwiegend um das 
40. Lebensjahr. Nach Vollstreckung der erkannten Zucht.hausstrafe und 
anschließendem Vollr.ug der Mindestzeit von 3 Jahren Sidlerungsver
wahrung steht eine frühest möglidte Entlassung gemäß S •P f StGB 
größtenteils erst zwisdten dem 47· und 50. Lebensjahr in Aussicht. 

Bei Kriegsende 1945 erlangten fast sämtliche Sicherungs
verwahrten die Freiheit. Bis zur Währungsumstellung 1948 
blieb ihre Zahl gering, sie steigt seither fortlaufend. Auch die 
Durchschnittshöhe der zusammen mit der Sicherungsverwah
•ung erkannten Zuchthausstrafen nimmt zu. Die Ursache 
dafür liegt - abgesehen von einer zeitweisen Zurückhaltung 
der Gerichte - darin, . daß ein großer Teil der früheren 
Sicherungsverwahrten, die 1945 die Freiheit erlangt hatten, 
bis zur Währungsumstellung Unterschlupf auf dem Gebiete 
des Schwarzmarktes u. ä. fand. Als dieser "Weizen" nicht 

mehr blühte, kamen sie wieder auf die Laufbahn des Ver
brechens. 

Zusammenfassend ergibt sich beim Strafantritt für die 
Masse der Sicherungsverwahrten folgendes Persönlichkeitsbild: 

Der ~estrafung und noch mehr der verhäng(_en Sicherungsverwahrung 
steheo/sie zu 99 1/e einsichtslos gegenüber. Jede Schwierigkeit, z . B. die 
durdi Arbeitsscheu selbst verursadtt<', entschuldigt in ihren Augen ihr ver
brecherisches Tun. Gemütswerte fehlen oder sind verkümmert. Auch im 
kleinsten treibt sie krasser EgoiSmus. Politische und wirtsdtaftliche Nihi .. 
Iisten, fühlen sie sich stets als Verfolgte der jeweiligen Staats- und Gescll
sdlaftsordnung. Dem Vollzugsbeamten treten sie voll Ressentiments gegen· 
über. Im Anstalt~bctrieb durch ihre vorausgegangenen Strafverbüßun~en 
durch und durch erfahren, verstehen sie, unter der Masse der Gefangenen 
zu verschwinden. Ihr Blick ist stur auf die Tatsache ihrer Verurteilung 
gerichtet. Ohne jedes . ernste Planen und Voraussorgen für die Zukunft 
bewegen sie sich völlig in Illusionen. Auf fast allen Lebensgebieten muß 
für sie ein ganz neuer Weg gefunden und ihnen klargemadtt werden. 

Mit der allgemeinen, insbesondere wirtsdtaftlichen Gesundung kam ab 
1949 hier eine Reihe führungsmäßiger .Musrergefangener" nach durch
schnittlich I bis 2Jähriger Dauer der Sicherungs".erwahrung zur bedingten 
Entlassung. Um den Obergang in die Freiheit schrittweise durchzuführen, 
brachten wir sie in halboffenen Heimen, z. B. Arbeiterkolonien, unter. 
Schon di<' ersten Fälle zeigten , daß sie sich einer auch nur lockeren Haus ... 
ordnung auf die Dauer nicht einfügten. Sie verstanden es. sidt aus den 

sehr um sie besorgten, musterhafte~ Heimen zu entferne~ und in die 
Großstadt überzusiedeln . Hier sind sie in kurzer Zeit gestrandet . An
dere ältere Eigentumsdelinquenten, die wir in der Annahm.e eingetretener 
Altersreifung in Altersheimen untergebradlt hatten, begannen sogar in 
diesen eine Reihe von Kleinbetrügereien anlaufen zu lassen. Ebenso ver
sagten diejenigen. die wir ynter die Aufsicht anstaltsfremder Betreuer in 
die Freiheit entlassen hatten. Sie entzogen sich schon nach kurzer Zeit 
jedem äußeren Halt. Im Daseinskampf aber verfällt der haltsmwad!e 
frühere Kriminelle beim Fehlen einer geeigneten Bindung bei der ers t~:n, 
meist selbstgeschaffenen Schwierigk~ it wieder seiner eingewurzelten Krimi
nalität. Interessant war bei den genannten Fällen ihre durchwegs sehr 
flache Strafeinsicht und ihre totale Selbsttäuschung, in der Freihe1t :10f 
eigenen Füßen bestehen zu können. Dagegen hielten mehrere wegen Sitt
lichkeitsdelikten eingesessene Entla!iisene, die ein enges Vertraucnsver· 
hältnis zu dem hiesigen Anstaltsarzt gefunden hatten, ohne besondere 
Sidlerungen durch. Sie hielten sidt solange, als sie diese Verbindung 
aufrechterhielten. Auch einige jüngere Entlassene, die, einem Brtreuer 
unterstellt, draußen gcte Ehen eingegangen hatten, wurden trotz auf· 
tretender erheblicher wirtsduftlicher sm wierigkeiten nicht wieder kriminell. 
Wir kamen zu dem Ergebnis, daß halboffenen, außerhalb der Justizver
waltung stehenden Heimen eatlassene Sicherungsverwahrte möglichst nicht 
zugemutet werden sollen. Dies bedeutet eine Abschiebung der Verant
wortung an Stellen, denen zu wenig über Charakter, Verhal ten und 
Vorleben dieser Menschen bekannt ist. Sie sind überdies stets mindestens 
eine B·el..stung für ein derartiges 1-le:m. 

Diese Erfahrungen führten dazu, den bisherigen Sicherungs
verwahrungsvollzug auf die Linie einer ausgesprochen aktiven 
Resozialisierungsarbeit am einzelnen Ver:wahrten festzulegen 
und dj_e vorherige Entlassungspraxis einschneidend zu ändern. 
Unser heutiges Vorgehen läßt sich dahin zusammenfassen: 

a) Verlängerung der an die Verbüßung der Freiheitsstrafen 
anschließenden Sicherungsverwahrungszeit auf minde
stens 3 Jahre, wie in § 42 f. StGB grundsätzlich vorge
sehen; 

b) stärkere berufliche Ausbildung und verschärfte Anforde
rungen in charakterlicher Hinsicht; 

c) Hinzuziehung zu Arbeiten außerhalb der Anstalt unter 
gelockerter Aufsicht und Ausbau einer besonderen Be
währungsabteilung mit möglichster Angleichung an die 
Verhältnisse der freien Wirtschaft; 

d) insbesondere aber YOr der Entlassung sorgfältigste Aus
wahl des Arbeitsplatzes und der Wohnung für den Ent
lassenen. Dieser muß den Anforderungen seines Arbei!s
platzes gewachsen sein, die Wohnung darf nicht in einer 
ihn gefährdenden Umgebung liegen, Möglichkeit zu 
einem familiären oder sonstigen Anschluß soll gegeben 
sein; 

e) als Wichtigstes: Ausbau der Nachbetreuung und deren 
Zusammenfassung in der Hand des Anstaltsfürsorgers. 
Nur so bleibt das persönliche, auf Autorität und Ver
trauen beruhende Verhältnis zu dem Entlassenen be
stehen, das diesen in der Freiheit weiterhin trägt. 

Die gesetzliche Grundlage für den Vollzug der Sicherungsverwahrung 
bi:den hier die §§ 174 und 175 der badisdt-württembergischen Strafvo1l-
2".q.;sordnung. Diese Bestimmungen entsprechen im wesentlichen den 
Z iffern .111, 213 und .114 der früheren Reidtsstrafvollzugsordnung vom 
:!:!. 7· 1940 bzw. der Ziffer 211 der Vorläufigen Strafvollzugsordnung für 
Nordrhein-Westfalcn, der Ziffer 109 der Bayerischen Strafvollzugsord

nung und den ' Ziffern r8o, 181 der Ordnung für das Gefängniswesen ja 
Hessen. Diesen Bestimmungen der Strafvollzugsor.dnung sind weitere 
Rimtlinien für den Vollzug der Simerungsverwahrung - in Baden
W,iirnemberg vom 19. Il. 1951 - gefolgt. Der Sidterungsverwahrte irt 
hinsichtlich der Erlangung von Vergünstigungen gegenüber dem Straf~ 
gefangenen etwas bevorzugt. Insgesamt stellen alle bisherigen Vorschriften 
aber keine fest bestimmte, ins einzelne gehende Regelung dar. Sie sind 
begrüßenswerterweise lediglich ein Rahmen, welcher dei- Praxis eine 
weitere Ausgestaltung erlaubt. 

Die derzeitige vollzugsmäßige Ausgestaltung der Sicherungs
verwahrung wird bei folgenden Fragen problematisch: 
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a) ob und welche Vergünstigungen bzw. Erleichterungen 
den Sicherungsverwahrten gegenüber Strafgefangenen 
allgemein gewährt wird und 



b) welche darüber hinausgehenden besonderen Lockerungen 
auf dem Wege zur Resozialisi-erung den dazu geeigneten 
Sicherungsverwahrren bewilligt werden können . 

Im badisch-württembergischen Vollzug ist bei dieser Frage 
daYon auszugehen \ daß hier Zuchthausgefangene und Siche
rungs\'erwahrre nebeneinander untergebracht sind, weil :lie 
Möglichkeit getrennter Unterbringung . der Sicherungsver
wahrten einfach nicht besteht. Eine wesentliche Sonder
behandlung der Sicherungsverwahrten gegenüber den Zucht
hausgefangenen in der äußeren Gestaltung des Vollzugs ist 
daher kaum möglich. Sie erscheint auch nidn erforderlich, 
de.nn der Bruchsaler Strafvollzug ist bereits weitgehend ge
mildert. Da beim Anstaltsgewohnten besser am Anfang nicht 
die Härte, sondern die Milde steht, ist in unserer Langfristi
gen-Anstalt der Vollzug von Anfang an ein bewußt milder. 
Härte wird nur dann und insoweit eingesetzt, als die Milde 
verkannt oder ausgenützt wird. Anders' erreicht man allen
falls, daß innerlich Hartgesottene aus opportunistisd1en Er
wägungen äußerliches Wohlverhalten zeigen. Eine innere 
Wandlung wird damit nicht erzielt. 

Sodann geht es darum, die Unverbesserliroen von den noch 
Besserungsfähigen zu scheiden und letztere einer Resoziali
sierung mit späterer bedingter Entlassung zuzuführen. Wie 
läßt sich dies angesichts der \'Orwicgend negativen Ausgangs
daten und der bis 1951 gemachten ungünsti gen Erfahrungen 
durchführen? 

Der Sicherungsverwahrung voran geht der Vollzug der cr:..J.n n:en 
Freiheitsstrafe unter den Merkmalen der Sühne, .1\Uschreckung, ILs:.erung 
und Sicherung. Mit der Ye-rbüßun::; der Strafe soll die Tat gc:.U :1nt sein. 
Die Merkmale der Al:-sdueckung, Bcs~erung und Sidlerung wcrt~-·n aber 
vom Zweck der Sicherllngsverwahrung wieder mit umfaßt. D.1 bC'i muß 
allerdings bei den Unverbesserlichen, die nicht mehr abgeschreckt od.:r r;e
bessert werden können, das Merkmal der Sicherung in den YorJcrr;rund 
gestellt werden, während be1 den noch Bess.:run~sf:ihigen das z:rl der 
Resozialisierung voranzustellen isr. Die Hauptauföabe liegt a !>O darin, 
die Unverbesserlid1en von den nodl B~~servng!'fähigcn zu sd1 eidcn 
und letzteren den \V'eg zur Resoziali~ierung zu ebnen. Dies erfordert 
neben viel Geduld eine gründlid1e. über Eingere Zeit fortdaun nde Er
fo rschung des Pcrsönlidik·~itsbildes. Sie hat bereits beim Eintritt in die 
Ansta lt zur Verbüßung der \oOrangchenden Zuchthausstrafe eim.u,ctzen. 

Daß heute jeder Volizug mit einer ,.Pe-rsönlichkeitscrforschung'" b!:;;innt , 
ist allgemein bekannt. Nach der soziologischen, kriminel:<•n. :Hbeits· 
nüßigcn und psydl i:urisdt·psydlologischen Seite hin wird jed:r in die 
Strafanstalt eintretende Gefangene erforscht , In einer ansch licß~ndcn 8\!
sp rechung - Konferenz - erfolgt seine Einordnung in den /\n~ralts
betri eb nadl einem seinem Persönlidlkeitsbild entsprechende-n \orläuh~en 
Plan. Dieser ersten Festlegung folgen mindestens alljähr li ch 3uf neucn 
,.Zwisdlenkonfer~nzen'" Ergänzung~n und i\nderungl·n. 

Sclbst"erständlich wird bei der Persönlichkeitserforschung, 
!nsbesondere der ersten grundlegenden Besprechung, vo ·1 dem 
Lebenslängs- und -querschnitt ausgegangen . Dieser ergibt sich 
vor allem aus den Urteilsfeststellungen, womit deren ganz 
besondere Bedeutung klar zutage tritt. Entsprechend dem 
vorerwähnten Plan wird der Gefangene in Einzel- oder Ge
meinschaflszelle eingewiesen, zur Arbeit eingeteilt und ·be
stimmt, ob und an welchem Unterricht er teilnehmen kann, 
auch wi~ seine Freizeit sonst gestaltet wird. Liegen nicht be
sondere Gründe vor, erfolgt schon nach relativ kurzer Beob
achtungszeit auf der Einzelzelle der Obertritt zu gemeins:tmer 
Arbeit, gemeinsamem Unterricht und gemeinsamem 1-:of~ang. 
Freizeitveranstaltungen, wie Radio, Film usw. stehen jedem, 
der sich in die äußere Ordnung der Anstalt einfügt, nach 
kurzer Zeit offen Dies gesd1ieht, weil dem anstaltserfahrenen 
Gewohnheitsverbrecher, der vor Verhängung der Sicherungs
v-erwahrung schon mehrere langjährige StrafverbüBungen 
hintet' sich gebracht hat, mit besonderer Härte nicht mehr 
beizukommen ist. Insassen, die, wie es hier bei etwa 30 °/o 
der Fall ist, bis 1945 jahrelang in Konzentrationslagern unter 
härtester, brutalster Disziplin eingesessen sind, ist auch mit 
rigoroser Strenge nicht mehr beizukommen. Wir erstreben 
deshalb von vornherein eine Aufl01.kerung der verkrampften 
Persönlichkeit und such.en an das Innenleben der Gefangenen 
heranzukommen, um so ein Vertrauens verhältnis zu schaffen. 
Nur sehr ernste Verstöße gegen die Hausordnung führen z. B. 
zur Rückverweisung auf die Ein zelze: le und in den Schweige
hof. Der Gefangene soll und muf\ wissen, daß die Wahl 
zwischen Milde und Härte in seiner eigenen Hand liegt. Dieser 
Vollzug v-ersucht wieder höhere Werte an den verflachten 
Kriminellen heranzutragen. 

Dies geschieht durch die '' orwic~cn d lebenskundlieh aufgezogene Schule, 
die zahlrcidlcn beruflid1en Fort bi ldunbsmögl ichkeiten, die religiösen 
Unterwei sun ~sstu ndcn, die Tci!tuhnH.: .tn Musikabteilungen und am Chor 
sowie an einem breit aufgezogcnl'n ~ponbct ricb. Das Ziel ist eine Hebung 
des geistit;cn und morali sd1cn Gn .. lmtnive:tus . Dem verbitterten Gesell-

schaftsfeind wird nahcgcbrad1t , dJ.I ; die gesellschaftliche Ordnung doch 
erhcbli ..-hc 'Werte zu bicr .. ·n vcrnug. S..:hwi eriger ist es, dem einzelnen Tat~ 
einsieht und die Erke~nrnis 7U nrsch:1ffen, daß mindestens eine sdlwae 
Lebens führungsschu ld ::wf ihm liegt. Emcn Großteil dieser Aufgaben 
tragen die Anstaltsgeisrlifficn. Ihre Bemühungen werden insbesondere vom 
Fürsorger bei De~p red1ung der äuße ren wieder zu ordnenden Lebensver
h:iltni !>sc unters~iitzt. denn auch die äußere Lebensplanung und -gestaltung 
bedarf einer grundlegcndt·n Andcrung. Zusammcnge~aßt werden diese 
Einzcleinwirkun~l·n durdt regcl m:ißig:e ausführliffie Riidtsprachen mit dem 
Gd ~n • ·enen vo; einem größeren - Anstalrsvorstand, Fürsorger, GeiH
liLhe, eo \\' erkmeistl'r und Stock wcrksbeamtc umfassenden - Kreis. Auf 
diese \\/eise kri st.tllisie rt sich immer mehr heraus, auf welchen Weg in 
die Freiheit der Langfristige gewiesen werden soll. 

All diese Verhältnisse zu entwirren und z u ordnen, ist ein schwieriges 
und Jan gwieri~es ße~innen. Um aber die Zukunft des Gefangenen 7.u 
klären, muß es vor dem Verlassen der Anstalt abgeschlossen sein. -

Da die Arbeitscheu zu den wichtigsten Charaktereigen
schaften des Sicherungsverwahrten gehört, kommt der Arbeits
erziehung für den Lebenskampf der späteren Freiheit über
ragende Bedeutung zu. Die meisten Verwahrten müssen einen 
jahrelangen inneren Entwicklungsgang durchmach·en, bis sie 
erkennen, daß nicht die Bequemlichkeit od.er. die Belohnung 
eines Arbeitsplatzes ausschlaggebend sein dürfen, sondern seine 
Bedeutung für ihr späteres Fortkommen. Wer einerseitS 
raschmöglichst in die Freiheit zurückwill, andererseits in der 
Anstalt einen typischen Druckposten erstrebt, dem ist es um 
seine Eingliederung in den Arbeitsprozeß der Freiheit nicht 
sonderlich ernst. Die meisten Verwahrten müssen aber aud1 
bezü glid1 ihrer arbeitsmäßi~en Möglichkeiten in der Freiheit 
eine sehr harte Desillusionierung durchmachen. Sie glauben 
trotz ihres Altcrs noch überall unterzukommen oder gar ein 
vor Jahrzehnten einmal gelerntes Handwerk ausüben zu 
können. Es bedarf vieler Hin weise, bis sie von dieser 
Täuschung abkommen und si ch cntsd1ließen, ihre Fähigkeiten 
deme~tsprechend auszubilden. Eine derartige Ausbildung i~t 
aber ein Jahre erford:ernder Prozeß. 

Bei der überragenden Bedeutung: der Arbeit ist es wichtig , in weldH~r 
Form eine Anstllt die Arbcitsptlidu ihrer In sassen auswertet; zunächst 
genügen fü r die Erziehung des Arbcitsstheucn einfache Betriebe wie Korb 4 

mad1erei , wenn sie nur in einer st raA:.cn, die Arbeitskraft ausschöpfenden 
Form ausgestaltet si nd. H :u der Gefangene gelernt, den Anforderungen 
ei nfacher Betriebe daue rnd zu genügen, so kann weitergeschritten werden. 
.1\ be r selbst d -!.' r gutl·n ~;:jJlens gcwordene Entlassene versagt nur allz:.J
lcidlt , ~·cnn seine Vorbereitung kl.'ine derartige ist, daß er draußen seinen 
Arbeitlplatz voll au~zufüllen verm<1g. Hier liegen im langjährigen Anstalts
aufenthalt Gefahren. Gewiß, jede Strafanstalt hat eine Schneiderei, 
Sch!Qsserei, Schreinerei und 5.r.huhmacherei und meist auch einen land
winschaA:lichcn Betr ieb, doch eine Vielzahl ihrer Insassen steckt in primi
tiven Massenbetrieben ohne jcglid-!cn berufsfördernden Wert. Der zu 
Entlassende muß deshalb rechtzeitig aus derartigen Betrieben heraus
genommen werden und d ie Anstal t muß ihre Grundbetriebe auf der Höhe 
der freien Wirtschaft halten. w·ir geben aber außerdem jedem inter
essierten Gefangenen ausgiebige Gelegenheit zu einer Verbesserung seinl!r 
beruflichen Kenntnisse und Fähi~keiten. Dem dient einmal ein a<Js
gedehnter abendlicher Fachunterricht, sodann die nahezu alljährliche 
~..,.iedcrholung von Fortbildungskur~cn im Metall-, Holz- und Textilfach. 
Trotzdem muß eine Ausbildun~ in sehr bedtutsamen Gewerbezweigen wie 
etwa dem der Elektrotechnik t'ntfallcn" .,.·eil der Anstalt· die ent-

sprechenden Betriebe fehlen . Man muß sich dieser Unzulänglichkeircn 
bewußt sein, da sonst eine viel zu optimist isdte Auffassu ng über die 
Einsatzmöglichkeiten Fntli.\ssener entsteht. 

Der Glaube, ein 50 jähriger, womöglich noch körperlich 
reduzierter, über keinerlei Grundkenntnisse verfügender 
Mann könne heute noch überall unrerkommen, ist eine Täu
schung. Urisere Erfahrungen haben darüber hinaus bewiesen, 
daß in vielen Fällen die Sicherungsverwahrten nur über die 
Landwirtschafl: wieder Fuß fassen können. Der Mehrzahl 
unserer Entlassenen versperrt die Haltung der Allgemeinh ~; t 
fürs erste den Eintritt in Handwerk und Industrie. Sie müssen 
deshalb meist den Umw·eg über die Landwirtschafl: nehmen. 
Aber auch hier wird der 5Q,jähri.ge Entlassene nur dann sicher 
aufgenommen, wenn er mit den entsprechenden Arbeiten voll 
vertraut ist - er sollte sogar möglichst über Spezialkenntnis~e 
wie etwa Melken verfügen. All dies muß bei der äußeren 
Resozialisierungsarbeit bedacht werden. Die Entlassung lang
fristi g Verwahrter erfordert eine lange systemat-ische Vor
bereitung. Sie darf weder vorzeitig abgebrochen, noch einem 
häufigen Zielwechsel unterworfen werden. Nichts gefährdet die 
Wiedereingliederung des Verwahrten mehr als der kurzsich
tige Wunsch, ihn möglichst bald einer Freiheit zuzuf.ühren, 
der er doch nicht gewachsen ist. 
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Wichtig ist sodann die charakterliche Oberprüfung des Ver
wahrten, insbesondere, ob er Einsicht und Reue in seine Ver
fehlungen gewonnen hat. Die äußere Einordnung erlaubt 
hierüber ke-inen sicheren Schluß. li.ußeres Wohlverhalten kann 
opportunistische Anpassung oder bewußte Heud1elei sein. 
Allerdings ist eine derartige Einstellung auf die Dauer kaum 
zu verschleiern. 



So ist es ein ziemlidt sicheres pos1ttves Kennzeichen, wenn der Ver
wahne zu den bewußt gese llsdtaA:sfeind lichen , jeder Ord.nung negativ 
gegenüberstehenden Elementen konsequent Abstand hält . Sodann ist es 
von Bedeutung, ob er sidt bemüht, die abgeritsencn Fäden familiärer Art 
wied zr anzuknüpfen und die Verbindung mit einem sozial geordneten 
Milieu wieder aufzunehmen. Demjenigen, der sich nicht um soziale Bin
dungen für die Zeit der Freiheit umtut, d-er vielmehr mit allen Mitteln 
in das Milieu zurüc:kstrebt, das ihn kriminell werden ließ, ist es um 
eine Re sozialisierung nicht zu tun. Von ausschlaggebender Bedeutung ist 
sodann, ob der Verwahrte wenigstens zur Einsicht bezüglich seiner Ver
gangenheit gelangt . Unsere Erfahrungen zeigen, daß ein Sichhalten in 
der Freiheit nur dann eintritt, wenn der Verwahrte sid-, seiner eigenen 
Sdtwäd1cn und seiner Haltlosigkeit während der Jahre der früheren 
Freiheit voll bewußt geworden ist . Alle, die versichern, ,.nicht mehr so 
dumm zu sein, um wieder zu stehlen .. , kehren wieder , denn sie überschätzen 
ihre ei~ene Kraft. Hinzu kommen muß die Einsicht, wie sehr f rüheres 
Versagen zur Vorsicht gegen Selbsttäuschung und Selbstüberhebung mahnen 
muß. Verwahrte, die in selbstgerechter Verb lendung die Jahre in der 
Anstalt zum Kampf g-egen das angebliche Unrecht der Staatsanwalt
schaften , Geri dtte, Gnadenbehörden und Anstalt sleitungen verbraud::u:n, 
machen sich damit meist völlig lebcusumüchti g. Der sicherste Weg für 
ein reibu ngs loses Bestehen in der Fr~i heit ist und ble!bt die Einsicht 
in die eigenen Schwächen, das eigene schwere schuldhafte Versagen und 
die Bereitschaft , sich leiten und beraten zu lassen. 

Gemäß § 42 f StGB dauert die Unterbringung solange, als 
ihr Zweck es erfordert. Grundsätzlich hat das Gericht na:h 
dreijähriger Frist eine entsprechende Oberprüfung vorzu
nehmen . Sie kann jedoch schon früher, ja sogar vor Beginn der 
Sicherungsverwahrung erfolgen, d. h. ein Aufrollen der Ent
lassungsfrage ist jederzeit möglich. Dies führt zu zahlreichen 
Entlassungsgesuchen zu einer Zeit, in der an eine solche noch 
nicht im entferntesten gedacht werden kann. Sind wir uns 
darüber klar, welch schlechten Dienst wir den Verwahrten 
mit dieser Praxis erweisen! Wir lassen sie immer wieder auts 
neue zu Illusionen und Enttäuschungen schreiten, statt daß sie 
sich zu einer planm~ßigen Ausgestaltung der Unterbrin
gungszeit durchringen. 

Wie schon dargelegt, ist in aller Regel ein langer Zeitraum 
'erforderlich, um den Sicherungsverwahrten entlassungsreif zu 
machen. Der Zeitraum von 3 Jahren nach Verbüßung d~r 
Strafe sollte deshalb unbedingt als allgemeines Mindesterfor
dernis genommen werden. Dies sei noch einmal erläutert: 

Schon die rein äußere Resozialisierung geht nur in Stufen vor sidt. 
Meist braudlt es die volJe· Strafzeit, um das E rzi ehungsobjekt an ge
regelte Arbeit und Ordnung in der äußeren Lebensführung zu gewöhn>!n. 
Ist dies erreicht, so ist ein seinen Mann in der Freiheit tragender spä· 
terer Broterwerb anzusteuern. Innerlida ist der Vorgang ,·iel kompli· 
zierter. Der Gefangene sieht zun ächst 'A'eder die Angemessenheit seiner 

Strafe nodt die Notwendigkeit und moralische Redttfertigung sei~er 
Verwahrung ein. Er braucht lange, bis er an si<h herankommen läßt. Auch 
da nn ist se ine Einstellung zunädl.St nur eine mißtrauisch abwanende und 
prüfende . Bei der Mehrzahl erfolgt der Sdtritt zu v"oller . Klarh~it über. die 
selbstgesdtaffene Sit uation und zur Erkenntnis der Notwendtgkett etner 
to talen .Anderung der späteren Lebensführung erst, wenn der Schock .des 
Obertritts in die Sicherungsverwahrung über sie hereingebrochen i!lt. 
Dann erst wird ihnen klar, daß es dem Gericht mit dieser Maßnahme 
wirklidt bitter ernst war. Auch bei den nun Klarblickenden ist die Weiter
entwicklung meist keine gradlinige. Immer wieder verführe~ ma~gelnde 
Selbsterkenntnis und Irrtum über die hanen Gegebenheaen 10 der 
Freiheit dazu , irgendwelchen Luftschlössern nachzu jagen. Es bedarf. viel~." 
geduld igen und verst ändnisvollen Zur-edens , .bi s d~e y-erw~.hrren steh _fur 
den Plan eines langsamen und harten W1ed eremtntts m das soztale 
Gefüge erwärmen und sich mit demselben innerlich abfinden. 

Sobald . die Resozialisierung e-ines Sicherungsverwahrten noch mögl idt 
erscheint, kann er einer Bewährungs-Anstalt oder -Abteilung überwiesen 
werden, deren Einrichtungen eine vorsichtige allmähliche Lockerung d:r 
Verwahrung gestatten. Eine solche noch k~ineswcgs vollkommene Ab:e~· 
Jung befindet sich in der Zweigstelle der Bruchsaler H~uptanstalt. Stc 
hat auch einen großen landwircschaA:lichen Gutshof. Dah.m kommen _vor 
allem Verwahrte, die nach ihrer Entlassung in der Landwutsdlaft arb.etten 
woJien. Die landwirtsch.aA:li<he Arbeit in dieser Be~ährun~s:.tbte·t·lung 
erfol"gt unter möglichster Angleichung an ~ie Verhäl~ntsse frct~r bauer
lieber Bet riebe. Die Verwahrten werden mmdestcns em Jahr lang prak
ti sch und sdllllmäßig mit landwirtschaftli chen Arbeiten vertraut ~ema~t. 
Außerdem verfügt diese Zweiganstalt /über einen fabrik~äßig e1n~~w:h· 
teten Schuhfabrikationsbetrieb und einen solchen von_ Senenp?lster~obeln. 
Wir können al so in diesen Betrieben Leute unte rbnn~en, . dte ~.pater :tls 
angelernte Arbeiter in die Möbel- und S~uhfabnkatiOn .. u~enrere? 
wollen. Der Gedanke der Bewährungsanstalt 1st ~ehr ausba~fahtg, dom 
ist dabei sehr vorsiduiges, rein empiri sches Vorgehen angezet gt. 

Nach dem Vorstehenden können durch sorgfältige Arbeits
und sonstige Erziehung, Auswahl geeigneter Plätze zur Ze~t 
recht günstige Entlassungsumstände geschaffen. werden. Auen 
die innere Adaptierung vieler Verwahrter gelmgt besser, :J.Is 
wir zunächst erwarteten. Dennoch eder gerade deshalb 
schlaaen wir bei unseren Entlassungsäußerungen m sehr 
weit;m Umfange Auflagen i. S. des § 42 h StGB vor, z. B.: 

1. Unterstellung unter die Betreuung des Anstaltsfürsorgers. 
2. Annahme des vermittelten Arbeitsplatzes nebst Wohnung. 

Aufgabe derselben nur nach ~orheriger Ber~ung und Ge
nehmigung. 

3. Bei Alkoholikern Wirtshausverbot. 
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4. Bei schlechten Wirtschaftern Zwang zur Einzahlung des 
A;·beitslohnes auf ein Sparbuch unter Belassung eines 
Taschengeldes und Verpflichtung, Abhebungen nur nach 

·vorheriger Genehmigung vorzunehmen. 
5. Tilgung von Gerichts- usw. Kosten, Schadensersatzlei

s_tungen usw. in angemessenen Raten. 
6. Pflicht zur Berichterstattung m angemessenen Zeit

abständen. 

Wir messen der richtigen Auswahl und genauen Einhal
tung der Auflagen größte Bedeutun-g zu. 

Zur Behandlung der Entlassungsgesuche und der Stellung
nahme der Verwahrungsanstalt noch folgendes: 

Die Gerichte müssen sich darüber klar sein, daß die Sicht 
der Anstalt auf den engen Ausschnitt der Verwahrungszeit 
unter den abnormen Verhältnissen des FreiheitsentZU!\S und 
der Anstaltsdisziplin beschränkt ist. Der Verwahrte versucht 
selbstverständlich, sich in der Anstalt ins beste Licht zu setzen, 
und es ist menschlich verständlich, wenn die Anstaltsbeamten 
Resozialisierungserfolge erzielt zu haben glauben. Jedoch die 
Beurteilungsmöglichkeit der Anstalt ist insbesondere bezüglich 
der kriminellen Neigungen des Verwahrten eine beschränkte. 
Nur dem Gericht ist - z. B. durch Beiziehung der früher 
entstandenen Straf- und sonstigen Akten - ein erschöpfender 
Lebenslängsschnitt des Verwahrten möglich. Wenn das Justiz
ministerium Baden-Württemberg mit A V vom 25 .. 5. 1953 -
Die Justiz S. 132 - die persönliche Anhörung des Ver
wahrten durch die Gerichte empfahl, so können wir auf 
Grund unserer Erfahrungen dies - und zwar in der Anstalt 
- nur- auf das wärmste empfehlen. Manche Enttäuschung 
wäre erspart geblieben, wenn man der Frage der öffentlichen 
Sicherheit die ihr zukommende Bedeutung stets beigemessen 
und den Grundsatz beachtet hätte, daß im Verfahren gemäß 
§§ 42 ff. der Grundsatz "in dubio pro reo" nicht gilt. Der Ge

danke, etwa im Hinblick auf seine vorgerückten Lebensjahre 
"dem Verwahrten noch einmal eine Chance Zu geben", ist 
ebenso gefährlich wie etwa derjenige, frühere KZ-Jahre aus
schlaggebend in die Waagschale zu werfen. Alle dera,rtigen 
Gedankengänge entsprechen nicht dem ersten Erfordernis der 
öffentlichen Sicherheit und - richtig verstanden - auch 
nicht dem wahren Wohl des Betroffenen. 

Wichtig ist es sodann, die Ablehnungsgründe von Entlas
sun_g~gesuchen in einer psychologisch zweckmäßigen Form zu 
fassen. Wird lediglich auf die Stellungnahme der Anstalt ab
gehoben, so wird der Betroffene die "Sd1Uld" der Ablehnung 
einzig und allein bei der Anstalt suchen. Er gerät in eine ver
bitterte Einstellung gegen dieselbe und es braucht längere 
Zeit, bis es geli ngt, diese Verkrampfung wieder zu lösen. Wir 
schlagen deshalb Yor, die Gründe ablehnender Entscheidungen 
stets in die Form eigener Feststellungen der Gerichte zu fassen 
(v gl. zu dieser alten Erfahrung die A V des früheren RJM 
vom 3. 3. 1938- Deutsche Justi z S. 325 - ). Bei Entlassungs
gesuchen, die zu 1einer Zeit gestellt werden, zu der sie nach 
der <>an zen Lage des Falles noch völlig aussid1tslos sind, wäre 
es p:ychologisch angebracht, dem Betroffenen die Notw.~ndig
keit des weiteren Verbleibs in der Verwahrung unmi ßver
ständlich zu erklären. 

Die H .1uptlasr der Vorbe reitung und Ourchführ un:; d er Entl ass un_g, a.ba 
auch der Naffibetreuung, trägt hier der Anstaltd ün ort;e r. Ihm obltegt es, 
d urch ständi ge persönl idte Fühlu :-:g nJ.hme mit den . Arbeitsämtern ge: 
eig nere Arbeitsplätze für die zu Entl:.t sscnden ausfindtg zu madlcn. ~~ 
Alleinstehend en ist die stets recht sdlwicrige '"'ohnun~sfragc zu regem. 
Sind Arbeitsplatz und \Vohnung für den zu Entlassenden erkundet, so 
überzeugt sich der Fürsorger noch vo r der Em!J ssung persön!ich an. Ort 
und s~lle, ob beide wirklidt für den ·betreffenden Vcrwa~rtcn geetgnet 
sind . Am Entlassungstage bringt er in den m "' isten Fa ll en Otc Entlassenen 
persönlidt an Arbeitsplatz und W'ohn ung, um so d ie erste Verbindung 
mit dem Arbeitgeber und dem ~; ohn u n ~svermiete r h c r7.u ~H: lkn. :'\.bn kann 
die Bedeutung dieser Form des \"or ;.;l·hcns nicht hod1 :;c=~1ug. vera~
sch!agen . Nach der Entlassung kontrolliert er laufend - me1st 1n ~ b1s 
&wöchigem Abstand - das ges:.tmte Vahalten des En_tlassencn. Er ubcr
wacht auch die strikte Einhaltung der Endassun~\.tullagen. Kommt _der 
Entlassene dic:sen nicht 1u.ch , so criol;t Mcldun;; der Ve ro; tö!k an Gendlt 
und Staatsanwalt schaft. Dabei erhe bt sidt immer · wieder die Frage, ob 
soldte Verstöße zu einem Widerruf der bedingt en Emla.smn;; führen 
sollen. 

Yernändlicherweise scheuen die Gerichte bei re inen Ord
nungsverstößen einen Widerruf der bedingten E_ndassung und 
sind geneigt, einen solchen nur bei neuem Knmmellwe~~en 
auszusprechen. Vor einer solchen Einstellung muß nachdru_ck
lich gewarnt werden, denn die entlassenen Verwahrten stnd 
nun einmal Persönlichkeiten .sui generis", die über Hemmun
gen de~ Normalmenschen nicht verfügen. Lä~t . man. ihrer 
labilen Unstetigkeit die Zügel schießen, so reihen Sich in 



kürzester Zeit Arbeitsplatz- und Wohnungswechsel anein
ander. Damit tritt der Zeitpunkt, daß sie keine Arbeit und 
Unterkunft mehr erlangen, alsbald ein, und sie kommen wieder 
ins kriminelle Fahrwasser. 

Ein erheblicher Bruchteil unserer Insassen ist derart lebens
untüchtig und freiheitsunfähig, daß von ihnen keine Wieder
eingliederung in die Freiheit erwartet werden kann. Man
gelnder Intellekt oder nihilistische Ablehnung der heutigen 
Gesellschaft haben, verbunden mit absoluter Haltlosigkeit, bei 
ihnen eine derartige innere Verkrampfung erzeugt, daß eine 
Resozialisierung nicht mehr möglich ist. Ebenso groß ist die 
Zahl derjenigen, für die infolge ihrer Lebensuntüchtigkeit die 

Anstalt zur "Heimat" geworden ist. Die Zusammenfassung 
dieser Verwahrten in einer besonderen - vom Zuchthaus los
gelösten - Sicherungsanstalt mit Asyl ist schon deshalb not
wendig, weil ihr Einfluß auf die Mitgefangenen ein unsagbar 
destruktiver ist. Eine solche besondere Sicherungsanstalt wird 
sich aber mindestens in keinem der kleineren Bundesländer 
allein schaffen lassen, weil dies zu kostspielig ist. Damit er
hebt sich die Frage, ob der Sicherungsverwahrung eine Höchst
grenze gesetzt werden soll. 'Rechtsstaatliche Erwägungen 
mögen den Gedanken,' daß auch die Sicherungsverwahrung 
etwa nach 15 oder 20 Jahren ihr Ende finden muß, nahelegen. 
Unsere praktischen Erfahrungen sprechen nicht für ein solches 
Vorgehen. 

22 Die Persönlichkeitserforschung 
des inhaftierten Rechtsbrechers 

Ein psyChologischer Leitfaden für die 
Beurteilung von Untersuchungs- und Strafgefangenen 

von 

Hans Peter Grossmann 

b) V erluJltensprofil 

1134567 

L Arbeit 
Fleiß: gering 
Sorgfalt: gering 

D. Aastalt 
Körperpßege: sdllemt 
Zellenordnung: sdUec:ht 
Disziplin: sdUemt 
Haftroutine: groß 
Mitarbeit: passiv, im Vollzug 
gleichgültig 

m.a) Penonal 
feindselig 
gesdtwiitzig 
unehrlidt 
lehnt sich auf, opponiert 
abweisend 

m. b) Gefangene 
streitsüchtig 
großspredlerisdl, anmaßend 
durchsetzungsfähig 
unbeliebt 

m. e) Kontaktpersonen 
einzelglngerisch 
keine feste Bindung 

wenig Kontakte 
idtsüdttig 

IV. Allpmeinverhalteo 
bedrüch 
obedlidillch, lebt in den Tag 
hinein 
verträumt, unrealistisch 
starr, unbeweglich 

zaghaft 
störbu, labil 

1234587 

groß 
groß 

gut 
gut 
gut 
gering 
aktiv, entwidcelt 
Initiative 

friedfertig 
wortlcarg 
aufrichtig 
lenkbar, fügsam 
kontaktbestrebt 

' 

auskömmlidt 
besdleiden 
nadtgiebig 
beliebt, beachtet 

gesellig 
feste Bindung 
vorbanden 
zahlreiche Kontakte 
altruistisdl, hilfs-
bereit 

hejter, hobgestimmt 
denkt nadl, plant 
in die Zukunft 
nüchtern, prakti.sc:h 
aufgesdtlossea, 
beweglich 
energisch ,zupackend 
seelisch. belastbu, 
stabil 

u-otlenChrift del Beobadrtea: .................................................... .. 
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3. Die Beobachtung des Gesamtverhaltens im VoUzug 

Die Verhaltensbeobachtung dient einzig und aUein der Feststellung 
von beobachtbaren, vorgefundenen Verhaltensweisen. Sie ist nicht zu 
verwedJ.seln mit der abschließenden Beurteilung der Gesamtpersön
licbkeit, die auf psychologischen Schlußfolgerungen beruht. 

Der nachfolgende Bogen für die Verhaltensbeobachtung im Vollzug ist 
in die Sparten 

I Leistungs- und Arbeitsverhalten 
II Anstaltsverhalten 

III Sozialverhalten 
IV Allgemeine Verhaltensmerkmale 

unterteilt. Er sollte während des Vollzugs mehrfach (bei der Einliefe
rung, während des Haftverlaufs, vor der Entlassung) von jeweils ver
schiedenen Beobachtern bearbeitet werden. Die Hinweise, die in <.lern 
Absdmitt über Verhaltensbeobadltung gegeben wurden, sind zu be
rücksichtigen (s. S. 69 ff.). 

Auf dem Beobachtungsbogen sind ferner alle Besonderheiten des Ver
haltens, vor allem schwerwiegende und charakteristische Einzelvor
kommnisse, festzuhalten. 
Der Bogen ermi.i~lidtt .:mflC'rclem die Ht•r..;tellung- c>ines \·t·rhaltensprofils. 

das d~._•n .\mflr~i~ltn).!Sgr.H! 'erschiedener \'t>rhaltensmerkmale omzeigt. 

JL'des einzusdützende \ 'erhaltensmerkmal ist zweipolig darge~tellt 

u. B. ,.großsprecherisch. J.runaßend - bescheiden .. ). Für jedes Merk
' nJ,d:-.pa~r stehen jp,,·ei ls 7 Ei11Sd1ätzungskatc~orien (\·on I bis 7) zur 
\"erfüg:ung. Cm den Einschätzungsvorgang zu \·erdeutlichen, sei das 
.\ferkmalspaar .. ~ute 1\.ürperpflege - schlechte Körperpflege" heran

:,::ezogen. Oie Katt:>gorien bedeuten in diesem Fall: 

sehr sdt!ed1te 1\:ürperpfleg:e 
schiechte 1\.örperpfleg:e 

·.l Kürperpflege läßt zu wünschen übrig 
durchsdmittlid1e. ausreü.hende Körperpflege 
zufriedenstellende 1\:örperpflege 
gute Körperpflege · 

- sehr gute KörperpRe~e 

Der Durchsdmitt wird jeweils durch die .\!itte der Kategorisierungsskala 
:nit dem Punktwert 4 markiert. 

Die erreichten Punktwerte sind anzukreuzen und HÜteinander zu ver
binden; auf diese \\"ei;e entsteht ein Verhaltensprofil, das den Inhaf
tierten kennzeichnet und das für die abschließende Persönli<hkeitsbeur
ttilune; heran~ezogen \'.erden kann. Stehen mehrere (gleichzeitig 
gewonnene) Verhaltensprofile zur \'erfüg:ung. so kann aus den Einzel
profilen ein durchsdmitt!iches \'erhaltensprofH gebildet werden, das 
die persiinlichen Beoh,tdl~un~sfehler de; n•rschiedenen Beobachter aus
deidlt. 

a: \ 'orlaJ.!(' .:.ur systcmafi,. la ·r1 Beohuflit!ltif!. des Verhaltens im Vollzug 

Datum: 
\'ollzugsanstalt: 
Zeitraum der ßeobad1tungen: 
~amc J es Inhaftie rten: 
~eh.: 
:\ame des ßcurteilers: 

Zur \"orlage bei: 

1 . • 4.rbeitsverhalten 

Betrieb , 
Lohnstnfe: 
Primie: 

Arbeitsleistung, quantitativ: 

Arbeitsleistung, qualitativ: 

Ausdauer: 
Gesdlidc 
Zuverlässigkeit: 
Strebsamlceit' 

II. Amtalt.tverhalten 

Führung: 
Ordnung: 
Sauberkeit (Kleidung, Zelle): 

Nimmt an den folgendtm 
Veranstaltungen teil : 

Vorstand 
SIJ7.ialabteilung 
Ärztlicher Diemt 
Psydmlogischer Dienst 
Aufnahmeabtt~ilung/Entlassungsabteilung 

Einzelne Beobachtungen, Vorkommnisse 

Einzelne Beobad1tungen, Vorkommnisse 

I 
Hawstrafen: 
Fluchtversuche: 
Selbstbeschädigungen: 

I 
Bevorzugte Form der Haftrealction: 

(gewalttätig/ 
querulatorisdt/ 
ängstllch! 
depressiv/ 
abnorme Reaktion/ 
anpäßlerisch 
echt angepaßt, realistisch) 

Bi.!her festgestellte Änderungen des Verhaltens im Vollzug (Verhaltensver-
schiebungen): 
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Einzelne Beobachtungen, Vorkommnisse 

.1 ; ;cgenüber Bediensteten: 

h. gegenüber ~1itgefangene.l: 

llevorzugte Rolle I Star, 
Außenseiter' Anführer, 
\ litläufer): 

c) gegenüber Kont.lktperso!1en 
nm draußen: 

Gesudt \·on: 
Brich·erkehr mit : 
Bindung vorh:md~n ;,n: 

l'riaub:llaftunterbrechung nach: 

1\'. A .. llgemei11e Verhaltensmerkmale 

Besonderheiten des \'erhaltens, die den Gefangenen dlarakterisieren und 
die Anhaltspunkte für die \Vesensart des Gefangenen liefern können: 

------~-----------__) 

-l . \·orlage für die Gesamtbeurteilung des inhaftierten Relfltsbrechers 

D.1tum: 

\" .• me des 
Cefangent~n: 

geh~' 

eingeliefert : 

\'<J] JLug~ <HI" t<lit : 

\"ame des Beurtei!t,rs: 

Zur \'orlage bei: \'orstand 
Sozialabteilung 
Ps,·cholo\?;isc.her Dienst 
.\.r.ztliche; Dienst 
:\ufn.:.hme Entbssungs.\bteilung 

:\nbß der Beurteilur.-;. • Zt;~ :mgsbeurtt-ilung. Entlassungsbeurteilung, Stellung
mhme zu Förderungs- und Behandlungsmaßnahmen) 

:\ußeres Erscheinungs- ,Gepflegtheit. :'-limik und Gestik. Konstitution. Auf-
bild. :\usdmck: treten 1 

Cöprächsbefunde 
:1!\ploratit:n): 

Kurze Lebens
gesdlidlte : 

• \'erhalten im Ge~präch. Zu~ :~· ..:li~..hkeiL Offenheit, 
ge!sti~e Beweg;Ld1keit und ~et~t: 1.1:er Horizont. Selbst
hild ur.d Selbsteinschätzung. l'mfang und Inhalt der 
durffig:eführten c~spräche) 

;Elternhaus. F.unilie. Entwicklung in Kindheit und 
Jugend, gra\ it> rende Entwick.lungseinsdmitte, beruf
liche Entv.iddung, \'erwahrlosung, deli.nquentes Ver· 
halten) 

\·~·riulten im Vollzug: siehe Bo-:!;en zur Durd1fiihrun~ der Verhaltensbeob
. tthtun~. 

.\rbeits- unJ LeistungsYerhaltcn. Anst~lltsverhalten , 
SoziaiYerhalten zu Bediensteten, Gefangenen und Kon
taktpersonen, aliJJ;etneiltC Vcrltaltensmerkmalt.>) 

rcrslinlidtheitsbild: : Bc~ffircihun~ der imlividucllen Persönliffikeitsmerk
malc nad1 untenste-hcnc:kr :\ufgliederung) 

Cei~tige und willens- (Intelligenz, Beg:tburtgcn. Fertigkeiten, Konzentrations
m:Uligc Eigt::nslhaften: ga.he, Gedächtnis. Interessen und Lembert>itsdlaft, Wil

lemkraft und Amdaucr) 

Cefühlseigenschaften: \d.iff~rl:!nzicrtes/grobes Gefühlsleben, Obcrflä<.hlichlceit 
oder. Tiefgang des Erlebens, Cestimmtheit, Dynamik 
der Affekte) 

Trieb- und Vital
t.•i~ensdlafteJJ: 

Soziale Verhaltens-
merlcmale: 

Kriminologis~e 
Merkmale: 

(\"ita le Encrq:ie und Durchsetzungslaaft, seelisdtc Ro
bwtheit, T(:mpera..mcntsartung, Triebstrulctur, Aggres
sionsverhalten) 

(Kontaktbedürfnis und Kontaktfähiglceit, soziale In
troversion oder Extraversion, Ein- und Anpassungs
fähigkeit, Selbstwortgef\)hl. Macht- und Geltungs-
drang, ethische Gesinnung, antisoziale Tendenzen) 

(Stärke und Richtung der Delinquenz, Sozialsdiädlich
keit Gefährllchkeit, Tätertyp. Konflikt- ~ oder Hang· 
täter, Einzel- ocler Gruppentäter, Anführer oder ~lit-
läufer, lcrimineUe Auslösefaktoren) 

Gesamtbeurteilung: (Persönlicbkeitsstruktur. dominierende Pt"rsönlichkeits
schicht, typologbcbo Zugehörigkeit, vorherrsd1ende An
triebe und Strebungen, Konllikte und Störungen, bis
herige Auswirkungon des Vollzugs, Lernerfolg oder 
Verhlrtung, vorsichtip Prognose und Einschitzung 
der Rildcfallwahrscbeinllchlcelt) 

Vorschllge für den 
Vollzugsplan: 

Stellungnahme zu: 

(Arbeit, Haftform, Freizeitgestaltung, Weiterbildung, 
kriminaltherapeutische Maßnahmen, milieutherapeu· 
tfsche Maßnahmen, Vorstelluug beim Psychiater/Psy
chologen/Sozialarbeiter/Ceistlichen) 

(Urlaubsgesucb, Bewerbung für Außenarbeit, Ober
nahme in gelodeorten oder sonderpädagogischen Voll
zug, Gesuch um bedingte EqUassung aus der Haft) 

Untonduift des Bourteilers: 



2. Stichwortverzeichnis für die Erstbefragung 
(E,plorations-Hilfe) 

Oieses S t ichwortverzeichni~für die Erstbefragung d~ Gefangenen erhebt kei
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist ::tl s erste Orientierungshilfe für die 
Durdlführung der Exploration gedacht ; die Frageweise iJt dem Intelligenz
niveau und der Eigenart des jeweiligen Re<htsbre<:hen anzupassen (.s. den Ab
schnitt "Das vertiefte Cesprädl .. S. 54 fl.). 

Organische 
Störungen 

a) KörperUmer (physischer) Bereidt 

Geburtsschldeo, Kinderkranlcheiten mit Spätfolgen, Unfälle (he
sonders mit Gehimbeteiligung), spätere schwere Erkrankungem 
jetziger Ge.undheit.szustand, körpertime Belastungsfähigkeit, 
Spannkraft, Allcohol-, Nikotin-, Drogenmißbrauch. 

Famil.iäle Disposition (Vorkommen von Anfallserbanlcungen. 
Sdlwachsinn, Geistesstörungen, Trunh:udlt oder lcrimineUem V er
halten in der Familie). 

b) Seelischer (psydWdter) Bereim 

Seelisd>e Verlanf der frühen, mittleren, spiten Kindheit, der Pubertät, des 
Enrw;ddung Jugendalten (wie .childert der Proband ,.ine Kindheit und 

Reifezeit, weldle Umstinde, Ereign;.,. und Erlebnhse, welme 
Zeitabschnitte hebt er als positiv und enrw;ddungsföndernd, 
weldle als negativ und enrw;ddungsbemmend hervor?). 

Selbstbild 

Wert
baitungell 

Seelische 
Probleme 

Wie denkt der Probaud über sidl selbst. wie sdl!itzt er seine 
Begabung, seinen Charakter ein? Geringes oder großes Zutrauen 
in die eigenen Krifte? Wie sieht er sich, und wie möchte er ge· 
sehen werden? 

Welche Interessen. , Neigungen und Vorlieben sind vorhanden? 
Wie steht der Proband zur Arbeit, zum Geld, zu anderen Men
schen, zur Ge.elbd>aft, zum Leben ganz allgemein? Worin er
blidrt er den Sinn det menJchlimeo Daseins? 

Schwieriglceiten im Umgang mit sim selbst. Seelische Knnflilcte, 
Spannung6n, Ängste, Hemmungen, Zwinge, Depressionen, Ag
gressionen gegen die eigeoe Person und andere Menschen. 
Selbstmordversuche, Selbstbeschldlgungen, Schludcen vnn Fremd
körpern. 

c) MitmenschlieDer (oozialer) Bereim 

Familie Beziehungen zu den Eltern, Gesdtwistem, zum Ehepartner, zu 
den eigenen Kindern. (Zwammensetzung der Herkunftsfamilie 
und deren sozialer Status. Ehelimelunehelime Geburt, Eltern ge
schieden? PBegeeltem, Stiefvater, Stiefmutter? Einzelkind, Stel
leng in der GescDwisterreihe ?) 

Erziehung Art der erzieberisd.. Einftußnahme dureil erziehungsberedttigte 
Penonen (Eltern, Pllogeeltem, Großeltern, sonstige Verwandte). 
Brutale, verwöhneode, inkonsequente Erziehung? RadJkale Be
dürfnisunterdrüdcuns oder xhrankenlo,.. und gleichgültiges Ge
wii.hrenlasJen? 

11.-nn· .\ r t u nd -\ nza l;l dt·r H~i mc. iu dc.:nt·n cle r Pw l~:md .tls l\.i nd oJer 
t' f /. h'lllln~ J uJ.!~.·ndl idle r untt·rgehr.tdlt war. Seeli~dle .\uswirkungen der 

~l c>imc> rzit.·hu t lg (Hospit;tlismus). priigend e- Ein'"; rJ..'l.lngen Junh 
Erzielte r oder Kameraden. 

Sdm J.. .\ rt und l 'mfang der Sdmlbildung (Volks- , Mittel-. Ober-. Son
dersd'lule ? \ 'oll ständiger Abschluß oder vorzeitiges Abbredum 
der Sdmlb ildung?). Leistungen, bevorzugte und abgelehnte F ii
cher. Beziehung zu den Ldukräften , Stellung des Schülers in
twrhalb der Sdmlklasse (Angeber. Anführl!r, Einzelg;inger, :\ußen
Sl'iter. sdtwarzes S<.haf. Klassenclown?). 
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\ l il i('!l 

t..:rimitwlll• 
\ 'orz<'i d ll ' ll 

Krimindl~ 
Ent widdnng 

Vollzug 

Prognose 

Lehr- und .-\usbildungszeit . :\Usgeübtt! Tätigkeiten, berufliche 
Kenntnisse und Fertigkeiten. Ist der Prohand mit seinen beruf
lichen Leistungen zu.frieden, oder will er no<h etwas dazuler
nt' n? Stellung zu \ 'orgesetzten und Verhältnis zu Mitarbeitern, 
Einordnungsbereitsdlaft am Arbeitsplatz. Verhalten bei Sc::hwie
righ· ltt'n am .\rbeitsplatz. (Sofortiges Kündigen und \Veglaufen, 
.. Kr::u:hsdtlagen", \ ·erunglimpfung der \ 'orgesetzten, Fähigkeit 
zur konstrukti\'en Zusammenarbeit.) 

Kontakte zu, Bindungen an andere Mensd1en. Dauerhaftigkeit 
und Stabilität der sozialen BeZiehungen. Betr:u::htet der Proband 
andere .\lensdten nur als Mittel zum Zwedc, oder sieht er in 
ihnen echte P:utner? Se:\ueUe Entwidclung und Awrichtung. 
Empfindet sich der Proband als kontaktschwachen S~~rling 
oder als geselligen Gruppenmensdten? Wie pHegt er sidl zu ver
halten, wenn er mit jemandem Kontakt aufnehmen mödtte? 

Aus welcher sozialen Schidlt kommt der Proband, und in welcher 
sozialen Schicht "iirde er gerne leben ? Welches Milieu bevor
zugt er, welches Milieu lehnt er ab? Bevorzugte Aufenthalts
orte (Großstadt. Kleinstadt, Land. Gaststätten, Nachtleben, Rei· 
sen in andt! re L.ind~r) . 

d ~ Re<:ht!ibretherisdler (kriminologisdler) Bereich 

Einsetzen der t.' rsten V~rwahrlosungserscheinungen und delin
(lllentcn Verhaltensweisen (dlronisches Lügen. kleine Dieb!M.ählc 
in Elternhaus und Sdlule, Sdlulsc:hwiinzen, sexuelle Auffälligkei
tenJ. 

Wann und in wt•ldl{'r ft1rm setzt das cigentlid1c kriminelle Ver
halten ein? \Veldte Deliktarten werden bevorzugt (Diebstahl. 
Einbrudl, Raub, Körperverletzung. Sexualvergchen)? Worin be
stehen die Au~Jösefaktoren für delinquentes Verhalten (Streitigkei
ten im Elternhaus oder am Arbeitsplatz, Verstimmungen, drang
hafte U nruhezustände, Alkohol)? Krimineller Entwic:klungsver· 
lauf (Tatsd1were, Rüddallgeschwincligkeit, Vorstrafen), Allein
oder Gruppentäter, Anführer oder Mitläufer? 

\\'ie bewertet der Proband sein kriminelles Verhalten? Sdticbt 
er die Schuld auf die Ge.ellschaft, oder liillt er ein cdltes Sdtuld
gefühl erkennen? Fühlt er si<.h ungerecht oder gar unsd1uldig 
bestraft? Weldte Gründe gibt er als Unadlen der kriminellen 
Fehlentv.iddung an (Geldsdlwierigkeiten, Wun.sch, anderen zu 
imponieren, Nervenkitzel. Abenteuerlwt)? 

Verhalten des Probanden in der Haft (gute oder sd:lledtte An
passung an den Vollzug, hat er sich mit dem Freiheitsentzug ab
gefunden oder lehnt er sim dagegen auf)? Wie beurteilt er sein 
Verhältnis zu den Wachtmei.stem und zu den übrigen Insassen? 
Welche Stellung nimmt er im Ranggefüge der Gefangenen ein 
(Sta.rroUe, Außenseiter. den niemand für voll nimmt)? 

Welme Prognose stellt sim der Proband selbst? Wird er zu 
100°/t, 50°/t oder 0 1/t wieder rüddällig? Welche Lebensum
stände betradttet er als besonders rüddaUgeflhrdend? Wie ist 
sein Zulrunftsplan, wo will er nach der Entlassung leben. woh
nen. arbeiten? Wie v.ill er seine privaten Beziehungen gestalten ? 
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23 
Die Strafvollzugsreform 
Eine kritische Bestandsaufn>.hme 

Herausgegeben von 
Arthur Kaufmann 1971 

HELGA EINSELE 

Die sozialtherapeutische Anstalt 

Die sozialtherapeutisd!e Behandlung in entsprechenden Spezial
anstalten wird als ein Kernstück der Strafrechts- und Strafvoll
zugsreform angesehen. Sie ist die radikalste Absage des gelten
den Strafrcdns an das Strafbedürfnis der Gesellschaft zugunsten 
der Sozialisation und bringt damit den Wandel von der strafen
den zur sozialisierenden Zielvorstellung des Kriminalrechu be- 1 

sonders deutlich zum Ausdrudt. Was auch immer der Anlaß für 
die staatliche Strafe gewesen ist, vom Augenblick ihrer Ver
hängung an geht es um Rüdtfallverhütung durch Hilfe, also um 
Sozialisation und ·Heilung unter Einsau aller hierfür notwen
digen und geeigneten Mine!. In den sozialtherapeutischen An
stalten sollen nun die Personen bceinflußt werden, die durch ihr 
Verhaftetsein an die Delinqucn1 aufgrund besonders schwerer 
Persönlichkeitsstörungen straffällig und ohne Behandlung mit 
großer Wahrsd!einlichkeit in ernsthafter Weiu: rüdtfällig wer-. 
den. 

Die Fragen, weshalb Straftäter mit dem Leben nicht fenig wer
den, inwieweit das insbesondere ein Problem der Unzulänglich
keit der Gesellschaft ist, in der sie leben, sind Vorfragen, die 
Klärung verlangen, ehe das Gesamtkonzept des Strafrechts ent
wickelt wird, und die außerhalb des engeren Programmes der 
sozialtherapeutischen BehandlUng bcantwonet werden müssen. 
Daß es unter den obwaltenden Umständen Mensdten gibt, die 
einerseiu ihre Umwelt gefährden und andererseits selbst an 
deren Normen und dem eigenen Scheitern an ihnen leiden, be
darf keiner weiter~n Erönerung. Ir · llahmcn der vorlie,cnden 
Fragestellung muß jedoch für die Auslese der in sozialtherapeu
tischen Anstalten Unterzubringenden klar herausgestellt werden, 
daß es nach den Intentionen des Gesetzes nur solche sein dürfen, 
die für ihre Lcbaubewältigung intensive. nationäre Behandlung 
brauchen. 

Die Forderung nach Sonderanstalten für sd!wer behandelbare 
Straftäter ist nicht neu. Sie wurde bereits 1927 im Entwurf eines 
Strafvollzugsgesetzes erhoben. Allerdings waren damals in er
ster Linie die Störer der Strafanstalten gemeint, weil diese die 
Arbeit mit den übrigen Insassen behinderten. Auch im A11slandt 
wurde offenbar zunächst an diesen Personenkreis gedacht. Dodt 
wurden in Dänemark und Holland schon vor Jahren solche 
Sonderanstalten zu edlten Behandlungsanstalten für gestöne 
Täter weiterentwickelt. Sie wurden dann zum Muster für die 

deutsche Strafrechtsreform '· Bloße Verwahrung war allerdings 
nodt das erSte Konzept des Entwurfes für ein Strafgesetzbuch 
von 1962 (E 62). Die Anstalten sollten sd!uldunfähige oder ver
mindert schuldfähige Täter bewahren und nur ggf. heilpädago
gisch behandeln. Das Oberwiegen des Bewahrungsgedankem 
stand jedoch nicht in Einklang mit dem Ziel des allerdings .for
warings-Anstalt• genannten, doch Behandlung anstrebenden 
Vorbi lJes Herstedvester bei Kopcnhagen. Entscheidenden Ein~ 
fluß auf die radikale Anderung des Konzeptes hatten die Ver
fasser des Alternativentwurfes von 1966 (AE), die sich eben· 
falls auf das nun aber richtig verstandene, dänische Vorbild 
stützten. Sie verlangen ausschließlich die Sozialisation persön· 
lichkeitsgestörter Täter, deren Behandlung mit den Mitteln der 
Sozialtherapie Erfolg verspricht. Bei mehrfacher Rückfälligkeit 
wird die Persönlicilkeitsstörung vermutet. 
Die formulierung in J 65 d« 2. StrRG v. 4. 7. 1969 schließt 
sich diesem Vorschlag insoweit an, als sie als Einweisungsgruppe 
an erster Stelle Rückfalltäter mit schweren Persönlichkei tsstö~ 
rungen nennt, sofern ,.die besonderen therapeutischen Mittel und 
sozialen Hilfen einer solchen Anstalt zu ihrer Resozial isierung 
3ngezeJgt• sind. Hinzu kommen als 2. Gruppe schon bei der 
ersten schweren Straftat Sittlichkeitstäter, dann junge Täter, die 
in Gefahr sind, Hangtäter zu werden, und schließlich alle 
schuldunfähigen oder verminden schuldfähigen Täter, bei denen 
d ie therapeutischen Mittel dieser Anstalten mehr Erfolg verspre
dlen als die der psychiatrischen Krankenanstalten. 
Die Einweisung in die soz.therap. Anstalt ist nicht eine Strafe, 
sondern eine ggf. neben einer Strafe ausgesprochene Maßregel 
von relativ unbestimmter Dauer (bis zu 5 Jahren). Sie soll je
doch grundsätzlich vor der Strafe durchgeführt und dann zeit
lich angerechnet werden. Die Beschränkung auf die genannten 

Tätergruppen hat insofern Kritik hervorgerufen, als außer bei 
Sd1Uidunfäh igeu oder vermindert Schuldfähigen und Sexualt;i
tern die Personen nicht erfaßt werden, die zwar aufgrund einer 
schweren Persönlichkeitsstörung eine ernsthafte Straftat began
gen haben, die aber nod1 nicht als .Rückfällige" oder .Hang
täter• zu bezeichnen sind und die durd:t intensive Behandlung 
vor einer solchen Fixierung der Kriminalität bewahrt werden 
könnten. Es ist ja nicht mehr fraglich, daß je häufiger Rüd.
fälle waren und Freiheitsstrafen ergebnislos verliefen, um so 
mehr kriminelle Neigungen sich verfestigen und die Erfolgsaus
sichten für Behandlung verringern. Deshalb wird in § 10 des 
Arbeitsentwurfes der Strafvollzugskommission (KE) und des 
Referentenentwurfes (RE) für ein Strafvollzugsgesetz vorge
schlagen, daß auch aus dem Strafvollzug Gefangene dann in die 
soz.therap. Anstalt überwiesen werden können, wenn .die be
sonderen therapeutischen Mittel ... einer soldlen Anstalt zu 
ihrer Resozialisierung angezeigt sind• . Die Behandlung dort un
terliegt dann natürlich den zeitlichen Begrenzungen des Suaf~ 
urteils. Und sd!ließlich sollen auch Schuldunfähige oder be
schränkt Schuldfähige yon psychiatrischen Krankenhäusern oder 
Entziehungsanstalten und Sicherungsverwahrte nachträglieb in 
die SO:b.therap. Anstalten verlegt werden können (§ 67 a 
2. StrRG). An die Einbeziehung von Minderjährigen durch eine 
Anpassung des Jugendrechtes wird nicht gedacht. Der gesamte 
Jugendstrafvollzug oder, was immer an seine Stelle treten wird, 
muß sozialtherapeutisch gestaltet werden. 

1 StiirMp, Uitcr der dän. Anstalt, 1956, vor d,r &toSen Strafrecbu
kommiu ion über .Psychopathcanrwahruna• 

Die Entscheidung wird regelmäß ig ein penönlichkeitsdiagnosti
sches Gutachten voraussetzen. Bisher liegen kaum Daten J.H· 
über vor, wekhe psychischen Strukturen mit welchen Mitteln 
umgeformt werden können. Nur in enger Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Praxis können diese Probleme gelöst werden. 
Bisher war mit einiger Sicherheit nur fenzustellen, daß Behand~ 
Jung um so erfolgversprechender ist, je mehr sie sich auf Diffe· 
renzienheit, Intelligenz und Behand lungsbereitschaft stützen 
kann. Zu lange delinquente Übung hingegen stellt sich ihr hin
derlich entgegen. Es gibt jedoch auch andere Erfahrungen ; nur 
bedarf es eines besonders hohen Maßes an Lebensernst und Ener· 
gie des Betroffenen, wenn dann noch seine Veränderung bewirkt 
werden soll. Oft leiden junge Menschen besonders schwer an 
ihrer Außenseiterstellung, so daß schon deshalb ihre Mitarbeit 
erreicht werden kann. Andererseiu aber werden sie durch Trotz~ 
reaktionen zum Festhalten an ihrer Randständigkeit veranlaßt 
und reagieren deshalb sd!lecht. Es wird also deutlich, daß sd!e
matische Beurteilungen das Problem nicht lösen. 

Betrachtet man die in~ wnd tJusliirulischtn V ersucht sozialthera
peutischer Behandlung, so zeigt sich bei verschiedenen Ausgangs· 
punkten und Ansätzen eine ähnliche Entwicklung. Zunächst 
sollte der reguläre Strafvollzug von Störern entlastet werden. 
Auch die Behandlung von Sexualtätern war oft das Ziel bei der 
Einrichtung von Sonderanstalten, weil diese Tätergruppe früh 
als besonders sd!odtierend und gefährlich auffiel. iQlmer aber 
wandte sich der Vollzug zunehmend mehr allgemein persön
lichkeits" und verhaltensgestörten und eben nicht bloß störenden 
Straftätern zu . So steht es in Herstedvester und Horsens in 
Da.nemark, in Utrecht in Holland, in Mitteesteig in Osterreich, 
Lonato Pozzola in Italien, Vaccaville in Kalifornien, Grendon 
in England und in den Vorbereitungsanstalten oder -abteilungen 
in der BRD: Hohenasperg in Wüntemberg, Hannover, Kassel, 
Berlin-Tegel und in den kleinen Versuchsanstalten Harnburg
Bergedorf und Düren. Dabei untersd!eiden sich Auswahlmodus 
und Größen ; Einweisune unmittelbar durch das erkennende Ge· 
richt in Dänemark. Mitwirkung der Anstaltsleitung in Holland, 
Einweisungs~ und Auswahlkommission mit und ohne Antrag 
der Klienten . Nach S 65 d. 2. StrRG entscheidet das erkennende 
Gericht, nach § 67 a das Vollstreckungsgericht, nach S 10 KE u. 
RE ein Beobachtungs- und Auswahlverfahren des Strafvollzuges 
mit Zustimmung des Leiters der soz.therap. Anstalt. Die Größe 
der Anstalten sd!wankt zwischen 2100 Plätzen in Vaccaville 
und 30-35 in Mittenteig, Bergedorf und Düren. Nach S 136 
KE u. RE sollen höchstens 200 Plätze vorgesehen werden. Die 
bisher nur aus der Praxis entwidtelten Kriterien sind - neben 
den gesetzlichen Formalien wie Rückfall, Sexualität u. ä. - ein· 
ander gleichwohl ähnlich: Kontaktbereitschaft, Intelligenz, Lei
densdruck, Verhaltenssymptomatik, sozialpsychologisd!er Be
dingungszusammenhang der Straftaten und hier und da eine Be
grenzung von Lebensalter und Straflänge. Obzwar auch die 
mitgeteilten Behandlungsmethoden ähnlich sind, gibt es doch 
nahezu in jeder Anstalt Schwerpunkte, wie Gruppenarbeit in 
Vaccaville, Mitverantwortung, sdlulische und berufliebe Fort
bildung anderswo, Sport und .ereativc teaching" in Utrecht. 
Daneben werden alle heute bekannten Behandlungsmethoden 
nach dem Pr:inrip der Methodenvielfalt angewandt. Die offen
bar überalfbestehende Arbeitspflicht wird durch gewisse tbera
peutisme BehandlUD&m in der Arbeiazcit zurüdtgedrängt. Das 

Hauptproblem liegt in der Mitarbeit . VOd seeigtletem und gut 
ausgebildetem Personal sowohl im allgemeinen Dienst wie im 
Spezialeinsatz therapeutisd!er Kräfte. Im Ausland spielen psy
chiatrisch und psychotherapeutisch ausgebildete Arzte offcnbu 
die Hauptrolle. Hinzu kommen Psychologen und Sozialarbeiter. 
Den psychiatrisch und psychotherapeutisd! ausgebildeten An
staltsleitern stehen Verwaltungsdirektoren zur Seite. In Unecht 
gehört auch ein Soziologe dazu. Bei den Versuchen in der BRD 
spielen ehren~ und nebenamtliche Mitarbeiter bis heute eine grö-

ßere Rolle. Die allgemeinen Einrichtungen unterscheiden sich, 
wie alles, was aus der Praxis des Normalvollzuges heraus ent
wickelt worden ist, relativ wenig. Doch ist die Gewidnsvertei~ 
lung versdlieden. So wird in Vaccav ille besonderer Wert auf 
.Suessprüfungsabteilungen• gelegt, in denen Probleme in Kri· 
aensituarionen verarbeitet werden sollen. Räume für Gruppen
V.!_~.anstaltungen sind Allgemeingut. Einzelunterkünfte werden 
mit Lichtsch•ltern und Stedtdosen versehen. Urlaub und Frei
gängervollzug ermöglichen zunehmende Orientierung nach 
.draußen•. Intensive Nachbehandlung ist vor allem von Her· 
stedvester bekannt, wohin Entlassene während einer Probezeit 
z.urüdtgerufen werden können oder aus freien Stücken vorüber· 
gehend zurückkehren . Ideologische Unterschiede bewerten die 
Behandlung verschieden : während mancherons soziale Krank~ 
heit angenommen wird, um das Schuldbewußtsein des Täters als 
Rückfallursache auszuschließen, wird z. B. in Vaccaville der 
Strafanstaltscharakter ausdrüdtlich betont, damit sich die Ver
urteilten nicht der Verantwonung für ihr Vqhalten enthoben 
fühlen. Dieser Streit erscheint müßig. Durch seine menschl iche 
Existenz in der Gemeinschaft ist auch der Kranke sozialpflichtig 
und muß aktiv zu seiner .Genesung• beitragen. Seine individu
elle Motivation gewinnt er aus dem Leiden an seiner Außen~ 
seitersrellung. 

Spätestens seit 1969 mußte man sich in der BRD Gedanken über 
die Einrichtung der soz.therap. Anstalten machen, die zum 
J •. Oktober 1973 in Betrieb genommen werden sollen. Bei den 
Plänen spielen praktische Versuche und Richtlinien der verschie
denen Entwürfe (AE, KE, RE) eine wichtige Rolle. Ein Arbeits
kreis des Strafvollzugsausschusses der Länder, unter Federfüh
rung von Rheinland-Pfalz, erarbeitete ein theoretisches Modell . 
Im .Bundeszusammenschl..S fitr Straffälligenhilfe• wurde ein 
Fachaussch~ß gebildet. Mauch verfaßte eine Monographie 2• Al
b· ~ zusammen ergibt etwa folgendes Konzept: 
U~r die insgesamt benötigte Platzzahl kann bisher nichts ge
sagt wc:rden, da die künftige Pra:o<is der Strafriduer vorläufig 
nur va~c:> zu schätzen ist. P. Noll ging in seinem Referat vor der 
Str.ah·ollzu~skommission von cin"·m Ucd.uf für l--4000 Unter
gebrachte aus, wenn nur Verurteilte unter 30 Jahren, von 
~-8000 , wenn Verurteilte unter 40 Jahren, und von 5-11 000, 
wenn alle Altersgruppen herangezogen würden. Der Arbeits~ 
kreis des Strafvollzugsausschusses sdtätzt einen Bedarf für 
6-7000 Personen. Da nach KE und RE maximal 200 Plätze je 
Anstalt vorgesehen sind, bedeutet das die Einrichtung von ca. 
20 Anstalten. 
In bezug auf die Organisationsstruktur besteht Einigkeit, daß 
die soz.therap. Anstalten von den Strafanstalten getrennt wer· 
den müssen. Das wirft nur in bezug auf die wenigen soz.thcra· 
peutisch zu behandelnden Frauen Schwierigkeiten auf. Vollzugs· 
gemeinschaften wären ungünstig, da sie sehr weite Einzugsbe
reiche umfassen müßten und die großen Entfernungen zur Locke~ 
rung der am Heimaton gewachsenen Beziehungen führen wür~ 
den. Deshalb ist für Frauen auch Unterbringung ln besonderen 
Abteilungen der Frauenstrafanstalten vorgesehen (117 KE, RE). 
Da der gesamte Strafvollzug bei den infolge ihrer Auslese hoch
gradig gestörten Frauen, bei denen Sicherheitsgesichtspunkte 
keine große Rolle spielen, dem soz.therapeutisd!en sehr ähnlich 
sein muß, bestehen dagegen keine Bedenken. Doch muß auch 
diesen Abteilungen das notwendige therapeuri.s<he Potential zur 
Verfügung stehen. Eine Angliederung an eine Anstalt für Män
ner widerspräche S 133 (2) KE und RE und benachteiligte die 
Frauen. 

2 G. u. R. MtaNdJ, Sozialtherapie und toz.ialtbcrapeutitche Anstalt, 
Enkt , Stuttgan t 971 

3 Du.u Hobmtitr in Krim.Joum. 1970/t. 
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Alle Anstalten sollten wegen der Bez_ichung zur Außenwelt, de
ren Arbeits~ und Freizeiteinriebrungen und der Mitarbeit der 
Bürger in der N ähe einer Großstadt liegen. Sie sollten auch ~is
senschaftlidteo Forschungszentren für Diagnose- und Behand
lungswissensdtafteo nahe sein. Die Organisationsstruktur kann 
si<h weder an die der heutigen Straf- noch der heutigen Heil
anstalten anlehnen l . Dann würden die Behandlungs- neben den 
Sicherheitsgesiduspunkten zu kurz kommen. Die soz.therap. An
Stal~muß im ganzen ·~~ihr Zielbin jeplant werden .. Die blol!e 

Anreicherung mit einzelnen Behandlungselementen genügt nidlt . 
Allerdings kann, angesidtts des unten.ubringl·nJen Pl'fS(liiCn
kreises, auf Sidterheitsgesichtspunk.te nicht verzichtet werJen. 
Sie müssen aber auf das unbedingt notwendige Maß und auf die 
besonders gefährdete Personengruppe bzw. die Anfangsphase 
der Behandlung b('~dl r!inkt uuJ, wo immer möglic..h, konstruk
tiv unterlaufen werden. Denkbar wäre z. B. ein bcwnder('r, 
nach außen gesicherter Bereich mit um so größerer interner Be
wegungsfreiheit. Ebenso müssen Reglementierungen auf das ab
solut notwendige Maß, ggf. wiedecum mit progressivem Abbau, 
eingesduänkt werden. Es ist also jedem einzelnen jeweils soviel 
Entscheidungsfreiheit und Selbstverantwonung wie möglich zu 
gewähren. Nur wenn Venrauen mehr und mehr an die Stelle 
von Sicherungen tritt, kann Mitarbeit des Klienten erwartet 
werden. - Therapeutische Einzelmaßnahmen müssen dann die 
Mitarbeit spezialisieren und intCWlsivieren. 

Wieweit die verschiedenen Gruppen von in Betracht kommen
den Klienten, ggf. in Vollzugsgemeinschaften, auf entsprechend 
spezialisierte Anstalten veneilt oder in de~ Anstalten .ge
mischt• werden, kann theoretisch kaum entschieden werden. Si
cher kann man nidtt nadt den im Gesetz vorgesehenen Fallgrup
pen vorgehen, sondern muß individuellere Kriterien beachten. 
tr;en. djc ~eh djwr Fup.d&r-DiJ/-~•eiuin~er 

· idm.c,Q.~p)..lchnm~.U.. Sie 
verführt zu einer sterilen Glashausatmosphä.re, die ohnehin die 
Ge:: 1hr totaler Institutionen ist. Außer Zweifel ist aber bereits 
jetzt, daß die Behandlungs- und Wohngruppen klein sein müs
sen. Jedenfalls sollten sie ni<ht mehr als 8-12 Personen um
fassen . 

Im Bereich der lnfrastrHktHr ist die Prrsontd/ragr eine der 
wichtigsten. Obereinstimmung ist in drei Richtungen vorhanden: 
Es müssen genügend Fachkräfte eingesetzt werden; das allge
mejQe Personal muß eine gute Grundausbildung erhalten; alle 
Mitarbeiter müssen laufend - und insbesondere auf Zusam
menarbeit - fongebildet werden. Offen ist noch, wieviele und 
wel<he Fa<hkräfte gebrau<ht werden, wel<he Ausbildung <!er all
gemeine Dienst bekommen und ob die Fortbildung in eirler ßun

- desakademie erfolgen soll. Die Leitung muß na<h § 65 d . 
2. StrRG einem Arzt übertragen werden. Als weitere Fach
kräfte werden geforden: Psychiater, Psychologen, Psydtothera
peuten, Psy<hagogen, S<hulpädagogen vers<hiedener Ri<htung, 
insbesondere Berufs- und Sonden<hullebrer, Sozialarbeiter bzw. 

-pädagogen, Heilpädagogen und Soziologe~. Im Plan der AG 
des Vollzugsauss<husses der Länder .,.erden als Zahlen genannt: 
für 200 Klienten 12 akademis<h gebildete Fachkräfte, 20 Sozial
arbeiter bzw. -pädagogen zur Leitung der 20 Wohngruppen 
und für je 50 Personen eine Lehrkraft. Das Verhältnis von 
Klienten und allgemeinem Dienst solle 3 : 1 sein. Daneben wird 
Arbeits-, arbeitstherapeutis<hes und bes<häftigungstherapeuti
sches Personal einzustellen sein. Diese Zahlen entsprechen etwa 
den von M aHch der Strafvollzugskommission vorges<hlagenen 
und denen der ausländis<hen Modellanstalten. Sie führen zu 
einem Gesamtverhältnis von etwa 1 : t. Der aJlgemcioe Piensc 
braucht eine~ wenn auch vereinfachte, sozialpädagogi~e Grund
ausbildung ' mit anschließender Sonderausbildung für die soz.
tberap. Anstalt und ständiger Fortbildung in der Praxis. 

Wo viele verschiedenartige Mitarbeiter tätig sind, ist Z."!JJm-
mmarbtit besonders wi<htig, die Fähigkeit dazu bereits ein Aus
wahlkriterium. Sie mllß aud> in der Leitung an die Stelle der 
Unterordnungsstruktur treten. Besondere Probleme ergeben sich 
aus der durch das Zusammenleben mit den besonders s<hwieri-

gen Kl ienten verursachten emotionalen Dichte des Anstaltskli
mas. Sie kann nur dur<h Arbeit in Selbsterfahrungsgruppen und 
Supervision der Mitarbeiter gemildert werden. Audt klare Zu
ständigkei~regelungeo nützen der Kooperation, daneben muß 
für fortlaufende, von hierar<his<hen Ordnungsregelungen freie 
Kommunikation zwischen allen, jedenfalls aber den sieb am 
häufigsten .ins Gehege• kommenden Mitarbeitern gesorgt wer
den. Ebenso wichtig ist die Interaktion zwischen Personal und 
Klienten. Gerade sie leidet unter allen Spannungen des Perso
nals. Deshalb sollte die Si<herungsaufgabe grundsätztim ni<ht 
arbeitsteilig dem allgemeinen Dienst zugewiesen, sondern von 
allen Mitarbeitern als Teil der Behandlung verantwortli<h be
achtet werden. Erst dann kann audt der allgemeine Dienst wirk· 
Iid. in die Behandlung einbezogen werden. Er muß ebenfalls 
Ents<heidungsbefugnisse erhalten, die sieb natürli<h wie bei allen 
im Rahmen der gemeinsam erarbeiteten Behandlungspläne hal
ten müssen. Das alles bedeutet Vermehrung der K.:>ntakte. Im 
klassis<hen Strafvollzug bestand die Gefahr von Anspra<he
Fehlem z. B. aus einer unreflektiert behandlungspessimistischen · 
Haltung unausgebildeter Mitarbeiter. Deshalb mußte dort s<he
matis<he Glei<hbebandlung verlangt werden. Denn die im We-

sen von Therapie liegende Individualisierung bedarf des psy· 
<hologis<h vertieften Wissens, der Selbstkontrolle und der Fä
higkeit, Vertrauensbeziehungen ohne Venraulic..hkeit aufredn
zuerhalten, damit das suum cuique sachfich ver2eilt wird. Der 
Vollzugsbeamte sollte zusammen mit dem Sozialarbeiter Grup
penleiter kleiner Wohneinheiten sein, wobei der Sozialarbeiter 
die therapeutis<hen Maßnahmen bei den einzelnen Gruppen
angehörigen koordinieren, aber jeder Betreute seine eigentliche 
Vertrauensperson selbst auswählen müßte. Das Betreuungsper
sonal sollte möglichst wenig wedueln und in enger, kor.tinuier
lidter Beratungsgemeinsdtaft untereinander und zu den Klienten 
stehen. 

Dieser Behandlungsform müssen .dit riiHmlicbtn BtdingHng<n 
entspre<hen. Im Unterkunfuberei<h sind je Wohngruppe 8-10 
Einzeh zwei Betreuer· und zwei Gruppmräume für Freizeit
arbeit und gezielte Gruppenaktivität notwendig. Die Abteilun
gen sind einander nidtt gleid:t. In der Zugangs- und in einigen 
anderen Abteilungen sind die Si<herungen größer, also die Zel
len versdllossen. S<hon baulieb zei<hnet si<h also die progre.,ive 
Behandlung ab. Außerdem sind erforderli<h : ein Diagnose
zentrum, eine Krankenabteilung, Krisenstation, ein Arbeits-, 
\Virtschaftsw und Freizeitbereich mit Werkstätten1 Eßraum, 
S<hule und Räumen für berufliebe Fortbildung, eine Bü<herei, 
ein Mehrzweckraum für große Veranstaltungen und Gones.
dienst, ein Sportbereidt, ein Kontaktzentrum, die Wohngruppe 
der Freigänger für die Endphase und ein Sozialzentrum für 
Gruppenarbeit und ggf. vorübergehende Wiederaufnahme be
reits Entlassener oder Beurlaubter. Der Arbeitsbereich ridttet 
si<h nad> den jeweils eingeführten Arbeiten und beruftimen 
Ausbildungen. 

Alles das ist eine Voraussetzung für ein optimales Anstaltsklima 
als wichtigste Grundlage für eine Behandlung, die Mensdten erst 
einmal anregt und befähigt, an der eigenen Verhaltensänderung 
mitzuarbeiten. Dabei tind Gewährungen und Forderungen 
grundsätzlidt miteinander auszugleichen und muß Vertrauen 
mögli<h sein. So werden z . B. Verhaltensmängel grundsätztim 
nicht durch Strafen, tondem durch Gruppenaussprachen zu re
geln sein. Voraussetzung dafür wiederum ist eine grundsätzli
<he Glei<hordnung zwis<hen Behandelnden und Behandelten. 
Diese drüd<t si<h u. a. in der glei<hen bürgertimen Anrede und 
in einem optimalen Maß an Selbstbestimmung aus. Dazu gehört 
auch . die OJ}mmg ".cJ, u8m durch Förderune und Pflege 

4 Z. B. Vonddäse der lubeitenrohlfahrt zur Sozialuautentenawbil
dunc. 

mensdll idter Bindungen, durch Einbeziehung der Familien und 
Freunde der Klienten in die Behandlung. Wie das räumlich und 
organis:ltorisdJ zu bewältigen ist, wird erst die Praxis klären; 
dodt sollte für diese Kontakte ein Sonderbereich vorgesehen 
werden, ggf. im Zusammenhang mit einem ,.Familienzentrum .. , 
in Jem Familien· und andere mensdllich wie erotisch bcfriedl· 
gende Begegnungen unbewacht mögl ich sind. Auch die Bezie
hung zum anderen Ges<hle<ht muß ja pflegli<h in die Behand
lung einbezogen werden ; deshalb sollten Initiativen für neue 
formen des Zusammenfindens entwickelt werden (Feste u. ä.). 
Unter allen Umständen muß der Isolation entgegengewirkt 
werden, die mit jedem Anstaltsaufenthalt, und zwar proportio
nal zu seiner Dauer, verbunden ist. Sdton in dieser Beziehung 
müssen als9 bei der BehandiHng zunächst einmal Schädigungen 
durch die Unterbringung vermieden werden. Zu diesem Kom
plex der SchadtnvtrhütHng gehört z . B. 
1. die gewährende Halrung gegenüber Forderungen zur Erhal
tung des Selbstwengefühls (Kleidung, Ernährung, Raumausstat
tung, Erfüllung von Primärbedürfnissen) 
2. Die Vermeidung von Verunsicherung und Unselbständigkeit 
durch unnötige Reglementierungen und Sicherheiumaßnahmen 
und 
3. die Verhinderung der Subkulturbildung dur<h Gemeins<haft 
mit den Klienten und ihre Beteiligung an der Gestaltung des 
Anstaltslebens. 
Die Arbrit ist auch in der soz.therap. Anstalt widttig. Sie nimmt 
j('dodt nicht die absolut vorrangige Stellung ein, die sie im klas
sischen Str:1fvollzug hatte. Sie wird, ggf. wenigstens anfangs, be
schäftigungs- und arbeitstherapeutisch gestaltet. Sie wird aber 
audJ zugunsten anderer therapeutischer Maßnahmen und Aus
bildungen zurücktreten. Am Ende allerding! sollte sie Stil und 
Platz einnehmen, die sie beim Erwerb des Lebensunterhaltes 
freier Bürger hat und entsprechende Anforderungen, so jeden
fall s in der abschließenden Freigängerphase, erfüllen. Leistungs
angemessene Entlohnung muß helfen, finanziellen Verpflich
tun ~en nadtzukommen. Die Berufsausbildung hat heute davon 
aus7.ugehen, daß h;mdwerklidte! Können gegenüber Spezial
ausbildung zurücktritt. Arbeitspsyd.ologisdte Begutachtungen 
müssen deshalb der Aufstellung des Behandlungsplanes zeitli<h 
vorangehen. 
Neben na<hholender S<hul- und Berufsausbildung ist die Vtr
wtrtHng dtr Frtizrit für weitere untentützende Maßnahmen 

wich[ig. Das kann in der Erwachsenenbildung, durch musische 
Beschäftigung und in Sport-Besdtäftigungs-Lern- und Diskus
sionsgruppen gesdu:hen. Die Freizeit sollte jedodl nicht mit 
Zweckhaftigkeiten überladen werden, sondern audl der freien 
Bewc.·gung einzelner und von Gruppen zur Einübung freien Frei
zeitverhaltens Raum lassen. 
In der Behandli4ng im engeren Sinnr. also in den gezielten Thc
rapieformen, untersdteidet sich Sozialtherapie am deutlidtsten 
vom klassis<hen Strafvollzug, enupre<hend dem Ziel, Rü<kfall 
bei sd1wergestörten Tätern zu vermeiden. Erreidtt werden soll 
Verhaltensänderung durch Methoden, die Neigungen eindäm
men, eigene Schwächen auf die Umwelt zu projezieren, und 
Nachreifung, lchstärkung, Verselbständigung und Verantwor
tungsbewußtsein bewirken. Alle bekannten Verfahren müssen 
angewendet werden, unter ständiger Anpassung an die Bedürf
nisse und den Entwicklungsstand des Einzelfalle!. Begonnen 

. wurde intensive Kriminaltherapie weitgehend mit analytisch 
orientierter Einzeltherapie. Als sich diese Methode, abgesehen 
von ihrer zeitlichen und finanziellen Kostspieligkeit, nur in einer 
begrenzten Zahl von Fällen als erfolgreich erwies, fing man 
an, sie teilweise durch andere Behandlungsversudle zu ersetzen, 
bzw. zu erg:inzcn, zunächst durd. Gruppen- aber audt Jurdt 
andere unorthodoxe, abgekürzte Therapieformen. Notwendig 
ist eine breite Palette therapeutisch-pädagogischer Phantasie und 
die laufende Auswertung aller Versuche, sowohl generell wie 
im einzelnen Anwendungsfall, im Behandlungsteam und mit 
den Klienten. Ebenso dringlich ist das Oben sozialer Fähigkeiten 
·im Zusammenleben unter fadtlicher Anleitung, im Sport, in der 

Mitverwaltung, im Rollen- oder . krea tiven• Spiel. Zun:idu t 
kommt es auf die Beziehung zum Therapeuten und über ihn 
zum therapeutisdten Team an. Oft verursacht diese intensive Be
handlung s<hwere Unlustgefühle. Es muß errei<ht werden, daß 
der Patient diese akzept iert und ertragen lernt. Der Therapeut 
und das gesamte Team brauchen zur Erweiterung ihrer Selbst
einsidn und zur Kontrolle ihrer Emotionen Besprechungen mit 
hierfür besonders ausgebildeten, an der Sache selbst unbeteilig
ten Dritten (Supervision). 

Unter den }.[ rthodrn im tinulntn herrschen in der Einzrlbe
handiHng die psychotherapeutischen gegenüber einfacher Ge
sprä<hstberapie und Einzelfallhilfe vor. Bei neurotis<hen Klien
ten mit guter Intelligenz ist sie analytisdl orientien., d . h. u. a. 
auf die Verarbeitung der Vergangenheit gerichtet, bei anderen 
ist sie mehr auf Verhalten und Ansta ltserfahrungen bezogen und 
besteht insbesondere in Kr isenintervic:ws. Wo das widni g:s te Me
dium der Behand lung, Jie Sp radle nidu .;1usreid1end zu Gebote 
steht, muß dem besonderes Aug~n me rk gew idmet wcrJ en. D.u 
s il t ebenso bei der zwei[en, heute soga.r als vorrangig ang('sc:hc
nen DchanJ\ungsmethode, da p:id.tgogi sdlen oder therapeut i
schen, gelenkten oder ungelenk tcn G rup ptn.Jrb(it. D iese ist o f
fenbar desha lb besonders erfolgv ersp rc:chcnJ , weil sie in lang:
s~men Schritten aus der Isolat ion zu Gemeinsdu.ftsbewußtscin 
und soLia lem Verhalten füh ren kann. Grundsä tz lich werden 
d ie Gru ppen durch einen sidl im G esprädl zurückhaltenden Lei
ter gefüh rt . Gespräche ohne Le itun g verspredten bei sd1wierigcn 
K lienten wen ig Erfo lg. Der Leiter muß besonders ausgebildet 
se in. Bei sehr tief im Unterbewuß tsei n IiegenJ en P roblc:men 
sollte er Psy chotherapeut sein. Erfahrene Gruppenbehand ler 
scheinen nich t homogen zusJ.mmengcse tzte Gruppen vorzuzie
hen. Einze!behandlung kann dann d ie gruppenpädagog isd1en 
Erfolge vertiefen. Feh lt a llerdings das t hera peut isdle Gesamt
klima in der Anstalt, so besteht die Gefahr, daß in den Gesprä
chen erworbenes Wissen erpresserisdt benütz t oder verwässen 
und für weitere Zusammenarbeit unbraud1bar gemad.t wird . 
D ie Vtrh.:J ltrnsthtr~pit geht vom Behaviori smus aus und bemüht 
sich methodisd1 um die Au fl ösung von Reiz-Reaktions-Koppe
r: engen und J arum, negatives Verhalten dun:h T raining in sozia
les umzusetzen. \Veitert tlurapeutisd1e Met hoden unter lern
theoretischen Bedingungen werden insbesondere in den USA 
ausprobiert . Wieweit sie speziell bei Delinquenten verwendbar 
sind, steht noch nidtt fest (. Transactiona l Analysis• von Eric 
Berne, ,.Rea li ty Treatment• von W. Glasser) . Bereits im all ~;,e~ 
meinen Gebraud! sind Medikamentt (Psychopharmaka, Anti
depressiva); sie d ienen entweder der direkten Problcmlösung, 
wie zusammen mit operativen Eingriffen die Hormonbchand
lung, insbeson dere bei Sexualdel inquenten, oder der Stützung an-
9erer Methoden, für die sie bessere Anspredlbarkeit bewirken 
"'ll<n. 

Ein wichtiges Problem bei allen Behandlungsformen ist die 
Frtiwilligktü. Ohne sie kann kein Erfolg erwartet werden. D;.~.s 
Erfordernis der Zustimmung des Kl ienten gesetzl idt zu ver
ankern, ist desha lb überfl üssig und wegen der darin zu sehen
den Abwertung der Maßnahme ungünstig. Jedoch muß das Pro
blem ernst genommen werden, d. b. es muß mit Geduld und 

Differenzienheit abwanend um Mitarbeit geworben werden. 
Die letzte Emscheidung muß beim Patienten liegen. 

Die zuletzt zu nennende, aber keineswegs unwidttigste Methode 
der llehandlung ist die Teilnahme drs Klienun am Anstaltsbt
trit:b durch Mitsprad!e und Mitverantwortung. Durdt sie wird 
Jas Annalts lebcn durchschaubar und zur Sad.e der Klienten ge
macht. Möglichst a lles, was geschieht, sollte gemeinsam disku
tiert werden. Dabei können durd1aus auch gemeinsame, nur in 
Extremfällen durch ein Veto der Ansta lts leitung einschränkbare 
Enu<heidungen getroffen werden. Vor allem die Regeln des Zu
sammenlebens sollten gemeinsam gesetzt und überprüft werden . 
Eine so enge, auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit kann 
bei schwierigen Partnern nur a llmählich entwic.kelt werden. 



~ 

Dem entspridlt ein progr~ssitJts System zunehmend freier Mit· 
arbelt, dessen Phasen zwar individuell zu bestimmen, jedoch je
weils nicht zu kurz zu bemessen sind. Das könnte so aussehen: 
Der intensiv-therapeutischen Anfangsbehandlung folgt - bei 

, Fortsetzung aller angefangenen Maßnamen - eine vornehmlich 
Ausbildungsfragen gewidmete Phase mit freier Bewegung in 
der Anstalt. Im dritten Abschnitt käme die stufenweise Entl:u· 
sung mit Anpassung an das freie Arbeiulebcn und die Hinaus
führung aus der Anstalt durch den Sozialarbeiter (Freigänger
behandlung). Zuletzt käme die Nachbetreuung mit der Möglich
keiteiner Beurlaubung, zunädut bis zu einem Jahr unter loser An
staltsaufsicht, dann Entlassung zur Bewährung und mö~;liche Rück
kehr in die Anstalt zu kurzdauernder Nachbehand lung. Ein wich
tiges Prinzip ist auch hier die Kontinuität, d. h. der behilndelnde 
Therapeut sollte auch nach der Ablösung erreichbar bleiben und 
die Sozialzentren den Stammanstalten angegliedert werden. 

Alle Behandlungsmethoden müssen in pra:cüorienlitrltr F or
sdnmg weiterentwic.iclt werden. So wäre zu sichern, welche 
bestimmten Behandlungsarten bei bestimmten Klientengruppen 
angezeigt sind oder ob es nur eine individuell angcpaßte Thera~ 
pie geben kann. Organisationsstrukturen müssen erforscht wer
den und die Praxis im wissenschaftlichen Prozeß, unter Teil_. 
nahme der Betroffenen, mithilfe der gewonnenen Erfahrungen 
veränJcrt werden. Diese .. Prozeßanalyse im Feld• (PongralZ) 
:rfordert eine enge, audt räurnli~c Verbindung zwisd1en Fehl 
und Forschungsstättcn. ln jeder soz.therap. Anstalt muß also 
Projektforschung für die Entwicklung ihrer Methoden betrie
ben werden. Es ist gut, daß sdlon jetzt begonnen wird, in klei
nen Einheiten Erfahrungen zu sammeln. Bei denen rollte es sich 

jedoch um selbständige Modelleinheiten und nicht um Sonder
bereiche in großen Anstalten alten Stils handeln, in denen Kon
flikte kaum ausgeschlossen werden können. 
Auch die 0/ltntlichlttit muß von vornherein an dieser neuen 
Form dtr Kriminaltherapie beteiligt werden, zum Abbau ihrer 
Vorurteile und zur demokratisdlen Kontrolle der Institutionen, 
sei es durch Beiräte, Parlamenuaussdlüsse oder direkte Teilnah
me kompetenter Glieder an den in den Anstalten ablaufenden 
Prozessen (Desu.he, ehrenamtliche Mitarbeit}. 
A .. sblick: Der erste Einbruch in die langanhaltende Monopol
stellung der Freiheitsstrafe kam mit der Bewährungshilfe und 
ihren Vorgängern in anderen Ländern (parole, probation). Da
mit trat eine erste Konzentration der Freiheitssuafe auf be
lastete Täter ein. Diese Entwiddung setzt sich zur Zeit durch 
Ausbau des Geldstrafensystems, der Strafaussetzung und der 
Einsduänkung kurzer Freiheimtrafen fon. Sie muß, wenn im 
kriminalpolitischen Konzept konsequent von der Strafe zur 
Behandlung übergegangen werd<ll soll, soweit gehen, daß zu 
Freiheitsentzug nur noch stationär behandlungsbedürftige Täter 
veruneilt werden. Für sie alle bietet sich dann die intensive 
Sozialtherapie an. Während sich also beim ersten Schritt einer 
Reorganisation des Strafvollzuges die Unten<heidung zwischen 
Strafvollzug und sozialtherapeutische~ Anstaltsbehandlung im 
wesentlichen quantitativ darstellt, insofern als die sozialthera
peutische Behandlung mit größerem Aufwand an sozialpädago
gischen und therapeutischen Mitteln arbeitet, werden später 
mö_glicherweise nur noch methodische Unten<hiede zwischen 

mehr ärztlich-therapeutischen und mehr sozialpädagogischen 
Formen gemacht werden. Beide sollten dann wohl, ·um ihrer 
Kombination und Austauschbarkeit willen, grundsätzlich in 
alJen Anstalten, ggf. nur mit besonderen Schwerpunkten, zur 
Verfügung suhen und je nadl Lage und Situation des Einzel
falles zur Anwendung kommen. Diese Anstalten sollten unter 
demokratisdler Teamleitung eines therapeutischen, eines sozial
pädagogischen und eines Verwaltungsleiters stehen s. Einsduän
kung der Venineilungen zu Freiheitsentzug also und Inten
sivierung der Behandlungsmethodik in allen Anstalten für 
Straftäter, das wäre wohl nach dem heutigen, zu Ende gedach
ten Stand unserer Vorstellungen die zukünftige. rationale Kri
minaltherapie überhaupt. 

S Etwa nach dem Vorbild von Haus Sommerbers. Kiinul i. Nachwort 
zu T. Mostr, Gespräche mit Eingeschlossenen, Suhrkamp 1969. 
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§ 65. Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Anstalt . 

(1) Das Gericht ordnet die Unterbringung in einer sozialtherapeu
tischen Amtalt neben der Strafe an, wenn 
1. der Täter eine schwere Persönlichkeitsstörung aufweist und wegen · 

einer vorsätzlichen Straftat zu einer zeitigen Freiheitsstrafe von min
destens zwei Jahren verurteilt wird, nachdem er wegen vorsätzlicher 
St raftaten, die er vor der neuen Tat begangen hat, schon zweimal 
jeweil s zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt 
worden ist und wegen einer oder mehrerer dieser Taten vor der 
neuen T at für die Zeit von mindestens einem Jahr Strafe verbüßt 
oder sich im Vollzug einer freiheitsentziehenden Maßregel derBes
serung und Sicherung befunden hat, und die Gefahr besteht, daß 
er weiterhin erhebliche rechtswidri ge Taten begehen wird, oder 

2. der T äter wegen einer vorsätzlichen Straftat, die auf seinen Ge
schlechtstrieb zurückzufi.ihren ist, zu einer zeitigen Freiheitsstrafe von 
mindestens einem Jahr verurteilt wird und die Gefahr besteht, daß 
er im Zusammenhang mit seinem Geschlechtstrieb weiterhin erheb
liche rechrswidrige Taten begehen wird. 

D ie Unterbringun g wird nur dann angeordnet, wenn nach dem Zu
stand des Täters die besonderen therapeuti~hen Mittel und sozialen 
Hilfen einer ärztlich geleiteten sozialtherapeutischen Anstalt zu seiner 
Resozialisierung angezeigt sind. 

(2) Wird jemand wegen einer vor Vollendung des siebenundzwan
zigstens Lebensjahres begangenen vorsätzlichen Straftat zu zeitiger Frei
heitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt, so ordnet das Gericht 
neben der Strafe die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen An
stalt an, wenn 
1. der Täter vor dieser Tat, aber nach Vollendung des sechzehnten 

Lebensjahres, zwei vorsätzliche mit Freiheitsstrafe bedrohte, erheb
liche Straftaten begangen hat, deren twegen Fürsorgeerziehung an
geordnet oder Freiheitsstrafe verhängt worden sind, 

2. vor der letzten T at mindestens für die Zeit von einem Jahr Für
sorgeerziehung in einem Heim durchgeführt ode r Freiheitsstrafe 
vollzogen worden ist und 

3. die Gesamtwürdigung des T äters und seiner Taten die Gefahr er
kennen läßt, daß er sich zum Hangtäter entwickeln wird. 
(3) Lie~~:cn bei einem Täter die Voraussetzungen des § 63 Abs. 1 

vor, so ordnet das Gericht statt der Unterbringung in einer psychiatri
schen Krankenanstalt die Unterbringung in einer sozia ltherapeuti schen 
Anstalt an, wenn nach dem Zustand des Täters die besonderen thera
peutischen Mittel und sozialen Hi lfen dieser Anstalt zu seiner Reso
zialisierung besser geeignet sind als die Behandlung iu einer psychiatri
schen Krankenanstalt. 

(.t) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 2 gilt§ 48 
Abs. 3, 4 sinngemäß. In den Fällen des Absaw:s 2 bleibt die Durch
führung der Flirsorgeerzichung außer Betracht, wenn zwischen ihn.:r 
Aufhebung und der folgenden Tat mehr als zwei Jahre verstrichen 
sind; in die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der 
Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wor
den ist. 

(5) Eine Tat, die außefhalb des rä umlichen Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes abgeurteilt worden ist, stehe einer innerhalb dieses Bereichs 
abgeurteilten Tat gleich, wenn sie nach deutschem Strafrecht eine vor
sätzliche Tat wäre. 

§ 66. Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. (I} Wirdje
mand wegen einer nach Vollendung seines fünfundzwanzigsten Le
bensjahres begangenen vorsätzlichen Straftat zu zeitiger Freiheitsst rafe 
von mindestens zwei Jahren verurteilt, so ordnet das Gericht neben 
der Strafe die Sicherungsverwahrung an, wenn 

1. der Täter wegen vorsätzlicher Srraftuen, die er vor der ncucn Tat 
begangen hat, schon zweimal jeweils zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens einem Jahr verurteil e worden ist, 

2. er wegen einer oder mehrerer dieser T<tten vor der neuen Tat für 
die Zeit von mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe verbüßt oder 
sich im Vollzug einer fre iheitsemziehenden Maßregel der Besserung 
und Sicherung befunden hat und 

3. die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten ergibt , daß er 
infolge eines Hanges zu <.:rheblichen Straftaten, na mendich zu sol
chen, durch wekhl· die Opfer seelisch oder körperlich schwer ge
schädigt werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet 
wird, für die Allgemeinheit gefährlich ist (Hangtäter). 

(2) Hat jemand drei vorsätzliche Straftaten, davon wenigstens L'ine 
nach Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebe11sjahres, bcgallgen, 
durch die er jeweils Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verwirk t 
hat, und wird er wegen einer oder mehrere r dieser Taten zu zeitiger 
Freiheitsst rafe von mindestens drei Jahren vL·rurre il c, so kann das Ge
richt unter der im Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Voraussetzung neben 
der Strafe die Sicherungsverwahrung auch ohne friiherc Veru~t<.:ilung 
oder Freiheitsenziehung (Absatz 1 Nr. l. 2) anordnen. 

(3) § 48 Abs. 3, 4 gilt sinngemäß. § 65 Abs. 5 ist anzuwenden. 






